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Systematisches Register 
der in Band XI bis XIII enthaltenen Entscheidungen NI'. 1603 bis 2062. 

I. Teil. 

Materielles Dienstvertragsrecht. 

1. Subjekte des Arbeitsverhältnisses. 

A. DiensJ;gEl):Jer. 

Bindermeister einer Brauerei. Rückwirkung der Verfügungen der Braue.rei auf das Arbeitsverhältni~ 
zwischen dem 11eister und seinen Hilfsarbeitern. 1650. 

Der gewerbliche Unternehmer behält diese Eigenschaft, solange er den Gewerbeschein nicht zurück-
legt; auch wenn er sich bei einem anderen Unternehmer zur Arbeit verdingt. 1630. 

Stellvertretung oder Pacht. 1690. 

Der Kantineur in einer 1IiHärkaserne ist nicht Unternehmer im Siune der Ge"'i:verbeordnung. 1745. 
Haftung des tatsächlichen Unternehmers, wenngleich das Gewerbe auf dessen Namen eingetragen 

ist. 1767. 

Der Agent haftet dem in seine Dienste aufgenommenen Handlungsgehillen für den ganzen Gehalt 
und'J~ailn ihn nicht an das von ihm vertretene Haus weisen. 1828~ 

Der Agenturvertrag geht nicht in einen Dienstvertrag über, ,venn Reise durch kurze Zeit gegen Diäten 
und Provision, Einhaltung der Tour und täglicher Bericht vereinbart wll'd. 1835. 

Kein Dienstvertrag, wenngleich der Agent zur Krankenversicherung angemeldet worden ist. 1836 

Grobe Ehrenbeleidigung durch den SteHvertreter des Gewerbeinhabers berechtigt zum Austritt. 
1857. 1867. 

Die Eigenschaft des Dienstgebers wird durch verwandtschaftliches Verhältnis nicht berührt. 1930 
Zuständigkeit des Gewerbegerichtes für die Lohnklage eines selbständigen Schuhmachel'meiste:s 

gegen einen Schuhwarenerzeuger~ dem er seine Dienste verdungen hat. 2026. 

B. Dienstne:lmer. 
1. Hilfsarbeiter im allgemeinen. 

Zum Begriil des Hiilsarbeiters ist regelmäßige Beschäftigung erforderlich. ,,1854. 
Gesellschaftsverhältnis oder Dienstverhält.nis 1859. 

Ein Sch]ossermeister1 der das Yon ihm angemeldete Ge\vcrbe in einem fremden unternehmen ausübt 
und Wochenlohn bezieht, ist nicht Hilfsarbeiter. 1864. . 

Dienstnehmer oder Agent? 1919. 

Heimarbeiter. Selbständjge Heimarbeiter sind nicbt gewe'rbliche Hilf~arbGiier im Sinnt 
des § 73 Gew. O. 1647. . 
Der zn Hause gegen Stücklohn unter zeitweise tagelangem Aussetzen arbeitende 
Schneidergehilie ist nicht Hillsarbeiter im Sinne des § 73 Gew. O. 1717. 
Haftung tür verspätete Lieferung. 1679. 
Kein Anspruch auf Entschädigung wegen vorzeitiger Entlassung. 1750, 
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1. Hilfsarheiter im allge.meinen. 
Lehrling siehe unter VI A. 
Taglöhner. 

Begriff des Taglöhners. 1709. . . .. 
Eine in einem Gast- und Schankgewerbe mit Gesehmwaschen und m·t Relnignng 
der Gasthauslokalitäten regelmäßig und danernd beschäftigte Bedienerin ist nicht 
Taalöhnerin sondern HillBarbciterin im Sinne des § 73 Gew. O. 1653. 
De~ beim Spediteur mit Auf- und Abladen beschäftigte täglich entlohnte Arbeiter 
ist Taglöhner. 1676. 
Bestimmnng der Entlohnung durch den Richter. wenn der Taglöhner einen besser 
bezahlten Arbeiter vertritt. 1605. 
Verweigernng einer in das Fach einschlagenden Arbeit bildet einen Entlassungs
grund. 1620. 
Entlassnng untertags begründet keinen Lohnanspruch für den restlichen Tag. 1763. 
Die Arbeit eines Sandwerfers ist Lohnarbeit der gemeinsten Art. 1765. 
Verpflichtung zur Verrichtung· jeder ihm aufgetragenen Arbeit. 1790. 
\Veigerung, unter einem bestimmten Vorarbeiter zu arbeiten. 1921. 
Akkordlohn. 1923 
Die Entlassung des Taglöhners ist nur am Schlusse des Arbeitstages zulässig. 1977. 
Der bei einem Deichgräbermeister mit Erdarbeiten beschäftigte Arbeiter ist als 
Taglöhner anzuse'hen. 1977. 
Desgleichen der bei einem Sägewerksbesitzer als "Hofarbeiter" in Verwendung 
stehende Arbeiter. 1978. 
Probezeit bei Nachtschicht. 2049, 

2. Zur Leistung kaufmännischer Dienste angestellte Personen. 

Die Verkäuferin in einem Bäckergeschäfte leistet kaufmännische Dienste. 1912. 
Ein Kalfeehauskellner verrichtet keine kaufmännischen Dienste. 1990 • 

. Die Kassierin beim Detailverkaufe in einem Selcherladen leistet keine kaufmännisehen Dienste. 1983 
Eine Fleisehbankkassierin leistet weder kaufmännische noch höhere Dienste. 2033. 
Die bei einer Unternehmung für Zeitung3aussehnitte angestellte "Leserin" leistet weder kaufmännische 

noch höhere Dienste. 2016. 

3. Zur Leistung höherer nicht kaufmännischer Dienste angestellte Personen. 
Der Korrektor einer Buchdruckerei leistet höhere Dienste. 1798. 1799. 

Ebenso der Faktor einer größeren Druckerei. 1918. 
Der dem Webereileiter unterstellte Webermeister leistet nicht höhere Dienste. 1764. 
Ein Bauschreiber leistet nicht höhere Dienste. 1796. 
Ein Bauaufseher (Polier).lIeistet:nicht_höhere Dienste. 1797. 1881. 1955. 
Nicht jeder Bauzeichner leistet höhere Dienste. 1890. 

Desgleichen nicht der Vizepolier. 1953. 
Wohl aber der technische lIeichner, der Skizzen nachzuzeichnen und die Zeichnungen nach 
angegebenen Maßzahlen auszuführen hat. 1954. 

Der Zuschneider, der zugeschnittene Kleider den Arbeitern zuteilt und von diesen znr Prüluu~ über
nimmt, leistet nicht höhere Dienste. 1895J 

Aufsiehtsorgane bei Bauführungen sind nicht ohne weiteres als höhere Angestellte anzusehen. 1989. 

Der Obermüller (Altmüller) einer kleineren Dampfmühle leistet keine höheren Dienste. 199:;. 
V gl. auch Entscheidung 2016 und 2033 unter I B 2. 

C. Diensteseigenschaft. 
Abwaschmädchen. Verzich(auf den Entlassungsgrund durch Kündigung. 1646. 
Agent. Entlassung wegen Weigerung, die besuchten Kunden zu nennen. 1634: 

_ Durch Abänderung der VertragsbestImmungen über das Entgelt Wird die ursprüngliche 
Vereinbarung über die Kündigung nicht berührt. 1641. 
Entlassung wegen Vertragsverletzung (Konkurrenz). 1671. 
Beweispflicht bezüglich der Provisionsansprüche. 1715. 
Entlassung wegen Fälschung von Bestellzetteln. 1756. 
Ansprnch im Krankheitsfalle. 1905. 

Akqnisiteur. Probezeit. 1933. 
Anbinder. Nichterfüllung des Versprechens. besser entlohnte Arbeit zuzuweisen. 1888. 

- Bedienung einer 1frasehine, die bisher von zwei Personen überwacht wurde. 1889. 
Akkordlohn. 1934. 

Anstreicher. Zurückhaltung des ·Arbeitsbuches: 1871. 
Unbeanständete Annahme von Lohnzetteln. 1897" 
Aussetzen als Auflösungsgrund. 1904. 

Aufseher. Verzicht auf Bezahlung der Überstunden. 1971. 
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Aushilfsmädchen._Entlassung wegen entstellter Wiedergabe einer Äußerung des Gewerbeinhabers 
1902. 

Auslagenarrangeur. Entlassung wegen Berauschung. 1761. 
Entlassung wegen Vertrauensunwürdigkeit. 1814. 

Ausnäherin. Gelegentliche Erklärungen über die Höhe des Wochenverdienstes begründen nicht 
den Anspruch auf ;Mindestlohn. 1689. 

Bäcker. Entlassung wegen Unfähigkeit. 1661. 
Widerruf der Kündigung aus Rechtsirrtum. 1681. . 
Bedentung der Außerung: "Sie können mir jederzeit das Buch geben". 1718. 
Haftung des Unternehmers, auf dessen Namen das Gewerbe nicht eingetragen ist. 1767. 
Entlassung wegen Zuspätkommens. 184\1. 
Kollektivvertrag. 1981. 

Bauarbeiter. Lohnvergütungsanspruch des Arbeiters, dem Arbeit versprochen wnrde. 1619. 
- Stillschweigende Vereinbarung des Kollektivvertrages. 1652. 

Ort der Rückstellung des Arbeitsbuches. 1752. 
Diebstahl des Arbeitsbuches. 2037. 

Bauleiter. Entlassung wegen Trunkenheit. 2027. 

Baupolier. Entlassung wegen Zuspätkommens. 1850. 
leistet nicht höhere Dienste. 1787. 1881. 

Banschreiber. Kenntnis der Arbeitsordnung bindBt auch ohne Verlautbarung. 1771. 

Bauwerkführer. Dienstzeugnis. 1947. 

Bauzeichner. Dienstesoigenschaft. 1890. 
Zeugnis, Remuneration. 1975. 

Betriebsbeamter. Konkurrenzkl.usel. 1813. 
Weigerung des Dienstgebers, vor Mißhandlung Mitangestellter zu schützen. 1891. 

Brunnenmacher. Auslegung der Aufforderung, das Arbeitsbuch gleich mitzunehmen, wenn er 
sieh nicht bessere. 1705. 

Buchbinder. Tarifmäßige Entlohnung. 1843. 
Arbeitsverweigerung. 2045. 

Buchdrucker. Entlassung wegen zu langsamen Arbeitens. 1747. 

Buchhalter. Austritt wegen Beschränkung seiner Befugnisse. 1640. 
Entlassung wegen Verletzung der Treuepflicht. 1815. 
Zulässigkeit des Abzuges von Pensionsversicherungsbeiträgen nach drei Monaten. 1880. 
Retentionsrecht an den Bezügen·. 1903. 
Zuständigkeit des Gewerbegerichtes im Streite gegen die Konkursmasse. 1982. 
Abzüge für Steuern. 2025. 
Vorenthalten der Bezüge. 2061-

Bureanchef. Kündigungsfrist. 1994. 

Chauffeur. Unzuständigkeit des Gewerbegerichtes für Klagen des Chaulfeurs einer Kuranstalt. 
iSS!). 

Dachdecker. Ungültigkeit der Lohnvereinbarung für besonders schwierige Arbeit. 1739. 
- Kollektivvertrag. 2010. 201l. 

Direktor. Bilanzanfechtung des Tantiemeberechtigten, 2000. 

Disponent. Probedienstverhältnis. 2035. 

Druckereiarbeiter. Geteiltes Verschulden. 1929 

Eisendreher. Aussperrung. 1651. 
Eintragung im Arbeitsbuch. 18~3. 
Eintägige Arbeitszeit. 1879. 

Elektriker. Entlohnung für Nachtarbeit. 1772. 



VI 

Emaibrbeiter. Verpflichtung zur Rückstellung irrtümlich:zu viel erhaltenen Lohnes. 1680. 

Fabriksarbeiter. Schadenersatzanspruch wegen Vernichtung der Kleider durch einen Fabriks· 
brand. 1608. 
Wegen angeküniligt,er Verlängerung der Arbeitszeit am Abend darf die Arbeit nicht schon 
vormittags verlassen werden. 1616. 
Stillschweigende Zustimmung zur Auflösung. 1682. 
Widerruf der Kündigung durch Nichtausfolgung des Arbe'tsbuches. 1683. 
Durch Weiterverwendung wird das Entlassungsreeht nicht aufgehoben. 1780. 
Haltung des Unternehmers wegen Abwesenheit des zur Au.folgung des Arbeitsbuch .. be
stimmten Beamten. 1788. 
Ausbilfsdienstverhältnis. 1837. 
Schadenersatzpllieht des Unternehmers wegen Nichtbeschäftigung. 1885. 
Schadenersatz wegen Vorenthaltung des Arbeitsbuches. 1894. 

Facchin. Gegenseitige Ehrenbeleiiligung. 1714. 
Verlautbarung der Arbeitsordnnng. 1716. 

Färber. Der Grnnd der Arbeitsverweigerung muß sofort angegeben werden. 1613. 
Entlohnung für geleistete Maurerarbeiten. 1775. 

F ak tor fällt unter das Handlungsgebilfengesetz. 1918. 
VertrauensunWÜfdigkeit außer Dienst, 2038. 

Filialleiter. Umsatzprovision. 1973. 

Fleischer. Entschädigung für nicht geleistete Arbeit. 1846. 
Lohnzurückhaltung. 1964. 
Gröbliche Ehrverletzung. 2051. 

Friseur. Entziehnng der Trinkgelder als~Austrittsgrund. 1855. 

Gärtner. Zweifelhafte Austrittserklärung. 1866. 

Geschäftsdiener. Entlassung wegen gefänglicher Anhaltung. 1615. 
Anspruch auf Ruhezeit. 1719. 
Verzögerung als Entlassungsgrund. 1753. 
Entlassung wegen Verweigerung der Mitwirknng an der Inventur. 1762. 
Entlassunp" wegen überllüssiger Privatgänge. 1883. 
Entlassung für den Fall eines bestimmten Ereignisses. 2052. 

Geschäftsleiter. Jahresremuneration. 1738. 
Urlaubsentschädigung. 1958. 

Gießer. Verzicht auf Minimallohn. 1844. 
Vertretungsbefugnis beim Gewerbegericht. 1898. 

Glasmacher. Entlassung entgegen den Bestimmungen der:Arbeitsordnung. 1649. 

Goldschleiferin. Die Ablehnung der unbedingten Verantwortung für das Arbeitsmaterial ist keiM 
Dienstverweigernng. 1638. 

Gradzieherin. Verweigerung von Streikarbeit berechtigt zur Entlassung. 1754. 

Handlangerin. Kollektivvertrag. 2009. 

Handlungsgehilfe. Gerechtfertigte Dienstverhinderung. 1712. 
Diebstahlsbeschuldigung. 1748. 
Verrat von Geschäftsgeheimnissen. 1757. 
Entlassung wegen verspäteten Dienstantrittes, 1758. 
Entlassung wegen Bezeichnung des Geschäftes als "Schnackerlgeschäft". 1759. 
Entlassung wegen Verlassens der Arbeit. 1807. 
Probedienstverhältnis. 1812. 
Zulässigkeit teilweisen Verzichtes auf die Künd;gungsentsehädignng. 1822. 
Erhebliche Ehrverletzung. 1833. 
Vereinbarung des Kündig)lngsausschlusses. 1896. 
Herausschreiben von Adressen. 1913. 
Verspätete Aufgabe eines Gesehäftsbriefes. 1924. 
Vereinbarung über monatliehe Kündigung. 1937. 
Entlassung wegen Drohung. 1950. 
Abwehr unwahrer Beschuldigung. 1965. , . 
Unzulässigkeit der Feststellungsklage über den Gegenstand der DIenstleIstung. 1999. 
Pensionsversicherungsbeitrag . 2023. 
Ersatz der Kosten des Strafverfahrens. 2036, 

Hauptgerüster. Entlassung wegen Trunkenheit. 2013. 

Hansdiener. Rauchverbot. 2016. 

Hausknecht. Urlaubsüberschreitung. 1722. 

Heizer. Kein Anspruch auf Zeugnis bei nicht ordnungsmäßigem Austritt. 1693. 
Kein Anspruch auf Prämie bei gerechtfertigter Entlassnng. 1694. 
Beharrliche Pllichtvernachlässigung. 1963. 

VII 

Hemdennäherin. Herabset,zung des Stücklohnes bei Einführung schneller arbeitender Maschinen. 
1642. 

Hilfsarb eiter. Znlässigkeit des Vermerkes "lohnbefriedigt entlassen" im Arbeitsbnch. 1893. 
Passive Resistenz. 1949. 
U nzulässigkeit gewisser Zeichen im Zeugnis. 1952. 

Hofarbeiter. Austritt wegen Unfalles eines Mitarbeiters. 1786. 

Ingenieur. Verwertung der Geschäftskorrespondenz zur Wahrung eigenerlInteressen. 1969. 

Inkassant. Zeitpunkt der Wirkung einer Kündigung, die vor dem vertragsmäßigen Termin erklärt 
wurde. 1611, 

Kalleekoch. Geschlechtskrankheit. 2034. 

Kanzleidiener. Entlobnung für Sonntagsarbeit. 1820. 

Kassier. Anspruch anf Gehalt bei Einbernfung zur Militärdienstleistung. 1637. 

Kellner. Berechnung der Arbeitszeit. 1840. 
Undeutliche Entlassungserklärung. 1847. 
Zureisekosten. 1901-
Kürznng der Küniligungsfrist. 1985. 

Kellnerin. Entlassung wegen verspäteten Eintrittes. 1708. 
Grobe Ehrenbeleidigung durch die Gattin des Gewerbeinhabers. 1857. 
Auflösung aus beiderseitigem VerschnIden. 1860.~ 
Konventionalstrafe. 2047. 

Kess el wärter. Widerruf der Entlassung. 1961. 

Kommis ,Entlassung wegen übergabe von Waren, ohne von der Kunde Geld zu fordern. !785. 
Probezeit. 1957. 

Konstrukteur. Dienstzeugnis. 1948. 

Kontorist. Verlängerung der Probezeit. 181l. 
Nenjahrsremuneration. 1816. 
Haftung des Dienstgebers für den Lohn. 1828. 
Eigenmächtiges Bezahltmachen aus dem Inkasso. 1832. 
Entlassung wegen Unfähigkeit. 1884. 
Stellensuche. 1995. 
Austritt wegen Beleidigung durch den Bureauchel. 1998. 
Pensionsversicherung. 2024. 
Gehaltsaulbesserung. 2032. 

Kontoristin. Einlluß des Geschäftsverkaufes auf den Dienstvertrag. 1657. 
Fälsehliche Angabe des ledigen Standes. 1744. 
Entlassung wegen Verwendung des Briefpapiers der Firma und halbtägigen=Ausble\bm, 
1784. 
Weigerung; Briefmarken zu holen. 2019. 
Geschenkannahme. 2028. 

Korresp onden t. Entlassung wegen Vertrauensmißbraußhes.'i 1858• 
- Verzicht auf überstundenlohn. 2012. 

K orr es pond e n tin. Eigenmächtige Entnahme von Geld in der Höhe des bereits verdienten Gehaltes 
ans der anvertrauten Kasse ist nicht ohne welteres als Untreue anzusehen. 1639. 

Kutscher. Scbadenersstzpficht wegen Verweigernng der Feiertagsarbeit. 1607. 
Zulässigkeit anderweitiger Verwendung. 1664. 
Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums in der Person. 1675. 
Anspruch auf Entlohnung für Mehrarbeit. 1677. 
Begrenzung der Pflicht zur Arbeitsleistnng. 1700. 
Entlassung wegen fenergelährlicher Handlung. 1783. 



VIII 

Ku tscher. Entlassung wegen Überlastung der Pferde und Fahren mit:nicht beschlagenen 
Pferden. 1794. 
Eigenmächtige Fuhren mit den Fahrbetriebsmitteln des Dienstgebers. 1842. 
Entlassung wegen abträglichen Nebengeschäftes. 1865. 
Anzeige des Austrittes bei Kündigungsausschluß. 1869. 
Rückbehaltung des Lohnes. 1900. 
Einseitiger Kündigungsausschluß. 1939. 
Vertragsverletzung durch anderweitige Verwendung. 1974. 

Lohndiener. Kündigung statt Entlassung. 1848. 
Arbeitszeit. 1877. 

Magazineur. Probezeit. 1829. 
Kündigungsfnst. 1960. 

Malcr. Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Vollendung einer bestimmten Arbeit. 1698. 
Austritt wegen Arbeitsmangels. 1800. 

Manipulant. Dienstverhältnis für vorübergehenden Bedarf. 1938. 

Maschinenhillsarbeiter. Kollektivvertrag. 2007. 

'Maurer. Stillschweigender VerzlCht auf den Anspruch für die Kündigungsfrist. 1617. 
Aufnahme durch einen Bevollmächtigten. 1695. 
Bei Wiederaufnahme unterbrochener Arbeit gelten die früheren Arbeitsbedingungen. 1697. 
Kündigungsausschluß. 1733. 
Verantwortlichkeit für die Werkzeuge. 1741. 
Analoge Anwendung der Arbeitsordnung. 1941. 
Versprechen der Lohnerhöhung. 1992. 
Anspruch auf Garderoberaum. 2015. 
Haftung für Verwahrung der Kleider. 2042. 2043. 

Mechaniker. Verleitung der ];fitarbeiter zum Ungehorsam. 1653. 
Inhalt des Zeugnisses. 1710. 
Entlassung wegen Bedrohung eines Mitarbeiters. 1760. 

Metallarbeiter. Weigerung, eme gefährlIche Arbeit zu übernehmen, ist kein Entlassllngsgrund. 
1666. 
Urlaub. 1734 
Lohnzahlung. 1776. 

Modelltischler. Gerechtfertigte Abwesenheit·I1724. 

Monteur. Vertragsabschluß im telegraphi9chen Wege. 1674. 
Entlohnung für Sonntagsarbeit nur im Falle besonderen Auftrages oder Notwendigkeit. 
1678. 
Kündigung.ausschluß. 1743. 
Abzug vom Arbeitslohn. 1997. 
Schadeuersatz wegen Nichtauslolgung des Arbeitsbuches. 2001 

Musterweber. Entlassung wegen Unlleißes nach der Kündigung, 1851. 

Nachtwächter. Entlassung wegen Unterlassung der vorschriltsmäßlgen Begehung der Fabrik ... 
räume. 1779. 

, Obergärtner. Zuständigkeit des Gewerbegerichtes.!IIIl1980. 

Obermüller. Urlaubsentschädignng. 2039. 

Operateur. Kein Anspruch aul Überstunden. 1874. 

Pferdeknecht. Entreißen der Zügel mit den Worten "Schauen Sie, daß Sie weiterkommen" unter 
gleichzeitiger Zuweisung einer anderen Arbeit ist keine Entlassung. 1703. 
Stillschweigende Entlassung. 1976. 

Platzvertreter. Wirknng des Wiedereintrittes m das Dienstverhältnis. 1817. 

Polier. Art der Dienstleistung, 1881. 1955. 

Portier. ~ Grobe Ehrenbeleidigung durch den Stellvertreter.1.186? 

Präparateur. Bedingte Kündignng. 2055. 

Presser. Entlassung wegen Ehrenbeleidigung vor Aufnahrue. 1782. 
Kündigung. 2046. 

Rauchfangkehrer. Kollektivvertrag. 1730. 

IX 

Reisender. Unzulässigkeit der Unterbrechung des Verfahrens wegen Feststellung von Gegen
forderungen. 1618. 
Unwahre Angaben über den Tag der Ankunft im~DomiziL 1625~ 
Entlaesung wegen unrichtiger Angaben der Daten der Bestellung in den Bestellungsorders. 
1633. 
Anspruch auf Entschädigung bei Verhinderung des Reisens. 1667. 
Die rechtzeitig bei dem voraus bestimmten Postamte angelangte Kündigung des Reisenden 
ist gültig. 1668 
Vereinbarung eines Fixums nur -bei einem bestimmten Umsatz. lB69. 
Lauf der Kündigungsfrist. 1728~ 
Dessen Aufnahme ist ein HandeJsgeschält~ 1806. 
Verpflichtung zur Berichterstattung. 1809. 
Probezeit. 1829. 
Provision für eingeleitete GeschäHe. 1831. 
Anspruch auf Ersatz der Spesen. 1876. 
Ansprüche bei anderwC1tiger Verwendung. 1931. 
Zurückbehaltung des Gehaltes. 2056 

Riemer. Stellensuche. 1988. 

Sandwerfer unterliegen nicht der Gewerbeordnung. 1765. 

Sehankbursche. Keine Entlassung wegen Einberufung zur ,Valfenübung. 1870. 

Schirmmacher. Reisegeld. 2060. 

SchleIfer. Arbeitsbedingungen im Falle der Veräußerung des Unternehmens. 2014. 

Schlosser. Entlassungsgrnnd. 1628. 
Wirkung der gegenseitigen Ehrenbeleidignng. 1665. 
Weigernng, im Akkord zu arbeiten, bildet noch keinen Entlassungsgrnnd. 1687. 
Vermeintlicher Widerruf der Kündigung. 1720. 
Schadenersatz wegen verdorbener Arbeit. 1777. 
Verweigerung der Arbeit bei einem anderen lI!eister. 1887. 
Auflösnng des Dienstverhältnisses vor Beendigung der Akkordarbeit.. 1916. 
Irrtum bei der Lohnberechnung. 1927. 
Arbeitsort. 1984. 
Angemessener Lohn. 2002. 
Nachträgliche Geltendmachung von Ansprüchen. 2003. 
Zeugnis. 2062. 

Schmied. Akkordarbeit. 1735. 
Streikerklärung. 1991. 
Ausübung des Wahlrechtes. 2006. 

Schneider. EIgenschaft als Heimarbeiter. 1717. 
Weigerung, eine einschlägige Arbeit zu leisten. 1723. 
Vertragsabschluß unter einer Bedingung. 1729. 
Entlassung wegen Unlähigkeit. 1791. 
~~~~iCht regelmäßig in Arbeit steht, ist nicht Hilfsarbeiter im Sinne der Gewerbeordnung. 

Entlassung wegen Mangels an Arbeit. 1862. 
Mangel der ArbeitszuwOlsung als Austnttsgrund. 1899. 
Kiindignngsausschluß. 1909. 
Widerruf der Kündigung. 1968. 
Form der Kündigung. 1972. 
Kollektivvertrag. 2008. 

Schriftsetzer. Aushillsdienstverhältnis. 2029. 

Schrobl~r. Ausbleiben wegen Nebenbeschält.gung. 1928. 
Uberstunden. 2048. 

Schuhstepperin. Abzüge für Benützung des elektrischen Stromes. 1821. 

Schuster. Stücklohnarbeit. 1808. 
Verpflichtung, auf das Gesehält achtzllgeben. 1910. 
Undeutliehe Austrittserklärung. 1966. 
Einverständliche Änderung eines Teiles des Vertrages. 1967. 
Ungerechtfertigter Austritt 1970. 
Normaltari!. 2041. 

Seidenwinderin. Spätere Kenntnis vom Entlassungsgrund. 1908 
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Servierkellner. Grenzen für den Lohnabzug. 1644. 

Setzer. Entlassung wegen Verweigerung einerlnderung der Gesohäftsgebarung. 1746. 
- "Sie ,md verrückt" keine grobe Ehrenbeleidigung. 1749. 

Entlassnng wegen langsamer Arbeit. 1781. 

Sitzkassierin. Kein Lohn für Sonntagsarbeit. 1732. 

Sodawasserfüller. Entlassung wegen Drohnng. 1725. 

Spenglef87~~ der Annahme des Arbeitsbuches liegt kein Verzicht auf die Kündigungsentschädigung'. 

Spinner, Rechtmäßigkeit der Entlassung trotz mittlerweiliger Fortsetzung der Arbeit. 1612. 
- Solidarhaftung bei Arbeitsverweigerung. 1672. 

Nichtbeachtung des Verbotes, während der Mittagspause andere Arbeiter zu besuchen. 1685. 

Spulerinnen sind Webereiarbeiterinnen. 1688. 
Anspruch der Lernenden auf Lohn. 2053. 

Steindrucker. Stil.schweigender Verzicht auf Lohnzuschuß. 1792. 

Stickerin. Fähigkeit der Minderjährigen zum Anschluß des Dienstvertrages. 1805. 
- Entlassung wegen Aufforderung zur Kündlguug. 1823. 

Streifer. Haftung des Unternehmers für Beschädigung der Kleider des Hilfsarbeiters. 1778. 

Strohhutnäherin. Nach Kündigung durch den Stellvertreter kann der Priuzipal nicht mehr die 
Entlassung aussprechen. 1643. 

Technischer Beamter. Jahresremuneration. 1830. 

Technischer Zeichner leistet höhere Dienste. 1954. 

Tischler. Austritt wegen Beschimpfung. 1656. 
Ungerechtfert'gter Lohnabzug wegen Verwendung elektrischer Maschinen. 1692. 
Drohung mit Einsetzen in die Zeitung und Entziehung der übrigen Hilfsarbeiter, kein Ent
lassungsgrund. 1726. 
Absohluß des Arbeitsvertrages. 1768. 
Wirkung des Vorschusses auf die nächste Akkordarbeit, 1'789. 
Minimallohn. 1852. 
Bedeutung des Hinwerfens von Werkzeug. 1925. 
Zurückhaltung des Arbeitsbuches. 1987. 
Auslüllung des Arbeitsbuches. 1996. 
Verweigerung von Überstunden. 202L 
Akkord. 2030. 
Haftung des Dienstgebers für schlechtes j)fateriaL 2040. 
Kollektivvertrag. 2059. 

Tuchfabriksarbeiter. Minimallohn. 1845. 

Uhrmacher. Anbot des Lohnes als Weihnachtsgeschenk. 2054. 

Verkäufer. Entlassung ohne Kündigung bei Aufhören des Gewerbebetriebes. 1610. 
Entlassung wegen Teilnahme an der Hochzeit des Bruders. 1629. 
Versetzung in Ijine Filiale, wo unter ungünstigeren Bedingungen gearbeitet werden muß, 
berechtigt zum Austritt. 1658. 
Entlassung wegen Niohterlages einer Kaution. 1884. 
Stillschweigende Erneuerung. 1731. 
Erweiterung des ~fagazines uni Verkauf,lokales ist kein Austrittsgrund. 1804. 
Haftung für Abgänge. 1882, 
Solidarhaftung der Mitunternehmer. 1886. 
Art der Dienstleistung. 1912. 
Zeitpunkt der Kündigung. 1914. 
Naturalleistung. 1945. 

Verkäuferin. Kündigung durch konkludente Handlungen, 1940. 

Vizepolier leistet nicht höhere Dienste. 1953. 

Vorrichter. Anspruch auf Lohnerhöhung wegen vermehrter Arheit. 1926. 

Wäscherin. Benaehrichtigungspflicht von der Erkrankung. 1622. 
Entschädigung bei beiderseitig verschuldeter Lösung des Dienstverhältnisses; 1834. 
Unentgeltlichkeit der Arbeitsleistung. 1932. 
Entlassung mit den Worten "wir haben schon eine andere". 1936. 

Wäschezuschneider. Tadels- oder Entlassungserklärung? 1624. 

Walker. Dauer einer Zulage für schwerere Arbeit.. 1604. 
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Weber. Anspruch auf Prämien beim Jahresschlusse, im Falle früherer Auflösung des Dienstverhält
nisses. 1603. 
Die Vereinbarung fixen Wochenlohnes berührt nicht das Recht zum Abzuge des Kranken
kassabeitrages. 1606. 
Schadenersatzanspruch, wenn wegen Kälte im Arbeitsraume nieht oder weniger gearbeitet 
werden konnte. 1609. 
Der Grund der Auflösung des Dienstverhältnisses ist in das Zeugnis nicht aufzunehmell. 
1670. 
Undeutliche Erklärung der Kündigung. 1686. 
Umfang seiner Tätigkeit. 1721. 
Abschluß des Vertrages auf bestimmte Zeit. 1770. 
Anwendung des § 1155 a. b. G. B. 1773. 
Beschäftigung auf verschiedenen Webstühlen. 1774. 
Entschädigung wegen 1>faschinengebrechen. 1838. 
Entschädigungspflieht des Unternehmers wegen Reparaturbedürftigkeit der lIfaschinen. 
1839. 
Mißlingen einer Arbeit. 2044. 
Lohnabzug. 2050. 
Entschädigungspflicht des Dienstgebers wegen Entlassung, 1922. 

Webmeister leistet nicht höhere Dienste. 1764. 

Werkmeister. Reisekosten. 1841. 

Zahlkellner. Verrechnung des Kassageldes. 2031. 

Zeichner. Verletzung der Pflicht, sich anständig zu betragen. 1906. 
Unverhältnismäßige Konventionalstrafe. 1943. 

Ziegelarb ei tel'. Keiu Zurückbehaltungsrecht an Legitimationspapieren. 1962. 

Zimmerlrau. Meinun"werschied.enheit über den Umfang der Obliegoenheiten berechtigt nicht zum. 
Austritte. 1699. 

Zuschneider. Entlassung wegen abträglicheu Nebengesohäftes. 1645. 
ist kein höherer Angestellter. 1895. 
Ungültigkeit des Dienstvertrages. 1959. 

Zuträger. Wegnahme des Lohnes durch einen Gläubiger des Arbeiters. 1740. 

11. Begründun1S und Änderung des Dienstverhältnisses. 

A. Vertragsabsohluß duroh die Parteien selbst. 
Vertragsabschluß im telegraphischen Wege, 1674. 

Die in einem Kollektivvertrag enthaltene Be~timmung, wonac~ jeder weitere Separatvertrag 
ungültig sein soll, steht dem Abschluß ,ünes besonderen Übereinkommens nicht im Wege. 
1730. 

Fähigkeit des Minderjährigen zum Absohlusse des Dienstvertrages. 1805. 

Die Aufnahme eine, Reisenden durc" einen protokollierten Kaufmann ist ein Handelsgeschäft. 1806. 

Ein Agent haftet dem in seine Dienste aufgenommenen Haudlungsgehilfen für den ganzen Gehalt 
und kann ihn nicht an das von ihm vertretene Haus weisen. 1828. 

Kein Übergang des Agenturvertrages in einen Dienstvertrag, wenn Reise auf bestimmter Tour durch 
kurze Zeit ge'l'en Diäten und Provision und tägliehen Bericht vorgeschrieben ist. 1835. 

Kein Dienstvertrag, wenngleich der Agent zur Krankenversicherung angemeldet worden ist. 1836 

Wird die Wirksamkeit des Arbeitsvertrages von der Beibringung des Arbeitsbuches abhängig gemacht, 
so gelten vor Eintritt dieser Bedingung nicht die gesetzlichen Kündigungsfristen. 1875. 

Für die Verbindlichkeiten aus einem durch den Miteigentümer eines Unternehmens abgeschlos,enCll 
Dienstvertrag haften alle Miteigentümer solidarisch. 1886. 

Abgrenzung zwischen Dienst· und Agenturvertrag. 1919. 

Begründung eines Die~stverhältnisses unter Brüdern. 1930. 
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B. Duroh Bevollmäohtigte und gesetzliohe Vertreter. 
1. Durch Bevollmächtigte uud gesetzliche Vertreeter. 

überläßt dereArbeitgeber die Durchführung einer ATbeit und die Aufnahme der nötigen ATheitskräite 
semem HiUsarbeiter, so stehen die aufgenommenen Arbeiter im Dienste des ATbeitgebers. 
1695. 

Haftung Minderjähriger, wenn der Vertrag ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossen 
wurde. 1882. 

Entge!(ennahme des ATbeitsbuches durch den Stellvertreter des Dicnstgebers mit der Aufforderung, 
später wieder zu kommen, begründet noch nicht den Abschluß des Arbeitsvertrages. 1768. 

2. Kollektivverträge. 1652. 1729. 1730. 1792. 1981. 2007. 2008. 2009. 2010. 
2011. 2014. 2029. 2041. 2059. 

C. Verhältnis zwisohen dem Unternehmer, Subunternehmer (Partieführer) 
und dem Arbeiter. 

Der Verwaltungsrat einer Brauerei ist nicht berechtigt, dem für sie ausschließlich tätigen Bindermeister 
Verpflichtungen aufzuerlegen, die das Arbeitsverhältnis zwischen dem Meister und seinen 
Hilfsarbeitern berühren. 1650. 

Wenn der Unternehmer einem HiUsarbeiter eine Akkordarbeit übergeben hat, von der er wußte, daß 
dieser sie nicht allein besorgen kann, so steht der von dem Akkordanten aufgenommene 
Arbeiter in einem direkten Verhältnis zum Dnternehmer. 1769. 

D. Ausdrückliohe Vereinbarung. 
Die Erldärung des Arbeitgebers bei der Aufnahme eines Arbeiters, er nehme nur organisierte Arbeiter 

auf, enthält nicht die Festsetzung einer Bedingung. 1729. 

Die Bedingung des ledigen Standes muß ausdrücklich vereinbart sein. 1744. 

E. Stillsohweigende Vereinbarung. 
StiJ1schweigende Annahme der Arbeitsordnung liegt nicht vor, wenn diese dureh eine dritte vom 

Prinzipal hierzu nicht ermächtigte Person zur Verlesung gebracht ,,~rd. 1632. 

Stillschweigende Vereinbarung der Geltung des Kollektivvertrages. 1652. 

Stillschweigendes Weiterdienen bei· Geschäftsverkauf geilt als Znstimmung zur Fortse(zung des Dier st
vertrages mIt dem neuen Chef unter den alten Bedingungen. 1657. 

Bei Wiederaufnahme unterbrochener ATbeit gelten die früheren Arbeitsbedingungen. 1697. 

Gestattung des Weiterdienens durch zwei Tage nach der Austrittserklärung ist keine stillschweigende 
Erneuerung des D'enstverhältnisses. 1731. . 

Entgegennahme des ATbeitsbuches durch den Stellvertreter d;,s Dienstgebers mit der Aufforderung, 
später wieder zu kommen, begründet nocb nicht den Abschluß des Arbeitsvertrages. 1768. 

Stillschweigender Verzicht. auf den im Kollektivvertrag' festgesetzten Lohnsatz .• 1792 •. 

Keine Erneuerung des Arbeitsvertrages, wenn der Dnternehmer den Arbeiter eine bei Ablauf der 
Kündigungsfrist unterbrochene Stücklohnarbeit später beendigen läßt .. 1808. 

Erneuerung des Arbeitsverhältnisses unter den alten Bedingungen. 1921. 

Be. einveretändlicher teilweiser Änderung des Vertrages bleibt der mit Stillschweigen übergangene 
Teil des Vertrages in Kraft. 1967. 

Stillschweigende Vereinbarung durch widerspruchslose Annahme'des Dienstzettels. 1994. 

Ein Kollektivvertrag, der in der Betriebsstätte angeschlagen ist, ist anch dann verbindlich, wenn er 
den emzelnen Arbeitern beim Dienstantritt nicht. mitgeteilt wurde. 2007. 

Kollektivverträge sind für das Rechtsverhältnis von Unter·nehmern und Arbeitern, die den betreIfen
den Verbänden angehören, maßgebend, selbst wenn sie von dem Inhalt der Verträge keine 
Kenntnis haben. 2008. 

Ein Kollektivvertrag ist nicht verbindlich, wenn er weder in der Betriebsstätte angeschlagen noch 
dessen Inhalt den Beteiligten bekannt war. 2009. . 

Ein in der Betriebsstätte angeschlagener Kollektivvertrag ist verbindlich, wenngleich dessen Inhalt 
den Beteiligten nicht bekannt war. 2010. . • 

XIII 

Ein in der Betriebsstätte nieht angeschlagener Kollektivvertrag ist verbindlich. wenn dessen Inhalt 
den Beteiligten bekannt war. 2011. 

Fortdanerder Arbeitsbedingungen bei Veräußerung des Unternehmens. 2014. 

Stillschweigende Annahme eines niedrigeren als des im Normaltarif vorgesehenen und dem ATbeiter 
bekannten Lohnes gilt al, Verzicht auf höhere Entlohnung. 2041. 

:l". Form der Vereinbarung. 

V 81:einbarung mittels Dienstzettels. 1994. 

Verbindlichkeit des in der Betriebsstätte angeschlagenen Kollektivvertrages. 2007. 2010. 

Vereinbarung des Kündigungsausschlusses durch Kollektivvertrag. 2008. 

Ein Kollektivvertrag ist nicht verbindlich, wenn er weder in der Betriebsstätte angeschlagen noch 
dessen Inhalt den Beteiligten bekannt war .. 2009. -

Ein in der Betriebsstätte nicht angeschlagener Kollektivvertrag 1st verbindlieh, wenn dessen Inhalt 
den Beteiligten bekannt war. 2011. • 

G. Ungültigkeit des Vertrages. 

Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums in der Person des Hilfsarbeitl.:'rs_ 1675. 

Die Vereinbarung täglicher Berichterstattung, \vidrigens der Reisetag nicht zu~honorieren sei, verstößt 
nicht gegen die guten Sitten. 1809. 

Ungültigkeit ehrenwörtlicher Bekräftigung der Konkurrenzklausel. 1813. 

Der Dienstvertra'f ist ungültig, we.nn dem Dienstgeber bei Vertragsabschluß bekannt war, daß der 
Dienstnehmer für die Zeit des Dienstantrittes durch einen anderen Dienstvertrag gebunden 
ist. 1959. 

Gülti~keit des Kollektivvert.rages. auch wenn einzelne Bestimmungen nicht eing-ehalten werden. ISSt. 

III. Da,uer des Dienstverhältnis:ses. 

A. Auf unbestimmte Zeit. Kündigung. 

Unverbindlichkeit der Zusicherung: "Für ~Tahresposten wird garantiert" und .,Diese Stelle ist eine 
Jahresstelle, respektive Lebensstellung". 1701. 

Die Zusicherung von Arbeit für Winter und Sommer enthält nicht die Verbindliehkeit t den Arbeiter 
ein volles Jahr zu behalten. 1702. 

Widerspruchslose Entgegennahme einer Kündigung für einen ungesetzlichen Termin gilt als Verein
barung. das Dien'3tverhältnis zu diesem Termin zu lösen. 1810. 

1. Gesetzliche Kündigungsfrist .. 

Der beim Spoditpur mlt Auf- und Abladen beschäftigte und täglich entlühnte Arbeiter ist Taglöhne: 
und hat keinen Anspruch auf die gesetzliche Kündigungsfrist. 1676. 

Diü Geltung der Kündigung3frist für Bauzeichner ist durch deren Dienstleistung bedingt. 1890.; 

Der Akkordarbeiter kann auch vor Fertigstellung der Akkordarbeit gekündigt und entlassen werden. 
1916. 

Wegen eines Entlassungsgrundes kann der Arbeitgeber die Kündigungsfrist. nicht kürzen. 1985. 

2. Vereinbarte Kündigungsfrist. 

Durch Abänderung der Vertragsbestimmungen über das Entgelt wird die' ursprüngliche Vereinbarung
über die Kündigung nicht berührt. 164l. 

Ist eine nach dem Handlungsgehilfengesetz unzulässig kurze Kündigung3frist vereinbart' j so: gilt die 
kürzeste zuläs . .,ige einmonatliche Frist. 1896~ 1~i2. 

Vereinbarung der Kündigung am Ersten mit der Wirkung für den Letzten des Monates ist nach dem 
Handlungsgehilfengesetze zulässig. lB37. . -
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Stillschweigende Zustimmung zur Kürzung der Kündigungsfnst? 1985. 

Die YE:reinbarte sechs'\vöchenthehe Kündigungsfrist muß nicht mit dem Kalendervierteljahre zu
sammenfallen. 1994. 

3. Ausschließung der Kündigung. 

a) Durch ausdrückliche Vereinbarung. 

Die Xußeruug "Sie können mir jederzeit das Bnch geben" ist ein Antrag auf sofortige Lösbarkeit des 
Arbeitsverhältnisses. 1718. 

Dem Bauarbeiter. dem am Samstag nicht gekündigt, sondern Arbeit für Montag versprochen wurde, 
gebührt 'Lohnvergiitung, wenn er am Montag erschienen ist und ihm Arbfit nicht gewährt 
wurde. 1619. 

Ist jerlerze;tige LösbarkeIt des Dienstverhältnisses vereinbart w)lrden, so hat der nntertags entlassene 
Arbeiter keinen Lohnanspruch für den restlichen Tag. 1763. 

In Arbeitsverhältnissen nach der Gewerbeordnung kann einseitig den Arbeitnehmer trellender 
Kündigungsausschluß nicht vereinbart werden. 1939. 

Kündignngsausschluß auf Grund Vereinbarung mit dem Vorgänger des Arbeitgebers. 2014. 

Ein Werkstättenvertrag, der Kündigungsaussehluß festsetzt, wird dureh einen Kollektivvertrag, der 
über die Küudigung uichts enthält, nicht aufgehoben. 2059. 

bj Durch stillschweigende Vereinbarung. 

Stillschweigende Vereinbarung des Kündigungsausschlusses. 1652. 

Stillschweigendes Zugrundelegen des mit dem früheren GesGhältsinhaber vereinbarten Ansschlusses 
der Kündigung. 1657. 

Durch Beförderung des Arbeiters zum Vorarbeiter wird der mit ihm ursprünglicb vereinbarte Kündi
gungsausschluß nicht aufgehoben. 1733. 

\Virkung eines Vorschusses für dle nächste Akkordarbeit auf die Vereinbarung des Kündigungsaus9 
schlusses. 1789. 

Wiederholte unbeanständcte Annahme von Lohnzetteln, in denen Kündigungsausschiuß festgesetzt 
ist, gilt als Zus~immung. 1897. 

Kündigungsausschluß durch Kollektivvertrag. 2008. 2010. 

Kündigungsausschluß gilt nicht, wenn der ihn festsetzen~e. Kollektivve~trag wed~r in der Betriebs .. 
stätte angeschlagen, noch dessen Inhalt den Betmligten bekannt war. 2009. 

Kündigungsausschluß in dem bei den Teilen bekannten Kollektivvertrage gilt, wenngleieh dieser in 
der Betriebsstätte nicht allgesrhlagen Vlar. 2011. 

4. Beginn und Ende der Kündigungsfrist. 

"Suchen Sie sich vom Ersten einen anderen Posten'! bedeutet, daß die Kündigungsfrist bereits am 
nächsten Ersten abläuft. 1728. 

Berechnung der Kündigungsfrist. 1914. 

Kündigung mittels rekommandierten Briefes wird mit der"ZustcHung an einen Hausgenossen wirksam: 
1956. 

Durch die einmonatliche Kündigung am L April wird das Dienstverhältnis mit 15. :Mai aufgelöst, trotz 
Vereinbarung, daß am 1. und 15. gekündigt werden kann. 1960. 

5~ Einfluß von Krankheit, SOl!n- und Feiertagen auf den Ablauf. 

vVirkung der Kündigungsübernahme durch die :Frau infolge Krankheit des Dienstnehmers mit Bezug 
auf den Beginn der Kündigungsfrist.. 1957. 

6. Stellensuche nach Kündiguilg, 

Eigenmächtiges Verlassen der Arbeit behufe StEllensuche berechtigt zur Entlassung. 1988. 

Nach den Gepflogenheiten des \~liener Platzes ist gekündjgteIJ. Handlungsgehilfen an jedem zweiten 
Tage durch z"\yei Stunden zur Stellensuche freizugeben. 1995. 
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R . .Auf bestimmte Zeit. 
Ist die Daner des Arbeitsverhältnisses auf bestimmte Zeit vereinbart, so gilt diese, nicht aber die in 

der Arbeitsordnung vorgesehene Kündigungsfrist. 1770. . 

Ein Dienstverhältnis, dessen Fortsetzung nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum Eintritte des 
Nachfolgers vereinbart wird, ist als Dienstverhältnis für bestimmte Dauer anzusehen. 1938 

(;. Bis Zllr Vollendung einer bestimmten .Arbeit. 
B.i Anfnahme eines Arbeiters zur Verrichtnng einer bestimmten Arbeit ist das Arbeitsverhältnis mit 

Vollendung der Arbeit gelöst. 1698 

Keine Erneuerung des Arbeitsvertrages, wenn der Unternehmer den Arbeiter eine bei AblaufIder 
Kündigungsfrist unterbrochene Stücklohnarbeit später beendigen läßt. 1808. -

D • .Auf Probe. 
Übergang des Dienstverhältmsses auf Probe in ein fixes. 1625. 

Bestimmung der für die Erprobung des Hilfsarbeiters ausreichenden Zeit durch den Richter. 1713. 

Vereinbarung eines Probedienstverhältnisses. 1809. 1812. 

Lösung des Probedienstverhältnisses bei verlängerter Probezeit. 1811. 

Fristberechnung bei der Probezeit. 1829. 

Bei Berechnung der Probezeit ist der Eintrittstag mitzurechnen. 1915. 

Bei Entlassung innerhalb der Probezeit ist das Entgelt nur b,s zum Entlassungstage, nicht bis zum 
Ansgange der Probezeit zu bezahlen. 1933. 

Der erste Tag der Dienstleistnng ist in die vereinbarte Probezeit einzurechnen. 1957. 

Ein auf Probe vereinbartes Dienstverhältnis kann auch vor Antritt des Dienstes gelöst werden. 2035. 

Berechnung der achttägigen Probezeit für Nachtschichtarbei!er. 2049. 

E • .Aushilfs dienstverhältnis. 
"Sie werden für einen Kranken arbeitenll begründet ein!Aushilfsdienstverhältnis. 1837. 

Ein Dienstverhältnis, dessen Fortsetzung nach Ablauf der Kündigungsfrist bis znm Eintritte des 
Nachfolgers vereinbart wird, ist auf bestimmte Zeit, nicht für die Zeit vorübergehenden 
Bedarfes eingegangen. 1938. 

Dauerndes oder Aushilfsdicl1stverhältnis? 2029. 

VI. Inhal t de s Diens tver tr age s. 
A • .Arbeitersohutz. 

1. Obsorge für Leben und Gesundheit. 

Haftung des Unternehmers 1 ,venn durch das Platzen von We.rkgerätschaften die Kleider de(Hilh~ 
arbeiters beschädigt werden. 1778. 

2. Entgeltansprüche während der Zeit der Dienstverhinderung. 

a) Wegen Krankheit oder Unglücksfalles. 

Die Vertragsbestimmung, daß der Gehaltsanspruch von der faktischen Arbeitsleistung abhängig ist 
berechtigt im Falle der Erkrankung nicht zu einem Abzug vom Gehalt. 1905. 

b) Wegen Militärdienstleistung. 

Anspruch auf Fortzahlung des Gehaltes im Falle der Einberufung zur außerordentlichen::ß.filitär
dienstleistung. 1637. 

c) '\Vegen anderer "\vichtiger Gründe. 

3. Arbeitsordnung. 

Wirkung der Verlautbarung dureh dritte vom Dienstgeber nicht ermächtigte Personen. 1632. 

bloße Anschlag der Arbeitsordnung und deren Ausfolgung gelegentlich einer früheren Dienst. 
leistung genügen nicht. 1716. 
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Die in der Al'beitsordnung vorgesehene Kündigungsfrist gilt nicht, \YP"!Ul eine bestimmte Dauer des 
Arbeitsverhältnisses vereinbart wurde. 1770. 

Kenntnis der Arbeitsordnung bindet auch ohne Verlautbarung. 1771. 

Anwendung des § 1155 a. b. G. B. trotz Bestimmung der Arbeitsordnung, daß für schlechtes IIIaterial 
keine Vergütnng geleistet wird. 1773. 

Anwendnng der Arbeitsordnung auf ähnliche, in ihr nicht vorgesehene Fälle. 1941. 

Nachträgliche Geltendmachung von Ansprüchen, die laut .Arbeitsordnung innerhalb einer bestimmten 
Frist zu erheben waren, ist ausgeschlossen. 2003. 

Auslegung eines in der Arbeitsordnung enthaltenen Entlassungsgrundes. 2044. 

B. Unfall- und Krankenversicherung. 
Der Unternehmer ist zur. Schadenersatzklage wegen nicht rechtzeitiger Anmeldung des Arbeiters zur 

Krankenkasse nicht passiv legitimiert. 1660. 

Die drei monatliche Frist zum Abzuge der Pensionsversicherungsbeitl'äge ist eine Präklusivfrist. 1819 
vgl. aber 1880. 

Die Verpflichtung zur Zahlung von Pensionsversicherungsbeiträgen, sobald die Versicherungspflicht 
rechtskräftig festgesetzt wird, ist rechtsverbindlich. 2023. 

Vereinbarungen, nach \velchen die Pensionsyersicherungsbeiträge vorläufig als Vorschüsse ausbezahlt 
und später in Abzug gebracht werden sollen, sind, insoweit die dreimonatliche Frist über
schritten wird, ohne rechtliche Wirkung. 2024. 

Die Vereinbarung, daß die Pensionsversicherllngsbeiträge von der Remuneration abzuziehen sind, ist, 
insoweit die dreimonatliche Frist überschritten wird, ohne rechtliche Wirkung. 2025. 

c. Gegenstand der Arbeitsleistung. 
Meinungsverschiedenheiten über den Umfang der Obliegenheiten berecht.igen den Arbeiter nicht zum 

Austritt. 1699. 1918. 

Der Taglölmer niuß jede ihm aufgetragene Arbeit verrichten. 1790. 

Unzulässigkeit der Zuweisung anderer als der vereinbarten .Arbeit. 1881. 

Vorübergehende Zuteilung des zu selbständiger Dienstleistung aufgenommenen Hilfsarbeiters behufs 
Einführung ist keine Vertragsverletzung . 1974. 

Unzulässigkeit der Feststellungsklage über den Gegenstand der Dienstleistung. 1999. 

D. Arbeitszeit. 
1. Normale. 

Angekündigte Verlängerung der Arbeitszeit am Abend bE'rechÜgt nicht zum sofortigen Verlassen der 
Arbeit am Vormittag. 1616. 

Nach Beendigung der Tagesa.rbeit kann der<.fo.-rbeiter nicht verhalten werden, für einen andel'en HUfs .. 
arbeiter weiter zu arbeiten. 1700. 

Berechtigung zur Verweigerung einer Arbeit, deren Ausführung die ellstündige Ruhezeit verkürzen 
würde. 1719. 

An den D ienstnehmel' dürfen nicht Anforderungen gestellt werden, deren Erfüllung p bysisch unmöglich 
ist. 1877. 

2. Überstunden. 

Anspruch des Kutschers auf Entlohnung für II.fehrarbeit trotz Vereinbarung der Arbeitszeit 'Inach 
Bedarf". 1677. 

Solidarhaftung der Arbeiter bei gemeinschaftlicher vertragswidriger Venveigerung von Überstunden, 
1672. 

Der Geschäftsleiter eines photographischen Ateli,,·s hat keinen Anspruch auf Bezahlung der Über
stunden. 1874. 

Der Anspruch auf Eatlo1lnung der Überstunden ist bei einer auf die ganze Arbeitszeit sich beziehenden. 
Lohnvereinbarung unbegründet. 1932. 

Dauernde Nichtreklamierung der Bezahlung von Überstunden gilt als Verzicht. 1971. 

Verstößt ein Verzieht auf Entlohnung von Überstunden gegen, die guten Sitten? 2012. 
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D:e Weigerung, nicht bedungene "Überstunden zu machen, bildet keinen Entlassungsgrund. 2021. 

Iat vereinb.~ru!!--g,ggemä~ an ?telle der in der :4.rbeitsordnung vorgesehenen elfstündig-en eine zwölf-
stundlge Arbeltsschwht getreten, so 1st die einstündige Mehrleistung nicht als Überstunde 
anzusehen. 2048. 

3. Nachtarbeit. 

Inventurs",ufnahme zur Nachtzeit ist erlaubte Arbeit; die Verweigeruna 'der Mitwirkung berechtigt 
zur Entlassung. 1762 o~ 

Der Verzwht auf die Entlohnung von Überstunden gilt nicht auch für Nachtarbeit. 1772. 

Berechnung der achttägigen Probezeit für Nachtschichtarbeiter. 2049. 

4. Arbeitspause und Sonntagsruhe. 

Schadenersatzpflicht wegen Verweigerung der Feiertagsarbeit. 1607. 

Nißhtleistung gewerblicher Arbeit am Sonntag in der Privatwohnung des Arbeitgebers bildet keinen 
Entlassungsgrund. lG21~ 

SJlidarhaftu!l~ der Arbeiter bei gemeinschaftlicher vertragswidriger Verweigerung von Feiertag~~ 
arhOlt. 1672. 

Du Anspruch aut Entlo~ilu~g für SClfin~a,g~ar~eit besteht nur, wenn~diese aufgetragen oder durch 
be:wndere Verhaltmsse notwendIg wurde. 1678. 

Für Sonntagsarbeit gebührt kein Lohn. 1'732. 

Für Sonntagsarbeit gebührt Lohn. 1820, 

Nachträgliche Entschädigung für nieht gewährte Ersatzruhetage kann nicht@'efordert werden. 1874 

Kein Anspruch auf Entlohnung für die Mittagspause, " wenngleich diese im Arbeitslokal zugebracht 
werden muß. 2003, . 

5. Aussetzen mit der Arbeit. 

Kein Lohnanspruch. wenn der Hilfsarbeiter mit der Aussperrung einverstanden war. 1651 

Bei Ründi:u~gs::~ssc~~uß ~ann der Arb~!ter~ ~er ausgc?etzt }lat, keine Entschädigung verlangen 
>.Vvfill dl", ZUCilChe ... ung der Arb81IJsgewahrung meht emgehalten wurde. 1743. 

Bet A~ssetzen ist ein AufIösungsgrund erst dann gegeben, wenn der Gehilfe Arbeit 
mcht erhalten hat. 1904. 

S. Urlaub. 

Elgenmächtiges Überschreiten de3 Urlaubes bildet einen ~EntlassungBgrund. 1722. 

anderer Vereinbarung nicht 

Entschädigung für~:verweigertGn Urlaub. 1958. 

Der Urlaub kann auch während der Kündigllngsfrist gewährt werden. 1994. 

Keine EntschidigungspfJicht des Dienstgebers , wenn Urlaub nicht verlangt wurde. 2039. 

Der Arbeiter kann entlassen 
Arbeiten zn verrichten. 

E. Arbeitsort. 
wenn er sich weigert~ am Dienstorte fLußerhalb dcr vVerkstätte 

T. Entgelt. 

Dem Bestellte": gebührt, der Lohu.auch dalin,_Wenn die Arbeit ohne Wissen des Bestellers und Bestellten 
von emem Dntten venLChtet wurde. 184ft 

1. Arten. 

a} Akkordlohn. 

des ~kkordai'beiters, wenn wegen Kälte im Arbeitsraume nicht oder weniger 
werden konnte. 1609. 

b 
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Herabsetzung des Stücklohnes bei Einführung scbneller arbeitender Maschinen. 1642. 

Gelegentliche Erklärungen über die Höhe des Wochenverdienstes des Akkordarbeiters begründen 
noch nicht das Versprechen des Mindestlohnes. 1689. 

Erhöhnng des Akkordlobnes durch den Richter, wenn der Arbeiter bei übernabme der Arbeit deren 
Umfang nicht erkannte. 1711. 

V oranssetzungen für die Beendignng der Akkordarbeit. 1735. 

Vereinbarunl1 einer Akkordarbeit ohne Festsetzung des Lohnes ist nicht Vereiubarung eines Akkord
vertrages. 1736. 

Dem Akkordarbeiter, der vor Vollendung der Arbeit rechtmäßig entlassen wurde, gebührt keine 
Entschädigung. 1760. 

Anwendnng des § 1155 a. b. G. B. trotz Bestimmung der Arbeitsordnung, daß für schlechtes Material 
keine Vergütung geleistet wird. 1773. . 

Besondere Entlohnung einBs Akkordwebers, der innerhalb weniger Tage auf verschiedenen Webstühlen 
beschäftigt wurde. 1774. 

Empfang eines Vorschusses auf die nächste Akkordarbeit schließt die Lösung des Dienstverhältnisses 
vor Vollendung trotz Kündigungsausschluß aus. 1789. 

Keine Entschädigung, wenn der Akkordarbeiter das Maschinengebrechen nicht angezeigt hat. 18S8. 

Entschädigungspflicht des Unternehmers, wenn der Akkordarbeiter bei einer reparaturbedürltigen 
Maschine verwendet wird. 1839. 

Der Anspruch des Akkordarbeiters auf Entschädignng~ wegen· Zeitverlustes setzt einen am Lohne 
erlittenen Abbruch voraus. 1923. 

Die einem Akkordarbeiter gegebene Zusage, er werde wöchentlich mindestens 12 K verdienen, enthält 
noch nicht die Zusicherung eiues Vvochenlohnea im eigentlichen Sjnne. 1934. 

b) Zeitlohn. 

Berechnung des Arbeitstages im Gastgewerbe. 1840. 

Eine Vermehrung der Arbeit, durch die die Arbeitszeit nicht verlängert wird, begründet keinen An
spruch auf Lohncrhöhung. 1926. 

c) Provision, Diäten, Reisekosten. Tantiemen~ 

Der Reisende hat Anspruch auf Entschädigung, wenn er grundlos an den ihm gewährleisteten R.eisen 
behindert wird. 1667. 

Der Provisionsberechtigte muß den Bestand und die Höhe seiner Provisionsansprüche beweisen. 1715 .. 

Rückreisekosten sind zu vergüten, wenn dem Arbeiter ein gesetzlicher Grund zur sofortigen Lösung 
des Dienstverhältmsses gegeben wurde. 1737. 

Die Vereinbarung, daß ein Reisender nur bei Erzielung eines bestimmten crnsatzes einen Monats-gebalt 
beziehen, SOllst aber auf Diäten beschränkt sein soll) ist gültig. 1669. 

Die Vereinbarung täglicher Beriehterstattung, widrigens der Reisetag nicht zu honorieren sei, verstößt 
nicht gegen die guten Sitten. 1809. 

Provision für Geschäfte, die wm Reisenden eingeleitet worden sind. 1831. 

"Re:sekosten gänzlich zu bezahlen" verpflichtet zur Vergütung der R.ückreisekostcn. 1841. 

Anspruch des Reisenden auf Ersatz der Spesen für den Kundenbesuch am Platze. Spesen für Vor· 
bereitung der Geschäftsreise. 1876. 

Die unter einer Bedingung vereinbarten Zur8isekosten gebühren, wenn der Gewerbeinhaber willkürlich 
die Erfüllung der Bedingung vereitelt hat. 1901. 

Provisionsanspruch des Reisenden im Falle einer im Vertrage nicht vorgesehenen Verwendung. 1931. 

Sie können spielend eine iährliche Umsatzprovision von 4000 K verdienen" ist keine Garantie dieses 
n Verdienstes. 1973. 
Der Tantiemeberechtigte Lat kein Recht, die Bilanz wegen Minderbewertung einzelner Vermögens

stücke anzufechten. 2000. 
Unter den Reisespesen eines Randwcrksgeh:Uen sind im Zweifel auch die das Fahrgeld übersteigenden 

Auslageu zn verstehen. 2060. 
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cl) Naturalbezüge (Kost, Quartier). 

Entschädi~ung für v~r~ragsmäßige ~aturapeistung kann der Dienstnehmer nicht verlangen, wenn er 
Sle anderwCltlg unentgeltlich erhielt und den Dienstgeber kein Verschulden trillt. 1945. 

e) Trinkgelder~ Prämien, Remuneration, Neujahrsgeld. 

DerAnspruch auf die beim J,,:hresschlusse zu zahlenden Prämien riohtet sich hinsichtlich der im Laufe 
des JahrJls ausgesohredenen Arbeiter nach der Art der Lösung des Dienstverhältnisses. 160S. 

Der Anspruch ~u~ Zulage für schwer~re Arbeit erlischt, wenn der Arbeiter wieder in semer :früheren 
BeschaltJgung verwendet WIrd. 1604. 

Kein Anspruch auf Prämie, wenn der Arbe;ter gerechtfertigt entlassen wird. 1694. 

Jahresremuneration kann nicht gefordert werden, wenn der Angestellte das Dienstverhältnis selbst 
vor Ablauf des Jahres gelöst hat. 1738. 

Der Anspruch ~u.f den verbältn;smäßigen AnteH an der Neujahrsremuneration gebührt auch irn·Falie 
rechtmaßlger Entlassung. 1815. 

Cngeachtet. wiederholten Bezuges der Neujahrsremuneration besteht kein Anspruch wenn der 
Prlnzipal erklärt hat, es stehe ihm [reit eine Remuneration zu geben. 1816. ' 

Aberkennung des Anspruches auf eine nicht vereinbarte Jabresremuneratio.n wegen Schädignng 
des Unternehmers. 1830. 

Trinkgel(ler gehören zum Verdienst. 1855. 

Besteht ineinem Geschäftshause die übun~ von Weihnachtsremunerationen. so hat ieder Angestellte 
hIerauf Anspruch, wenn dagegen mcht besondere Gründe vorliegen. 1946. 

Remuneration gebührt nach den Umständen auch ohne ausdrückliche Vereinbarung. 1975. 

Der ohne Grund ausgetretene Dienstnehmer hat nicht Anspruch anf sofortige ZahlunO' der N eujahrs-
remuneratlOll. 1998. 0 

Die Verei?baru~g, ~aß d~e Pensi?nsvers.ich.~rungsb~iträge yon der Remuneration abzuziehen sind, ist, 
mSOW61t dw dr81ffionatllCbe Fnst uberschntten wlrd, ohne rechtliche Wirkung. 2025. 

Hat sich ein Handl":"g'sgehilfe, vor die Wahl gestellt, ob er Gehaltsaufbesserung odel'Remuneration 
vorz1ehe, lur letztere entschlOssen, so gebührt sie ihm auch für die Folgezeit. 2032. 

2. Feststellung. 

a) Durch Vereinbarung. 

Bedeutung der Redensart des Arbeiters: "Ich verlange keinen Heller, ich schenke euch alles." 1711. 

Die Lohnver~.inb~rup:g hat ,.normale ~rbeitsleistung zur Voraussetzung, für ahnormal schwierige 
Arbel! güt dIe Verembarung meht. 1739. 

Gelegentliche Erklär?-n~en über die Höhe des vVochenverdienstes begründen noch nicht da<:; Ver
sprechen des Mmdestlohnes. 1689. 

V G;.'einba~ter Lohn ka~n vom Unternehmer nicht einseitig herabgesetzt werden. selbst wenn bei der 
Bf'rechnung 8m Irrtum unterlief. 1927. . 

hehufs El'lernung der Fä~ügkeit UnentgeHlichkeit vereinbart worden, so kann nicht Entgelt 
unter Berufung auf eme Gewohnheit verlangt werden. 1932. 

"Sie köm;~n spielen.d eine jährliche Umsatzprovision von 4000 K verdienenH ist keme Garantie 
Ul8S8S Verdlenstes. 1973. 

gegebenen ·Versprechens der Lohnerhöhung berechtigt nicht 

b) Durch Tarife. 

Unanwendbarkcit de~ Tarifes, wenn der Hilfsarbeiter zu einer anderen Arbeit verwendet wird ah 
zu der er aufgenommen wurde. 1775. ' 

~tlllS('h,,'eig·el1.dl,jr yerzieht auf den im Kollektivvertrag festgesetzten Lohnzuschuß für UnterweisUllO' 
Leul'linge. 1792. ö 

Lohn gebührt auch dann, wenn der Arbeiter daneben im geringen Umfang andere 
besorgen muß. 1843. . 

Der 

b* 
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Verzicht ",ui den tarifmäßigen ~1inimallohD durch Annahme des niedrigeren Akkordverdienstes. 1844. 

D d "ch Zeitverlust verkürzte Akkordarbeiter kann b61 tarilmäßiger Festsetznng eines Minimal
er u,,- lohnes nur diesen als Entschädigung fordern. 1846. 

L')hnbe,timmung durch den Arbeitgeber beim Bestande eines LohntanJes mit Minimalsätzen. 1852. 

Stillschweigende Annahme eines niedrig~ren als d~s im ~ormaltarlf vorgesehenen und dem Arbeiter 
bekannten Lohnes gilt als VerzIcht auf hohere Entlohnung. 2041 

c) Durch den Richter. 

Bestimmung der Entlohnung durch den Richter, wenn ein gegen bestimmten Taglobn a;>lgenommener 
Hilfsarbeiter anshilfsweise einen besser bezahlten Arbeiter vertreten hat. 1600. 

Ei'höhung des Akkordlohnes durch den Richter. 1711. 

Fest.setzung des Provisionsanspruches durch den Richter bei anderweitiger Venvendung des Re:senden 

193i. 
M.angeLs Vereinbarung eines Lohnes kann der Arbeiter austreten, wenn ihm der angemessene Lohn 

verwe'gort wird. 2002. 

Der zum Anlernen einer Fertigkeit aufgenommene Hilfsarbeiter erwirbt nach Ab1aui eines entspre· 
chenden Zeitraumes den Anspruch auf Lohn. 2053. 

3. Lohnzahlung. 

Vorantwortlichkeit des Arbeitgebers für den Teil des Lohnes, der während ~er Auszahlung von 
v einem Gläubiger des Arbeiters eigenmächtig weggenommen wurde. 1140. 

Die Zahlung des fälligen ~Monatsgchal~es kann t~otz mutmaßlich vorgekommener Unregelmäßigkeiten 
bei der Geschäftsgebarung meht verweIgert werden. 2000. 

De'" Hilfsarbeiter ist nicht verpflichtet, die Zahlung des verdienten Lohnes_. entgegenzunehmen~ 'ivenn 
~ sie ihm unter dem Titel einer freiwilligen Zu .. vendung angeboten wIId. 2054. 

a) Barzahlung 

b) Unerlaubte A bzügc. 

Lohnabzüge zur D9Ckullg einer Allmlmt,atlonSlora,er 
über die P1ändung der Bezüge 

die gesetzlichen Bestimmungen 
verstoßen. 1641. 

Abzüge Lohn für die Benützuug der elektrisch betriebenen :l\Iaschinen des Arbeitge'oers zur 
müssen im voraus vereinbart sein. 1692. 

Nach Ablauf von drei :Monaten können Pensi~on5versicherUl;g5beiträge von den Bezügen des Ver
sicherten nicht in Abzug gebracht werd.en. 1819, Vgl. aber 1880. 

Der Arbeitgeber ist 
Dritter für dem 
z,u fordern hat. 

oel'ECJ1tJI{L, dem Arbeiter jenen Betrag vom Lohne abzuziehen, d~!l ein 
der Arbeitszeit gewährte Kost und Wohnung von mesem 

S\~~i~si~~:~[~SJ~~~;:~;,:;~f':nvon der Remuneration abzuziehen sind~ 
ur,mrlonaclHicme wird, ohne rechtliche V!irkung" 2025~ 

c) Erlaubte Abzüge, insbesondere Vorschüsse. 

Das VersDrcelhen, Arbeiter werde wöchentlich 19 K bezahlt erhalten" ~ ste.ht dem Abzuge des 
Kranl<eIIk'"SSfJbeltr:'gI:S nicht im '\Yege. 160B. 

bei Lösung des Dienstverbältnisses! selbst 
,'m'er.I111'''o, .J."L .... ~iVar. 1712. 

Abzüge zur 
sind 

der Kosten des die Maschine des Arbeiters treibenden elektrischen Stromes 
1821. 

Gewinn des Dienstnehmers 
hereingebracht 

Handc'u kann vom Dienstgeber durch Lohnabzug 

PensbnsvGrsicherungsbeiträgen nach Ablauf der dreimonatlichen 
1819. 
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Die Verpflichtung zur Zahlung von Pensionsversicherungsbeiträgen, sobald die Versicherungspflicht 
rechtskTäftig festgesetzt wird, ist rechtsverbindlich. 2023. 

Zulässigkeit von Abzügen für die Personaleinkommensteuer. 2025. 

Der durch schlechte Arbeit verursachte Schaden kann vom Lohne abgezogen werffen. 2040. 

Zulässigkeit des Lohnabzuges für Webefehler vom späteren Lohn für nicht schadhafte Stücke. 2050. 

d) Zeit der Lohnzahlung. 

Der am Samstag ausbezahlte Geldbetrag ist zunächst auf den Wochenlohn und nicht auf eine andere 
Forderung abzurechnen. 1776. 

Bei einverständlicher vorzeitiger Lösung kann der Lohn nicht bis zum Ablauf der Kündigungsf:ist 
zurückbehalten werden. 1900. 

Kein Retentionsrecht des Dienstgebers an den Bezügenbehuls Erzwingung notwendiger Aufklärungen. 
1903. 

Keine Zurückhaltung rückständigen Lohnes wegen Verdachtes einer strafbaren Handlung. 1964. 

Kein Grund für die Zurückbehaltung des Gehaltes, wenn sich der Handlungsgehilfe vor Fälligkeit 
VlellelCht elllGS zum Schadenersatze verpflichtenden Verhaltens schuldig machte. 2058~ 

e) Ort der Lohnzahlung. 

4. Ko n ven tionalg eIds trafen. 

Die Vereinbarung unverhältnismäßig hoher Konventionalstrafen verstößt gegendie guten Sitten. 
1943. 

Die Verabredung des Verfalles verdienten Lohnes bei Austritt ohne Kündigung gilt als Vereinbarung 
elller Konventionalstrafe, die der richterlichen Mäßigung unterliegt. 2047. 

G. Konkurrenzverbot. 
a) Gesetzliches. 

Verpflichtung des Handlungsgehilfen zur Überlassung des Gewinnes aus einem Konkurrenze'eschäft. 
1671. -

b) Vertra,näßiges (Konkurrenzklausel), 

Ungültigkeit der Konkurrenzklausel und ehrenwörtlicher Verpflichtung. 1813. 

H. Sohadenersatzpfiioht wegen Vertragsvel'letzung, 

Schadenersatzpflicht wegen Verweigerung der Feiertagsarbeit. 1607. 

Dem Bauarbeiter, dem am Samstag nicht gekündigt~ sondern für nächsten Montag Arbeit ver' 
wurde, gebührt Lohnvergütung~ wenn er s.m Montag erschienen ist und ihm Arbeit 

gewährt wurde. 1619. 

Fahriksarbeiter! die \'-ertrag~widrig Überstunden oder Feiertagsarbeit gemei:r.achaftJich VErweigern, 
haften solidarisch. 1672. 

Heimarbeiter haften für versp:itete Lieferung. 1679. 

H€imal'beiter~ die für verschiedene Dienstgeber arbeiten, haben keinen Entschädigungsanspruch 
wegen vorzeitiger Entlassung. 1750. 

ialst'~eitig-e L};;b~rlmtt .dss Dlen3tverhältnjsse~ vereinbart worrlen, so hat der untertagB ent .. 
,assene ArbeIter kemen Lohnanspruch für den restlichen Tag." 1763. 

Bei gebeihrt dem entlassenen Arbeiter der Lohn für die letzte begonnene 
1825. 

Seha1Gnersatzpflicht des Unternehmers, wenn der Akkordarbeiter wegen ArbeitsverWeigerunG" 
weder entlassen noch anderweitig beschäftigt wird. 1885. 0 

Entschädigung wegen Nichterfüllung des Versprechens, besser entlohnte Arbeit zuzuweisen.:' 1888. 

I. Sonstige Ersatz90nsprüche aus dem Arbeitsvertrag. 
~cjQa(iener1,atl'p!liclllt des Unternehmers wegen Vernichtung der Arbeiterkleider durch einen Fabriks 

1608. . 
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Sßhlldenersatzanspruch des Akkordarbeitcr. für jene Tage, an dcnen wegeu Kälte im Arbeitsraum 
nicht oder weniger gearbeitet werden konnte. 1609. 

Die Unterlassung rechtzeitiger Benachrichtigung des Arbeitgebers von der Erkrankung des Hi.fs
a"beiters ist diesem als Verschulden zuzurechnen. 1622. 

Verpllichtung des Hilfsarbeit,"s zur Rückerstattung des irrtümlicherweise zu viel erhaltenen Lohnes. 

1680. 
Trifft den Arbeiter ein Unfall, der ihn verhindert, seine Werkzeuge selbst zu verwahren, so ist der -

Geschäftsinhaber verpflichtet, sie in Verwahrung zu nebmen. 1741-

Die Verweigerung der AusfoIgung eines Kraukenzettels bcgründet nicbt ohne weiteres eine Ersatz-
pflicht, 1742. 

Schadencrsatz wegen einer verdorbenen Schlosserarbeit. 1777. 

Haltung des Unternehmers für Beschädigung der Kleider des Hilfsarbeiters. 1778. 

Schadenersatzanspruch des Unternehmers wegen überlastung der Plerde und Fahrens rnit nicht 
beschlagenen Pferden. 1794. 

Ein Kutscher, der eigenmächtig mit dem Fuhrwerk des Dienstgebers Fuhren besorgt, muß diesem 
den Gewinn überlassen. 1842. -

Minderjährige, die ohue Zustimmung des gesetzlichen Vertreters zu seihständigen Verkäufern bestellt 
worden sind, halten für Eingriffe in die Kassa, nicht aber für unaufgeklärte Abgänge. 1882. 

Die übernahme des Auftrages, auf das Geschäft achtzugehen, begründet für sich allein noch ~icH 
die Verbindlichkeit zum Schadenersatz, wenn aus dem Geschäft ein Gegenstand abhanden 
gekommen ist. 1910. 

Schadenersatzpflicht des Dienstnehmers-für verspätete Aufgabe eines Geschältsbriefes. 1924. 

Geltendmachung eines das Entgelt übersteigenden Schadens und der Kosten des Strafverfahrens. 
2036. 

Für zufälligen Schaden an der Dienstkleidung haftet der Arbeiter nur dann, wenn er ihn widerrechtlich 
veranlaßt hat. 1944. 

Der Gewerbeinhaber ist verpflichtet, für einen entsprechenden Raum zur sicheren Unterbringung 
der Kleidungsstücke de.s Arbeiters zu sorgen. 2015. 

Der Arbeitgeber, der dem Arbeiter den Auftrag gibt, seine Kleider in der Bauhütte zu verwahren, 
haftet aus dem Verwahrungsvertrag. 2042. 

Eine besondere Haftung des Unternehmers für Arbeiterldeider besteht außer dem Verwahrnngs
vertrag nicht. 2043. 

Y. Auflösung des Diellstyerhältllisses. 

A. Durch Ablauf der Zeit. 

Ein Dienstverhältnis, dessen Fortsetzung nach Ahlauf der Kündigungsfrist bis zum Eintritt des Nach
folgers vereinbart wird, ist nicht als Dienstverhältnis für die Zeit vorübergehenden Be· 
darres, sondern al~ Dienstverhältnü~ für bestimmte Dauer anzusehen und endet spätestens 
am nächsten Quartalletzten. 1938. 

B. Infolge Aufhörens des Geschäftsbetriebes. 

Entlassung ohne Kündigung bri Aufhören des Gewerbebetriebes. 1610. 

c. Duroh Willensübereinstimmung beider Parteien. 

Stillschweigende Zu~timmung zur Auflösung, wenn auch nur einer der Arbeiter sich ausdrücklich 
einverstanden erklärt~ die aD.deren dagegen schWelgen. 1682, 

Die V\Teigerung des Hilfsarbeiters, unter 'einem bestimmt.en Vorarheiter zu arbeiten: gilt als bedingter 
Antrag auf Lösung des Arbeitsverhältnisses. 1921. 

Einverständliche Lösung durch Zurückweisung eines ohne Grund ausgetretenen Dienstnehmers. der 
seiD~ Dienste wieder zur Verfügung stellte, 1987. 

XXIII 

D. Infolge Kündigung. 
Die Einh.ütung besonderer Formen für die Kündigung ist nicht vorgescbrieben. 1972. 

1. Zeitpunkt. 

Einer Kündig:ung~ die vor de.rn vertragsmäßigen Termin gegeben wurde kommt von diesem T a-
an d,e volle RecbtsWIrkung zu. 1611. ' aoe 

Der Tag des Edinlan~ens der Kündigung an das vorausbestimmte Postamt gilt als Taa der Zustellung 
an en RClsenden. 1668. 0 

Die Wort~ des Prinzipals am E"ten des Monates "Ich kann Sie nicht brauchen suchen Sie sich vom 
rl\t~.n e:nen a~Geren ~?steIl" enthalten eine Kündigung mit der Wirkung daß das Dienst~ 

verhaltms bereits am nachsten Ersten endigt. 1728. ' 

Bei Kündigung33.us3chluß bedeuten die Worte "Sie sind gekündigt" die sofortige Entlassung. 1909 

Nacb dem Handlungsgehillengesetz kann an jedem peliebigen Tage gekündigt werden. 1914. 

Der AkkO;~:J~eiter kann auch vor Fertigstellung der Akkordarbeit gekündigt und entlassen werden. 

Kündiguu;. ffik'ttels rekommandierten Briefes wird mit der Zustellung an einen Hausgenossen 
W11' sam. 1956. 

Dnrch die
t 

el'tnmVonatliche Kündigung am 1. April wird das Dienstverhältnis mit -15. Mai aufgelös' 
ro z erembarung, daß am 1 und 15. gekündigt werden kann. 1960. " 

Die vereinbarte seehswöchent.iche Kündigungsfrist muß nicht mit dem KaienderviertelJ'ah 
sammenlallen. 1994. re zu-

Ist nach der Arbeitsordn:,n~ dw Kündigung bis 9 Uhr früh zuJ;;"ig so ailt auch die um 9 Uhr früh 
abgegebene KundJgung. 2046. ' 1:". ' 

2. Ausdrückliche Erklärung. 

"Wenn S~~i:Üig werden, wird auf die~en Webstuhl keine Kette kommen" ist keine Kündigung. 

Die Worte: "Sie taugen nicht für unser Gesehäft" enthalten noch keine Kündigung. 1713. 

Bedingte :O~~~igung für den Fall der Abweisung des Begehrens um Lohnaufbesserul1R ist wirksam. 

Der gröblich beleidigte Gebilfe, der kündigt, verzichtet damit auf das Austrittsrecht. 2051. 

Die Kündigun~ kann als solche durch Beifügung einer Bedingung unwirk,am sein De"tlichkeit de" 
Erklarung. 2055. ...., . . 

3. Stillschweigen de Erklärung. 

Verzicht auf deu Anspruoh für die Kündigungsfrist durch Nichtbeantwortung der Frage. oh der 
IfilfsarbeJter ausgeglichen sei. 1617. 

Kündigung durch konkludente Handlungen. 1940. 

4. Widerruf. 

Die Auflösung des Dienstyerhä<tnisse~ kann ni~ht auf eine Kündigung gestützt werden die - wenn 
auch aus Recht,mtum - Wlder"ufen Ist. 1681. ' 

Widerruf der Kündigung durch Nichtauslolgung des Arbeitsbuches. 1683. 

Die Worte de, Arbeitgebers: "Er werde sich die Sache noch überlegen" bilden keinen Widerruf de' 
gegebenen Kundlgung. 1720. ' I 

In der G~tbattung ei~er kurzen Verlängerung der Kündigungsfrist behufs Beendigung des normalen 
r eJtsquancums hegt kem Widerruf der Kündigung. 1968. 

Auch 

E. Durch einseitige Erklärung (Entlassung oder Austri tt). 
bei. vereinbartem KündLgungsausschluß muß der Hilfsarbeiter den AU3tritt dem G.ewerbe 

mhaber anzeigen. 1869. 

1. Zeitpunkt. 

Die am Son~tag früh nach beendigter Nachtschicht ausgesprochene Entlassung eines Arbeiters de" 
lll .. er Nacht vom Freltag zum Samstag einen EntlassungsO'fund geO'eben hat I'st . ht' : Bpatet~ 1612. I:) I:: - I' nie . ve! 
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Sobald der Stellvertreter gekündigt hat, kann der Prinzipl D;(bi lr:<tr aUF c'rrLErlt(D An]"" eie 
Entlassung aussprechen. 1643. 

Der Arbeiter kann nicht mehr entlassen werden, wenn ibm vom Arbeitgeber~ ~I; Kcrrir,is ÜB fr.t~ 
\assungsgrundes gekündlgt v;;urde. 1646. 

Die~ Entlassung ist nicht verspätet, wenn der Arbeiter noch zur Beseitiguni des von ibm veTursacbten 
Schadens verwendet wurde. 1780. 

Die Entlassung: des Taglöhners ist' nur sm Schlusse des Arbeit,t'ges zulässig. 1977. 

2. Ausdrückliebe Erklärung. 

"Sie ricbten micb zugrunde, entweder gehen Sie oder icb" bedeutet keine Entlassung. 1624. 

H Wenn das noch einma :vorkommt, werde ich SieL entJassen" 1st als Verzicht Huf d€D Ent1asEuDgs~ 
grund anzllseben. 1653. 

In dem Entreißen der Zügel und den Worten: "Schauen Sie, daß Sie weiterkommen". unter glej( b-
. zeitiger ZuweisUng einer anderen Arbeit ist keine Entlassung gelegeu. 1703. 

Die dem Arbeiter gegenüber gemaehte Äußerung, ~~wenn er sich' nicht bessere: ~ei es ibm (Arbeitgeber} 
lieber, ",enn er das Arbeitsbuch gleicb mitnehmen würde", enthält keme Entlassung. 1705. 

"Entweder fügen Sesich meinen Anordnungen oder es ist Schluß"~bedeutet:keine: Entlassung. 1818. 

~,'Venn Sie nachmittags nicht gek ammen sind, so kann irl{Sie jetzt auch nicht mehr brauchen" ist 
keine Entlassung. 1847. 

Kein Austritt, wenn der Arbeiter im berauschten Zustand zu -einem Kameraden sicb äußert, er weIde 
nicbt mehr arbeiten, aber im Dienste verbleibt. 1866. 

Beim Kündigungsausschluß bedeuten dle V\70l'te "Sie sind gekündigt" dip sofortige Entlassung. 
1909. 

Entlassung mit den Worten! "Wir haben schon eine andere." 1936. 

Die Folgen einer undeutlichen Austrittserklärung hat der Erklärende zU tragen. 1966, 

Wegen eines;Entlassungsgrundes kann der Arbeitsgeber nicht die Kündigungsfrist kürzen. 1985 

"Wenn Sie waHen, können Sie gleich gehen" ist keine Entlassung. 2051. 

3. Stillscbweigende Erklärung. 

Hinwerfen von Werkzeug ist noch keine Austrittserklärung. 1925. 

Es bedeutet keine Er:tlassung, wenn dem Plerdekneeht die sonst von ihm geführten. Pferde ent
zogen und einem anderen zugeteilt werden. 1976. 

4. Widerruf. 

Die Auiforderung~ weiter~ zu arbeiten, ist nicht ohne weiteres als Zurücknahme der Entlassung amu~ 
sehen. 1632. 

Recbtzeitiger Widerruf der vom Meister ausgesprochenen Entlassung durch den Betriebsleiter. 1961. 

F, Fortsetzung des Dienstverhältnisses naoh Ablauf der Kündigungssfrist 
oder nach eIer Auf1ösungserklärung. 

Keine Erneuerung des Arbeitsvertrages, wenn der Unternehmer den Arbeiter eine bei Ablaul de' 
Kündigungsfrist unterbrochene Stücklohnarbeit später beendigen läßt. 1808. 

Verzicbt auf die Kündigungsentschädigung durch Wiedereintritt in das Dienstverhältnis. 1817, 

Der Unternehmer~ der wegen einA-s Entla.ssungsgrundes ,kündigte) die Kündigungsh-ist aber ver
streichen ließ, kann später nicbt mehr an! den Entlassungsgrund zurückgreifen. 1848._ 

G. Entlassungs- und Austrittsgrunde im allgemeinen. 
\Venn in der Arbeitsordnung die Entlassungsgründe aufgezählt sind, kanu der Arbeitsr wegen einfs 

!5ßsetzlichen, in dip Arbeitsordnung nicht aufgenommenen Entlassungsgrundes nicht ent
lassen werden. 1649. 

Die wiederbolte Äußerung des Hilfsarbeiters, er werde nicht im Akkord, sondern nur im~ Taglohn 
arbeiten, rechtfe.rtigt noch nicht die Entlrr.asung. 1687. 

Wegen Nicbterlages der Kaution kann der Hannlungsgehille nicht entlassen werden, wenn das Probe 
dienstverhältnis bereits in ein definiti-ves übergegangen ist. 1684. 
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Entlassung ist znlässig", wenn für spätes Erscheinen zur Arbeit nur mit Lohnabzug gedroht wurd,-
1802. 

L~ntlas3ung'3gründe können auch dann geltend gemacht werden 1 wenn sie zur Zeit der EntlasSllmt 
dem Unternehmer nicht bekannt waren. 1908. 

Mangel an Arbei(ist kein- Entlassungsgrund. 1862. 

Die Einberufung des Arbeiters zur Waffenübung berechtigt nicht zu dessen Entlassung. 1870. 

Kein Entlassungagrund, wenn sich die Dienstnebmerin als ledig:ausgibt und der ledig(Staud mcht 
zur Bedingung gesetzt wurde. 1744. 

Naehträgliche Heranziehung eines längere Zeit geduldeten Bnfuges zur Verstärkung des Entlassungs
grundes ist unzulässig. 1963. 

Mißlingen einer einzelnen Arbf'it ist kein Entlassungsgrund. 204.4, 

Androbung der Entlassung für den Fall des Ausbleibens am Moutag. 2052. 

H. Entlassung durch den Dienstgeber. 

1. Aul_ Grund der Gewerbeordnung. 

z) Wegen Irreführung. 

Entlassung des Dienstnehmers weg.en Nichtübereinstimmung der A.bschrift eines Dienstzeugnisse"s 
mit dem Original. 1874. 

b) Wegen Unfähigkeit zur vereinbarten Arbeit. 

Entlassung des als Dünnmacher aufgenommenen Bäckergehilfen wegen schlechter Gärung des 
Teiges. 1661. 

Unfähigkeit des Schneidergebilfen zur "kleinen Arbeit". 1791. 

c) Wegen Trunksucht. 

Entlassung wegen Uufähigkeit zur Arbeit infolge Trunkenheit. 2013. 

d) 1. Wegen strafbarer Handlungen, insbesondere Diebstahl und Ver· 
untreuung. 

2. ",Vegen Vel'trauensverlustes durch eine strafbare Handlung. 

e) vVegcn Verrates eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses oder wegen 
abträglichen Nebengescbäftes. 

Der Zuschneider, der für eigene Reehnung obne Zustimmung-des Prinzipals: dritten Personen Kleider 
anfertigen läßt, kann enUasseu werden. 1645. 

Der Kutscher, der heimlich 'Vare yonr 

der Konl:urrenzfirma bezieht-und sie dem Kunden liefert, 
kann entlassen werden. 18ß5~ ~ 

f) 1. Wegen unbefugten Verlassens~der Arbeit. 

DIe VFeigcrung des Schlossergehilfen, dem Lehrling beim Transport über eine steile Straße zu helfen, 
ist einem nnbefugten Verlassen der Arbeit gleichzustellen. 1628. 

Die \VeigeruDg des Hilfsarbeiters, die unbedingt.e Verantymrtung für Arbeitsmaterial zu übernehmen, 
ist nicbt als unbefugtes Verlassen der Arbeit anzusehen. 1638, . " 

Unbefugtes Venassen der Arbeit liegt nicht vor, wenn einer Gebärenden Hilfe geleistet wurde. 1654· 

Die 'Veigerung des Hllfsarbeiters~ Gänge zur Herbeischaffung de~ not\vendigen \Vel'kzeuge zu ver Q 

richten, ist nicht immer als unbefugtes Verlassen der ArbeIt anzusehen. 1655. 

Eine'Kellnerin, die zwischen 7 und '/,8 Ubr früh den Dienst antritt, kann nicht wegen verspäteten 
- Eintrittes entlassen werden. 1708. 

1genlilltCllllge, überschreiten dt's Urlaubes bIldet einen Entlassungsgrund. 1722. 

Eigenmächtiges, durch schwere Erkrankung der Frau gerechtfertigtes e' ntägig-es Ausbleiben ist kein 
Entlassungsgrund. 1724. 

019 Verweigerung einer in das Fach einsr!hlagenden ~rbeit ist als unbefugtes Verlassen der ArbE~t 
anzuEehen. 1620. 
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Verzögerung der Ausführung eines Auftrages ist dem unbefugten Verlassen der Arbeit nocJl nicht 
glewhzuachten. 1753. 

Entfernung aus dem Geschäfte ohne Lösung des vorgeschriebenen Passierscbeincs berechtigt nicht 
zur Entlassung, wenn der Angestellte erkrankt ist. 1755. 

Verweigerung der Mitwirkung bei der zur Nacbtzeit vorgenommenen Inventur berechtigt zur Ent
lassung. 1762. 

Das Verlassen der Arbeit, um die Erfüllung einer unwesentlichen Vertragsbestimmung zu erzwingen, 
i,t unbefugt. 1807. 

Einmaliges verspätetes Erscheinen zur Arbeit rechtfertigt noch nicht die Entlassung. 1827. 

Kein Entlassungsgrund, wenn ein Bäckergehille, der verschlafen hat, um 2'/2 Stunden zu spät kommt. 
1849. 

Der Baupolier kann wegen Zuspätkommens um 3'/2 Stunden entlassen werden. 1850. 

Der Hilfsarbeiter, der anstatt zu arbeiten bei den Behörden überflüssige Auskünfte einholt, kann 
entlassen werden. 1883. 

Die Weigerung des Mitarbeiters, bei einem anderen Aiejster auszuhelfen, begründet nicht die Ent
" lassung. 1887. 

Betrieb einer N ebenbeschiiftigung rechtfertigt das Ausbleiben nicht. 1928. 

Der Arbeiter kann entlassen werden, 'venn er sich weigert, am Dienstorte außerhalb der Werkstätte 
Arbeiten zu verrichten. 1981. 

Eigenmächtiges Verlassen der Arbcit behufs Stelleneuehe berechtigt zur Entlassung. 1988, 1995. 

Die Erklärung des Hilfsarbeiters, daß er sich dem Streik anschließe, berechtigt zur Entlassung. 1991. 

Kein unbefugtes Verlassen der Arbeit, wenn der Arheiter hehufs Ausübung des Wahlrechtes die 
Arbeit eine Stunde vcr der üblichen liittagspauso verläßt. 2006. 

2. Wegen beharrlicher Vernachlässigung der Pflichten" 

Der Grund der Arbeitsverweigerung ist sofort anzugeben; die nachträgliche Angabe bei der Streit· 
verhandlung ist verspätet. 1613. 

Entlassung wegen einmaligen Zuspätkommens. 1614. 

Nichtieistung gewerblicher Arbeit am Sonntag in der Privatwohnung des Arbeitgebers bildet keinen 
Entlassungsgrund. 1621. 

Die \-Veigerung, eine gefährhche Arbeit zu übernehmeut bildet keinen Entlassungsgrund. 1666. 

Nichtbeachtung des Verbotes, während der Mittagspause Mitarbeiter In anderen Arbeitssälen zu be
suchen, bildet keinen Entlassungsgrund. 1685. 

Eine beharrliche PflichtvernachUissigung liegt nicht vor, wenn der Arb'3iter es ablehnt, nach Be
endigung der Tagesarbeit für einen anderen Hilfsarbeiter \veiter zu arbeiten. 1700. 

Die Weigerung des ilfusterwebers, Pakete mit dem Handkarren zur Post zu befördern, bildet keinen 
Entlassungagrllnd. 1721. ~ 

Die 1Veigerung eines seit Jahren im Schneidergewerbe tätigen Gehilfen, einen Kantorentalar zu 
nähen

1 
berechtigt zur Entlassung. 1723. 

Die Verweigerung elner vom Arbeitgeber aufgetragenen Änderung der bisherigen Gebarung berechtigt 
zur Entlassung. 1746. 

Entlassung wegen zu langsamen Arbeitens ungeachtet Ermahnung ist gerechtfertigt.! 1747. 

Verweigerung von Arbeit, dIe Jnfo]ge Streiks in einer anderen Betriebsstätte zugewiesen wurde, 
berechtigt zur Entlassung. 1754, 

Entlassung eines Nachtwächters, der dießabriksräume nicht vorscbriftsmäßig begeht. 1779. 

Der Entlac;sungsgrnnd ist gegeben, wenn die vereinbarte Minimaltagesleistung nicht erreicht wird. 
1781. 

Entlassung wegen Unfleißes nach der Kündigung. 1851. 

Die "\Vergerung des Dienstnehmers: die Aufträge der vom Dienstgeber ermächtigten Kontoristin zu 
beiolgen, ist beharrliebe Pfl;ch~envernaehlässigung. 1868. 
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Der Dienstnehmer kann wegen unregelmäßIger piengtleistung nicht entlassen werden, wenn deren 
genaue Erfüllung physiseh unmöglich ist. 1877. 

Beharrliebe Verletzung der Pflicht, sich anständig zu hetragen, bildet einen Entlassungsgrund. 1906. 

Entlassung wegen passiver Resistenz. 1949. 

Die Weigerung, nicht bedungene Überstunden zu machen, bildet keinen Entlassungsgrund. 2021-

Die Entlassung eines Gehilfen, der seine Arheit verrichtet, aber deren Eintragung in ein Verzeichnis 
verweigert, ist nicht gerechtfertigt. 2045. 

3. Wegen Verleitung der Hilfsarbeiter und Hausgenossen zum Ungehorsam 
und zur A ullehnung. 

Einflußnabme auf die Uitarbeiter, die Arbeit naeh AufheLung der AUSSperrung nicht anzutreten, 
berechtigt zur Entiassung. 1651. 

Das Bereden der 1iitarbeiter, einen Antrag auf Abänderung der Arbeitsordnung zu stellen, enthält 
keine Verleitung zum Ungehorsam. 1653. / 

Die Aullorderung des 1Iitarbeiters zur Kündigung rechtfertigt noch nicht die Entlassung. 1823. 

4. Wegen Verleitung der H';l!sarbeiter und Hausgenossen zu unordent" 
lichem Lebenswandel, zu unsittlichen oder gesetzwidrigen Handlungen. 

g) 1. Wegen grober Ehrenbeleidigung" 

I~Wenn SIe mir d~s sagen~ so kann Ich Sie nur auslaehen H :·enthält eine grobe Ehrenbeleidigung des: 
Gewerbelllhabers. 1623. 

Entlassung im Falle gegenseitiger grober Ehrenbeleidigung. 1665. 

Die Folgen einer groben Ehrenbeleidigung treffen den Hilfsarbeiter auch dann, wenn sie sich als 
Erwiderung auf eine vom Gewerbeinhaber ausgesprochene Beleidigung darstellt. 1714. 

Wegen der Außerung: "er werde sich rächen", kann der Hilfsarbeiter entlassen werden. 172i". 

Die Drohung des Hilfsarbeiters mit der Einset~ung in die Zeitung und der Entziehung sämtliche 
Gehilfen aus dem Betriebe bildet keinen Entlassungsgrund. 1726. 

Entlassung eines Arbeiters '\vegen grober Ehrenbeleidigung, die er vor -der Aufnahme begangen hat. 
1782. 

Die entstellte vViedergabe einer -4ußerung des Ge\verbctuhabers, die geeignet ist, seine Interessen zu 
gefährden, bildet einen Entlassungsgrund. lB02. 

2. Wegen Körperverletzung oder gefährlicher Drohung. 

Entlassung eines Akkordarbeiters wegen Bedrohung eines ~ittarbeiters. 1760" 

3. Wegen feuergefährlicher Handlungen. 

Ein Kutscher, der vor dem Einschlafen das Licht brennen läßt, kann entlassen \verden. 1783~ 

Eine Tafel mit. der AufschriJt "Rauchen verboten" gilt als vorgängige Ver"warnung. 2016~ 

h) 1. Wegen abschreckender Krankheit. 

Ein Kaffeekoch kann \yegeu Geschlechtskrankheit entlat!sen werden. 2034. 

2. Wegen verschuldeter Arbeitsunfähigkeit. 

Entlassung wegen selbstverschuldeter Arbeitsunfähigkeit infolge Trunkenheit. 2013. 

3. \Vegen unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit von"mehr als vier Wochen. 

"i) Wegen gefänglicher Anhaltung. 

Der Entlassungsgrund der gefänglichen Anhaltung macht keinen Untel's('hied zwisehen St.rafhaH 
und Untersuchungshaft. 1615" 

11. Auf Grund dB"s Handlungsgehillengesetzes (Handelsgesetzbuches). 

aj Wegen Untreue. 

Entlassung eines Kommis, der einer Kunde "rare ohne Entgelt gegeben hat. 1786. 



XXVIII 

Unbefugtes Notieren VOll Adressen aus dem Debitorenverzeichnis ist eine Verletzung der Treuepflicht. 
1815. 0 

Eigenmächtige Entnahme von GE'ld in der Höhe des bereits vordienteä Gehaltes aus der anvertrauten 
Kasse ist nicht ohne weiteres als Untreue anzusehen. 1639. 

Unbefugtes Herausschreiben der Namen und Adressen Yon Kunden berechtigt zur Entlassung. 1913. 

Die Drohung des Handlung~gehilfen~ seine Anverwandten werden dem Dienstgeber nichts mehr 
abkaufen, begründet die Entlassung. 19:;0. 

Entlassung wegen Unregelmämgkeitcn bei der Geschäftsgebarung. 2000. 

1. Annahme von Belohnungen von dritten Personen. 

Vereinbarung qer sofortigen Lösung des Dienstverhältnisses im Falle einer Geschenkannahme iEt 
zulässig. 2028. 

2. Vertrauensunwürdigkeit. 

WIrd in den Bestellungsorders vom Reisenden das Datum der Bestellun~ ahsichtlich unrichtia an-
gegeben, so kann der Rejsende entlassen werden. 1633. '" Q 

U nwahre -?-ngab~n des Reisenden über den Tag seiner Ankunft im Domizil des Prinzipals berechtigen 
dlesenlllcht unter allen Umständen zur Entlassung des Reisendcn. 1625. 

Der Agent) der einen Bestellzettel durch Einsetzen eines höheren Betrages fälscbt~ kann entlasBen 
werdeue 1756. 

]\[j(teilungen aJ} dritte Personen über die beim Prinzipal vorgenommenen Pfändungen sowie über 
dle Hohe des Umsatzes berechtIgen zur Entlassung des Handlungsgehilfen. 1757. 

Die Eellüt:mng des Biiefpapiers des Prinzlpals und unwabre Awraben zur ReehtfertiO'ullO" einer halb-
tägigen Abwesenheit begl'ünden noch nicht die Entlass~ung. 1784. 0 0 

Entlaseung eines Auslagenarrangeurs, der sich von dem Konkurrenten zur Herstellung einer Auslage 
verwenden läßt. 1814. 

Kein EntJassungsgrund. wenn ein Dienstnehmer sich für das widerrechtlich vorenthaltene Entgelt aus 
. dem Inkasso bezahlt macht. 1832. 

Ein Dienstnehmer, der Fakturen jener Firmen, von denen sein Dienstgeber Waren bezieht~ anderen 
Firmen übersendet, kann entlassen werden. 1858. 

Vei'wertung der Geschäftskorrespondenz zur \Vahrung eigener, vom Dienstgeber gefährdeter Inter~ 
essen? 19GB. 

Vertrauensunwürdigkeit wegen Verhaltens außerhalb des Dienstes begrüntlet die Entlassung. 2038. 

b) Unfähigkeit 'zur Dienstieistung. 

Entlassung wegen Un:fähigkeit~ 1884. 

Ein Bauleiter, der infolge Trunkenheit zur VerrichtuTIO" ries Dienstes unfähig i.st~ kann entlaSS€ll 
""verden. 2027. ;:, 

c) Übertretung des Konkurrehzverbotes. 

Entlassung des Handlungsgehilfen wegen KonkurrEllzgeschäfte. 1671. 

d) 1. \Vegen Unterlassung und Verweigerung der Dienstleistung. 

Der Platzagent, der sich weigert, dIe an einem bestimmten Tage besuchten Kunden zu nennen kann 
entlassen werden. 1634.. \ 

Ausbleiben wegen Teilnahme an der Hochzeit des Bruders ist kein Entlassungsgrund. 1629. 

Das Ausbleiben des ist entschuldigt, "iVeun er infolge Abreise seiner Gattin zu ihrer 
sc~we~ erkr~nkten genötigt ,yar~ für einige Tage die Obsorge über seine drei un-
mundlgcn Kmder zu übernehmen. 1712. 

Enllassung des Handlungsgehilfen wegen verspäteten Dienstantritte~ wenn der Grund der Ver-
spätung nicht angezeigt wurde. 1758. ~ 

Halbtägige Abwesenheit fällt nicht unter den Begriff "erheblicher Zeit". 1784. 

Verspätete Aufgabe eines Geschäftsbriefes bildet noch keinen Entlassung3~rund. 1921. 

XXIX 

vVeigerung der Kontoristin, Briefmarken an Stetie des abwesenden Dieners zu holen, berechti-t, zur 
Entlassung. 2019. 

2. Auflehnung und Verleitung anderer Bediensteter zum Ungehorsam. 

e) ·Wegen Dienstverhinderung durch längere Zeit. 

1. Infolge Krankheit. 

2.Infolge lJnglücksfalles. 

3. Infolge Freiheitsstrafe. 

4. Infolge 1Iilitärdienstleistung. 

t) Wegen Tätlichkeiten, Ehrverletzungen und Verletzungen der Sittlichkeit. 

Der Handlungsgehilfe, der das Geschäft Beines Prinzipals als HSchnackerlgeBchäft" bezeichnet, kann 
entlassen "iverden. 1759. 

\Vegen starker Berauschnng kann der Handlungsgehilfe entlassen werden. 1761. 

J)Er kann mich gern haben", "Das sind für mICh Drehs" erhebliche Ehrverletzungen. 1833. 

.. ,Ieh bin ein ehrlicher Mensch, mir glaubt man bei Gericht mehr" ist eine erhebliche Ehrverletzung. 
1950. 

Grenzen der Abwehr gegen Ull"ivallre Beschuldjgungen des Dienstgebers. 1965. 

,T. Austritt des Dienstnehmers. 

1. Auf Grund der Gewerbeordnung. 

a) Wegen Gesundheitsgelährdung. 

Kein Austrlttgrund
j 

wenn der Mitarbeiter einen Unfall erlitten hat. 1786. 

b) Wegen tätlicher liIißhandlung oder grober Beleidigung durch den Dienst· 
geber. 

Die Drohnng, dem Arbeiter etwas an den Kopf zu werfen, berechtigt noeh nicht zum Austritt. 1656. 

Grobe Ehrenbeleidigung durch den Stellvertreter des Gewerbeinhabers berechtigt zum Anstritt. 
1857. 1867. 

"Sie sind verrückt" ist keIne grobe Beleidigung. 17Ml. 

c) ~Vegen Verleitung zu ur~sittllchen oder gesetz\Yidrigen Handlungen 

d) 1. Vv'egen Yorenthaltens bedungener Bezüge. 

Herabsetzung des Stück ~{)hnes bei Einführung schnAller arbeitender :ßfaschinen berechtigt nicht 
zum Austritt. 164.2·. 

zum 
allgemein gegebenen Versprechens der LO~l1erhöhul1g berechtigt nicht 

1992. 

!\langels Lohn\"ereinbal'ung kann der Arbeiter austreten: wenn ihm der angemessene Lohn ver .. 
~Neigert w"ird. 200~. 

2. \Yegen Vertragsverletzung. 

'\Vegen angekündigter der Arbeitszeit am Abend darf die .Arbeit nicht schon vormittags 
,~erlasson werden. 

,m,ii,,,two"on Bedingungen gearbeitet werden 
1658. 

elllJHlJ.ueJ"eu Hillsarbeiters zur Arbeit im Kohlendepot bildet eine 
Ve,·tr"",,,."m·jpbmw 1664. 

der Hiltsarbeitcr bei einem anderen Meister begründet noch keine 
1800. 

Erlff;lterung des jIagazins- und Verkaufslokales jst kein Austrittsgrund. 1804. 

In der der Bedienung VO~1 Gisten l die Trinkgelder gewähren I liegt die "Weigerung} dem 
Hilfs:;rbBitel Vcrdienst zu geben. 1855. 
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Zurückweisung der Tätigkeit auf dem im Aufuahmsbrief bezeichneten Bau ist. Verletzung einer 
wesentlichen Vertragsbestimmung. 1881. 

Nichterlüllung des Versprechens, be.ser entlohnte Arbeit zuzuweisen, berechtigt nicht zum Austritt, 
soudern gibt llur einen Entsehädigungsacspruch. 1888. 

Die Forderung, eine l\faschine allein zu bedienen, die bisher von zwei Personen bedient wurde, be
rechtigt den Arbeiter nicht zum Austritt. 1889. 

Vorübergehende Zuteilung des zu selbständiger Dienstleistung auigenommenen Hilfsarbeiters be
hufs Einfübrung ist keine Vertragsverletzung. 1974. 

e) Wegen Mangels an Arbeit. 

Nicht die bloße Besorgnis, sondern tatsächlicher Mangel nnd Verdienstunmöglichkeit begründen den 
Austritt. 1800. 

Mangel der A:beitsznweisung an den Akkordarbeiter durch mehrere Stunden trotz Aufforderung 
berechtigt zum Austritt. 1899. 

II. Auf G:-und des Handlungsgehillengesetzes (Handelsgesetzbuches). 

a) 1. Weg eu Unfähigkeit ZUr Dienstleistung. 

2. Wegen Schädigung der Gesundheit oder Sittlichkeit. 

b) Wegen Schmälerung des Entgeltes, Vertragsverletzung. 

Beschränkungen des als alleiniger Oberbuchhalter Angestellten im Umfange seiner Tätigkeit be· 
rechtigen nicht zum Austritt. 1640. 

Ebensowenig Meinuugsverscbiedenheiten über den Umfang der Dienstleistung. 1918. 

Die Zablung des fälligen Monatsgehaltes kann trotz mutmaßlich vorgekommener Unregelmäßig· 
keiten b('i der GesehäJtsgebarung nicht verweigert werden. 2000. 

Der Austrittsgrund wegen Nichtzahlung des Gehaltes besieht auch dann! wenn der Dienstgeber si~,h 
auf Zahlungsunfähigkeit berufen kann. 2061. 

c) Wegen Verletzung der gesetzlichen Fürsorgepflicht. 

d) Wegen Tä tlichkeiten, Ehrverletzungen und Verletzungen der Sittlichkeit. 

Der Angostellte, der eine ihm ins Gesiebt geschleuderte Dlebstahlsbeschuldigun~ hingenommen 
hat l kann nicht deshalb austreten, vvsll der Dienstgeber ihn auch dritten Personen gegen~ 
über des Diebstahls beschuldigte. 1748. 

Der Diel1stgeber hat den Schutz vor Mißhandlul1g'en durch Ji.1:itangestellte nicht verwejgert, wenn er 
auf die Aufforderung erwidert, er wisse noch nichts davon. 1891. 

Beleidigung durch den Bureauchef, der nicht Stellvertreter des Prinzipals ist, bildet keinen Austritts· 
grund. 1998. 

K. Entschädigung wegen vorzeitiger Auflösung. 

1. Wegen ungerechtfertigter Entlassung. 

Verzicht auf den Anspruch für die Kündigungsfrist durcb Nichtbeantwortung der Frage, ob der 
Hilfsarbeiter ausgeglichen sei. 1617. 

Bei Berechnung dcr Entschädigungssumme ist das Entgelt, das bisher für den Ver7.icht auf den 
Ersatzruhetag gegeben wurde, nicht zu berücksichtigen. 1681-

Heimarbeiter, die für verschiedene Dienstgeber arbeiten, haben keinen Entschädigungsanspruch 
\vegen vorzeitiger Entlassung. 1750. 

Der Anspruch auf Entschädigung wegen grundloser Entlassung kann im vollen Betrage nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn die Parteien dio Zahlung einer g~eringeren Summe vereinbart 
haben. 1822. 

Entschädigungspllicht des Dienstgebers trotz der im guten Glauben ve:lügten Entle.ssung. 1922. 

2. Wegen ungerechtfertigten Austrittes. 

Wer bloß auf die 1Iitteilung der lU"DelIBg:enOBs,en, der Dienstgeber die Entlagsung beabsichtige, 
austritt, hat keinen Anspruch auf 1'cLlIlOJgllll,:'selocsewlulgU:llg. 1970. 
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3. Bei beiderseitigem Verschulden. 

Bei beiderseitigem Verschulden an der vorzeitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses tragen heide 
Teile den Schaden verhältnismiißig. (Die Hälfte der Kündigungsentschädigung.) 1622. 

Auch ohne gesetzlichen Austrittsgrund kann wegen beiderseitigen Verschuldens an der Auflösung des 
Dienstverhältnisses dem Arbeiter eine Entschädigung zugesprochen werden. 1648. 

A.ufteilung der Entschädigung, wenn ein Handlungsgehilfe nach Ablauf der Probezeit entlassen wurde, 
weil er keine Erfolge erzielte. 1829. 

Anwendung des § 32 H. G. G. auch auf gewerbliche Arbeitsverhältnisse. 1834. 

Auflösung aus beiderseitigem Verschulden. 1860. 1950. 1965. 1969. 

Anuahme geteilten Verschuldens, weun der Arbeiter infolge ungerechtfertigter Drohung mit Ent· 
lassung das Arbeitsbuch verlangt und erhält. 1929. 

Yerweigerung des fälligen Monatsgehaltes in Verbindung mit der späteren Feststellung von Unregel· 
mäßigkeiten des Angestellten bei der Geschäftsgebarung rechtfertigt die Auflösung aus 
beiderseitigem Verschulden. 2000. 

L. Zwang zur Rückkehr in die Arbeit. 

VI. Le h r ve rh äl tni s. 

,A. Subjekte des Lehrverhältnisses. 
Bildhauerlehrling. Austritt wegen Diebstahlsverdächtigung. 1795. 

Damenschneiderlehrling. Austrit(wegen Gesundheitsgefährdung. 1920. 

Eisengießerlehrling. Inhalt des Lehrzeugnisses. 1787. 

Golddruckeriehrllllg. GehiHeneigeuscbaft. 2018. 

Kaufmännischer Lehrling. Entlassung wegen unrichtigen Messens der Stolle. 1631. 

Kleidermacherlehrling. Schadenersatz wegen Nichtausfolgung des Arbeitsbuches. 2022. 

Kochlehrmädcben. Anspruch auf Rückerstattung des Lehrgeldes. 1766. 

Kontorpraktikant. Schadenersatz wegen Entlassung. 1951. 

.~\~a,schinenschlosserlehrlil1g. Auflösung des Lebl'verhältnisses wegen Vernachlässigung der. 
Pflichten des Lehrherrn. 1627. 

1Iechanikerlehrling. Austritt ,vegen ungenügender Ausbildung. 1636. 
- Mangelhafte Ausbildung als Auflösungsgrund. 1803. 

l'hotographenlehrling. 11ißbrauch des Zuchtrüchtes. 1801. 

Ili e m er 1 e h1' ling. Vertrags abschluß durch einen :Mjnderjährigen. 1851. 

Tischlerlehrling. Entlassung wegen Vertrauensunwürdigkeit. 1979. 

\Vagnerlehrling. Unzulässige .Verwendung. 2020. 

\Yeberlehrling. Akkordentlohnung. 1892. 

B. Begründung und Änderung des Lehrverhältnisses. 

1. Vertragsabschluß durch die Parteien selbst. 

Der Lehrvertrag, durch den dem Vater eine Last meht auferlegt wird, kflnu vom Minderjährigen 
allein abgeschlossen werden. 1861. 

Die Gültigkeit des Lehrvertrages ist von der in § 99 Gew. O. vorgesehenen Form nicht abhängig. 
1861. 

2. s,Utwirkung der geset~lichen Vertreter. 

Das Versprechen des minderjährigen Lehrling3} eine Schuld abzuarbeiten, ist ohne Zustimmung deiE 
gesetzlichen Vertreters ungültig. 1751. 
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C. Dauer des Lehrverhäitnisses und Probezeit. 
Durch Ablauf der Lehrzeit erlangt der Lehrling Gehilfeneigenschalt. 1751. 

Kn Lehrling erwirbt die Gehilfeneigensehalt erst durch die Freisprechung, nieht schon duren Be
endigung der Lehrzeit. 2018. 

D. Inhalt des Lehrvertrages. 

Die Vereinbarung, den Lehrling nach der Freisprechnng dnrch drei Monate als Handlungsgehilfen 
gegen Gehalt z.u behalten, 1st nur dann bindend, wenn der Lehrling zur Zeit der Freisprechung 
noch 1m Dlenste des Lehrherrn 1St. 1635. 

1. Pflichten des Lehrlin:gs. 

2. Pllichten des Lehrherrn. 

Kein Rückbehaltungsre'ch(an:de".vom,Lehrling.hinterlegteu.Dokumenten. 1824. 

B. Lehrgeld. 

4. Lohn. 

Durch Ablauf der Lehrzeit erlangt der Lehrling Gehilleneigensehaft und hat Anspruch auf Eut
lohnung als Gehilfe. 1751. 

Anspruch eines im Akkord entlohnten Lehrlings anf Entschädignng gemäß § 115öa. b.:G. B. 1892. 

Fe'. Auflösung des Lehrverhältnisses. 
D(' lohne Gl'u:ld entlassene Lehrling kann den Lehrherrn zunächst, mir auf Fortsetzung des Lehr~ 

verhältnisses belangen. 195 1. 

1. Durch einseitige Erklärung. 

a) Von seiten des Lehrherrn. 

Entlassung wegen unrichtigen Messens der Stoffe. 1631. 

Entlassung wegen Arbeitsverweigerung. 1635. 

Entlassung wegen versuchter körperlicher Beschädigung eines Gehilfen. 19790 

b) Von seiten des Lehrlings. 

Auflösung des Lehrver~ältnisses! wenn der Lehrherr e~ldärt, er könne weder für die körperliche 
Sicherheit des Lehrlings noch dafür .sorgcn~ daß dieser etwas lerne. 1627. 

Der Lehrling kann austreten, '\venn der Lehrherr weder selbst mitarbeitet noch einen Gehilfen hält. 
1636. • 

'Venn der Lehrling das Lehrverhältnis während der Probezeit löst, kann er die RückerstattullO' -eines 
Teiles des Lehrgeldez: verlangen. 17ßß. o~ 

Beleidigung dos LehrLings durch den J[Bister. 1793. 

Die Demerkullf! des 
Lösung des 

daß in der "\Verkstätte ein _Dieb sei, bBrec11t.igt den Lehrling nicht zur 
1795. . 

Am~tritt \vegen MWbrauches des väterli~hen Zucbtrechtes. 1801. 

Auflösung wegen ma.ngelhafter Ausbildung. 1803. 

Anstritt wegen Gesundheitsgefährdung. 1920. 

Wiederholte Verwendung des 
zur Lösung dos 

zum Fortschaffen schwerer Lasten nach Feierabend berechtigt 
enlali:nn;SCI,. 2020_ 

2. Kündigung des LehrvBrhältnisses. 

3. Erlöschen des Lehrvertrages. 

1'. Lehrzeugnis. 
Ausbildung kann nur dann verlangt werden 5 wenn sie 

daJ3 der Lehrling zu einem wesentlich verschiedenen 
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VII. Arbeitsbücher. 

A. Reohtliohe Bedeutung der Übernahme und Ausfolgung. 
Bedeutung der Übernahme oder Nichtübernahme des Arbeitsbuches. 1854. 

Zurückhaltung des Arbeitsbuches beim Fehlen von Werkzeug ist nicht zulässig. 1871. 

In der bloßen Annahme des Arbeitsbuches ist ein Verzicht anf die Kündigungsentsehädigung nicht 
zu erblicken. 1878. 

B. Aufbewahrung. 

C. Eintragungen. 
Zulässige. 

Die Eintragung "Lohnhefriedigt und gesnnd entlassen" ist zulässig. 1863. 1893. 

Die Eintragung einer eintägigen Arbeitszeit ist zulässig. 1879. 

Auslüllu:,g der Spalten des Arbeitsbuches, trotzdem der Dienst nicht angetreten wurde. 1996. 

2. Unzulässige. 

Nichtansfüllung gewisser Stellen oder Einsetzung von Strichen und Schlingen, die Verdacht erwecken 
können, sind unzulässjgen Eintragungen gleichzuachten. 1952. 

3. Einholnng der Bestätigung. 

D. Ausfolgung. 
. 1. Zeitpunkt. 

Bei nicht ordnungsmäßigem Austritt ist der Arbeitgeber zur Herausgabe des Arbeitsbuches vor 
Ablauf der Kündigungsfrist nicht verpflichtet. 1699. 

Bei Empfang eines Vorschusses auf die nächste Akkordarbeit kann trotz Kündigungsausschluß die 
sofortige Ausfolgung des Arbeitsbuches nicht begehrt werden. 1789. 

Der Dieristgebel' ist im Verzug: wenn er die Ausfolgung des Arbeitsbuches von -der Vurlage einer 
Bestätignng über die gegebene Kündigung abhängig macht. 1894. 

Kein Zurüekbehaltnngsrecht an Legitimationspapieren ausländischer Arbeiter wegen Vorschüssen. 
1962. 

Der darf das Arbeitsbuch nicht länger zUl'ückhalten, wenn er _.einen ohne Grund aus
Arbeiter, der seine Dienste '\Yieder anbietet, zurückweist. 1987. 

Die Weigerung des Arbeiters, eine Erldärung des Inhaltes zn unterschreiben, daß er an den Arbeit" 
geber keinerlei Forderung mehr zn stellen habe, berechtigt diesen nicht zur Zurückhaltung 
des Arbeitsbuches. 2004. 

ist nicht verpflichtet, dem Akkordarbeiter das Arbeitsbuch vor Fertigstellung der 
llV'"WWll'öil Akkordarbeit auszufolgen. 2030. 

Solange der Zahlkellner das erhaltene Kassageld nicht verrechnet hat, ist das Dienstverhältnis nicht 
ordnungsmäßig gelöst. 2031. 

2. Ort. 

Ort der Rückstellung des Arheitsbuches ist im Baugewerbe die Arbeitsstätte, in der. der Arbeiter 
zuletzt gearbeitet hat. 1752. . 

3. Übergabe an Gemeinden, Genossenschalten und Behörden, gerichtlicher Erlag. 

Der Dienstgeber kann die Zeugnisse, wenn der Dienst nicht angetreten ~l.1rde, an den Kellne-rverein 
zurückstellen, durch dessen Vermittlung der Dienst abgeschlossen und die Zeugnisse ihm 
eingesendet wurden~ 2058. 

10'. Schadenersatz wegen nioht reohtzeitiger Ausfolgung und wegen 
unzulässiger Eint1'8,gungen. 

Keine Entschädigungsverpflichtung bei Zurückhaltung des Arbeitsbuches im Falle nieht ordnungs
mäßiger Lösung des Dienstverhältnisses. 1656. 

c 
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Entschädigungspflicht, wenn das Arbeitsbuch zwar vorbereitet war, aber wegen Abwesenheit des 
Beamten nicht ausgefolgt wurde. 1788. ' 

Der Dienstgeber haltet für die verzögerte Rückstellung des Arbeitsbuches, auch wenn ihn kein Ver
schulden trillt. 1826. 

Kein Schadenersatzanspruch, wenn der Arbeiter das Arbeitsbucb wegen des Beisatzes "Lohnbefriedigt 
entlassen" nicht angenommen hat. 1893. 

Sohadenersatz wegen Vorenthaltung des Arbeitsbuches bis zur Vorlage einer Bestätigung über die 
gegebene Kündigung. 1894. 

Der Entsebädigungspllieht wegen verspäteter Ausfolgung des Arbeitsbuches 'fenügt der Unternehmer 
durch Anbietung von Arbeit im eigenen Betrieb für die fragliche Zeit, wenn kein stich
baltiger Grund zur Ablehnung der Arbeit vorliegt. 1935. 

Ein verlegtes Arbeitsbuch ist nicht als ein in Verlust geratenes anzusehen. 1942. 

Der Umstand, daß der entlassene Arbeiter weiter beschäftigt worden wäre, wenn er sich bei dem 
Unternehmer um Arbeit beworben hätte, befreit nicht von der Ersatzverbindlichkeit wegen 
Nichtausfolgung des Arbeitßbuches. 2001. 

Für die Zeit. während deren die Einbringung der Klage auf Ausfolgung des Arbeitsbuches verzögert 
wird, gebührt keine Entschädigung. 2022. 

Der Arbeitgeber baftet nicht, wenn das entsprechend verwahrte Arbeitsbuch gestohlen wird. 2037 

F. Erneuerungen. 

VIII. Z e ugni s. 

Heimarbeiter haben keinen Anspruch auf ein Zeugnis. 1647. 

Der Gewerbeinhaber ist nicht verpflichtet, den Grund der Auflösung des Arbeitwerhältnisses in das 
Zeugnis aufzunehmen (vrnrde über eigenes Ansuchen entlassen). 1670. 

Der Gewerbeinbaber';st nur bei ordnungsmäßigem Austritt des Hilfsarbeiters verpflichtet, ein Zeugnis 
auszustellen. 1693. 

Das Fehlen der Worte:, treu und fleißig" im Zeugnis macht den Dienstgeber nicht sehadenersatz
pllichtig. 17~0. 

Die Bemerkung "auf eigenes Ansuchen" ist der Gewerbeinhaber einzutragen nicht verpllichtet. 
1863. 

Eine ohne Absieht auf Begründnng eines dauernden Dienstverhältnisses nur zu einzelnen Arbeiten 
aufgenommene Person hat keinen Anspruch auf ein Zeugnis. 1911. 

Keine Verpllichtung des Dienstgebers, die Tätigkeit des Bautechnikers im Zeugnis mit dcm Worte 
"Bauwerklührer" zu kennzeichnen. 1947. 

Das Zeuguis hat sich nur auf die Gesamttätigkeit, nicht auf jede Einzelarbeit zu beziehen. 1948. 

Das Zeugnis des Handlungsgehillen muß dessen Stellung im Betriebe, nicht bloß dessen' jeweilige 
Verwendung zum Ausdruck bringen. 1975. 

Unzulässigkeit gewisser Zeichen im Zeugnis, die eine für den Dienstnehmer ungünstige Deutung 
zulassen. 1952. 

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, in das Zeugnis die Bemerkung aufzunehmen, daß der Arbeiter 
ohne Grund entlassen wurde. 2005. 

Auch der Handlungsgehille hat Anspruch auf Ersatz wegen verzögerter Rückstellung seiner Zeugnisse. 
2058. 

Der Hilfsarbeiter, der in einem Spezialfach verwendet wird, kann die Anführung dieser Spezial
beschäftigung im Zeugnisse verlangen. 2062, 

H. Teil. 
r erfahren in gewerMichen Streitigkeiten. 

1. Zuständigkeit. 
A. Sachliche. 
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Gewerbegericht ist zn ständig für Streitigkeiten zwi,schen dem Gewerbeinhaber und selb
ständigen Heimarbeitern. 1647. 

für Schadenersatzklagen wegen nicht recbtzeitiger Anmeldung des Arbeiters zur Kranken
kasse, doch ist der Unternehmer nicht passiv legitimiert. 1660. 

für Klagen gegen den tatsächlichen Inbaber des Unternehmers, wenngleich das Gewerbe 
nicht auf dessen Namen eingetragen ist. 1767. ' 

trotz der Behauptung des Beklagten, daß die Lohnforderung als solche nicht zu betrachten 
ist und das Dienstverhältnis nur aus verwandtschaltlichen Rücksichten eingegangen wurde. 
1930. 

für Streitigkeiten zwischen einem Gärtner, wenn er auch größtenteilB Urproduzent ist, und 
seinem Obergärtner. 1980. 

für die Lohnklage eines selbständigen Schllhmachermeisters gegen einen Schuhwaren
erzeuger, dem er seine Dienste als Meister verdungen hat. 2026. 

für Klagen wegen weiteren, das vertragsmäßige Entgelt übersteigenden Scbadens des 
Handlungsgehilfen. 2036. 

Gewerbegericht ist nicht zuständig für Streitigkeiten zwiscben dem gewerblichen Unter
nehmer und einem bei ihm in Verwendung stehenden gewerblichen Unternehmer, solange 
letzterer den Gewerbeschein nicht zurückgelegt hat. 1630, 

für Streitigkeiten zwischen einem Marketender oder Kantinenbesitzer in einer vom Militär 
belegten Kaserne und dessen Kellner. 1662. 1745, 

für Streitigkeiten wegen Herausgabe der dem Unternehmer übergebenen Zeugnisse aus 
früheren Arbeitsverhältnissen ,md Ersatz des aus der Nichtauslolgllng entstandenen Schadens. 
1663. 

für Klagen des Gewerbeinhabers gegen seinen Stellvertreter (Pächter) auf Einhaltllng des 
Vertrages. 1690. . 

für Klagen des Chaufleurs einer Kuranstalt. 1696. 

für Streitigkeiten zwischen dem Gastwirt und der nur zum Sehein als Kellnerin bezeichneten 
Päehterin. 1859. 

für Streitigkeiten zwischen emem gewerblichen Unternehmer und den von ihm bloß zum 
Herumtragen von Reklametafeln gedungenen Arbeitern. 1872. 

für Streitigkeiten zwischen einer Heimarbeiterin und dem Inhaber eines Gastgewerbes. 
1873. 

für Streitigkeiten zwischen der Konkursmasse und dem Arbeiter des in Konknrs verfallenen 
Unternehmens, das von der Konkursmasse nicht fortgeführt wird. 1982. 

für Klagen des Arbeiters gegen den Erben des Arbeitgebers. 1986. 

für Klagen gegen ein Unternehmen, dessen Ausübung von der Erteilung einer Konzession 
abbängig ist, jedoch ohne diese betrieben wird. 2057. 

B. Örtliche. 

Betriebsstätte und Arbeitsstätte als Zuständigkeitsmerkmale. 1691. 

Der örtliche Gerichtsstand der Bet'riebsstätte ist nur gegeben, wenn die Betriehsstätte bei Anbringung 
der Klage noch besteht. 1856. 

II. Verfahren in erster Instanz. 
A. Prozeßfähigkeit. 

B. Advokaten vor Gewerbegerichten. 

Advokatenkosten der 1. In.tanz sind nicht zuznsprechen. 1916. 

c* 
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C. Verhandlung und Beweisverfahren. 
Unzulässigkeit der Unterbrechung des Verlahrens bis zur Erledignng des Strafverfahrens, wodurch 

Gegenforderungen des Beklagten festgestellt werden sollen. 1618. 

Nur eigenberechtigte Angehörige oder Angestellte können zu Bevollmächtigten bestellt werden. 
1898. 

1). Urteil. 

a) Säumnisurteil. 

Abweisung des Klagebegehrens trotz Säumnis des Beklagten. 1673. 

Die Erlassung eines Säumnisurteiles gegen den Beklagten ist auch zulässig, wenn der sm Sitze des 
Gewerbegerichteq wohnende Beklagte die Ladung zur Streltverhandlung erst am Vortage 
erhalten hat. 1704. 

Fällung eines SäumnisurteUes gegen den außerhalb des Gerichtsortes wohnenden Beklagten, dem die 
Ladung am Tage vor der Verhandlung zugestellt wurde. 1853. 

b) Urteil nach Streitverhandlung. 

IH. B e ruf u n g s ver f a h ren. 
A. In Sachen im Werte unter 100 K. 

Die Berufung des Beklagten ist, wenn der 1(,0 K übersteigende Klageanspruch durch das Urteil 
unter 100 K herabgesetzt wurde, nicht nach § 31, sondern nach § 30 Gew. Ger. Ges. zu 
behandeln. 1626. 

B. In Sachen im VVerte über 100 K. 

Unzulässigkeit von Neuerungen im Berufungsverfahren gegen ein Säumnisurteil. 1673. 

Die mangelnde oder ungenügende Bezeichnung der Berufungsgründe ist ein wesentlicher Mangel 
der Bernfungsschrift, der die Berufung selbst unzulässig macht. 1706. 

Der Beklagte, gegen den ein Versäuffinisurteil erlassen 'vrorde, kann jene Einwendungen, mit denen 
er infolge der Versäumung ausgeschlossen ist, in der Verhandlung vor dem Berufungs
gerichte nicht mit Erfolg geltend machen. 1707. 

Die Annahme der rechtzeitig bei der Einlaufstelle des Gewerbegerichtes eingelangten Berufungs· 
schrift darf, wenn sie an das Gewerbegericht rubfiziert ist, llicht aus dem Grunde yer
weigert werden~ weil die Kuvertadresse an das Bezirksgericht lautete~ 1727. 

Unzulässigkeit neuen tatsächlichen Vorbringens im Berufnngsverfahren. 186l. 

Ausbleiben der Partei von der mündlichen Bernfungsverhandlung zieht keine Säumnisfolgen nach 
sich. 1907. 

Auch im Falle eines Versäumnisurteiles ist im Berufungsverfahren über die Frage der sachlichen 
ZnständlgkOlt des Gewerbegerichtes zu verhandeln. 1917. 
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- § 86~. 1657, 1672, 16·74, 1689 1711 1822 

19~~; 20g~. ," 
- § S,O. 1101. 
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- § 891. 1886. 
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- § 963. 1824. 
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2002, 2000, 2053. 
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- § noo. 1640,1653,1735,1760 1789 1870 

1916. ) , , 
- § 1::93. 167l. 
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- § 1323. 1607, 1935. 
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- § 144$). 2046. 
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- § 25. 1610. 
- § 89. 2017. 

Allgemeines Handelsgesetzbuch: 

- Art. 1. 1611. 
- Art.4. 1912. 
- Art. 31. 2000. 
- Art. 57. 1669,1886. 
- Art. 60. 1637. 
- Art. 61. 1611,1640,1657,1668 1744 1764 
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_ Art. 62. 1629,1633,1640,1684,1712,1744, 
1748,1756, 175B, 1761, 1784. 

- Art. 63. 1640. 
_ Art.64. 1629, 1669, 1671, 1712, 1759, 1784, 

1832. 
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_ § 17. 1958, 2039. 
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- § ÜS d. 1719. 
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- § 100. 1627, 1803. 
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- § 4, lit. c.1660, 1663, 1767, 1778. 
- § 4, ht. g. 1767. 
- § 5. 1859,1917,2057 
- § 5, lit. a. 1733, 1881: 

§ ~, Irt. b. 1733, 1864, 1872, 1873. 
- § ?, ht. c. 1647, 1873. 
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- § 391. 1618. ' , . 
- § 396. 1707. 
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(Arbeitszeit und Ladenschluß). 

1719. 
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- § 496. 1749. 

Strafprozellordnung: 
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- 21. Juni 1907, Cr. 1. 491/7. 1613. 
_ 22. August 1907, Cl'. L 356/7. 1611. 
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Entscheidung vom 

_ 3.1I[ärz 1908, Cl'. 1.185/8. 1604. 
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- 14. Mai 1909, Cl'. I. 151/9. 1769. 
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- 1. Marz 1910, Cr. I. 47/10. 1835. Graz. 
- 8. März 1910, Cr. 1. 61/10. 1851. 
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- 24. Juni 1910, Cr. I. 173/10. 1832. 
- 28. Juni 1910, Cr. 1.179/10. 1845. 
- 28. Juni 1910, Cl'. 11. 232/10. 1850. 
- 3. August 1910, Cr. I. 231/10. 1883. 
- 5. August 1910, Cr. I. 227/10. 1834. 
- 5. August 1910, Cr. I. 228/10. 1893. 
- 8. August 1910, Cl'. L 234/10. 1836. 
- 23. August 1910, Cl'. 1. 237 (10. 1885. 
- 31. August 1910, Cl'. 11. 330/10. 1890. 
- 2. September 1910, Cr. I. 251/10. 1829. 
- 6. September 1910, Cl'. I. 253/10. 1844. 
- 7. Oktober 1910, Cr. I. 288/10. 1887. 
- 12. Oktober 1910, Cr. 1. 293/10. 1828. 
- 24. Oktober 1910, Cr. I. 307/10. 1830. 
- 21. November 1910, Cr. H. 409110. 1881 
- 2. Jänner 1911, er. I. 727/10. '1882. . 
- 12. Jänner 1911, Cl'. 1.12/11. 1888. 
- 13. Jänner 1911, Cr I. 20(11. 1889. 
- 27. Jänner 1911, Cl'. I. 52/11. 1891. 
- 31. Jänner 1911, Cl'. I. 58/11. 1922. 
- 7. Februar 1911, Cr. 1. 70/11. 1923. 
- 13. Februar 1911, Cl'. 1. 75/11. 1924. 
- 25. Februar 1911, Cl'. 1. 107/11. 1925. 
- 28. Februar 1911, Cl'. 1.118/11. 1926. 
- 1.1färz 1911, Cr. I. 120/11. 1927. 
- 3. März 1911, Cl'. I. 125/11. 1928. 

Entscheidung VOlll 

- 15. Jänner 1909, Cr. I. 20/9. 1621 
- 22. Februar 1909, Cr. I. 87/9. 1622 
- 17.l\färz 1909, Cl'. 1.124/9. 1623. 
- 24. März 1909, Cl'. I. 129/9. 104, 
- 9. April 1909, Cr. 1. 161/9. 1648.' 
- 17. Juli 1909, Cr. I. 306/9. 1703. 
- 6. August 1909, Cr. 1. 350/9. 1706. 
- 4. September 1909, Cl'. 1. 397/9. 1701. 
- 11. Oktober 1909, Cr. I. 448/9. 1705. 
- 12. Oktober 1909, Cr. H. 62/9. 1704. 
- 5. November 1909, Cl'. I. 665/9. 1707. 
- 6. November 1909, Cl'. I. 507/9. 1702. 
- 17. November 1909, Cl'. 1. 520/9. 1696. 
- 14. Dezember 1909, Cr. I. 571/9. 1708 
- 19. Jänner 1910, Cr. I. 29/10. 1762. . 
- 7. Februar 1910, Cl'. I. 56/10. 1767. 
- 16. Februar 1910, Cr. 1. 72/10. 1766. 
- 6. April 1910, Cr. I. 140/10. 1765. 
- 2. Mai 1910, Cl'. 1.185/10. 1763. 
- 5. August 1910, Cl'. 1. 341/10. 1858. 
- 29. Augnst 1910, Cr. 1. 365/10. 1870. 
- 4. Jänner 1911, Cr. 11.1/11. 1913. 
- 18 .. Jänner 1911, Cr. I. 18/11. 1916. 
- 24. Februar 1911, Cr. 11. 14/11. 1914. 
- 24. März 1911, Cl'. 11. 18/11. 1919. 
- 29. März 1911, Cr. H. 22/11. 1915. 
- 31.l\färz 1911, Cl'. I. 138/11. 1912. 
- 10. April 1911, Cl'. H. 26/11. 1917. 
- 17. Juli 1911, Cl'. 1. 288/11. 1980. 
- 26. Juli 1911, Cl'. I. 308/11. 1979. 
- 28. Juli 1911, Cl'. 1. 309/1:1.1981. 
- 26. August 1911, Cr. 1. 346/11. 1976. 
- 16. Oktober 1911, Cl'. L 417/11. 1982. 
- 18. Oktober 1911, Cr. L 429/11. 1977. 
- 18. November 1911, Cl'. I. 495/11. 1978. 
- 24. Jänner 1912, Cl'. I. 22/12. 2061. 

- 7. März 1911, Cr. I. 136/11. 1929. 
- 9. März 1911, Cr. 1. 137/11. 1930. 
- 23. März 1911, Or. 1. 165/11. 1932. 

Jägerndol'f. 
- 24. März 1911, Cr. I. 164/11. 1931. Entscheidung vom 
- 4. April 1911, Cl'. 1.179/11. 1934. 
- 5. April 1911, Cr. 11. 116/11. 1938. 
- 19. April 1911, Cr. 11. 133/11. 1939. 

- 2. August 1910, Cr. 21/10. 1818. 
- 30. August 1910, Cl'. 24/10. 1806. 

- 25. April 1911, Cr. I. 208/11. 1935. 
- 5. Mai 1911, Cr.170/11. 1940. Krakau. 
- 30. Mai 1911, Cr. 1. 244/11. 2044. 
- 6. Juni Inl, Cr. 11. 224/11. 1941. 
- 6. Juni 1911, Cl'. 1. 250 bis 256/11. 2046. 
- 16. Juni 1911, Cl'. 11. 243/11. 1942. 
- 21. Juni 1911, Cr. I. 275/11. 1936. 
- 30. Juni 1911, Cr. 1. 284/11. 1933. 

Entscheidung vom 
- 5. Jänner 1909, Cr. 1.1/9. 1808. 
- 12. Jänner 1909, Cr. I. 10/9. 1827 . 
- 16. Jänner 1909, Cr. H. 70/9. 1801. 
- 18. Jänner 1909, Cr. 1. 39/10. 1854. 

cl 



XLII 

Entscheidung vom 
- 25. Jänner 1909, Cr. III. 41/9. ~807. 
- 26. Jänner 1909, Cr. I. 60/9. 1802. 
- 6 :l>Iärz 1909, Cr. II.126/9. 1802. 
- 22 März 1909, Cr. II. 276/9. 1803. 
- 4. 'Oktober 1909, Cr. III. 234/9. 1804. 

Laibach. 
Entscheidung vom 
- 5. Jänner 1910, Cr. 1. Ijl0. 1868. 
- 21.l\hrz 1910, Cr. 1. 23/10. 1866. 
- 11. April 1910, Cr. I. 30nO. 1862. 
- 26. April 1910, Cr. I. 38/10. 1860. 
- 2. Jum 1910, Cr. I. 58/10. 1856. 
- 3. JUlu1910. Cr. I. 59/10. 1864. 
- 21. .Tuui 1910, Cr. I. 84/10. 1859. 
- 23. August 1910, Cr. I. 121/10. 1861. 
- 14. Jänner 1911, Cr. L 5/11. 1991. 
- 31. Jänner 1911, Cr. I. 17/11. 1984. 
- 11. Februar 1911, Cr. I. 27/11. 1985. 
- 17.l\färz 1911, Cr. I. 44/11. 1986. 
- 24. März 1911, Cr. I. 54/11. 1987. 
- 12. Mai 1911, Cl'. I. 82/11. 1989. 
- 31. lYIai 1911, Cr. I. 94/11. 1992. 
- 17 . Juni 1911, Cr. I. 108/11. 1988. 

Mährisch·Ostrau. 
Entscheidung vom 
- 13. Oktober 1908, Cr. II.713/8. 1857. 
- 31. Oktober 1908, Cr. II. 757/8. 1863. 
-- 6. November 1908, Cr. II. 779/8. 1865. 

12. November 1905, Cr. II. 818/8. 1874. 
- 22. Oktober 1909, Cr. II. 624/9. 1871. 
- 17. Dezember 1909, Cr. H. 717/9. 1875. 
- 14. Jänner 1910, Cr. I. 2/10. 1876. 
- 25. Febru"" 1910, Cr. II. 88/10 .. 1877. 
- 5. April 1910, Cr. II.135/10. 1878. 
- 20. Mai 1910, Cr. 11. 222/10. 1800. 
- 28. Juni 1910, Cr. II.l026(10. 1855, 
- 3. Februar 1911, Cr. I. 8/11. 1905. 
- 24.'Februar1911, Cr. 1.17(11. 1903. 
- 24. Februar 1911, Cr. 11. 82/11. 1901. 
- 24. Februar 1911, Cr. 11. 83/11. 1902. 
- 17. Mirz 1911, Cr. 11.131/11. 1897. 
- 17. lIIärz 1911, Cr. 11. 132/11. 1904. 
- 19. April 1911, Cr. 11. 199/11. 1898, 
- 9. 1I1ai 1911, Or. 11. 251/11. 1899. 
- 12. Mai 1911, Cr. H. 269/11. 1900. 
- 23. Mai 1911, Cr. Ir. 293/11. 1961. 
- 30. Mai 1911, Cr, Ir. 33/11. 1965. 
- 30. ~fai 1911, Cl'. 11. 309/11. H162. 
- 30. Mai 1911, Cr. 11. 316/11. 1964. 
- 30. Mai 1911, Cr. 11. 318/11. 1963. 
- 14. Juni 1911, Cr. 11. 367/11. 1966. 
- 23. Juni 1911, Cr. II. 394/11. 1967. 
- 25. Juni 1911, Cr. II. 516/11. 1968. 
- 27. Juni 1911, Cr. I. 306/11. 1969. 
- 30. Juni 1911, Cr. 11. 414/11. 1970, 
- 1. September 1911, Cr. II. 663/11. 1971. 
- 5. September 1911, Cr. II. 671/11. 1972. 
- 13. Oktober 1911, Cr. 1. 310/11. 1973. 
- 20. Oktober 1911, Cr. I. 312/11. 1975. 
- 20. Oktober 1911, Cr. II. 859/11. 1974. 

Mährisch·Schönbel'g. 
Entscheidung vom 

- 27. Mai 1906, Cr. I. 48/6. 1695. 

Entscheidung vom 
- 17. Juli 1906, Cr. I. 51(6. 1697. 
- 29. September 1906, Cr. I. 69/6. 1698. 
- 18 Juli 1907. Cl'. I. 33/7. 1699. 
- 7. 'Oktober- 190'7, Cl'. I. 56/7. 1700, 

Pilsen. 
Entscheidung vom 
- 7. April 1909, Cr.I.97/9. 1650. 
- 7, 11a11909. Cr. I. 142/9. 1619. 
- 7.1fai 1909; Cr. I. 144/9. 1620. 
- 22. Juni 1909, Cr. I. 187/9, 1889. 1651. 
- 28. Juni 1909, Cr. I. 210/9. 1652. 
- 10. Jänner 1910 Cr. 11. 2/10. 1728. 
- 9. Juni 1910. Cr. I. 198/10. 1793. 
- 25. Juli 1910, Cl. TI. 243/10. 1790. 
- 8. August 1910, Cr. I. 269/10. 1791. 
- 25. August 1910, Cr. I. 290/10. 1792. 
- 6. Oktober 1910, Cr. I. 346/10. 1794. 
- 10. Oktober 1910, Cr. I. 469/10. 1795. 
- 5. Dezember 1910, Cr. I. 39,1/10. 1879. 
- 10. Jänner 1911, Cr. II. 1/11. 1880. 
- 6. Februar 1911, Cr. II. 8/11. 1884. 
- 11. April 1911, Cr. II. 21/11. 1960. 0 

- 23. September 1911, Cr. I. 263/11. 19~1. 
- 6. Oktober 1911, Cl'. II. 55/11. 1918. 
- 19. Oktober 1911, Cr. I. 457/11. 1920. 
- 12. Dezember 1911, Cr. 11. 61/11, 2000. 

PI'ag. 
Entscheidung vom 
- 11. Juni 1907, Cr. Ir. 479/7. 1663. 
- 19.1färz 1905, Cr. I. 264/8. 1663. 
- 3. Februar 1909, Cl'. II. 46/9. 1666. 
- 5, Februar 1909, Cr. I. 97/9. 1661. 
- 6. Februar 1909, Cr. Ir. 77/9. 1667. 
- 16. März 1909, Cr, I. 212/9. 1659. 
- 17. April 1909, Cr. 11. 268/9. 1665. 
- 14. Juli 1909, Cr. 11. 460/9. 1668. 
- 29. Oktober 1909, Cr. I. 815/9. 1660. 
- 6. November 1909, Cr. I. 836/9. 1662. 
- 10. November 1909, Cr. 11. 843/9. 1664. 
- 16. November 1909, Cr. I. 856/9. 1658. 
- 21. Dezember 1909, Cr. 1. 941/9. 1869. 
- 4. Jänner 1910, Cr. I. 9/10. 18n. 
- 19. Juli 1910, Cl'. I. 556/10. 1867. 
- 25. November 1910, Cr. I. 871/10. 1798. 
- 9. Dezember 1910, Cr. I. 920/10. 1872. 
- 20. Dezember 1910, Cr. I. 958/10. 1799, 
- 25. Jänner 1911, Cr. 11. 30/11. 1993. 
- 3. März 1911, Cl'. I. 167/11. 1990. 
- 4. April 1911, Cr. I. 237/11. 1983. 
- 11. Dezember'1911, Cr. I. 896/11. 2047. 
- 16, Februar 1912, Cr. I. 15S/1Z. 2055. 
- 20. Februar 1912 Cr. I, 172/12. 2045. 
- 3. Apn11912, Cr, IV. 260/12. 2057. 
- 7. Juni 1912, Cl'. I. 428/12. 2051. 

Triest. 
Entscheidung vom 
- 14. August 1908, Cr. 210/8. 1709. 
- 21. August 1908, Cr. 217/8. 1710. 
- 25. September 1908, Cr. 318/8. 1716. 

Entscheidung vom 
- 29. September 1908, Cr. 328/8. 1713. 
- 16. Oktober 1908, Cr. 362/8. 1711. 
- 4. November 1908, Cr. 398/8. 1714. 
- 23.lYIärz 1909. Cr. 11. 48/9. 1712. 
- 14. ~fai 1909, Cr. 11. 78/9. 1715. 
- 8. Juli 1910, Cr. II. 119/10. 1886, 

Wien. 
Entscheidung vom 

- 17. November 1908, Cr. I. 784/8, 1655. 
- 26. November 1908, Cr. IL 1303/8, 1656. 
- 28. Dezember 1908, Cr I. 890/8. 1653. 
- 3. April 1909, Cl'. IV. 609/9. 1654. 
- 10. Mai 1909, Cr. VI. 916/9. 1625. 
- 12.1iai 1909, Cl'. IV. 847/9. 1624. 
-- 26. Mai 1909, Cr. I. 412/9. 1627. 
- 3. Juni 1909, Cr. VI. 1021/9. 1626. 
- 11. Juni 1909, Cl'. VI. 1054/9. 1633, 
- 11. Juni 1909, Cl'. VI. 1056/9. 1629. 
- 18. Juni 1909, Cl'. V.594/9. 1630. 
- 7. Juli 1909, Cr. I. 525/9. 1628. 
- 7. Juli 1909, Cr. IV. 1121/9. 1631. 
- 8. Juli 1909, Cr. VI. 1190/9. 1632. 
- 15. Juli 1909, Cr. VI. 1203/9. 1634. 
- 15. Juli 1909, Cr. VI. 1221/9. 1635 
- 20. Juli 1909, Cl'. I. 567/9. 1636. 
- 22. Juli 1909, Cr. VI. 1078/9. 1637. 
- 6. August 1909, Cr. I. 611/9. 1638. 
- 9. August 1909. Cl'. VI. 1288/9. 1639. 
- 16. August 1909, Cr. VI. 1231/9. 1640. 
- 23. August 1909, Cr. VI. 1453/9. 1641. 
- 26. August 1909, Cr IV. 1350/9. 1642, 
- 11. September 1909, Cr. IV. 1421/9. 1643. 
- 13. September 1909, Cr. IH. 1417/9, 1644, 
- 15. September 1909, Cr. IV. 1462/9. 1645. 
- 30. September 1909, Cr. IU. 1558/9. 1646. 
- 8. Oktober 1909, Cr. 1. 757/9. 1647. 
- 12. Oktober 1909, Cr. V. 1007/9. 1737. 
- 13. Oktober 1909, Cr. IU.16B9/9. 1732, 
- 14. Oktober 1909, Cr. II. 991/9. 1749. 
- 20. Oktober 1909, Cr. VI. 1769/9. 1758, 
- 30. Oktober 1909, Cr. I. 814/9. 1738. 
- 8. November 1909, Cr. VI. 1850/9. 1761.. 
- 11. November 1909, Cl'. II.l091/9. 1747. 
- 16. November 1909, Cr. VI. 1914/9. 1744. 
- 20. November 1909, Cl'. 1. 984/9. 1735, 
- 26. November 1909, Cr. V.1204/9. 1741. 
- 27. November 1909, Cr. IH.1903/9. 1740. 
- 4. Dezember 1909, Cl'. I. 1044/9. 1760. 
- 6. Dezember 1909, Cr.II.1459/9. 1746. 
- 9. Dezember 1909, Cr. IV. 1909/9. 1731. 
- 13. Dezember 1909, Cr. VI. 2077/9. 1755. 
- 17. Dezember 1909, Cr. V.1240/9. 1742. 
- 28. Dezember 1909, Cl'. V. 1344/9. 1752, 
- 5. Jänner 1910, Cl'. I. 1179/9. 1743. 
- 7. Jänner 1910, Cr, V. 1375/9. 1733. 
- 11. Jänner 1910, Cl'. V. 1306/9. 1739. 
- 19. Jänner 1910, Cl'. VI. 2066/9. 1756. 
- 22. Jänner 1910, Cr. IV. 153/10. 1729. 
- 5. Februar 1910, Cr. 1. 132/10. 1734. 
- 10. Februar 1910, Cr. VI. 476/10. 1757. 
- 12. Februar 1910, Cr. IV. 369/10. 1754, 

12. Februar 1910, Cr. IV. 369/10. 1754. 
- 16. Februar 1910, Cr. VI. 550/10. 1759. 
- 1. März 1910, Cl'. V. 258/10. 1730. 
- 3. März 1910, Cr. I. 237/10. 1736. 
- 9. März 1910, Cr. IV. 546/10. 1750. 

XLIII 

Entscheidung vom 

- 10. Afärz 1910, Cr. VI. 50/10. 1748, 
- 26. März 1910, Cr. IV. 657/10. 1753. 
- 8, 1810, Cl'. I. 361/10. 1751. 
- 7. 1910. Cl'. IU. 807/10. lU5, 
- 31. 1910, Cr. V. 533/10. 1820, 
- 1. Juni 1910, Cr. IV. 1007/10. 1821. 
- 3. Juni 1910, Cl'. V. 514/10. 1826. 
- 6. Juni 1910, Cr. VI. 1116/10. 1819. 
- 10. Juni 1910, Cr. V. 614/10. 1825. 
- 27. Juli 1910, Cl'. VII. 97/10. 1812. 
- 12. August 1910, Cr. VII. 14,')/10. 1817. 
- 18. August 1910, Cr. IU. 1509/10. 1822. 
- 19. August 1910, Cr. VII. 191/10, 1796. 
- 24, August 1910, Cl'. VII. 140/10. 1809, 
- '7, September 1910, Cr. VII. 225/10. 1811. 
- 7, September 1910, Cr. IV. 1533/10. 1823, 
- 16. September 1910, Cr, VII. 247/10. 181U, 
- 19, September 1910, Cr. VII. 269/10. 1816, 
- 29. September 1910, Cr. VII. 284/10. 1815, 
- 1. Oktober 1910, Cr. IV. 1664/10. 1814. 
- 5. Oktober 1910, Cl'. V1.1809/10. 1956. 
- 11. Oktober 1910, Cl'. VII. 335/10. 1958, 
- 11. Oktober 1910, Cr. n.l020/10. 1949. 
- 12. Oktober 1910, Cr. IV. 1739/10. 1805. 
- 13. Oktober 1910, Cr. VII. 342/10. 1813, 
- 14. Oktober 1910, Cr. I. 391/10. 1824. 
- 28. Oktober 1910, Cl'. VII. 390/10. 1954, 
- 4. November 1910, Cr. VII. 436/10. 1895, 
- 11. November 1910, Cl'. VII. 464/10. 1948, 
- 6. Dezember 1910, Cl'. VII. 537/10. 1896, 
- 9. Dezember 1910, Cr. VII. 574/10. 1946, 
- 24. Dezember 1910, Cl'. IV, 2144/10. 1909, 
- 28. Dezember 1910, Cr. IV. 2109/10. 1906. 
- 29. Dezember 1910, Cr. VII. 2362/10. 1957. 
- 13. Jänner 1911, Cr. V. 85/11. 1953. 
- 17. Jänner 1911, Cl'. V. 85/11. 1947. 
- 11. Februar 1911, Cr. IV. 288/11. 1952. 
- 15. Februar 1911, Cr. IV. 317/11, 1950, 
- 18. Februar 1911, Cl'. IU. 218/11, 1944, 
- 21. Februar 1911, Cl', V. 214/11. 1955, 
- 24. Februar 1911, Cr. VII. 1/11. 1943. 
- 27. Februar 1911, Cr. VI. 541/11. 1911. 
- 1. März 1911, Cl'. V. 261/11. 1951. 
- 13. März 1911, Cl'. VII, 773/11. 1945. 
- 15. 1ffirz 1911, Cl'. IV. 14/11. 1959. 
- 19. ApTll1911, Cr, IV. 664/11. 1908, 
- 22. April 1911, Cr. IV, 695/11. 1910, 
- 1. Juni 1911, Cl'. Ir. 590/11. 2029. 
- 1. Juni 1911, Cl'. VI. 1229/11. 2017. 
- 7. Juni 1911, Cr. IH. 1036/11. 2034. 
- 16, Juni 1911, Cr. Ir. 666/11. 2030, 
- 16. Juni 1911, Cr. V. 673/11. 2011. 
- 21. Juni 1911, Cl'. I. 65/11. 2006. 
- 23, Juni 1911, Cl' V.741/11. 2013. 
- 4. Juli 1911, Cr, V. 652/11. 2009. 
- 7, Juli 1911, Cl'. I. 701/11. 1996. 
- 8. Juli 1911, Cr. III.1129/11. 2031. 
- 15, Juli 1911, Cr. IH.1369/11. 2033, 
- 21. Juli 1911, Cl'. I. 651/11. 2014. 
- 27. Juli 1911, Cl'. VI. 1612/11. 2023. 
- 28. Juli 1911, Cl'. I. 751/11. 1997. 
- 28. Juli 1911, Cl'. IV. 1200/11. 2008. 
- 28. Juli 1911, Cr. IV. 1207/11. 2022. 
- 4. August 1911, Cr. I. 760/11. 2005. 
- 23. August 1911, Cr. VH. 986/11. 2024. 
- 29. August 1911, Cr. I. 829/11. 2004. 
- 4. September 1911, Cr. II. 885/11. 2021. 
- 5, September 1911, Cr.1. 849/11. 2003. 

d* 
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Entscheidung vom 
_ 11. September 1911, er. H. 868/11: 2020. 
_ 14. September 1911, Or. VI. 1834/11. 2012. 
_ 19. September 1911, Or. V. 1092/11. 2015. 
_ 19. September 1911, Or. VI. 1816/11. 1994. 
_ 22. September 1911, Or. I. 896/11. 2002. 
_ 22. September 1911, Or. VII. 1085/11. 2028. 
_ 27 September 1911, Or. VI. 1970/11. 1995. 
_ 28: September 1911, Or.VII.l007/11. 2025. 
_ 2. Oktober 1911, Cr. I. 905/11. 200l. 
_ 2. Oktober 1911, Or. II. 973/11. 2018. 
_ 12. Oktober 1911, Or. VII. 998/11. 2027. 
_ 16. Oktober 1911, Cr. II. 993/11. 2007. 
_ 19. Oktober 1911, Cr. VI. 2096/11. 1999. 
_ 23. Oktober 1911, Or. VI. 2079/11. 2032. 
_ 9. November 1911, Or. VI. 2229/11. 1998. 
_ 10. November 1911, Cr.VII. 1332/11. 2019. 
_ 14. November 1911, Or. V. 1328/11. 2010. 
_ 15. Novembef 1911, Or. VII. 1404/11. 2026. 
_ 20. November 1911, Or. V. 1351/11. 2016. 
_ 23. Jänner 1912, Cr. V. 117/12. 2042. 
_ 6. Februar 1912, Cr. V. 167/12. 2037. 
_ 8. Februar 1912, Or. VIII. 92/12. ,2035. 
_ 9. Februar 1912, Or. VII. 167/12. 2038. 
_ 20. Februar 1912, Or. VII. 413/12. 2039. 
_ 27. Februar 1912, Cr. V. 225/12. 2043. 
_ 16. März 1912, Cr. Ir. 334/12. 2040. 
-,20. März 1912, Or. IV. 497/12. 20M. 

Landesgericllt Brünn. 
Entscheidung vom 

_ 28. November 1908, Cg. 1. 436/8, 437/8. 
1657. 

- 12. Mai 1909. Og. I. 186/9. 1672. 
- 14. Februar 1910, R. I. 1/10. 1853. 
- 3. Juni 1910, Cg. 1.182/10. 18-17. 
- 5 Oktober 1910, Og. I. 398/10. 1829. 
_ 4. Februar 1911, eg. I. 40/11. 1882. 
- SO. 1iärz 1911, R I. 1/11. 1'930. 
- 22 April 1911, Og. I. 193/11. 1932. 
_ 5. Oktober 1911, Og. H. 485/11. 2056. 

Landesgericht Gl'az. 
Entscheidung vom 
_ 15. April 1909, Og. I. 16619. 1649. 
_ 2. September 1909, Og. 1. ~30 /9. 1706. 
_ 30 Oktober 1909, Be. I. 7/9. 1704. 
_ 18: November 1909, Cg. I. 627/9. 1707. 
_ 25. November 1909, Cg. I. 652/9. 1702. 
_ 17. Februar 1910, Og. 1.106/10. 1767. 
- 9. Februar 1911, Og. I. 82/11. 1916. 
- 5. Aptil191l, R. I. 1/11. 1919. 
- 19. April 1911, Cg. I. 268/11. 1912. 
- 5. Mai 1911, Cg. I. 287/11. 1917. 
- 1. August 1911, R. I. 5/11. 1980. 
- 3. August 1911, Og. I. 491/11. 1979. 
_ 12. Februar 1912, Og. I 113/12. 2061, 

Landesgericht Laibach. 
Entscheidung vom _ 
- 6. Juni 1910, R. 1. 1/10. 1864. 
- 23. Juni 1910, R. I. 2/10. 1859. 

Entscheidung vom 
- 17. September 1910, Cr. I. 331/10. 1861. 
- 17. Juni 1911, Og. I. 321/11. 1989. 

Kreisgericht Leitmeritz. 
Entscheidung vom 
- 19. Mai 1909, R. VIII. 187/9. 1690. 
- 24. Dezember 1909, Ne. VIII. 52/9. 1691. 

Kreisgericht N eutitscheiu. 
Entscheidung vom 
- 28. März 1911, Cg. 1. 105/11. 1903. 
- 27; Juni 1911, Cg. I. 234/11. 1965. 
- 10. Oktober 1911, Cg. I. 267/11. 1969. 
- 21. November 1911, Cg. 1. 394/11. 1973. 

Kreisgericht Pilsen. 
Entscheidung vom 
- 15. Juni 1909, Cg. III. 32/9. 1650. 

Landesgericllt Pmg. 
Entscheidung vom 
- 6.l\iärz 1909, Og. 11. 4/9. 1667. 
- 10. August 1909, Og. 11. 11/9. 1668. 
- 8. April 1911, Og. 11. 8/11. 1990. 
- 26. April 1912, R. H. 118/12. 2057. 

Kreisgericllt Teschell. 
Entscheidung vom 

- 26. November 1907, Cr. I 1/7. 1727. 

Landesgericht Troppau. 
Entscheidung vom 
- 29. August 1910, Og. 11. 258/10. 1818. 

Landesgericht Wien. 
Entscheidung vom 
- 21. Juni 1909, Be. V. 25/9. 1626. 
- 5. Juni 1909, R. V. 20/9. 1630. 
- 9. Juli 1909, Cg. V. 392/9. 1629. 
- 12. Juli 1909, Og. V. 390/9. 1633. 
- 24. September 1909, Og. V. 464/9. 1640. 
- 10. Dezember 1909, Og. V. 674/9. 1744. 
- 17 Dezember 1909, Cg. V. 687/9. 1735. 
- 2. März 1910, Og. V. 94/10. 1746. 
- 10. September 1910, Og. 531/10. 1822. 
- 23. Dezember 1910, Og. V. 810/10. 1907. 
- 2. Dezember 1910, Og. V. 648/10. 1956. 
-- 13. Jänuer 1911, Og. V. 834/10. 1946. 
- 20. Jänner 1911, Og. V. 22/11. 1957. 
- 30. Jänoer 1911, Cg. V. 829/10. 1896. 
- 8. März 1911, Og. V. 1311/11. 1952. 
- 16. August 1911, Og. V. 471/11. 2033. 
- 23. Oktober 1911, Cg. V. 848/11. 1995. 
- 10. November 1911, Og. V. 613/11. 2012. 
- 11. Dezember 1911, Og. V. 798/11. 2018 

GewerbegerichtlicheEntscheidungen. Xr. 1912. 1 

HH'!. 

I. Die Verkäuferin in einem Bäckergeschäfte leistet kaufmännische 
Dienste. 

11. Ist eine gesetzlich unzulässige Kündigungsfrist vereinbart worden, 
so gilt die einmonatliche Mindestkiindigungsfrist. 

Entsclwidung des Gewerbegerichtes Graz yom 31. lfärz 1911, Cr. I 138/11, 
abgeändert durch l-rteil des Landes- als Berufungsgerichtes Graz vom 19. April 

1911, Cg. 1268/11. 

Nach dem übereinstimmenden Yorbringen bei der Streitteile trat 
die Klägerin, welche früher Schneiderin war, am 1 . .YI:ai 1909 bei der be
klagten Firma als Yerkäuferin im Verkaufsladen gegen einen vereinbarten 
jlonatslohn von GO K in den Dienst. 

Die Klägerin ,val' allein im Geschäfte und haUe den Yerkauf des 
Gebäckes sowie der ,-erschiedenen :Uehlsorten, 1Veizen, Heidenmehl, 
sowie von Gries, Kleie, Salz und Germ zu besorgen, welche sie 
nach einem bestimmten, ihr yorgeschriebenen Preise zn verkaufen 
hatte. c'tußerdem hatte sie die Prozente zu berechnen, welche den Kunden 
gutgeschrieben wurden. 

Die Klägerin, welche kaufmännisch nicht gebildet war, hat sofort 
nach ihrem Eintritte ihre Tätigkeit aufgenommen. 

Die Klägerin behauptet, daß mit ihr Kündigungsausschluß yerein
bart ge'wesen sei, während die beklagte Firma erklärt, daß der Klägerin 
einG 14tägige Kündigungsfrist zugestanden sei. 

Fnbestritten erscheint, daß die Klägerin am 1ü. :JIärz Hl11 ent
lassen wurde und daß ihr beim _.I"ustriHe der Lohn für eine 14tägige Kündi
gungsfrist bis einschließlich 3. April 1911 bezahlt wurde. 

Die Klägerill stellt sich auf den Standpunkt, daß auf sie die Be
stimmungen des Handlungsgehilfengesetzes c\nwendung zu finden haben, 
daß sie somit Anspruch auf die 6wöchentliche quartalmäßige Kündi
gungsfrist gehabt habe, welche mit letztem Juni 1911 ende. 

Die Klägerin stellt demnach den _ \ntrag auf Yerurteilung der be
klagten Firma zur Zahlung ihres Lohnes für die Zeit vom 4. _.I"pril bis Ende 
Juni 1911 im Betrage yon 174 K 

Die beklagte Firma bestreitet den Klagsanspruch und beantragt 
Abweisung des Klagabegehrens. 

Sie führt an, daß die Klägerin als Ladenmädchen nicht unter das 
-Handlungsgehilfengesetz falle, den1llaeh keinen Anspruch auf die 6wöchent
liche Kündigungsfrist im Sinne des Handlul1gsgehilfengesetzes habe. 

Das Klagebegehren'wurde abgewiesen: 
Gründe: Nach § 1 des Handlungsgehilfengesetzes gelten die Be

stimmungen dieses Gesetzes für das Dienstverhältnis von Personen die 

I 



2 Gewerbegerichtliche Entscheidungen . .:\r. 1912. 

im Geschäftsbetriebe eines Kaufmannes vorvviegelld zur Leistung kauf.
männischer Dienste (Handlungsgehilfen) oder höherer, nicht kaufmännischer 
Dienste angestellt sind. 

Bei einem Kaufmanne angestellte Personen, die nur ausnahms
weise zu kaufmännischen Diensten verwendet werden, sowie diejenigen 
Personen, die vorwiegend untergeordnete Verrichtullgen leisten, sind nicht 
als Handlungsgehilfen anzusehen. 

Nach § 2, Z. 1, des genannten Gesetzes finden dessen Bestimmungen 
ferner Anwendlmg auf das Dienstverhältnis von Personen, die vorwiegend 
zur LeistunO' kaufmännischer oder höherer, nicht kaufmännischer Dienste 
im Geschäftsbetriebe von Unternehmungen jeder Art, auf welche die Ge
werbeordnung Anwendung findet verwendet werdel1. 

Die Kläo'erin war bei einem Kaufmanne im Sinne der Artikel 4 
b ... ~ 

und 271, Z. 1, H. G. B. bedienstet. Die Entscheidung des vorllegenden 
Falles hängt nUll lediglich von der Beantwortung der Frage ab, ob die 
KläO'erin kaufmännische Dienste im Sinne des Handlungsg'ehilfengesetzes b 

geleistet hat. 

Das Gewerbegericht konute nicht zur Überzeugung gelangen, daß 
die Kläo'erin kaufmännische Dienste leistete. Es ging hiebei von der Er- . 
wägung baus, daß das Wort "kaufmännisch" nicht in dem weiten juristisc~en 
Sinne zu verstehen ist, wie es im Artikel 4 H. G. B. gebraucht Ist, 
sondern im historischen und herkömmlichen Sinne; es müssen Dienste 
sein, zu denen diejenige Schulung und Fertigkeit gehört, die man in ih~er 
Yollendung die "kaufmännische" Tätigkeit nennt. (Staub Art. 57, § 2. Zeit
schrift "Das Gewerbegericht" 10. Jahrgang' NI'. 11, BerEn-Frankfurt.) 

Daß zur Tätigkeit, welche die Klägerin entwickelte, keine Schulung 
und keine Fertigkeitgehört, bewies die Klägerin, welche als "Sclmeiderin" 
sofort den Dienst als Ladenmädchell oder Verkäuferin versah, da sie 
die vor ihr liegenden Waren lediglich nach der Preisliste zu verkaufen hatte. 

Der Begriff "kaufmännische Dienste" darf nicht so weit ausgedehnt 
werden, da man sonst schließlich dazu käme, auch den Brotausträger 
und JYlaronibrater unter das Handlungsgehilfengesetz zu subsumieren. 

Daß das Handlungsgehilfengesetz den BegTiff kaufmännische 
Dienste' auch strenge interpretieren wollte, beweist der Umstand, daß im 
§ 1 zit. Ges. neben den Worten: "kaufmännische Dienste" das Wort: 
"Handlungsgehilfe" eingeklammert erscheint. 

Der Anspruch der Klägerin, welche bei ihrem Austritte den Lohn 
für eine vierzehntägige Kündigungsfrist ausbezahlt erhielt, erscheint 
deIl111ach nicht bogründet und war abzuweisen. 

Das Berufungsgericht hat der Klägerin einen Betrag von 
54 K zugesprochen. 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen . .Nr. 1912. 3 

Der im 3,ngefochtClen Urteile dargEstellte Tatbestand hat im Be
rufungsverfahren nur in nachstehenden beiden Richtungen eine Ergänzung 
Brfahren. 

1. Bezüglich der Kündigungsvereinbarnng behauptet die Klägerin, 
sie könne sich nicht genau erinnern, was diesbezüglich zwischen ihr und 
dem Yorstcnimitglied .J. St., der sie aufgenommen habe, gesprochen 
worden sei, glaube sich aber erinnern zu können, daß der Genannte ihr 
ü'esagt habe, es sei keine Kündigung. Die Beklagte dagegen hat vorge
bracht, es bestehe bei der Arbeiterbäckerei seit ihrem Bestande die Ge
pflogenheit, mit den Bediensteten 14tägige Kündigung zu verei.nbaren. 
Ob dies auch mit der Klägerin ausdrücklich ausgemacht worden SeI, daran 
könne sich J. St. gleichfalls nicht genau erinnern. 

Er könne aber ausschließen, daß mit der Klägerin, wie sie behauptete, 
Kündigul1gsausschluß vereinbart worden sei. 

Die Klägerin hat zugegeben, daß ihre Yorgängerin ihren Dienst 
14tägig gekündigt hatte. 

2. Betreffs der Art der Dienstleistungen der Klägerin ist VOll den 
Streitteilen einverständlich vorgebracht worden, daß die Klägerin die 
verschiedenen :Mehlsorten, das Gebäck, ferner Gries, Kleie und Germ 
nach einer aufliegenden Preistabelle zu verkaufen hatte, und daß ihr 
auch das Zuwägen der Warenmengen oblag. 

Die Yerkäufe erfolgten regelmäßig nur gegen Barbezahlung. Die 
von den Kunden geleisteten Zahlungen wurden in einer Registrierkassa, 
die die Klägerin zu bedienen hatte, aufgenommen. In der letzteren Zeit 
sind nur mehr an drei Kunden Waren gegen Kredit unter Verzeichnung 
der Bezüge in einem Schmierbuche abgegeben worden, während zu Beginn 
der Tätigkeit der Klägerin mehr solcher Kreditkunden bestanden hatten. 
Auch die Zahlungen dieser letzteren, die fallweise in ungleichen Zeiträumen 
erfolgten, hatte die Klägerin auf Grund ihrer Eintragungen im Sch111ier
buche in Empfang zu nehmen. Kunden, die um mindestens 25 K Waren 
bezogen hatten, erhalten gegen Beibringung der betreffenden Coupons 
eine 2%ige Rückvergütung, die ihnen von der Klägerin gegen Einlegung 
dieser Coupons aus der Registrierkasse erfolgt wurde. Die Klägerin hat 
den Verkauf der Waren somit nicht etwa in eigener Rechnung betrieben, 
sondern hatte die Tageslosullg abzufüln·en. Eine förmliche tägliche Über
gabe und Übernahme des Inhaltes der Registrierkassa hat jedoch nicht 
stattgefunden. 

Die Tao'eseümahmen haben zwischen 200 und 250 K betragen. 
Zu Beginn ihrer Tätigkeit ist die Klägerin von ihrer Vorgängerin 

durch etwa drei Tage in den Dienst eingeführt worden. 
Das Urteil des Gewerbegerichtes ist VOll der Klägerin seinem ganzen 

Inhalte nach wegen unriclltiger rechtlicher Beurteilung angefochten worden. 

1* 



4 Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. XI. IB12. 

Die Berufung bekämpft insbesondere den Standpunkt des angefochtenen 
Lrteiles, daß der Ausdruck kaufmännische Dienstleistungen im § 1 des 
Handlungsgehilfengesetzes nicht im juristischen Sinne zu yerstehen sei .. 
und daß die Tätigkeit eier Klägerin insbesondere deshalb keine kaufmänni
sche gewesen sei, weil sie irgend einer besonderen Schulung nicht bedurft 

habe. 
Gründe: Die Frage, ob ein Bediensteter eines Gewerbsillhabers 

als Handlungsgehilfe im Sinne des § 1 des Gesetzes yom 16. Jänner 1\:nO, 
R. G. Bl. XI. 20, oder im Sinne des nunmehr aufgehobenen 6. Titels 
H. G. B. anzusehen sei, entscheidet sich nur nach der Art seiner Beschäf
tigung, nicht nach seiner Vorbildung. 

Es kommt nur darauf an, ob der Bedienstete YOr\\"iegend zur Leistung 
kaufmännischer Dienste verwendet wird. Den Gegensatz zu den kauf
männischen Dienstleistungen bilden einerseits die mechanisch technischen 
Dienste, wie sie vom gewerblichen Gehilfen im engeren Sinne geleistet 
werden und andererseits die Gesindedienste, mögen solche nun in per
sönlichen Dienstleistungen in einer Haus'lYirtschaft oder in einem Gewerbe
betriebe bestehen. Kaufmann ist, wer gewerbsmäßig Handelsgeschäfte 
betreibt, und yolkswirtsehaftlieh dienen die Handelsgeschäfte im Gegen
satze zur Produktion dem Güterumsatze. 

Die Beteiligung der Bediensteten an der kommerziellen Tätigkeit 
des Gewerbsinhabers ist somit das für seine Qualifikation als Handlungs
gehilfe ausschlaggebende Kriterium. 

-:'\ach den im Berufungsverfahren ergänzten, im Tö,tbestande dar
gestellten Feststellungen ist die Tätigkeit der Klägerin, wenn auch nicht 
als eine höher stehende, so doch immerhin als eine kaufmännische Dienst
leistung zu bezeichnen. Die Yerabfolgung der ·Waren unter Entgegennahme 
des Preises dient unmittelbar dem Warenumsatze und ihrer Tätigkeit war 
auch insoferne ein kommerzieller Charakter nicht abzusprechen, als sie 
mindestens in einzelnen Fällen auch das Zuwägen von ~Warel1 besorgt hat, 
Rabattberechnungen und Yergütungen vorzunehmen und 'Iyenn auch im 
beschränkten :'IIaße Buchungen zu besorgen hatte. 

~\uch der I"mfang ihrer Ll11satztätigkeit war ein verhältnismäßig 

nicht unbedeutendel. 
Der Dienstyertrag der Klägerin mit der beklagten l::nternehmung 

ist daher, soweit die letztere als Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaft 
erscheint, zufolge §2, Z.2, und soferne der Beklagten die Eigenschaft eines 
Kaufmannes zukäme, nach § 1 des Gesetzes vom 16. Jänner 1910, R. G. Bl. 
Nr. 20, nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu beurteilen. 

H. Der § 20 H. G. G. bestimmt, daß mangels einer Yereinbarung ~ 
oder eines für den Dienstnehmer günstigeren Ortsgebrauches das Dienst-

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. Xr. 1812. 

verhältnis von jedem Teile mit _4..blauf eines jeden Kalendervierteljahres 
llach yorgängig 6wöchentlicher Kündigung gelöst werden könne. und 
der zweite Absatz der bezeichneten Gesetzesbestill1111ung sagt, daß die 
Kündigungsfrist durch Vereinbarung nicht unter einen Monat herabge
setzt werden könne und stets am 16. oder am letzten Tage eines Kalender
monates enden müsse. 

Was nun im vorliegenden Falle zwischen den Streitteilen beim 
Dienstesantritt der Klägerin in Ansehung der Kündigung und der Kündi
gungsfrist Yereinbart worden ist, läßt sich mit Sicherheit allerdings nicht 
feststellen. Doch behaupten beide Teile, daß eine Parteiverabredung be
treffs der Kündigung erfolgt sei, nach der Darstellung der beklagten Unter-
11ehmllng im positiven Sinne eine Vereinbarung auf 14tägige Kündigung, 
nach der Darstellull!\· der Klägerin im negativen Sinne auf Kündigungs-
ausschlnß. ~ 

~'ülch eine Vereinbarung auf Kündigullgsausschluß aber ist eine 
Yereinbarung betreffs der Kündigung. 

. Der .raU des 1. "\bsatzes des § 20 H. G. G. ist daher nieht gegeben. 
DIese Bestlll1l11Ung kommt nm zur Amvendung, '1'0 es an einer Partei ver
ab re dung betreffs der Kündigung überhaupt fehlt. 

Die Yorscln-ift des ersten _\bsatzes des § 20 H. G. G. ist eine Dis
positiy,'orschrift, sie läßt für entgegenstehende ParteiverabredullO" 
Raum, aber zufolge des zweiten Absat~es der zitierten Gesetzesstelle nu~ 
in einem besehränkten Llllfange, und in Ansehung dieser Beschränkung· 
sind die Yorschriften des Gesetzes über die Kündigung zwingende Rechts'.: 
normen. Wird VOll den Parteien gegen diese zwingende Norm yerstoßen -
und das geschieht in der intensivsten Form durch Yereinbarung des Kün
chgungsausschlusses -, so kann der Partei wille nur insoweit zur Geltung· 
kummen als er eben nicht gegen die bindende 50r111 verstößt. Es kann i~i 
solchem Falle daher auch für den Fall des Kündigungsausschlusses nicht der 
erste c\bsatz des § 20 H. G. G. zur .. :\nwendung kommen, sondern es ist 
der Parteienyerabredung allerdings mit der aus dem zweiten ~\bsatze 
fließenden Beschränkung zum Durchbruche zu verhelfen. 

Yon clie~en Erwägungen ist bei Beurteilung der Frage auszugehen, 
ob der Klägerm Kündigungsentsehädigung· nach dem zweiten oder ersten 
~\bsatze des § 20 H. G. G. gebühre. 

> Hiernach konnte der Klägerin - mit der den Prozeßfeststellullgen 
zufolge entweder Kündigungsausschlllß oder J4tägige Kündigung verein
bart war - al1119. J\lärz nur in der Art gekündigt werden, daß das Dienst
verhältnis frühestens mit 30. April 1.911 gelöst worden wäre. Die Klägerin 
hat daher für die Zeit vom 4. bis 30. April 1911 Anspruch auf den für diese 
Zeit entfallenden Lohnteilbetrag von 64 K. Dieser Betrag war ihr somit 
in "\hiinderung des erstrichterliehen Urteiles zuzusprechen. 



6 Gewerbegerichtliche Entscheidungen. XI. 1913 und 1914. 

1913. 

Ein Handlungsgehilfe, der sich ohne Erlaubnis die Namen und 
Adressen der Kunden aus den Büchern herausschreibt, kann ohne 

Kündigung entlassen werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 4. Jänner 1911, Cr. Ir 

Das auf Kündigungsentschädigung gerichtete Klagebegehren eines 
Bureauchefs wurde abgewiesen. 

Gründe: Die Namen und Adressen der Kunden illsbesonders 
Engroskunden bilden ebenso wie die Einkaufspreise und Bezugsquellen 
der einzelllen Artikel ein Geschäftsgeheimnis, dessen vVahnmg allen An
gestellten obliegt. 

Das heimliche Herausschreiben der Xamen und _\.dressell der Kunden 
durch den Kläger geschah - wie kaum zweifelhaft sein kann - in der Ab- . 
sicht, diese Notizen zugunsten einer anderen Firma zu verwenden, so
bald er einen Posten als Reisender erhalten haben werde. 

In einer derartigen Handlungsweise ist ein grober ·Vertrauens
mißbrauch gelegen, welcher geeignet erscheint, der Firma einen großen, 
vielleicht umviederbringlichen Schaden zuzufügen, und welcher die be
klagte Firma gemäß §27, Z.l, H. G. G. berechtigte, den Kläger ohne Kün
digung zu entlassen, insbesonders, da man ihr nicht zumuten kann, erst 
abzuwarten, was der Kläger mit den Abschriften beginnen werde. 

Der Anspruch auf Kündigungsentschädignng erscheint demnach 
ungerechtfertigt. 

IHl4:. 

Die Kündigung nach dem Handlungsgehilfengesetz kann an jedem 
beliebigen Tage erklärt werden. Berechnung der Kündigungsfrist. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz yom 24. Februar 1911, Cr. TI 14/11. 

Nach dem übereinstimmenden Vorbringen beider Streitteile tra t 
die Klägerin am 8. September 1909 bei der Filiale der beklagten Firma 
in Graz als Verkäuferin in Stellung. Hiebei wurde ein Gehalt VOll monat
lich 70 K und eine monatliche ab 1. und 15. jedes Monates zu erfolgende 
Kündigung vereinbart. 

Am 28. November 1910 wurde der Klägerin da~s Dienstverhältnis 
durch den Filialleiter D. bis 31. Dezember 1910 gekündigt. Da dieiKlägerin 
ersuchte, sie weiter im Dienste zu behalten, ha.t der Filialleiter die Kündi
gung 'wieder zurückgezogen. 

Gewerbegerichtliehe Entseheidungen. NI. 1914. 7 

Da die Klägerin am 3. Dezember 1910 wieder die Gl1zufriedenheit 
des D. hervorrief, erklärte ihr dieser: "Fräulein, ich kündige ihnen 
wieder". Der Filialleiter D. dachte sich, diese Kündigung als wirkend vom 
1. Dezember 1910 und entließ daher die Klägerin am 31. Dezember 1910. 

Die KläO'eril1 erhob bei ihrer Entlassung keine weitere Einwendung, 
b 

sondern erklärte erst im Laufe des Jänners dem Filialleiter, daß es eine 
Kündigung am 3. nicht gebe, sondern nur am 1. und 15. des :iYlonates. Der 
Filialleiterzahlte hierauf der Klägerin den Lohn bis zum 15. Jänner 1911 aus. 

Die Klägerin macht l1un mittels vorstehender Klage geltend, daß 
die Kündigung vom 3. Dezember 1910, die sie überdies nie ernst genommen 
habe, ungültig sei, daß daher anzunehmen sei, daß sie ;im 31. Dezember 1910 
grundlos entlassen worden ist und daß daher die Kündig~ngsfri~t vom 
l. Jänner bis 3l. Jänner 1911 zu gelten habe. Die beklagte FIrma seI daher 
verbunden, ihr den Gehalt vom 15. bis 3l. Jänner 1911 nachzuzahlen. 

Das Klagebegehrel1 ist auf Verurteilung der beklagten Firma zur 
Zahlung dieses Gehaltes per 35 K gerichtet. Der Beklagtenvertreter be
streitet den Klagsanspruch und beantragt Abweisung des Klagebe~ehrel1s. 
Er führt an. daß die am 3. Dezember 1910 erfolgte Kündigung nicht Ull

Virirksam sei, sondern mir vom 15. Dezember 1910 statt 1. Dezember 1910 
zu gelten habe. 

Da er der Klägerin den Gehalt bis 15. Jänner 1911 bezahlt habe, 
sei der Anspruch der Klägerin nicht gerechtfertigt. 1'<: 
~~ Das Klao'ebegehren wlude abgewiesen. 

Gründe~ Gemäß § 20, Abs. 2, H. G. G. kann die Kündigungs
frist durch Vereinbarung nicht unter einen Monat herabgesetzt werden 
und muß stets am 15. oder am letzten Tage eines Kalendermonates enden. 

Die zwischen den Streitteilen vereinbarte Kündigungsfrist ent
spricht dieser Bestimmung, welche durch den ~iens~ve;.trag· weder auf
O'ehoben noch beschränkt werden kann. Durch dIe Kunmgung am 3. De
~etnber 1910 würde bei Endigung des Dienstverhältnisses mit 31. De
zember 1910 die Kündigungsfrist der Klägerin verkürzt werden. Es fragt 
sich nun, ob die am 3. Dezember 1910 erfolgte Kündigung überhaupt zu 
Recht besteht. 

Diese Frage muß bejaht werden. Die Kündigungsfrist, welche 
eIn volles Monat zu laufen hat, kann natürlich nicht als vom 1. Dezember 
1910 wirkend angesehen werden, sondern hat vom nächsten Kündigungs
termin, den 15. Dezember 1910 bis 15. Jänner 1911 zu gelten. Das Gesetz 
beschränkt nicht den Tag der Kündigung, sondern nur das Ende der 
Kündigungsfrist mit letztem oder .15. lmterFestsetzung der Minimal
dauer eines Monates. Da die Klägerin ihre Bezüge bis 15. Jänner 1\)11 er
halten hat, steht ihr ein weiterer Anspruch nicht zn und war daher das 
ElagebegehrE'J1 abznwei8en. 



8 Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Xl'. 1915 und 1916. 

HH5. 

. Bei Berechnung der Probezeit ist der EIntrittstag mitzurechnen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz yom 29. ::Ilärz 1911, Cr. II 22/11. 

Dem auf Kündigungsentschädigung gerichteten Klagebegehren 
wurde stattgegeben. 

Gründe: ::\1:it Rücksicht auf die Vereinbarung einer 14tägigell 
Probezeit war die beklagte Firma berechtigt, den Kläger ,Yährend dieser 
14 Tage ohne Kündig'ung zu entlassen und das Dienstverhältnis zu lÖSeIl. 
::\ach "\.blauf der Probezeit geht das Dienstverhältnis in ein definitives 
über und steht dem Kläger das Recht aqf die Kündigung im Sinne des 
§ 20 H. G. G. zu, welche der Kläger mit einem Monate in Anspruch nimmt. 

Vorliegend dreht es sich nun um die Frage, ob die Entlassung des 
Klägers innerhalb der yereinbarten Probezeit erfolgt ist, oder niellt. 

Diese Frage muß verneint \,erden. Die Yereinbarung einer 14tä- o 

gigen Probezeit bedeutet, daß beide Teile durch 14 Tage prüfen wollen, 
ob ein gedeihliches Zusammenwirken möglieh oder enyünscht ist. 

Da der Kläger am 10. März 1911 früh eingetreten ist, ist dieser. 
Tag der erste Tag der Probezeit und folgerichtig der 2:3. März 1911 der 
letzte Tag der Probezeit. 

Den ersten Tag des DienstYerhältnissE's nicht mitzurechnen ent
behrt jeglicher Begründung, insbesonders da diesc Vereinbanmg der Probe
zeit bcreits am G .. März 1911 getroUen vnmle. Am 24. März 1911 war denmach 
die Probezeit schon vorüber, das Dienstverhältnis in ein definitives über
gegangen und der Anspruch des Klägers auf Kündigung erwachsen. 
Der Entschädigungsanspruch des Klägers erseheint demnaeh in den §§ 20 
und 29 H. G. G. yoll!wmmen begründet und war dem Kläger der eillge
klag·te Betrag, dessen Angemessenheit unbestritten ist, zuzuspreehen. 

. Ein Akkordarbeiter kann auch vor FertigstellLlng der in Akkord zu
gewiesenen Arbeiten gekündigt LInd entlassen werden. 

Advokatenkosten der ersten Instanz sind nicht ZLlZLIsprechen. 

Entscheidung des Gewerbegeriehte~ Graz vom 1R. Jänner 1911, Cr. I 18/11, 
bestätigt mit ü:teij ries Lanrlesgmielites Graz yom 9. Februar 1911 Cg. 182/11. 

::Jach dem übereinstimmenden Yorbringen beider Parteien war 
Kläger in der Zeit vom 9. "\pril1909 bis 2. Jänner 1911 bei der Beklagten 
als Schlosser beschäftigt, bei der Aufnahme \ynrde entsprechend der Fabriks:
ordnung dreitägige Kündigung vereinbart. 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. Xl'. HJl6. 9 

In der letzten Zeit hatte Kläger mit einem zweiten ATbeiter und 
zwei Lehrlingen die Rohmontage von Wagen in ~\kkord und "var als Akkord
lohn yereinbart für einen Wagen gewöhnlicher Type ~b K und für einen 
vYagen Type Droschke 100 K. 

Die ~\uRzahlung geschah in der Weise, daß wöchentlieh·der Stunden
lohn per 48 h zur Auszahlung gelangte und der auf den Akkordpreis noch 
fehlende Betrag nach Fertigstellung der ~lontage gezahlt ivurde. 

,\m 31. Dezember 1910 wurde dem Kläger 3tägig gekündigt und 
hatte der Kläger damals noch 4 Wagen in Arbeit. 

Die auf diese Wagen geleistete Stundenarbeit (126 Stunden) mit 
60 K wurde bei der Entlassung ausbezahlt, \välll'end der bereits ins Yer
dienen gebrachte ,\.kkordlohn nicht zur Auszahlung gelangte. 

Der Kläger behauptet, daß er vor Fertigstellung der "\.kkordarbeit 
nieht hätte gekündigt werden dürfen: von dem Gesamtakkorde wären 
260 K auf ihn entfallen, 60 K habe er durch Stundenlohn erhalten, er habe 
daher noch 190 K zn fordern, welche er von der Beklagten begehre. 

Die Beklagte beantragt dagegen kostenfällige "\biveisung des 
KJagebegehrens, indem sie behauptet, daß sie trotz der Akkordyereinbarung 
jederzeit zur Kündigung bereehtigt gewesen sei; es lasse sich absolut nicht 
genau feststellen, \"ie YieJ auf die geleistete "\rbeit vom ~\kkordloJme ent
falle, sie konzediere jedoch hierfür 100%, des Stundenlohnes also GO K. 
Der Kläger erklärt, daß es richtig sei, daß auf die bisher geleistete )ubeit 
nicht mehr ab 98 bis 99 ()~ des Stundenlohnes auf den Akkordlohn entfalle. 

Dem Kläger wurden GO K zugesprochen, das :'Ilehrbegehren 
abgewiesen. 

Gründe: Bezüglich der "\kkordarbeiter besteht nach § 77 Gew. O. 
bloß eine ~\usl1ahll1e von den allg'emeinen Kündigungsyorsehriften, daß 
sie erst dann auszutreten berechtigt sind, wenn sie die übernommene 
~\rbeit ordnungsgemäß vollendet haben; aus dieser ,\.usnalnl1sbestimmung, 
iwlehe SChOll als solche streng auszulegen ist, kann aber nicht erschlossen 
werden, daß aueh der ~\rbeitgeber nicht berechtigt sei, dem Akkord
arbeiter yor Beendig'ul1gder Arbeit J,U künden. Auch in der Arbeitsordnung 
im § 7 ist-·- wie der Kläger ausdrüd:lich zugibt - das Hecht der dreitägigen 
Kündigung olme rntersehied, ob es sich um einen "\kkord- oder Lohn
arbeiter handelt, festgesetzt und kann daher die Beklagte dadurch, daß sie 
VOll diesem Beehte Gebrauch machte, nicht entschädigungspflichtig werden 
für den dem Kläg'er durch die Kündigung entgangenen Akkordlohn (§ 11GO 

. a. b. G. B.). 
Im vorliegenden Vertrage handelt es sich auch um keinen eigentliehen 

vVerkycrtrag im Sinne des ~ 1160 a. b. G. B., sondern Gegenstand des Ver
trages war nicht der Arbeitserfolg, sondem die Arbeit als solche und 
liegt nur eine gegenüber dem gewöhnlichen Arbeitsyertrag geänderte Fest-
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setzung der Lohnhöhe, also nur eine Nebenverabredung des Arbeitsver
trages vor. 

Dem Klägetgebührt daher nur der tatsächlich ins YerdieneJl ge
brachte Lohn, ,dieser besteht aber in dem schon erhaltenen Stundenlohn 
und in dem auf die geleistete Stundenzahl entfallenden Teil des Akkord
lohnes; letzteren beziffert Kläger auf 98 bis 99 % des Stundenlohnes, 
während Beklagte freiwillig 100 % des Stundenlohnes konzediert. Es war 
daher dem Kläger der Betrag von 60 K zuzusprechen, während das 
Mehrbegehren abzuweisen war. 

Kostenaussprnch gemäß § 41 Z. P. O. 
Die Kosten der Klage konnten nicht zugesprochen werden, da 

Gewerberechtsstreitigkeiten die Advokatenvertretung ausgeschlossen ist 
und somit Advokatengebühren g'ar nicht in Frage konllllen können (§ 25 
G. G. G.). 

Gegen den abweislichen Teil des Urteiles wurde die Berufung 
eingebracht. 

Das Landesgericht Graz als Berufungsgericht hat das Urteil 
b estä tigt. 

Gründe: Die Bestimmung des § 1160 a. b. G. B., der zufolge Ar
beiter, die auf eine bestimmte Zeit oder bis zur Vollendung eines gewissen 
Werkes bestellt worden sind, olme rechtmäßigen Grund vor verlaufener 
Zeit und vor vollendetem Werke 'weder die Arbeit aufgeben noch auch 
vom Besteller verabschiedet werden können, gilt gewiß auch für c\rbei
ter, auf welche die Bestimmungen der Gewerbeordnung Anwendung zu 
finden haben; sie "\Yäre die einzige gesetzliche BestimmU11g, auf die der 
Kläger mit Aussicht auf Erfolg sein Klagebegehren, soweit nicht sein ~\ll- . 
spruch bereits zuerkannt wurde, gründen könnte. 

Voraussetzung' ihres Zu treffens ist aber eben Bestellung für eine 
bestimmte Zeit oder bis zur Vollendung eines bestimmten Werkes, im 
letzteren Falle also Yorliegen eines Werkvertrages im technischen Sinne, 

/ was gegebenen Falles, namentlich nach den Feststellungen im Berufungs
Yerfahren, nicht zutrifft. 

Daraus, daß der Kläger und seine Arbeitspartie sukzessive zu ver
schiedenen Zeiten Wagen in Arbeit zugewiesen erhalten haben, die ganz 
verschieden nach der Gestaltung des A.Tbeitsfortschrittes zu verschiedenen 
Zeitpunkten fertigzustellen gewesen wären, und daß er nebenher auch 
mit anderen Arbeiten beteilt worden ist, erhellt ganz klar, daß die Akkord
vereinbarung nur die :Modalitäten der Lohnzahlung betroffen hat, daß 
aber Gegenstand des .ATbeitsvertrages nicht die Fertigstellung eines illdi
Yiduell bestimmten Werkes, sondern die Arbeitstätigkeit des Klägers ge
wesen ist. 

Auch die Auslegung der Bestimmung des § 77 Gew. O. und des 
§ 7 Arb. O. führt zu keinem der Berufung günstigen Ergebnisse. 

GewNbegeriehtliche Ent8eh~idnngen. Nr. 1816. 11 

. ,We~lll du~ch die Bestimmung des zweiten Satzes des § 77 Gew. O. 
""1rkhch eme EllJschränkung des beiderseitigen Kündigungsrechtes bei 
Stücklohn oder Akkordarbeiten dahin hätte getroffen werden wollen 
d~~ ~11 sOlc,hen. Fällen für beide Teile das Kündigungsende mit der ordnungs~ 
maßlgen I, ertlgstellung der übernommenen .\rbeit zusammenfallen müsse 
so hätte dieser Gedanke in der genannten Gesetzesstelle, die 0'erade vo~ 
der Kündigung handelt, in dieser Form ihren Ausdruck finde~ müssen. 

~a dies. nicht geschehen ist, muß z\\'ingend angenommen werden, 
daß die Bestimmung des zweiten Absatzes des § 77 Gew. O. eine Aüs
:lahmsbestimmung ist, die im Interesse des AJ.·beitgebers getroffen worden 
1St. Ihre Berechtigung kann nicht yerkannt werden. 

. Welll: ein Akkor.darbeiter eine ihm zur Fertigstellung übertragene 
ArbeIt :Tor Ihrer Beendigung verläßt, so droht dem Arbeitgeber aus der 
u.nterbhebenen oder nrzögerten Yollel1dung der Arbeit SchadeIl. VOll 
emem analogen Schadel: ist. aber der Arbeitnehmer bei vorzeitig'em Auf
geben der ~'\kkordaJ'beIt lUcht bedroht, für ihn ist das Aufgeben einer 
A~kordarbeJt nur. das Abstehen von einer Arbeitsgelegenheit; die ihm 
lller drohende Beemträchtigung seines Erwerbes ist keine andere als bei 
jedem sonstigen Austritt aus einem Arbeitsverhältnisse. Das Interesse 
des L'\kkor.~loh.J1arbeit.ers bl.eibt beschränkt auf die vertragsmäßige Ent
loh~ung Iur dI: von Ihm bIS ZUlU Ablauf der Kündigung'sfrist tatsächlich 
geleI:tete Ar~elt. Das Ausbleiben des Arbeitserfolges schädigt nur den 
~AubeItgeber lllcht den Arbeitnehmer. Anders nur in den Fällen des waln'en 
Werkvertrages, wie ein solcher nach obigem hier nicht in Frage kommt. 

Dazu kommt noch, daß im § 7 Arb. 0., der im Absatze 4 im übrigen 
de:1 z:veJten Satz des § 77 Gew. O. wiedergibt, der Unternehmung aus
druckhch das Recht yorbehaltel1 wird, nach ihrem Gutdünken im einzelnen 
Falle auch. bei Akkordarbeiten yon der Fertigstellung der begonnenen 
AkkordarbeIt Abstand zu nehmen. ' 
. ~ie Unhaltbarkeit des klägerischen Standpunktes zeigt sich gerade 
1m vorliegenden Falle am einleuchtendsteIl. Der Kläger könnte von seinem 
Standpunkte aus nur beanspruchen, daß das Kündigungsrecht der be
klagt~n Fir::na VOl: ihr nur mit der Beschränkung ausgeübt werden dürfe, 
daß Ihm dIe FertIgstellung der vier, noch in Arbeit befindlichen Wagen 
offen stehe. 

Nun erhellt aber aus § 7 Arb. O. und der dort vereinbarten kurz
fristigen Kündigung, daß das Vertragsverhältnis zwischen der Unter
nehmung und ihren AJ.'beitern offenbar als ein leicht lösliches beabsichtigt 
war .. Dem entgegen wäTe aher, da der Kläger selbst zugibt, daß für die 
~ertlgstellung der W~gen ke~n auch nur annähernd bestimmter Zeitpunkt 
SiCh ang~ben l~~se,. Im vorhe?enden Falle die Möglichkeit einer Lösung 
des ArbeItsverhaltmsses auf eme von yorneherein ga,nz unabsehbare Zeit 
hinaus geschoben gewesen. 
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Der Berufung des Klägers konnte daher eine Berechtigung nicht 
zn erkannt werden und ,yar das angefochtene urteil aus seinen, der Rechts
und Sachlage entsprechenden Gründen zu bestätigen. 

IH17. 

Auch im FaUe eines Versäumnisl.lrteiles ist im Berufungsverfahren 
über die Frage der sachlichen Zuständigkeit des Gewerbegerichtes 

zu verhandeln. 

Entscheidnno' des Gewerbegerichtes Gnu vom 10. April 1911, Cr. TI 26/11 und 
de~ Landesgerichtes Graz vom 5. :lIai 1911, eg. 1287/11. 

Die Klägerin behauptet, bei dem Beklagten, einem Gemischtwaren
händler, am 2. }lärz 1911 als Verkäuferin in den Dienst getreten zu sein, 
und . beantragt die Verurteilung des Beklagten zur Rückstellung eines 

Kautionsbetrages von 110 K. 
Zu der auf den 10. ",\pril 1911 angeordneten ersten Tagsatzung ist 

der Beklagte nicht erschienen und erging deshalb auf Antrag der Klägerin 
VersäUlnnisurteil. Gegen dieses urteil hat der Beklagte rechtzeitig die Be
rufung erhoben Hnd z~ll1ächst ,\ufhebung des rersämnnisurteiles, allenfalls 
dessen c\bänderung und kostenpflichtige Abweisung des Klagebegehrens 

beantragt. 
Der Anfhebungsantrag wird gestützt auf die Bestimlllungen der 

§ § 1 und 5 G. G. G. und § 477, Z. 3, Z. P. O. und dazu ausg:ef~hrt, da.ß 
Klägerin als "selbständige Yerkänferin" aufgenommen worden seI, daß SIe 
hieI~lach selbständige rnternehmerill war, zu Beklagtem in keinem ,\rbeits
yerhältnisse gestanden sei, daß sie die yon ihm bezogenen Waren auf eigene 
Rechnung zu \-erkaufen, den Zins des Gewölbes und die Steuern selbst zu 
bezahlen hatte und er nur ihr gestattet habe, daß das Gewerbe auf 
,einen Kamen angemeldet bleibe. 

Die Klägerin, dip lwinell Lohn bezogen habe, erscheine daher nicht 
als gc\yerbliche Hilfsarbeiterill und zur ;\ustragung des Rechtsstreites 
zwis(;hen ihm und ihr sei das Gewerbegerieht sachlich nicht zuständig. 

Die Klägerin hat bei der Berufungsycrhandlung betreffs der Art 
ihres Rechtsnrhältnisses zum Bekla.gten vorgebracht, daß sie im Februar 
1911 infolge einer Zeitungsannon('e~ mit dein Beklagten, der eine Ver
käuferin gesucht habe, in Verbindung getreten sei. 

Es sei vereinbart worden, daß 8ie bei ihm als Verkäuferin eintrete, 
die Waren von ihm zn bestimmten Preisen iibernehme und zu höheren 

Preisen yerkaufen solle. 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. :'\1'. 1917. 13 
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Der JYlehrerlös, den sie beim Weiterverkauf erzielt hätte. \Yäre ihr 
Yerdiellst gewesen, es wäre ihr frei gestanden, die Waren billiger'hintanzu
geben, dann hätte sie dies zu ihrem eigenen Schaden getan. Sie habe mit dem 
Beklagten vereinbart, daß sie ihm die gelieferten jVaren sofort bar zu be
zahlen habe. Im ganzen habe ihr der Beklagte -Waren um 48 K 96 h ge
liefert, dann aber alsbald mit der Lieferung weiterer Ware il1ne 2:ehalten 
und, als sie ihm deshalb Vorwürfe gemacht und erklärt habe, daß"'sie sich 
da nichts verdienen könne, ihr das ~\nbot g'emaeht, er zahle ihr 30 K "3Io· 
natslohn. Damit sei sie einverstanden gewesen, habe von ihm aber in der 
Folge \veder vmitere Waren noch einen Lohn ]]eko111men. 

Zum BClyeise dafür, daß der Beklagte Geschäftsinhaber gewesen 
sei, beruft sieh die Klägerin auf sein Sehreiben yom 11. :Vlärz 1911, in dem 
er sich aufhält, daß sie das Geschäft sperre, Za,hler sei bis jetzt er. 

Dem gegenüber ha,t der Beklagte unter Vorlage seiner Rechnung, 
die anf L. St. (Klägerin), Genüschtwarel1händlerin in Graz, L. gasse 2, 
lautet, behauptet, daß er ihr im ganzen Waren um 77 K 26 h geliefert habe. 
Eine Lohnvereinbarung' sei nicht znstande gekommen, er habe nur einmal 
der Klägerin, als sie sieh bei ihm beklag·te, den Yorschlag gemacht, sie 
könne auch einen Lohn haben, llur müßte er dann die ihr zn liefernden 
1Varen zu höheren I)reisen ansetzen. 

Die Anzahlung auf die Gewölbemfete yon 10 K habe er für die 
Klägerin ausgelegt und yon ihr rückerstattet erhalten. Dies gibt die Klä
gerin zu. 

Beide Teile haben eillverständlich angegeben, daß die Klägerin als 
ge\yerbliche (~ehilfin des Beklagtennieht gemeldet und auch in die Kranken
kasse nieht aufgenommen war. 

Aus dem ~~kte des Stadtrates Graz IX 245/a ist hervorzuheben, daß 
M. W. (Beklagter) am 17. Jänner 1911 das freie Gewerbe des -Viktualiell
handels mit dem Standorte in Graz, K. gasse 26 angemeldet und 
am 28. Februar 1911 die ~~nzeige erstattet hat, daß er dieses Gewerbe auf 
den Standort L. gasse Xl'. 2 übertragen habe; am 27. ~-\pril 1911 hat 
er gemeldet, daß er dieses Gevl'erbe mit dem genannten Tage ,vieder außer 
Betrieb setze. 

Der Berufung wurde Folge gegeben und das "Crteil des Ge
werbegerichtes Graz wegen :::\ ich ti gkei t a ufgeho ben. 

Gründe: Trotzdem zufolge § 31 G. G. G. in Rechtssachen über 
100 K vor dem Berufungsgerichte innerhalb der Grenzen der Berufung's
anträge gewerbliche Rechtsstreitigkeiten neu verhandelt werden, bleiben 
die prozessualen Wirkungen des Säulllnisses eines der Streitteile auch für 
das Verfahren in zweiter Instanz bestehen, ebenso wie aueh Parteidisposi
tionen über den Klagsansprueh, die in erster Instanz erfolgt sind, für die 
Berufungsinstanz maßgebend und bindend bleiben. . 
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Die Vorschrift, daß gewerbliche Rechtssachen vor dem Berufungs
gerichte neu durchgeführt werden, bezweckt nur im erhöhten JYlaße die 
Wahrung des Grundsatzes der Unmittelbarkeit auch vor dem gewerblichen 
Berufungssenate. 

Für die Entscheidung des Rechtsstreites in merito müßten daher, 
soferne nur das Säumnis des Beklagten feststeht, und dies ist vorliegend 
nicht bestritten, die in der Klage behaupteten Tatsachen als wahr ange
nommen werden. 

Der Beklagte hat aber auch den .Nichtigkeitsgrund des § 477, Z. 3, 
Z. P. O. geltend gemacht und behauptet, daß die Klägerin nicht gewerb
liche Hilfsarbeiterin, sondern selbständige Unternehmerin und daher das 
Gewerbegericht sachlich nicht zuständig gewesen sei. 

Die sachliche Zuständigkeit des Gewerbegerichtes ist aber zufolge 
§ 23 G. G. G. vom Gewerbegericht VOll ö~mtswegen wahrzunehmen und dies 
muß auch für das Berufungsverfahren gelten. 

Soweit nun die Darh~ung dieses Nichtigkeitsgrundes in Frage kommt, 
kann auch der zugrunde liegende Sachverhalt neu aufgerollt und im Wider
spruche mit den vViikungen des Säumnisses festgestellt werden. Die Zu
lässigkeit einer derartigen Prüfung ergibt sich daraus, daß eben die Frage 
der sachlichen Zuständigkeit des Gewerbegerichtes der Parteiendisposition 
entrückt ist. 

Auf Grund des V orbrillgens der Streitteile in der Berufungsver
handlung ist der Senat zur Überzeugung gelangt, daß - mag auch das 
Rechtsverhältnis der Streitteile infolgeder Ungenauigkeit ihrer Verein
banmgen ein nicht durchaus klares sein - die Klägerin zum Beklagten 
nicht in einem Arbeits- oder Dienstverhältnisse gestanden, sondern als 
selbständige Unternehmerin zu qualifizieren ist. 

Ausschlaggebend hierfür ist vor allem ihre eigene Behauptung, daß 
sie die Waren beim Beklagten zu bestimmten vereinbarten Preisen bezogen 
hat, und es ihr freigestanden ist, zu welchen Ansätzen sie diese . weiter 
veräußern wolle, und daß sie mit dem Beklagten vereinbart hatte, es sei 
ihm der Kaufschilling für die Waren sofort bei der Lieferung zu bezahlen 
und nicht etwa erst der Erlös nach Abzug eines gewissen Gewinnanteiles 
abzuführen. 

Daß die Streitteile wegen einer KautionsteIlung verhandelt haben, 
steht der Annahme, daß die Klägerill Unternehmerin und nicht gewerb
liche Gehilfin war, nicht im Wege. 

Ebensowenig die Art der Annoncierung des Beklagten, der zwar 
allerdings eine "Verkäuferin" gesucht hat, durch Beisetzung des Wortes 
"selbständig" sicher aber darauf hat hinweisen wollen, daß ihr nicht die 
Stellung einer Bediensteten zukommen solle. 

Es kann auch nicht angenommen werden, daß die Streitteile etwa 
nachträglich übereingekommen sind, Klägerin solle nunmehr gegen Lohn-
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za,hlung .beim. Be~dagten in Arbeit treten. Nach beiderseitigem Vorbringen 
ha~ es SICh ~lebßl nur. u~n wec?s.elseitig~ Vorschläge gehandelt, bezüglich 
deren es zu eUler endgultIgen Ell1Igung mcht gekommen ist. Der Umstand. 
daß der Gewerbebetrieb auf den Namen des Beklaoten anO"emeldet war' 

hliß 'h b b , 
SCi e t mc t aus, daß in Wirklichkeit die Kläo'erin wenn auch unbefuO"t 
diE' Inhaberü: des Warenhandels gewesen ist; dafür' spricht auch. die T:t~ 
sache, daß SIe zugegebenermaßen als gewerbliche Gehilfin weder bei der 
Gewerbebehörde noch bei der Krankenkasse gemeldet war, und daß sie 
dEm1 Beklagten das Angeld für die Gewölbemiete ersetzt hat. . 
. Nach ~ll dem kann die sachliche Zuständigkeit des Gewerbegerichtes 
m der Tat mcht als gegeben erachtet werden und es war daher Urteil und 
Verfa,hren infolge Nichtigkeit aufzuheben und die Klage zurückzuweisen. 

uns. 
1. Der Faktor einer größeren Druckerei fällt unter das Handlungs

gehilfengesetz. 
2. Meimmg.svers~hiedenheiten ~ber ~~m Umfang der Dienstleistung 

berechtigen mcht zur sofortigen losung des Dienstvertrages. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Pilsen vom 6. Oktober 1911, Cr. II 55111. 

Das Klagebegehren eines Faktors einer Buchdruckerei auf Lohll
vergütung für 6 Wochen per 360 Kund Reisekosten-Entschädigung per 
50 K wurde abgewiesen. 

. Grü n d e,: "~uf Grund des übereinstimmenden V orbrillgens beider 
~e:~e hat da~ Ger:ch~ fol~el1dell Sachverhalt als erwiesen ö~ngenommel1: 
Klager hat SICh mIt äcln'eIben vom 5. August 1911 bereit erklärt die bei 
der beklagten Firma erledigte Stelle eines Faktors, falls sie stä~dig ist, 
ge?"cn Wochenlohn per 60 K, Remuneration und Zahlung des Pensions
beItr~ges. anzunehmen; die beklagte Firma teilte am 7. August 1911 mit, 
daß sIe emen Faktor suche, der im Stande ist, das techi1ischePersonal von 
?twa 50 Personen zu beaufsichtigen, fest in Disposition und Kalkulation 
18t; Kläger gab hierauf mit Schreiben vom 28. August 1911 der Beklaoten 
bek~nl1t, daß. er in P. du:-ch 10. J~hre ü: Disposition und Kalkulation tätig 
war, daraufhm kamen b.81de TeIle ube:.em, daß Kläger gegen einen W ochen
lohn von 60 K und BeItrag zu den Ubersiedlungskosten die Stelle sofort 
~,ntreten solle. K~äger trat hierauf den Dienst am 7. September 1911 an, trat 
Jedoch sofort Vi'leder aus, als ihm beim Antritte bekannt gegeben wurde, 
daß er. als Faktor auch Korrekturen zu lesen habe. Hieraus wird geschlossen, 
daß .dIe Beklagte den Kläger als Faktor für ihre Unternehmung um den 
vereInbarten !V ~chengehalt von 60 K in den Dienst aufgenommen hat, 
daß aber bezuglich des ~l11fanges :Ier Dienstleistung keine Vereinbarung 
getroffen wurde, namentlich, daß mcht vereinbalt wurde, KläO"er habe die 
Korrekturen überhaupt nicht zu lesen. b 
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Kläger behauptet selbst nicht, daß er als Faktor der beklagten 
Firma nur bestimmte Dienstleistungen zu verrichten hätte, er beruft sich 
diesbezüglich nur auf den Lll1stand, daß die Beklagte in ihrer Korrespondenz 
keine Erwähnung machte, daß er als Faktor ihrer Druekerei aue 11 di e 

Korrekturen 7,U lesen habe. 
Die Beklagte hat jedoch in keinem ihrer Briefe den l~mfang deI mit 

der erledigten Faktorstelle verbundenen Dienstleistung festgesetzt. 
]\fit dem Briefe vom 7, ~\ugust 1911 legte die Beklagte nur auf jene Fähig
keiten Gewicht, welche die Person besitzen muß, die in ihre Dienste als 
Faktor eintreten will. Dadurch, daß sie von dem aufzunehmenden Faktor 
verlangte, er müsse fähig sein, die ~\ufsicht über das technische Personal 
von etwa 00 Personen zu führen und fest in der Disposition und Kalkll
lation sein, hat sie den l~mfang seiner Dienstleistung keineswegs um
grenzt. Hingegen hat auch Kläger in keinem seiner Briefe sich die Leistung 
bestimmt bezeichneter Dienste vorbehalten. Er wurde auch nur einfach 
als Faktor für die Druckerei der Beklagten aufgenommen. Infolgedessen 
hätte Kläger die bei der betreffenden T::-nternehmlmg bestehenden orts
gebräuchlichen oder die den Lmständen nach J,1ngemessenen Dienste zu 
leisten. (§ 0 Gesetz vom 16. ,Jänner Hll O. R. G. BI. Xl'. 20, sowie §§ 1161 und 

1102 a b. G_ B.) 
Es ist nun zu erwägen, ob Kläger berechtigt war, das Dienstver-

hältnis deshalb zu lösen, weil ihm nnnDirektor der beklagten Unternehmung 
beim Dienstantritte bekannt gegeben wurde, er habe als Faktor auch die 

Korrekturen zu lesen. 
Das Dienstverhältnis kann nUll vorzeitig nur aus wichtigen, im 

Gesetze (§§ 26 und 27 H. G. G.) demonstrativ angeführten Gründen 

gelöst werden. 
Da zwisehen den Parteien der Umfang der Dienstleistung des Klägers 

nicht festgestellt wurde, kann der "Umstand, daß vom Kläger die Leistung 
einer in sein Fach gehörigen ~\rbeit (Korrekturen zu lesen) verlangt wurde, 
überhaupt nicht als Verletzung des Yertrages, noch weniger als Verletzung 
einer wesentlichen Yertragsbestimmung angesehen ,yerden. 

Der l~mstand allein, daß die Yertragsteile darin nicht übereinstimm
ten, welche c\rbeiten Kläger als Faktor zu verrichten habe, kann keinen 
wichtigen Grund zur vorzeitigen Lösung des Dienstverhältnisses bilden; 
denn Kläger war yerpflichtet, den Dienstvertrag zu erfüllen, also die dem 
Ortsgebrauche entsprechenden oder die den "Cmständen nach angemessenen 
Dienste zu leisten. (§ § 1101 und 1162 a. b. G. B. und § 6 H. G. G.) 

,V ar Kläger der Ansicht, daß die Lesung der Korrekturen in seinen 
Wirkungskreis nicht gehört, dann konnte er entweder den rmfang seiner 
Dienstleistung feststellen lassen oder die bezügliche Arbeit verweigern, 
keineswegs aber war er berechtigt, deswegen das Dienstverhältnis über-

haupt zu lösen. 
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Entscheidung des Gewerbe" . ht G 
des Landes- als Bel'Uf;;gr~~err:ht:'sazG~olll 24. ~Iärz 1?11, Cr. II 18/11 und 

. "IaZ YOlll o. ApnlI911. R. I 1/11. 

Rach d '"b . . 
oich d;r Bekl:~l~e u d:~::~stlIpl11metnd:n "1'.orbringen .beider Streitteile befaßt 

I
" " ,10 oQJap nen \'on PersonCl f'" . 
'll'l1la einzusammeln. und d' 0 1;;" .. . . . 1 ur eme andere 

Jledaillol1s. Diese .:yledaillol1~ ~~_~~'delIlna r;!)rO~Uzlert die Photographie auf 
gratis geliefert, weil o'ehofft" wird~~a~n d' l~ ~nsel1der ~er Photographien 
Firma Einrahmul1ge~l werden n~achell Ie:e 1 ers~nel1 s~ch .spät.er bei der 
der GratislieferUlw der ::Yled '11 o' Gla .. s~n, \\ o~urcn die Firma tr01 z 

b . ~ al on~ emen eWlllll erZIelt. 
Der Beklagte hat nun in der Zeitun - . .. ) 

und zehn Damen suche welch' .g annoncI.ert, da1l er zehn Herren 

gra,phiCl: beschäftigen \\:ollen. ~a:~~;~ l~~:~~e~:m. ;1l~a~ll;l~ln .1'01; Photo
nun ZWIschen dem Kläo'er und d B H SIe 1 Cl. Klager. Es wurde 
Herumreisen PhotooTaphien s e~n e, dagte:l ,"el'embart, daß er im 
Beklagten einsende. b amm e un dIese Photographien dem 

Der Kläger hatte für jede Phot 0'" I' :\. 
Provisionsbetrag VOll 40 h bei einf 1 .Ob1ap :le ~ l~spruch auf einen 
bei kolorierten JUedai'lon~ E' 'Gal

c 
1
1
e1 ReploduktIOn und von 60 h 

erhielt der KI'"o' . h' L '" .lnen e 1~ t oder einen Reisespesenbetrao
-

aber mc t und kummerte SICh auel d B ll' D 
,,,ie viel der Kläo'er an luft ;. . . . b . 1 er e tagte mcht weiter. 

D "' reIgen em rachte. ' 
. Der Kläger teilte dem Beldarrten lllP' TZ' .. 

ehe Geschäfte o'emacht hab " L ,on eIt zu ZeIt Illlt, ,'1'0 er 
der ilIedaillonsb O'ino'. um Qiee' da "der hBeklagte spät:r zu den Bestellern 

b 0' c zur "~nse affUlJO' 1'011 EI f 
anlassen. Dem Kläo'er war es I' b n assungen zu ver-
und Vertretungen z~ übernehm~~~~ 1 unbenommen, anderweitige Geschäfte 

Beide Streitteile bezeichnen die Stelluno' des KI'" . .. 
sogenannten Provisionsvertreters Der Kl"o" b age~s als dIe e111es 
kasse, noch beim Gren~ium . T ager war weder bel der Kranken
gemeldet worden. der Kaufmannschaft vom Beklagten an-

Der Kläger hat 
Betrage Von 34 K 34 h 

nun seine angeb.liche ProvisionsforderUl1O' im 
beim Gewerbegenchte in Graz mitte1st I{laO'e 

b 

geltend gemacht. 

Das Gewerbegericht hat diese KlaO' T O' • 

zuständigkeit zurück T' ~ d "e \\eDen sachlrcher Un-
_ . gel'\ lesen ader Kläo'er B kl . 
III emem Dienstverhältnisse gest d' . ~ d' b zum e agten mcht 
G G ''" ",an en ISo 11n mcht unter die im § 5 r 

. . G. angelUhrten Personen ehört. der KI'" . ,rt. d 
freieren Vertrao's,"erhältnisse g I -' J 'h age.r sta~d VIelmehr in einem 

D _ ,nac 1 ,'I e e em es 111 semem Belieben stand , 
Ir 
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Aufträge zu sanllneln oder nicht, und aus welchem ihm lediglich ein 1'ro

visionsanspruch zustand, 
Dem Rekurse wurde keine Folge gegeben und der Besehluß de~ 

Gewerbegerichtes bestätigt, 

1920. 

Lösung des Lehrverhältnisses wegen Gefährdung der Gesundheit. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Pilsen yom 19. "ktoller 1911, Cr. 1457/11. 

Die Klage eines Damenschneidermeisters auf Einhaltung des Lehr
yertraO"es wurde abgewiesen. 

"Gründe: A~lf Grund des vom Gerichtsarzte abgegebenen Sach
yerständigengutachtens hat das Gericht als erwiesen angenommen. daß 
die Beklagte sehr blutarm ist sowie zur tUberkulös:ll Er~rankul1g der 
LUl1O'en disponiert und daß das stete Nähen und dIe damit verbundene 
sitze~lde Lebensweise ihrer Gesundheit nachteilig sind, Hieraus deduziert 
das Gericht daß die Beklaote in dem zwischen ihr und dem Kläger be-
," . . 1 

oTündeten Lehrverhältnisse olme Gefahr für ihre GesundheIt lllC 1t ver-
bleiben kann und daß auf ihrer ein gesetzlicher Grund (§ 101, Z. 2, 
lit. a Gew, 0.) vorliegt, der sie zum einseitigen Rücktritte vomLehrnrtrage 
vor Ablauf der bedungenell Zeit 

HJ2L 

1. Erneuerung des Arbeitsverhältnisses unter Z.ugrl.lndelegung der 
alten Bedingungen. . 

2. Die Weigel°ung des Hilfsadleiters, unter einem bestimmten Vor
arbeite!' ni arbeiten, gilt als bedingter auf Lösung des Arbeits

verhältnisses. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Pilsen yom 23. 1911, Cr. I 

Die eines Taglölmel's auf der Lohnentschädigung 
von 36 K wurde abgewiesen, 

Gründe: Der Klagsanspruch ist Das Gericht 
nimmt Ruf Grund des übereinstimmenden beider Parteien 
als erwiesen an, daß beim Beklagten (Bindenneister) als 
vom 26. !Ylai 1907 bis 13. ~VIlIi 1911 d,,"ß dem 
der 
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olJJ1f E.ündigung austrat uld mit dem Beklagten vereinbarte, daß ihn 
Beklagter - falls er zu ihm in dieArbeit zurückkehren wollte - wieder auf
nehme, daß Kläger 'wirklich beim Beklagten am 28. ~\ugust 1911 zur Arbeit 
sieh meldete und dieser ihn aufnahm. 

Kläger führt selbst an, daß er beim abermaligen Eintritte in die 
Arbeit mit dem Beklagten keine Vereinbanmg traf: der Beklagte behauptet, 
daß er dem Kläger erklärte, es bleibe alles so "wie früher", Das Gericht 
fand es nicht für nötig, sicherzustellen, ob Beklagter diese Erklärung wirk
lich abgab oder nicht, weil ans den oballgeführten Umständen hervorgeht, 
daß die Parteien, nachdem sie am 28. August 1911 nichts besonderes ver
einbarten, gemäß dem am 13. Mai 1911 zwischen ihnen abgeschlossenen 
Übereinkommen das Arbeitsverhältnis unter denselben Bedingungen, wie 
sie früher bestanden haben, fortsetzen wollten. (§ 863 ab. G. B.) 

Allein ohne Rücksicht hierauf hat das Gericht auf Grund des über
einstimmenden Parteienyorbringens weiter als erwiesen angenommen, daß 
der Beklagte am 20. September 1911 den Kläger ausdrücklich fragte, ob er 
arbeiten wolle und daß Kläger erklärte, er werde unter dem V oral'beiter 
H. keineswegs arbeiten, wohl aber unter einem anderen, wodurch er den 
bedingten Antrag auf sofortige Lösung des .Arbeitsverhältnisses stellte, 
'wenn Beklagter dieser yon ihm gestellten Bedingung nicht entspricht. 

Der Beklagte hat sodanl1 dadurch, daß er das Arbeitsbuch und den 
abverdienten Lohn brachte und beides dem Kläger übergab, seine Über
einstimmung' mit dem Antrage des Klägers auf sofortige Lösung des Ar
beitsverhältnisses ausgedrückt und wurde also dieses ~-\.rbeitsverhältl1is im 
Einverständnisse beider,Parteien gelöst. 

Es liegt demnach kein Grund vor, welcher den Kläger gemäß § 84 
Gew. O. zur Stellung eines Entschädigul1gsanspruches berechtigen würde. 

Entschädiglliigspflicht des lJienstgebers trotz der im guten G!auben 
verfügten Entlassung. 

Entscheidung' des Gewerbegerichtes BrÜlln yom 31. Jänner 1911, Cr. 158/11. 

Die Klägerill (IV eberill) ersuchte vier nach dem lirbeits-
antritte die beklagte Firma um Ausfolgung ihres Arbeitsbuches zum Zwecke 
der ihr behördlich aufgetragenen Y orlag'e ,,"U8 Anlaß der Volkszählung und 
wurde beim Vorbringen ihrer Bitte olme Angabe von Gründen entlassen, 
Den Anspruch auf Entschädigung für die Kündigullg'sfrist bekämpfte die 
beklagte Firma damit, daß sie sieh durch eine Verkettung von Umständen 

II* 
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im Zeitpunkte der Entlassung der Klägerin zu dieBer Yerfügung für berech
tigt erachtet habe. Sie wies in dieser Beziehung auf das von der Klägerin 
al~sgegangcnc ~\nsuchen um _\usfolgung des _\rbeitsbuches hin und hrach~e 
\'or, es sei ihr \'on dritter glaubwürdiger Seite mitgeteilt worden, daß dle 
Klägerin im Betriebe nicht zu ,'erb leiben gedenke, auch sei die allerdings 
irrtümliche _\nnahme unterlaufen, daß da" Arbeitsnrhältnis ein probe
,yeises war und daher bei erst yiertägiger Dauer kündignugslos gelöst ,yerden. 

konute. 
Dem Klagebegehren ,ymde F 0 I g e ge g e bell. 
Gründe: Die Bestimmungen des § 8-1 Gm\'. O. yerbinden den 

l~nternehmer ganz allein beim c\bgange eines Entlassungsgrundes zm Ent
schädigung für die Kündigungsfrist und lassen daher für ein bei der Ent
lassung unterlaufendes Yersehen und für den guten Glauben, den die be
klagte Firma zu ihrer Entlastullg behauptet, keinen Raum. Dies ergibt 
sicli schon aus der EnYägung, daß auch die unter _\nnahme eines ge~etz
lichen Entlassungsgrundes ausgesprochene Entlassung die Entschädigungs
pflicht zur Folge hat, ,yenn der Entlassnngsp;rnnd als solcher nicht erkannt 

wird. 

IHZ3. 

Bei vereinbartem Akkordlohn setzt der Anspruch auf Entschädigung 
nach § 1155 a. b, G. B. wegen Zeitverlustes einen am Lohn ßl'littenen 

Abbruch voraus. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünu \'om 7. Februar 1911, Cr. I 70/11. 

Der beklagte Kohlenhändler yefeinbarte mit dem Kläger 
löhner) für das Ausladen eines bestimmten, am Bahnhofe stehenden vYaggons 
Koks den Lohn yon 2 K. Diese _\rbeit besorgte Kläger in der Zeit yon 
9 "Chr yormittags bis 1/21 "Chr nachmittags mit einer einstündigen Pause 
von 11 bis 12 Lhr, in der er durch das ,'om Bahnpersol1ale yorgenol11mene 
Yerschieben des IV aggons aufgehalten wurde. X ach Fertigstellung der 
"\rbeit ,,'artete er noch eine Stunde bis 1/22 Uhr nachmittags am Bahnhofe, 
weil der Beklaote erst um diese Zeit erschien, um die Arbeit zu besichtigen 
und den Lohn'" auszuzahlen. Hiebei ergab sich zwischen den Parteien ein 
Streitpunkt insofern, als der. Waggon nicht das vom Beklagten voraus
u:csetzte Quantum von 150 q, sondern nur 1-+0 q Koks enthIelt. Auf das 
~\nbot eines geringeren Lohnes in der Höhe von 1 K 40 h entfernte sich der 
Kläger sofort und belangte den Beklagten auf Zahlung des nreinbarten 
"\kkordlohnes von 2 K, ferner für je einstündiges Zuwarten während des 
Yerschiebens unO. nach Fertigstellung der _'l..rbeit auf Zahlung des Betrages, 
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YOll 48 h, 'wobei er von seinem üblichen Taglohn per 2 K 40 h bei zehn
stündiger c\rbeitszeit, somit vom Betrage von 2-+ h für jede versäumte 
Stunde ausging. 

. Zufolge A,llerkenntnisses wurde dem Kläger der Betrag VOll 2 KaIs 
H'r0mbarter Akkordlohn zug es pro c h e n, der Mehranspruch aber abO" e-
\yiesen. b 

, Gründe: Die Parteien haben sich im vorliegenden Falle auf einen 
~~k;~~rdlo~ll~ des ~lägersin der Höhe ,-on. 2 K für das Ausladen eines Waggons 
I'col" geellugt. Entstand dIese LohnbIldung dadurch, daß beiderseits die 
~llZll,yende.nde Zeit und }Iühe in Rücksicht gezogen wurden, so bildete 
Ihre natürhche Grundlage die Angemessenheit des Lohnes. Bei Beurteiluno' 
der letzteren wird nach _'l..micht des Gerichtes am besten vom Zeitlohn~ 
allsgega.ng·en, den der Kläger g'e,yöhnlich verdiente, und seine besondere 
~etätlg'ung bei der Arbeit in Rechnung gestellt. Der Zeitlohn des 
hJü~er~ beziffert sich mit dem \'On ihm selbst angegebenen, übrigens 
o~'r;;ublichen Betrage yon 2 E -10 'h täglich oder 24 h stündlich. 
E:- entfällt daher für die ganze bei der Arbeit aufge\yendete Zeit einschließ
lich de~' Zeitvers.äUlllnis, a~o für die Zeit von 9 Uhr vormittags bis 1/22 Uhr 
llilchullHags, d. 1. iur 41

/ 2 ~ümden der Betrag VOll 1 K 8 h. so daß sich der 
allsbezahlte ,\kkordlohn per 2 KaIs ,'ollkol1l111en allD"emBSSe~le Geo-enleistUlIO' 

II f
" . b t:>' '" 

80\\'0 Iur dIe yom Kläger yerwendete Zeit als auch für die an<rewel1det~ 
be"ond.ere .Mühe darstellt. Allerdings macht der letztere geltend, daß die 
Blg;8nthehe c\:rbeit nur 21/ 2 Stunden in Anspruch nahm und daß er zwei 
S~l1nclen wart~nd zubrachte. :'\ach dem IVo;tlaute des § 1155 a. b. G. B. 
tntt Jedoch dIe Verpflichtung ~ur angemessenen Entschädig'ullg für den 
Besteller erst dann em, ,Yelln eme Yerkürznng des Bestellten durch Zeit
Y,erlust üb~rhau~t erfolgte. Eine solche Verkürzung ist nach dem oben 
besagten lllchtel:lgetreten, ,wshalb der den Betrag von 2 K übersteigende 
~'l..llsprnch abzuwelsen 'HI.L 

Ver~pätete Aufgabe eines Geschäftshriefes durch den Handlungs
gehilfen b~rechtigt nicht zu seiner Entlassung (§ 27, Z. 4, H. G. G.). 

jedoch zur Inanspruchnahme von Schadenersatz. ' 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 13. Februar 1911, Or. I ?5/11. 

Die beklagte elektrotechnische Fabrik beabsichtigte eine vom Stadt
rate in K. in Böhmen ausgescln'iebene Elektroanla<re. zu deren VergebunD' 
?ie Offertverhandlung ~uf den 1. Februar 1911 in "'i. angeordnet war, z~ 
ubernehmell, weshalb SIe am 31. Jänner 1911 zwei eil1gescln'iebene Briefe 
abnchtete, yon denen der eine mi tIn formationen all ihren für den 1. Februar 
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na,ch K. beorderten Yertreter ans P., der zweite mit der Offerte an 
den genannten Stadtrat adressiert war. Die Aufgabe dieser eingeschriebenen 
Briefe bei der Post gehörte zu den Dienstesobliegenheiten des Klägers, der 
jedoch am 31. Jänner, durch einen Bekannten aufgehalten, die Aufgabe der 
Briefe vergaß und sie, ohne der beklagten Firma von dem Yerstoße lYIit
teilung zu machen, erst am nächsten Tage mittags zur Post gab. Infolge
dessen langten sie in K. verspätet nach Yergebung der Anlage ein und der 
Yertreter der beklagten Firma mußte unverrichteter Dinge wieder ab
reisen. Seine mit der Fahrt nach K. verbundenen k\uslagen hetrugen ;19 K. 

Dieser I' orfall veranlaßte nach seinem Bekanl1t'\yerdel1 am 13. Feb
ruar 1911 die kündigungslose Entlassung des am 1. J1l1i 1910 mit 1ll0l1at
licher Kündigung aufgenommenen, bisher olme k\nstand dienenden Klägers. 
Dem in der Klage erhobenen .z\nspruche auf Zahlung des Entgeltes yon 
7 K 98 h vom 1. Februar bis zum Entlassungstage setzte die beklagte Firma 
ihre Schadenersatzfordernng VOll 39 K an Reiseauslagen ihres Vertreters 
nach K. entgegen, den Anspruch auf Ersatz für die Kündigungsfrist bis 
15. März 1011 mit 52 K 2 h bekämpfte sie mit dem I' orliegen eines ge
setzlichen Entlassungsgrundes. 

Dem Kläger wurde der Betrag von 21 K zug e s pro c 11 e 11. 

Gründe: Da nach § 26 H. G. G. die Entlassung eines Handlungs
gehilfen aus 'wichtigen Gründen überhaupt zulässig ist, so bieten die in 
§ 27 1. c. demonstratiy angeführten Fälle einen jIaßstab für die Wichtigkeit 
dieser Gründe. Yon den Entlassungsgründen des § 27 gestattet einen Yor-
gleich mit dem vorliegenden Falle die der Dienstleistung 
"durch geraume Zeit" und die "beharrliche" der Dienste 
nach Punkt 4. Wird aber erwogen, daß zur Entlassung des Klägers ein 
einmaliger Verstoß gegen eine Dienstespflicht die Veranlassung bot und 
daß seine Dienstleistung bis dahin keinen Anlaß zur Beanstandung gab, so 
war diesem Yerstoß das Gewicht eines gesetzlichen Entlassungsgrundes 
nicht beizulegen, somit der Anspruch auf Entschädigung für die Kündigungs

frist für berechtigt zu halten. 

Hingegen beinhaltete die verspätete k\ufgabe der Briefe eille Yer
fehlung des Klägers gegen die ihm obliegende Yerpflichtullg zur aufmerk
samen Besorgung eines ihm erteilten ~\uftrages, f,omit eihe Vertragsver
letzung nach §§ 1294 und 1295 a. b. G. B., welche die enYiesene Schädigung 
der beklagten Firma in der Höhe der ihrem Yertreter für den Weg nach K. 
erwachsenen c\uslagen yon 39 K zur Folge hatte. Diese, allerdings nur gegen 
die sonst anerkannte Entgeltforderung des Klägers im Betrage von 7 K 98 h 
geltend gemachte Gegenforderung \yjrkte gegenüber dem ganzen klägeri
schen Anspruche für die Zeit vom 1. Februar bis 16. :März 1911 in der Höhe 
von 60 K gemäß § 1438 a. b. G. B. kompensierend, weshalb dem Kläger 
der Betrag yon 21 K zugesprochen \Hlrde, 

Gewerbegeriehtliche Entscheidllngen. ::XL 1925. 
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19~5. 

Bedeutung des Hinwerfens des Werkzeuges in bezug auf die Lösung 
des Arbeitsverhältnisses. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Briinll yom 20. Februar 1911, Cr. I 107/11. 

Der ill der beklagten S·chafwolhyarellfabrik seit 13 Jahren als Fabriks
tischler in "\rbeir stehende Kläger dem Fabriksherrn bei einer Nach
,,('hau auf seine Frage nach der fertiggestellten ",\rbeit in unwilligem Tone 
zur Antwort, es bleibe bei ihm keine Arbeit zuriick, ,yeil die fertigen Stücke 
gleich abgeholt ·werden. Die darmtf folgende, denselben Gegenstand be
treffende erregte IVechsehede endete damit, daß der Kläger den Schrauben· 
zieher, mit dem er gerade arbeitete, hinwarf, so daß er dem Fabriksherrn 
yor die Füße fiel, worauf letzterer ersehrack, die Hand erhob, auf die Tür 
deutete und den Kläger mit den er müsse sorort hinaus, entließ. 
Den Klagsansprnch auf Entschädigung für die Kündigungsfrist bekämpfte· 
die beklagte Firma im allgemeinen damit, daß der Kläger die sofortige 
~\UflÖSUllg des k'irbeitsvel'hältnisses veranlaßt habe. 

Dem Klagebegehren \mrde Folge en. 

Grün de: In dem Hinwerfen des Schraubenziehers durch den 
Kläger ist an sich ll1v_ngels eines ersichtliehen Angriffes eine grobe Ehren
beleidigung oder gefährliche Drohung als Entlassungsgrul1d mich § 82 lit. g. 
Uew. O. nicht erkennbar, wenn auch die~e Handlungsweise mit der den; 
Kläger nach § 76 Gew. O. obliegenden Achtungspflicht dem Fabriksherrn 
gegenüber unvereinbar V;al· und einen stichhäJtigen Grund zur Kündigung 
deo durch lange Jahre dienenden Klägers geboten hätte. Es erübrigt daher, 
das Hinwerfen dieses Werkzeuges vom Standpunkte eines vom Kläger ge
stellten k\ntrages auf sofortige "\uflösung des ),rbeitsverhältnisses zu be
trachten. Der Kläger behauptete, den Schraubenzieher im Affekte der Rede 
hinge,yorfen zu haben, welche Behauptung glaubwürdig ist, wenn erwog-ell 
IYird, daß eine erregte, die k.u'beit betreffende Auseinandersetzung yoran
ging. Die Erregung des Klägers yerbot es aber, in seiner Handlung den 
ernstlichen Ausdruck eines Antrages auf eilwerständliche Lösung des 
;\rbeitsyerhältnisses zu erblicken. tbrigells hat nach der Sachlage der 
Fabriksherr diesen k\ntrag gar nicht als solchen aufgefaßt, denn seine Wort!? 
"Kläger müsse sofort hinaus" in Yerbindung mit der bezeichnenden Hand
bewegung znr Tür sind nicht als .\nnahmc eines "\lltrages. sondern als eÜI
~eitig·e Entlassung zn dl'lltPn." ' 
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1926. 

Eine im laufe des Arbeitsverhältnisses eingetretene Vermehrung der 
Arbeit. die die vereinbarte Arbeitszeit nicht verlängert, gibt keinen 

. Anspruch auf Erhöhung des Zeitlohnes. 

Entscheidung des Gewerb egerichtes Brünn yom 28. Februar 1911, Cr. 1118/11. 

Dem im Oktober 1909 bei der beklagten Feintuchfabrik als Yor
richter mit 20 K IV ochenlolm in Arbeit getretenen Kläger oblag ursprünglich 
das Yorrichten von 3-1 'N ebstühlen, die mit nur -1 Flügeln arbeiteten. Im 
Jänner 1911 schaffte die beklagte Firma 12 neue IV ebstühle an und be
auftragte den Kläger mit ihrer Herrichtung, sie ·wies ihm ferner :veitere 
18 \\T ebstühle zum Yorrichten zu. Alle diese Arbeiten bewerkstelligte cr 
ohne tberschreitung der vereinbarten Arbeitszeit von 7 bis 12 Uhr \"01'

mittags und '{Oll 1 bis 6 Uhr nachmittags. Bei der am 25. Februa.r 19~1 er~ 
folgten Lösung des Arbeitsverhältnisses begehrte Kläger unter HJll\ye!s auf 
eine schon früher vorgebrachte, aber unbeachtet gebliebene Bitte um Lohll
erhähuno' für das Herrichten der 12 IV ebstühle :\ 2 K = 24 K und für da:, 
Yorricht~n der 18 'vYebstühle il 1 K 20 h =c~ 21 K 60 h, zusammen 45 K 60 11 
und betrat bei Yerweigerung der Zahlung den Klageweg. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

er ü n d e: Lnbestritten daß die ursprüngliche Yereil1barul12: 
eines ·Wochenlohnes von 20 K bis zur Auflösung des A . .rbeitsverhältnisses 
bestehen blieb. Es ist allerdings möglich, daß das Gericht nach § 1152 3.. b. 
G. B. eine solche Vereinbarung als nicht mehr zutreffend bezeichnet und 
elen Lohn selbst bestimmt. Ein solcher wird jedoch bei verein
bartell1lYochenlohn nur danll zulässig sein, wenn entweder die Art oder elie 
Dauer der "\.rbeit sich ,\"esentlich geändert hat (siehe Xr. 1392 der Sammlung). 
Dies trifft im yorliegendenFalle nicht zu. Vom Kläger. vmrden nur ~\.rbeiten 
\'erlangt, für die er aufgenommen \yar und die seinG tägliche ~\rbeitsze!t 
nicht verlängerten, nach seinem Zugeständnisse sogar bis in die letzte Zelt 
nicht voll ausfüllten. Bel der nach § 76 Gew. O. dem Hilfsarbeiter obliegenden 
Yerpflie:htung, die ihm anvertrauten gewerblichen "\rbeiten nach besten 
Kräften zu besorgen, ist es unter diesen rmständen nicht einzusehen, 
,yarum sieh der Kläger durch Zuweisung weiterer Arbeiten für belastet 
erachtete. zumal den Gegenstand seiner i'libeitsleistung nicht die ihm 
ursprüngÜch zugewiesene . Besorgung von 3-1c \\' ebstühlen, sondern die 
Besorgung yonWebstühlen in der nreinbcl'rten c\.rbeitszeit überhaupt 

bildete. 

·Gewerhegerichtliche Entscheidungen. ::\r. 18:21. 

1927. 

Vel'einbarter Lohn kann vom Unternehmer. auch wenn ihm bei der 
Berechnung ein Irrtum unterlief, nicht einseitig herabgesetzt werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 1 . ..'\lärz 1911, Cr. I 1:20/11. 

Der bei der beklagten Kamlllgarnspinnerei als J:laschinenschlo8ser 
beschäftigte Kläger \yurde zeihyeise als }Iaschinenwärter in der K achtschicht 
verwendet und hieffu' regelmäßig olme ausdrückliche Yereinbarung mit 
dem Betrage yon 6 K 90 11 entsprechend 16 Tagarbeitsstunden ,\ 46 h ent
lohnt, obwohl die Xachtschicht nur 11 ,\.rbeitsstunden umfaßte. In der 
Lohnwoche vom 13. zum 18. Februar 1911 wurde ihm in der Xacht vom 
:lIittlYoch auf DOllnerstag eröffnet, daß die frühere Zahlull'.'· von 6 K 90 11 
für eine :'\achtschieht auf einem Irrtume der beklagten .Fi;ma beruhe und 
daß auch für diese ,\.rbeit nur der Lohn von 11 Tagarbeitsstunden entfalle. 
Kläger yerwahrte sich gegen diese Anderung und g'ab, als er sich '{on ihrer 
Ernstlichkeit überzeugt hatte, am 22. Februar im Sinne der ,\J:beit~ordnUllo' 
die Kündigung; zum 25. Februar. Dö" in dem beklagten Betriebe der Loh~ 
durch eine ganze Woche stehen bleibt, am Entlassungstage enit 
der Lohn für die Lohnwoche vom 1:.]. zum 18. Februar zur Auszahlull(1:, 
wobei die beklagte Firma dem Kläger für die :3 in diese Lollll\YOche fallenden 
Xachtöchiehten nicht den auf Gruildlage ,~on G K 90 h entfallenden Betrao· 00 

yon :20 K 70 h, sondern nur 16 K 10 11, daher um .± K 55 h "'eniger auszahlte. 
Dem auf diesen lautendl'll Klagebegehren wurde Folge ge-

geben. 
G r Ü II d e: Indem die beklagte Firma dem Kläger regelmäßig den 

Betrag: yon ij K BO h für einG Xachh;chirht auszahlte, ist es nach § 86,) 
a. b. G. B. zu einer stillschweig-enden Yereinbanmg dieser Lohnhöhe ge

kommen. ,\Jlerdings bekämpft die beklagte Firma die Gültigkeit ei;~er 
solchen Yereillbanmg durch den Hinweis auf einen ihr bei der Berechnull,r 
unterlaufenen Irrtulll. Die'tT hat jedoch alle }Ierkmale eines selbstve~ 
schuldeten Irrtml1S nach § 876 a. b. G. B. an sich, er mußte dem Kläger 
auch keines\wgs auffallen, ,,·eil notorisch in hiesigen Betrieben eine Stunde 
;";achtarbeit sogar )~:it 11/ 2 Stunden Tc1garbeit i~ Rechnung gestellt wird. 
Bestand somit einCbereinkommen hinsichtlich der Lohllhöhe und lehnte 
der Kläger ein anderes tbereinkolllmen ab, so erlosch das erstere Über
einkommen nicht yor der Endigung des Dienstyerhältllisses, ,yelche bei der
seits dnreh Kündigung herbeigeführt werden konnte und hier \'om Kläger 
herbeigeführt ,yurcle. Bis zu diesem Zeitpunkte entbehrte die VOll der be
klagten Firma einseitig vorgenommene Lohnällderung: der Wirksamkeit. 
,yeshalb im Sinne des Klagehegehrens entschieden \,~u~de. . 
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1928. 

Betrieb einer Nebenbeschäftigung durch den Hilfsarbeiter recht
fertigt nicht das Ausbleiben von der Arbeit. 

Entscheidung tlm, Gewerbegerichtes Brünn yom 3. ::\lärz 1911, Cr. I 125;11. 

Ein Schrobler teilte am Samstag dem ihm yorgesetzten Meister 
daß er am nächsten .l\fOlitag (Faschingmontag) abends als :\litglied eines 
:lYlusikvereilles in einem Gasthause aufspielen müsse und deshalb an diesem 
Tage die ~\rbe,it zur ::'\achtschicht nicht antreten könne. DerlUeister verbot 
ihm dies 'unter Him\'eis darauf, daß der Fabriksherr das Ausbleiben aus 
einem solchen Grunde nicht gestatte. Gleichwohl meldete sich der Kläger 
erst am Dienstag abends zur Arbeit, wurde jedoch sofort entlassen. 

Sein Beg'ehren auf Yergütung für die Kündigungsfrist YlUrde ab
gev,iesen. 
L Gründe: Die Ge,yerbeordnung verbietet dem Hilfsarbeiter wohl 
nicht den Betrieb einer :'\ebenbeschäftigung, aber ebensOIyenig verbindet 
sie den ülternehmer, aus diesem Grunde Urlaub zu geben. }Iaßgebend 
ist in dieser Beziehung die Bestimmung des §76 Ge,,,. 0., 11at11 ,velcher 
Hilfsarbeiter die yereinbarte Arbeitszeit zuzuhalten hat. Die Vernachlä~si-

dieser Pflicht durch den Kläger ge\yann im vorliegenden Falle dadurch, 
er auf das seinem ~\nsbleiben entgegenstehende Verbot des Fabriksherrll 

aufmerksam gemacht ~IYOrdell \yar, das Gewicht des unbefugten YerlasBens 
der Arbeit und berechtigte die beklagte Seite, gemäß § 82 liU Gew. O. mit 
der kiindignngdosell Entlasmng' des Klägers vorzugehen. 

1929. 

Annahme geteilten Verschuh:!ens an der Auflösung des Arbeitsver
hä.itnisses~ wenn der Arbeitnehmer infolge ungerechtfertigter Drohung 

mit Entlassung das Arbeitsbuch verlangt und erhält. 

Entscheidung' des Gewerbegerichtes Brünn yom I. ::\lärz 1911, Cr. 1136/11. 

Dem in der beklagten vYollwarenfabrik als Druckereiarbeiter be
schäftigten Kläger ,yar von der beklagten Firma im Sinne ihrer ~\rbeih
ordnung wegen eines \'on ihm yerursachten Schadens in der Ilngebliehen 
Höhe von 10 Keine C;eldbuße von 1 K angedroht würden, die er sich nicht 
gefallen zu lassen erklärte, worauf ihm die beklagte Seite eröffnete, daß er 
in diesem Falle sein Buch erh8Jten werde. Bei der nächsten Lohnzahlullg 
wie.;; er den um 1 K gekürzten Lohn zurück und sagte, man möge ihm lieber 
den Lohn \lJ1gekürzt zahlen und das ),Tbeitsbuch geben, welehem 
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die beklagte Firma willfahrte, ohne die bei der Entlassung vom Kläger 
gebrauchten IV orte, er ~lYerde sich schon "lyeiter umsehen, zu beachten. 

Dem Kläger wurde die Entschädigung. für die Kündigungsfrist in 
halber Höhe zugesprochen. 

Gründe: Die beklagte Firma war nach ihrer "\rbeitsordnung' 
berechtigt, umrorgreiflich einer etwaigen gerichtlichen Austragung der 
~\ngelegellheit dem Kläger eine Geldbuße aufzuerlegen, nicht berechtigt 
war sie hingegen, ihm für den Fall des Bestreitens der Geldbuße mit der 
Entlassung zu drohen. Auch war es YOll ihr unvorsichtig, den Kläger, der 
sieh bei der Entlassung weitere Schritte vorbehielt, nicht zur Fortsetzung 
des ArbeitsYerhältnisses aufzufordern. 

Hingegen liegt ein Y ersclmlden des Klägers darin, daß er sein ~Arbei ts
buch überhaupt forderte und nicht die Ausführung der angedrohten Ent
lassung abwartete. Ohne diese durch Yerweigenmg der Annahme des ge
kürzten Lohnes zu bewirken, konnte er die Rechte aus der nach seiner 
:ileinung grundlos erfolgten Verhängung der Geldbuße geltend machen. 

Es trifft somit beide Teile ein Verschulden an der vorzeitigen Lösung' 
des Arbeitsverhältnisses. Die Frage der Entschädigung in einem solchen 
Falle ist ,yohl nicht in der Ge\yerbeordnung, wohl aber im Handlungs
gehilfongesetze geregelt, dessen § 32 es dem freien Ermessen des Richters 
überläßt, ob und in welcher Höhe Ersatz gebührt. Das Gewerbegericht 
glaubte diese Gesetzesstelle analog nnwenden zn sollen und sprach dem 
Kläger unter Annahme gleichen Yerschuldel1s die Hälfte der begehrten 
lZündigungsentschädigung zu. 

1930. 

Die Zuständigkeit des Gewet<begerichtes wird nicht berührt durch die 
Behauptung des Beklagten, daß für die Eingehung des Dienstver
hältnisses das verwandtschaftliche Verhältnis maßgebend war !.md daß 
die angesprochene lohnforderung als solche nicht ZIJ betrachten sei. 

Beschluß des Landesgerichtes Brünll yom 30. ~i\Iärz 1911, R. I 1/11, womit der 
Beschluß des Gewerbegerichtes Brünn yom 9. ::\Iärz 1911, Cl'. I 137/11 be

stätigt wurde. 

Der Kläger hat bei der beklagten Automobilhandlung, deren Inhaber 
sein Bruder ist, yom September 1906 angefangen kaufmännische Dienste 
geleistet und ist ~fitte Jänner 1911 aus dem Betriebe ausgetreten, indem er 
das Vorliegen eines gesetzlic.hen ~~nstTittsgrundes behauptete. Xach seiner 
Angabe bestand das Entgelt für die Dienstleistung in einem 1Vlonatsgehalte 
yon 200 K, yon welchem jedoch nreinbarungsgemäß monatlich 11UT 100 K 
ausbezahlt wurden, \yäln'end der Rest im Geschäfte verblieb, ferner in 
einer 6prozentigen Flllsatzpro\~ision. Da, Klagebegehren lautet auf Zahlung' 
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der im Geschäfte yerbliebenen Teilbeträge in der Höhe yon 6100 K und auf 
die Kündigung-sentschädigung im Betrage von 600 K, zusammen 6700 J~. 
Der Beklagte stellte in c\brede, daß zwischen ihm und dem Kläger em 
Dienstnrhältnis im Sinne des Handlungsgehilfengesetzes begründet wurde, 
,,-eil der Kläger sein Bruder sei und ,yeil er ihm nur aus diesem Grunde 
Dienst uud Beschäftigung zukommen lassen \rollte. Er bestritt ferner, dem 
Kläger die in der Klage behaupteten Bezüge versprochen. zu haben und 
machte geltend. daß die im Geschäfte verbliebenen Beträge mcht als Gehalts
rest aJl~~lsehen" sei en, sondern als in Yerwahrung gegebene Beträge, auch 
habe Kläger mehr aus dem Geschäfte herausbekommen, als seine Gehalts
forderung ausmachte. 

Die vom Beklaoten auf dieser Grundlage erhobene Einrede der c ,_ 
Lnznständigkeit des Ge,',erbegerichtes ymrde nach abgesonderter ,er-
handlung übel~ diese Einrede zurückgewiesen. ., . 

Gründe: Z,\"ischen den Parteien ist nicht stnttlg, daß allf dIe 
l~nternellllnmg des Beklagten die Gewerbeordnung Anwendung fin~et 
und daß der Kläger in dieser Unternehmung, ohne Gesellschafter zu sem, 
ento'eltlieh kauh;äl1nische Dienste leistete. In der letzteren Beziehung 
sind vom Beklagten die im § 1161 a. b. G. B. angeführten charakteristischen 
Bestandteile des Dienstyertrages, nämlich die Die.nstleistung und der Lohn 
in Geld zugegeben. Für die _\l{sicht ferner, als wenn zwi~chen Geschwistern 
ein Dienstyerhältnis nicht begründet werden könnte, ,nrd man vergebens 
nach einer Gesetzesstelle suchen. Es ist daher zweifellos, daß die Zuständig'
keit des Gewerbegerichtes nach §§ 1, 41 H. G. G. begründet ist. Es stellt 
sich ,reiters die angesprochene Entsehädigung ,\"egen Auflösung des Dienst
wrhältnisses als eü~e Streitigkeit naeh § 4, Gesetz vom 27. Kovember 1896, 
R. G. BI. ::'\r. 218, dar, der Gehaltsanspruch aber wird zu einer solchen 
Streitigkeit schon deshalb, weil der Bekl<:l,gte behauptet, Kläger habe mehr 
erhalten, als seine Lohnforderung beträgt. 

Über Rekurs des Beklagten wurde dieser Beschluß in zweiter Instanz 

bestätigt. . . 
Gründe: Der Beklagte gibtzu, daß der Kläger III das Handels-

g~,yerbe als Buchhalter und GesehiÜtsleiter in Dienst getreten ist, hiemit 
aber ist die Yoraussetzung des § 1, Gesetz vom 16. Jänner 1910, R. G. BI. 
::'\r. 20. gegeben. Er gibt auch zu, daß dem Kläger ein Gehalt von 100 K 
monatlich bar o'ezahlt und daß ihm außerdem ein Betrag von 100 K monat
lich gutgebuch~ wurde, bestreitet jedoch, daß diese Gutschrift eine:l Teil 
des Gehaltes bildete, sie sei vielmehr eine Zuwendung gewesen, dIe der 
Firrnainhaber als Bruder dem Bruder zu dem Z,veeke gemaeht habe, um 
ihn in die Lage zu yersetzen, einst über ein gewisses Kapital zu verfügen. 
Hiernaeh würde es sich um eine Ben8volenz, entsprungen aus verwandt
schaftlichen Banden handeln. Ein _\.nspruch aus diesem Titel begründet 
allerdings die Zuständigkeit des Ge,yerbegeriehtes nieht . .'\faßg-ebend für 
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die Bestimmung Üer ZU8üindigkeit ist jedoch nicht die Konstruktioll, 
welche der Beklagte dem yermögensreehtlichen Rechtsverhältnisse unter
stellt, sondern jener Rechtstitel, auf welchen der Kläger seinen Anspruch 
gründet. Dieser ist aber auch hinsichtlich der Gutschrift yon100 K monat
lich ein Lohnansprnch und für "\nsprüche aus diesem Rechtstitel ist o'emäß 
§ J1 H. G, G. das Ge,Yerbegericht zuständig'. Der Entscheidung in der Haupt
saehe ist es vorzubehalten, ob dem Kläger ans dem behaupteten Rechtstitel 
des Lohnes der angesprochene Betrag zusteht oder nicht. 

Der Beschwerdeführer ist allerdings noch der weiteren .\nschaunng, 
daß, selbst wenn der angesprochene Betrag einer Gehaltdorderung ent
sprungen \Yäre, durch die Gutschrift eine Xovation des Rechtstitels ein
getreten ist. Denn, wenn die Gehaltsforderung mit Zustimmung des Klägers 
ihm in den Büchern gutgeschrieben \ynrde, habe ,ie aufgehört, Gehalts
forderung zu sein und sei zu einer Forderung aus der Gutschrift geworden. 
Dieser Reehtsanschauung hat sieh das Rekursgerieht nicht angeschlossen, 
denn die Gutschrift für sich allein ist noch kein Rechtstitel. illl" muß viel
mehr ein Rechtstitel zugrullde liegen, welcher ihr erst ein~ Bereehtigung' 
verleiht. Dies ist aber vorliegend der Lohntitel, ,yelcher auch durch Ein
tragung des Betrages auf das Konto des Klägers nicht aufhörte zu existieren. 
Die Einwendung der Lnzustiindigkeit ist daher aueh ,'on diesem Stand
punkte aus unbegründet. 

1931. 

Ansprüche des Provisionsreisenden, der vereinbarungsgemäß einen 
bestimmten Platz zu besuchen und Provision von den Geschäften 
dieses Platzes zu beziehen hat, für den Fall seiner unverhältnismäßig 
langen Verwendung zu Reisediensten an einem anderen Orte (§ 1152 

a. b. G. B., § 12 H. G. G.) 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn YOIl1 24. ::lIärz 1911, Cr. I 164/1L 

Der YVirkungskreis und das Entgelt des in der Eigensehaft eines 
Handlungsgehilfen in dem Tuchhandlungsgeschäfte des Beklagten be
sehäftigten Klägers war entsprechend dem Aufnahmsbriefe dahin vereinbart 
worden, daß er die ge\yöhnlichen Arbeiten am Lager zu versehen und über
dies den IViener Platz regelmäßig zu besuchen habe, wofür ihm ein Gehalt 
von 3000 K jährlich und eine 1prozentige Provision von a,]]en direkten und 
indirekten Wiener Geschäften zug'esichert wurde. "Während seiner yom 
15 . .März 1910 bis 1. 1Iärz 1911 dauernden Dienstleistuno' hat der Kläo'er 

" c 
den Wiener Platz in Zwischenräumen, stets auf ein oder zwei Tage, im 
ganzen an höchstens 50 Tagen besueht und einen Umsatz von 73.HOO K 
erzielt. Außerdem sehickte ihn der Beklagte einmal auf 23 Tage, das zweite
mal auf 31 Tage auf die Tour nach Ungarn, wobei der Umsatz 63.709 K 
betrug. Beim Dienstaustritte zahlte er dem Kläger die 1prozentige Provision 
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','on den Wiener Geschäften mit 739 K aus, hingegen verweigerte er die 
Zahlung der außerdem nach demselben Satze mit G37 K angesprochenen 
und eingeklagten Provision· yon den ungarischen Geschäften. 

Dem Kläger wurde unter ~\bweisung des :Jlehranspruches ein 
Betrag von 400 K zugesprochen. 

Gründe: Der Beklagte hat das Klagebegehren unter Berufung auf 
die Bestimmung des ~\ufnahmsbriefes, nach welcher dem Kläger nur die 
Wiener Geschäfte zu provisionieren 'waren, angefochten. Bei einer den 
Bestimmungen des Artikels 278 H. G. B. entsprechenden Prüfung dieses 
~\ufnahmsbriefes als eines Ganzen ergibt sich, daß es im Willen der Parteien 
gelegen war, die vom Kläger als Reisenden entwickelte Tätigkeit 1'011 seinem 
übrigen Wirkungskreise zu sondern, auch besonders zu entlolmen; ferner 
führt die GegenüDerstellung seiner Yerpflichtung, reg'elmäßig den Wiener 
Platz zu besuchen, mit der Vereinbarung einer Iprozentigen Provision VOll 

den Wiener Geschäften zu dem Schlusse, daß die Parteien die Betätigung 
des Klägers als Reisenden zunäehst am Wienel' Platze vor ~\.ugen hatten. 
In letzterer Beziehung weicht jedoch die Ausfüln'ullg des ~-'cufnahmsbriefes 
von der Vereillbarung erheblich ab, denn es geht aus den "\ngaben der 
Parteien hervor, daß die Eignung des Klägers zu den Diensten eines Reisen
den vom Beklagten in bedeutendem :i\laße durch seine Verwendung auch 
zu Reisen in Lngarn in Anspruch genommen wurde. "\us der Höhe des 
Umsatzes in Ungarn und der Anzahl der dort zugebrachten 54 Reisetage 
ergibt sich gegenüber dem Wiener Umsatze und den dortigen Reisetagen, 
daß ,es sieh bei dieser Verwendung nicht um einen augenblicklichen Bedarf 
handelte, dem der Kläger hätte aus Dienstesrücksichten olme besonderes 
Entgelt Rechnung tragen müssen; es wal' aber auch die Länge des ~"uf-
8Ilthaltes in Ungarn, 23 Tage und 31 Tage, \yoh] geeignet, die Regelmäßig
keit des Besuches des Vviener Platzes und die Ergiebigkeit des dortigen Ge
schäftes zum Nachteil des Klägers zu beeinträchtigen. :Mit Unrecht beruft 
sich daher der Beklagte, indem er dem Kläger nur die Wiel1er Geschäfte 
provisionierte, auf den buchstäblichen Sinll des Aufnahmsbriefes, es ist 
ihm vielmehr, wenn er schon bei Aufnahme des Klägers seine weitergehende 
Verwendung zu Reisedienstell imAuge hatte, "Undeutlichkeit des "\usdruekes 
zum Vorwurfe zu machen und die Vereinbarung zu seinem Nachteile zu 
erklären. (§ 915 a. b. G. Da somit der Kläger mit Grund eine be
sondere Entlohnung der VOll ihm in "Ungarn entwickelten Tätigkeit erwarten 
konnte, ist es nicht zulässig, in seinem Stillschwe igell allein gemäß § 863 
a. b. G. B. einen Verzieht auf den Lohn zu erblicken. Vielmehr bildete seine 
gesteigerte Betätigung im Interesse des Beklagten beim l\'Iangel einer Ver
eillbanmg über ihre Entlohnung den Gegenstand richterlicher Lohnbe-
stimmung (§ 1152 a, b. G. konnte nicht außer acht gelassen 
\yerden, daß ihn Wiener Geschäftes zur Illanspruch-

nach § 12 H. G. G. berechtigte. 

,~_~ewe~'begel'ichtliehe Entscheidungen. Xl'. Hl31 und 1932. 31 

Steht es somit fest, daß dem Kläo'er rr8o-enübel' de'll BeklaO't . F, 'd . . t) ~ '" "'", .en elUe 
. 01 enmg ~:lsteh.t, so yennochte Ihm das Gericht hin:<ichtlirh der Berech-

nung der Hoh~ dieses cl..llspruches auf Grund einer 1 prozentigen Provisi on 
von den unganschen Geschäften nicht zu folo-en Erfa-n' rll110 'SO'ull1a:'ß t I 

. • ,,' '" ., " '" ",v '. se len 
ell1er~eJts ausl~ndlsche ~es:,häfte den Wiener Geschäften an Güte nach. 
wobeI namentlich auf dIe fremdländische Exekution hinllewiesen wird " 
(l aß der 1"1" . 1" f' u, ~o 
1 .) • ~ '-- ager 1111 vor 11l1em au emel1 geringeren Prozentsatz an Provision 

':on dIesen Geschäften rechnen mußte, anderseit3 liegen keine Gründe zur 
."dmahme v?r,. daß der Wiener Konsum gerade in der dem Kläo'er ent~ 
gangenen Zelt eme besondere Ausdehnung ge,yonnen hätte. Unter :\_nwen
~ung ~es § 273 Z. P. O. \yurde daher dem der YOll 400 K 
oer emgeldagten Forderung zugesprochen. 

1932. 

1. I~~ b,:i einem Zll~ Erlermmg einer Fähigkeit begründeten Ai'beits
vernaitms U.~e~tgeltliChkeit dei' Dienstleistung vereinbart worden, so 
kann nachtraghch Entge!t unter Berufung auf eine bestehende Gewolm-

helt nicht beansprucht werden. 
:' De: Anspruch auf. bes~nde!,es Entgelt für Überstunden ist bei einer 
auf (he ganze Arbeitszeit swh beziehenden lohnvereinlJarung un

begründet. 
Elltscheid~n~ des L~ndesgerichtes Brünn vom 22. April 1911, eg. I 193/11. 
\V.OHut dw Entschewung des Gewerbegerichtes Brünn vom 93 'v;' 1911' 

(" I 16" i" " . - • Aarz. , 
1. 0;.t1 bestatlgt wurde. . 

. _ ~ie Klägerin ~st am 8. November 1909 bei der Inhaberin 
emer V\ ascheputze~el zUllLErlernen des vVaschens und Bügelns in Arbeit 
getreten und hat nut der BeklaGten für die ersten sechs Wochen d A'b't' 

I "lt' l' <. ~ 1 '" "es I Cl s-
venaul1!sses_ ,emel'l81 Lo 111, für die folgende Zeit aber den G'8'wöhnl' "I. 

'" .der Wäscherinnen yereinbart. Am 3. 1VIäl'z 1911 wurd: das Ar"b
iC 

.::~ 
ve"l1aIL d Kl" . . eIe' 

" lIUS YOll .er agerm mit der Begründung' d ß d' B 11 ' 
d V fl' 1 t" Cl 18 e üagte 

?r. ~rp. le 1 ung .SIe cmszubilden, nicht nachgekommen sei. Sie belangte 
hIenwr Tdle Beklagte auf Lohnzahlung in der Höhe von 38 K für die ersten 
sechs "oehen des eio'entlich für 98 \. J 't j' . 1 K f' . 1" '" .: '-' 1 rJ81 S ,age ]e , 
ell~:~oaLI QT des, Lo.hues für 616 Uberstunden je GO h, daher im 

-ßeLoo"e.von 36" h. 60 h Uüft stutzte dGnletzteren Anspruch darauf. daß sie 
durch,,~Ie gnn~e Dauer ~8S Al~beitsverhältniss()s über die normalen ~""'rbeits-
stundv>l abellus von 7 bIS 9 Uhr O'earbeitet habe Diese b t "tt ,. B 1 1 O· - es I, . 
(]JC e>, agte unter Berufung auf die getroffene 

Das ,yurde esen. 
Gründe: Das d T{l' . P"l . 1 • von 8r -'- agerll1 zum Zwecke der Erlernunu einer 

.J a llgKelt Arbeitsverhältnis brachte es mit daß sie "'in den 
ersten sechs l~eh l,;"lL D'elt I 'k d . . , , , '"'"",. Je am' 8n11 es 18+ notorisch daß d 
Wert der A,.rbeit eines Lernenden VOll d"n~ c" d' - U er 

- v L liell er tuch ner-
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fahrenheit und durch den bei seinem rnterrichte venwndt'tt'n Zeitauhrand 
nrursacht, überwogen ,'lird. Der somit selbstverständliche Ausfall einer 
Entlohnung für die ersten sechs \Voehen des Dienstyerhältnisses wurde 
aber auch -noch ausdrücklich vereinbart, so daß ein Yerzicht der Klägeril~ 
auj' einen Lohn für diese Zeit yorliegt (§ 1444 a. b. G. B.). 

Den Begriff yon tberstunden hat sich die Klägerin willkürlich 
konstruiert. Yon tberstunden kann nur gesprochen ,yerdpn, wo durch das 
Gesetz, durch die ~\rbeitsol'dnung oder durch eine andere Yereinbarung die 
tägliche Arbeitszeit festgesetzt ist. Hat aber die Klägerin in der Wäscherei 
der Beklagten ohne Yereinbal'llllg über die clrbeitszeit regelmäßig an jedem 
Samstage den ihr angebotenen Lohn angenommen, so liegt hierin eine nach 
~ 863 a. b. G. B. wirksame Yereinbanmg in dem Sinne, daß der ausbezahlte 
Lohn das Entgelt für die :\xbeit des ganzen Tages, also auch für die Zeit 
yon 7 bis 9 Dll' abends bildet. 

Ob die Beklagte ihrer Yerpflichtung, die Klägerin auszulernen, nach
gekommen ist, kann im Streite übel' die Lohnfrage nicht entschieden \yerden. 

Die Berufung gegen dieses "Crteil ~\Vurde abgewiesen. 
Begründung: }lit vollem Rechte hat das "Crteil erster Instanz auf 

Lolmge,yohnheiten keine Rücksicht genommen, ~\Yeil die Parteien ausdrück
lIch yereinbal't haben, daß die Klägel'in die ersten sechs W oehen ganz 
unentgeltlich lernen ,Yird und weil, 'was den angesprochenen tberstunden
lohn anbelangt, die im Sinne des § 8ß3 a. b. G. B. stillsclT\yeigend getroffene 
Yereinbarung dahin ging, daß sich der ausbezahlte Lohn auf die ganztägige 
Arbeit beziehe. Jeder Vertrag schließt die Gewohnheit aus, 

Yom Standpunkte, des gültigen Vertrages aus ist auch unentseheidend 
das \\~eitere neue Yof'bringen der Klägel'in, nach welchem jetzt die Arbeite
rinnen der Beklagtell Zahlung für tberstunden erhalten, ,yobei das Berufungs
gericht davon absieht, daß dieses neue Parteiyorbl'ingen eine nach § 31, 
Gesetzyom27 .:;\oyember189ß, R. G. Bl.:;\r. 218, unzulässigeXeuel'ul1g bildet. 

Ebenso unentscheidend ist die Einwendung, daß das Gericht erster 
Instanz von einem Yerzichte auf den Lohn. für die Überstunden ausgeht, 
während in der Tat nicht verzichtet ,'I~orden sei. Denn nach Ansicht des 
Berufungsgerichtes kann yon einem Yerzichte nur dann die Rede ein, wenn 
jemandem ein Anspruch mit Recht gebührt. Im vorliegenden Falle erhielt 
die Klägerin zufolge stillEehv\~eigender Yereinbarung den Lohn für den 
ganzen Tag, daher auch für die Stunden, die sie nach ihrer Ansicht über die 
Zeit arbeitete; es gebührt ihr daher rechtlich kein "\nspruch für diese Über
stunden und sie konnte auf einen ,olchen _\nspruch nicht verzichten. Das 
Gericht erster Instanz hatte somit sicherlich nur den stillschweigend ab
geschlossenen VArtrag yor Augen, nach welchem -sich die Klägerin tat
sächlich eines ihr ,-ielleieht gebührenden Anspruches begab, eine ul1l'ichtig'e 
Beurteilung' der Ergebnisse der ganzen '\' erhandlung ist aber hierin nicht zu 
Erblicken. 

Gewerbegeriehtliche Entscheidungen. XL 1933. 33 

1933, 

Der auf vierwöchige Probe aufgenommene Handlungsgehilfe hat im 
Falle der Entlassung vor AhlauI der Prohezeit Anspruch auf das seiner 
Dienstleistung entsprechende Entgelt bis zum Entlassungstage, aber 
nicht auf Entschädigung bis zum Ausgange der Probezeit (§ 19, 

Abs. 2, H. G. G.) 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünl1 vom 30 . .Juni 1911, Cr. I 284/11. 

Der als Akquisiteur für eine Handlung mit Schreibmaschinen und 
Kanzleiutensilien auf vien'l'öchige Probe aufgenommene Kläger 'l'ml'de yom 
Beklagten 71/ 2 Tage nach dem Dienstantritte ohne jedes Entgelt entlassen. 
Die auJ Zahlung des Gehaltes für diese Dienstzeit in der Höhe yon 25 K 
und auf Entschädigung für die restliehe Probezeit in der Höhe von 75 K 
gerichtete Klage bekämpfte der Beklagte damit, daß der Kläger keine 
einzige Bestellung erwirkt und deshalb keinen Lohn verdient habe, daß 
ferner das hierdurch erwiesene mangelnde Interesse des Klägers für das 
Geschäft in Verbindung mit seiner Unbotmäßigkeit, da er den ihm erteilten 
c\uftrag, täglich Yiermal im Bureau zu erscheinen und Bericht zu erstatten, 
beharrlich unbeachtet ließ, seine Entlassung rechtfertigte. 

Dem Kläger Imrde das beal1spl'llChte Entgelt von 25 K zuge
ge s pro c 11 e n, hingegen erfolgte Ab IV eis u n g seines Entschädigungs
anspruches von 75 K. 

Gründe: Nach § 19, Absatz 2, H. G. G., kann ein auf Probe ver
finbartes Dienstverhältnis yon heiden Teilen jederzeit gelöst werden. Daß 
diese Bestimmung des Gesetzes im Sinne eines heiden Teilen eingeräumten 
einseitigen Rücktrittes yom Dienstverhältnisse ohne die sonstige Haftung 
für Vertragsbruch gemeint ist, ergibt sich aus der Einreihung des Para
graphen unter die Bezeichnung "El1digung des Dienstverhältnisses" und 
aus dem Umstande, daß dieser Rücktritt unter die nach ~ 40 H. G. G. 
unverzichtbaren Rechte des Dienstnehmers eingereiht ist, \\~ozu bei Auf
rechthaltung der Folgen des Vertragsbruches kein Grund yorhanden ge
wesen wäre. Auch zeigt die Bestimmung des § 19, Absatz 2, H. G. G. eine 
deutliche Anlehnung an den nach § 99 a Gew. O. zulässigen, einseitigen 
Rücktritt bei der Teile vom Lehrverhältnisse und folgt der bisherigen Praxis. 
Hiermit ist aber ausgesprochen, daß der Grund der Auflösung des Dienst
yerhältnisses auf Probe vor Ablauf der vereinbarten Probezeit im ersten 
}Ionate ul1beachtlich bleibt und daß die jederzeitige Beendigung des Probe
dienstes in das vollkommen freie Belieben beider Teile gestellt ist. Aus der 
vorzeitigen Lösung des Probedienstes kann daher dem Kläg'er ein Anspruch 
auf Ersatz für den Rest der Probezeit gegen den Beklagten nicht zuge
sprochen werden. 

III 
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Hingegen dient der Probedienst schall seinem Begriffe nach zu:· 
Bewährung des Dienstnehmers. Daraus folgt, daß der Dienstgeber, solang·e 
er den Dienstnehmer erprobt, für das Entgelt aufzukommen hat, auch wenn 
die geleisteten Dienste unzureichend und sogar unbrauchbar gewesen sind. 
Ein Versagen des Entg·eUes könnte nur dann für zulässig erkannt werden, 
wenn der Dienstnehmer überhaupt keine Dienste geleistet hat. Diesen 
Umstand vermochte der Beklagte nicht zu erweisen. Der Schluß, den er in 
dieser Beziehung aus dem :Mangel ,-on durch den Kläger be,ürkten Be
stellungen zieht, ist für das fachmännisch besetzte Gericht deshalb nicht 
überzeugend, weil der Erfolg der Tätigkeit eines Al;:quisiteurs häufig erst 
nach längerer als der im vorliegenden Falle ang8lvendeten Zeit ersichtlich 
wird und von zufälligen L"mständen abhängt. Es war deshalb dem E.läg-er 
das seiner Dienstzeit entsprechende Entgelt zuzuerkennen. 

1934. 

Die einem Akkordarbeiter gegebene Zusage, er werde wöchentlich 
mindestens 12 K verdienen, enthält noch nicht die Zusicherung eines 

"Wochen!ohnes" im eigentlichen Sinne. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn 1'l1l11 4. April 1911, Cr. I 

Ein im Aldwrdlolm stehender Anbinder, der \vegen ung'enügellden 
Verdienstes die Arbeit bei der geklagten Firma verlassen wollte, ließ sich 
zur Fortsetzung des .Axbeitsverhältl1isses bewegen, als ihm der FabriJ;:;:
meister unter lmfrechthaltung des )Jd;:ordlolmes einen l\1indestverdiemt 
YOll 12 K Ivöchentlich versprach. In die LohlllYoche vom 20. zum 25. jlärz 
1911 fiel ein Feiertag, an dem die ~iti'beit ruhte. Für diese Lolllnroche erhielt 
der Kläger an verdientem Akkordlohne Zahlung in der Höhe YOll 10 1\:, 
während er auf Grund der obigen Zusage 12 K beanspruchte, 

Das Klagebegehren auf Zahlung der Differenz von 2 K wurde a b
gewiesen. 
. Gründe: Durch die Zusage des }Ieisters trat in der Lohuverein
barung zwischen den Parteien eine Yerbil1dullg \Ton Zeitlohn und ~\kkord
lohn in der l\1't ein, daß der Kläger mit einem 3iIindestverdienste nach :\Iaß
gabe der aufge,vendeten Zeit rechnen durfte, falls sein ~\kkordlohnyerdiellSt 
zurückblieb. Es rechtfertigt jedoch die vom jIeister bei der Zusag'e g·e
brauchte Wendung ,,12. K wöchentlich" allein nicht die c\llnahme der 
Vereinbarung der VIf oehe als lohnmessenden Zeitabschnittes, somit eines 
VIf ochenlohnes im engeren, eigentlichen Sinne, also unabhängig von der 
Anzahl der Arbeitstage. Da vielmehr loh11messend wie bisher zunächst der 
Erfolg der Akkordarbeit blieb, k·am die \Voche nur als Zahlungstermin in 
Betracht, weshalb in der Zusag;f' des "JIBisters das Yersprechen eines garan
tierten Mindestvercliemtes auf einer Woche yon vollen se,hs 
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lu·beitstagen il 2 K zu erblicken ,yar, welcher \' erdienst gleich dem Akkord
lohne Schwankungen infolge ~\usfalles von c\1'beitstagen unterlag. Bei der 
unleugbaren Beziehung, in der c\kkord- und Zeitlohn im vorliegenden 
Falle ~tehen, ist die letztere Auslegung der Zusage des .lVleisters die natür
licllere, sie war im Zweifel nach § 914 a. b. G. B. vorzuziehen, was die Sach
fälligkeit des Klägers zur Folge hatte. 

um5. 
Der aus der verspäteten Ausfolgung des Arbeitsbuches entstandenen 
Entschädigungspflicht genügt der Unternehmer durch Anbiehmg von 

. Arbeit im eiaenen Betriebe für die in Betracht kommende Zeit, wenn 
zur Ablehnung der Arbeit kein stichhältiger Grund vorliegt. 

Entscheidung (les Gewerbegerichtes Brünn vom 25. April 1911, Cr. I 208/11. 

Die beklagte Kunst- und Lohnfärberei hatte dem bei ihr als Hilfs
arbeiter mit Taglohn von 2 K 30 h beschäftigten Kläger ordnungsgemäß 
p:ekündigt, vermochte ihm jedoch am Entlassungstage, einem Samstage 
~bends sein Arbeitsbuch nicht auszufolgen, weil sie es einer Privatunter
stützullgskassa vorgelegt hatte. Am nächsten Montage belangte sie der 
Kläger auf Ausfolgung des Arbeitsbuches und auf Entschädigung für sechs 
Arbeitstage il 2 K 30 h der laufenden VIf oche im Betrage von 13 K 80 hund 
begründete den letzteren Anspruch dlJ,mit, daß es ihm nur am jlontag 
möglich sei, Arbeit zu finden. Bei der auf Dienstag angeordneten münd
lichen Streitverhandlung übergab die beklagte Firma dem Kläger das 
Arbeitsbuch, worauf er seinen Anspruch auf Entschädigung in der Höhe 
von 13 K 80 h einschränkte. Die beklagte Firma anerkannte ihre Ent
schädigungspflicht, indem sie bereit war, dem Kläger für zwei versäumte 
Arbeitstage der laufenden ~W oche den Betrag von 4 K 60 h zu bezahlen und 
ihn für den Rest der VIf oche in ihrem Betriebe zu beschäftigen. ;\uf diese 
Beschäftigung verzichtete der Kläger mit der Begründung, daß dies nicht 
gut tun ~würde, und begehrte Entschädigung in Geld. 
- Dem Kläger wurde unter Abweisung des lVIehrallspruches der Betrag 

von -± K 60 h zugesprochen. 
Gründe: Die beklagte Firma hat ihre nach § 80 g, Absatz 2, Ge',',-. O. 

allein auf die Tatsache der nicht rechtzeitig erfolgten Übergabe des Arbeits
buches sich gründende Entschädigungspflicht anerkannt, und zwar in 
vollem geltend gemachten jfaße, welches auch nach Ansicht des Gerichtes 
der Berechtiil'ung nicht entbehrt, da der Kläger am j10ntag nicht im Besitze 
seines ~"~rbeitsb~ches war und nach den örtlichen, bei dem Betriebe, um 
den es sich handelt. obwaltenden Yerhältnissen für die laufende lYnche 
auf keinen Yerdienst rechnen konnte. Die Entschädigungspflicht deI 

lII* 
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beklagten Firma hat jedoch nicht den Charakter des unbedingten, nach c'ut 
einer Konventionalstrafe wegen Vertrag2bruches wirkenden Ersatzes 
gemäß § 84 Gew. 0., sondern sie ist nach den Bestimmungen des dreißigsten 
Hauptstückes des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches zu beurteilen. 
Der Schaden ist daher nicht nur zu erweisen, sondern auch die ~\.rt seiner 
Leistung richtet sich nach § 1323 a. b. G. B., es tritt somit Vergütung erst 
dann ein, wenn Versetzung in den vorigen Stand nicht erfolgt ist. Im vor
liegenden Falle hat aber die beklagte Firma den Kläger dadurch, daß sie 
ihm für den Rest der in ~\.nsprnch genommenen Zeit Beschäftigung im 
eigenen Betriebe anbot, schadlos gestellt, somit in den vorigen Stand yer
::;etzt. Verzichtete der Kläger ohne stichhältigen Grund auf die Beschäftigung, 
so verzichtete er auehauf die Vergütung, ,vas die Abweisung seine:" Geld
anspruches, soweit er nicht zugestanden war, zur Folge hatte. 

1936. 

Entlassung einer Hilfsarbeiterin mit den Worten "wir haben schon 
eine andere". 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünl1 vom 21. Juni 1911, Cr. I 275/11. 

Die Klägerin (Wäscherin) ·wurde nach einhalbtägigem, durch Lnwohl
sein ordentlich entschuldigten Ausbleiben beim Wiederantritte der Arbeit 
von der Gewerbsinhaberin mit den Worten empfangen "wir haben schon 
eine andere". Als sie auf den ihr hierdurch erwachsenden Schaden himvies, 
gab die Beklagte zur Antwort, auch ihr sei durch das Ausbleiben der Klägerin 
und durch die Aufnahme einer Aushilfskraft ein Schaden erwachsen. Hierauf 
wurde der Klägerin ihr rückständiger Lohn ausbezahlt und das Arbeitsbuch 
ausgefolgt; Anbietung von Arbeit erfolgte nicht mehr. 

Gegen den Klagsanspruch auf Entschädigung für die Kündigungs
frist ,vendete die Beklagte ein, sie habe mit den obigen Worten keineswegs 
die Entlassung der Klägerin ausgedrückt, diese sei vielmehr nach dem 
unbestrittenen Sachverhalte aus freien Stücken unter Anerkennung des 
beiderseitigen Schadens aus der ~.u·beit getreten, obwohl es an Beschäftigung 
für sie im Betriebe nicht mang'eltc. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 
Gründe: Die Worte, mit denen die Beklagte die Klägerin empfing, 

im Zusammenhange mit dem vorangegangenen Ausbleiben aus der ~.u·beit 
bedeuten, daß die Stelle der Klägerin inzwischen schon besetzt wurde und 
führen zu dem Schlusse, daß ihre Arbeitskraft nicht mehr benötigt werde. 
In diesem Sinne einer Entlassung hat die Klägerin die \,T orte der Beklagten 
aufgefaßt, was daraus hervorgeht, daß sie sofort über den ihr entstehenden 
Schaden jammerte. Aber auch die Beklagte hat sie offenbar in diesem Sinne 
gebraucht, denn sie trat der Auffasmng der Klägerin in keiner Weise 8nt-
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gegen, sondern verwies sie nur auf ihren eigenen Schaden und nahm. olme 
zu kündigen,. alle ~alldlu.ngen vor, die gewöhnlich mit der Entl~ssung 
verbunden smd. DIe Auflösung des Arbeitswrhältnisses erfolote dahe;· 
keineswegs einnrständlich über den yon der einen oder anderen Seite aus
g~egal?genen A.ntrag, sondern durch einseitige, mit der Vel'weigenmg weiteren 
\'.erdIenstes SICh verbindende Erklärung der Beklagten, ,yas beim J'\1:augel 
em8S El1tlassungsgrundes ihre Entschädigungspflicht nach § 84 Gew. O. zur 
Folge hatte. . 

1937. 

Die Vereinbarung der Kündigung am Ersten mit der Wirkung für den 
letzten Tag desselben Monates ist nach dem Handlungsgehilfengesetz 

zulässig (§ 20, Alls. 2, H. G. 6.). 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn yom 3. August 1D11, Cr. I 333/11. 

Z,üschen dem beklagten Schl1ittwarenhäncller und dem KläO'el" 
(Handlullgsgehil~en! y;-ar be.im Dienstantritte einmonatliche KündigL~Ig' 
zum letzten, zulassIg am 1. Jedes Monates vereinbart worden. Am 1. Juli 
1911,. nachmitt~gs 4 Uhr, kündigte der Beklagte dem Kläger einmonatlich 
zum letzcll Juh, zahlte ihm das Entgelt für diesen I\lonat aus und entließ 
ihn aus dem Dienste. Der wendete sofort daß er diese KündiO'UIlO' 
nur bis 10 rhr yormittags öJlgenommen hätte, daß sie aber um 4 Uhr ~~ch~ 
mittags für den laufenden Monat verspätet sei. ~ach Ablauf des ~lonates 
.Juli brachte 81: gegen den Beklagten die Klage auf KÜl1digungs8ntschädi
gun~' fur. d~n NLona,~ August 1911 ein und begründete den Anspruch damit, 
d~~ Il~lllIeslge~l Genchtssprel1gel usuell. behufs Wahnmg der einmonatlichen 
KUl1dlgungsfnst 11m Allszahlungstage, d. i. am l\lonatsletzten mit der 
Wirk~l.ng Zl:111 letzten. des nächsten }lonates gekündigt werde, daß die am 
1. JUlI erteilte Kündlgung gemäß A . .rtikel 328 H. G. B. mit 1. "ßülgust be
fristet war und daß bei der laut § 20, Absatz 2, Gesetz vom 16. Jänner 1910. 
R. G. BI. Xl'. 20, nur al11 16. oder letzten Tage des Kalendermonates zu
lässigen EndigLmg der einmonatlichen Kündigungsfrist der Zeit'}unkt der 
Endigung de~ Di:l1stverhält:1isses im vorliegenden Falle wegen d~r Art der 
getroffenen 'I erem banmg bIS zum letzten August verschoben vmrde. Der 
Beklagte bestritt den Anspruch, indem er sich auf den aus dem Wortlaute 
erhell;:1de~1 Sinne der Yereinbarung berief und behauptete, daß Auszahlung 
und I\.lmdIgung auch am 2i1onatsersten gebräuchlich seien. 

Das Klagebogehren ·wurde abgewiesen. 
Gründe: .tüler~ings fällt nach Artikel 328 H. G. B. der Zeitpunkt 

der Erfüllung, wenn eine Verbindlichkeit nach Ablauf einer bestimmten 
Frist :laeh Abschluß des Vertrages erfüllt werden soll, dann, wenn die Frist 
nach ~\Jonaten bestimmt ist, auf denjenigen Tag des letzten Monates, der 
durch seine Zahl dem des Yertragsabschlusses entspricht. Im vor. 



38 Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. :'\r. 193'7. 

liegenden Falle handelt es sich aber nicht um die Berechnung einer nach 
JIonaten bestimmten Frist im Sinne der bezogenen Gesetzesstelle, sO~ldel:n 
ausschließlich um Fragen, welche die einmonatliche Kihl~gungsf~'lst l~ 
einem Dienstverhältnisse betreffen, nämlich darum: 1. ob dIe ParteIen bel 
Yereinbarung dieser Frist darunter den Zeitraum vom ersten bis zum letzten 
Tage desselben Monates verstanden haben, 2. ob im bejahenden Falle eme 
solche Yereinbarung gesetzlich zulässig ist. " 

Ad 1. Die Vereinbarung einer einmonatlichen KündIgungsfrIst 
widerspricht der ~\nnahme, daß die Parteien bei dieser Frist ~ür jeden I<~all 
an einen nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche auf ZWel "Jilonate slch 
erstreckenden Zeitraum dachten, in hohem ,Maße. Es drängt vielmehr der 
rmstand, daß der Kläger selbst die einmonatliche KÜ:ldigung a:l1 ersten 
zum letzten desselben Monates ursprünglich nur ,yegen Ihrer Ertellung um 
4 Uhr nachmittaO"s für verspätet bezeichnete, sie aber bis 10 1!hr yormitta~s 
angenommen hä~te. in überzeugender Weise dazu, die vorliegende Kündl
guno'svereinbaruno' 'im Sinne einer vom JYlonatsersten zum MOllatsletzten 
dau~rnden Kündi~ungsfrist zu verstehen (Artikel 278 H: G, B.). "\Vegen der 
nach dem Handelsgesetzbuche geltenden unteilbaren Einheit des Tages 
erscheint sohin die am 1. Juli um 4 1:11r nachmittags erteilte Kündigung für 

diesen Tag nicht yerspätet. . 
Ad 2. Die Dauer der in § 20, Absatz 2, H. G. G. bezelchneten ::\Ionats-

frist wird nur nach ihrem Endpunkte, nämlich dem 16. oder letzten T~ge 
des Kalendermonates bestimmt, während im Gesetze nicht ausdrück~lch 
angegeben ist, bis zu welchem spätesten Zeitpunkte die ei:llll0natlIche 
Kündigungsfrist wirksam erteilt werden kann. Ein den Zel~)Unkt. der 
Kündigungserteilung regelnder allgemeiner Hande~sgebrauch (§ 219 H. ~. 
in dem vom Kläger und Beklagten behaupteten Slllne ~{Olmte v.am. Gen.ehte 
für den hiesigen Sprengel nicht festgestellt werden. Hmgegen 1st 111 dIeser 
Hinsicht auf den Ausschußbericht des Abgeordnetenhauses zu § 9. des 
Halldlungsgehilfengesetzes hinzuweisen, in welchem der s:chswöchenthche 
Gehaltsanspruch des Handlungsgehilfen für den Fall semer Erln:anku:ng 
durch fol:rende Beispiele erklärt wird: bei einem Diellstverhältmss: eme 
eimnonatiiche Kündigungsfrist vereinbart \yorden und er~rall~t der DI:l1St
nehmer am 30. Jänner, worauf ihm am 1. Februar gekündIgt wIrd, so erlIscht 
zwar das Dienstverhältnis am 28. Februar, dagegen bleibt die Gehahs
zahlungspflicht noch weiter bestehen, bis sechs Vi ochen seit ~em 30. Jänner 
yerflossen sind. Ist daO"egen am 1. Februar monatlich gekündJgt worden und 
erkrankt der Dienstl1~hmer am 2. Februar, so erlischt, da die Kündigung 
der Dienstverhinderung vorangegangen ist, die Gehaltszahlungspflicht m!,t 
Ablauf des Dienstverhältnisses, also im gegebenen Falle am 28. Februar > 
jEt Rücksicht auf diese Beispiele kann in der für erwiesen gehaltenen 
Kündigungsvereinbarung der Parteien eine "Gnf(esetzlichkeit nieht erblickt 

werden. 
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1938. 

Ei.11 Di~nstverhäl~nis.' dessen Fortsetzung nach Ablauf, der Kiindigungs
frist biS zum Emtrltte des Nachfolgers vereinbart wird, ist nicht als 
Dienstverhältnis für die Zeit eines voriibergehenden Bedarfes sondern 
als Dienstverhältnis für eine bestimmte Dauer anzusehen ~nd endet 

spätestens am nächsten Quartalletzten. 

Entseheidnng des Gewerbegerichtes Brünn yom o. April 1911, Cr. II 116/11. 

Dem als jlanipulanten in einer Schuh,yarenfabrik angestellten Kläger 
\ntr ordnungsmäßig gekündigt ~worden, und es hatte das Dienstverhältnis 
an: 31. D:zember 1910 geendet. Am zweit- oder drittnächsten Tage kam es 
Z\\'?'Chel: Ihm und dem beklagten Firmachef zufällig zu einer Rücksprache, 
bel der 8:ch ergab, d~ß Kläger noch keine Stelle habe und daß vom Beklagten 
bIsher em anderer jIanipulant nicht aufgenommen ,yorden sei. Bei dieser 
8achlö,ge stellte es der Beklagte dem Kläger frei, unter den bisherigen Be
ding'lll1gell bis zum Eintritte seines ::\ achfolgers im Betriebe zu verbleiben, 
\\'elches .\nm·bieten der Kläger annahm. Als ihm am 28. Februar 1911 mit
geteilt ymrde, daß der Nachfolger ö,lll 1. April 1911 eintreten werde, wies er 
diese Kündigung zurück und brachte nach seiner am 31. lVIärz 1911 erfolgten 
Entlassung die Klage (J,uf Gehaltsentschädigung für den Rest der quartal
mäßigen Kündigungsfrist, also für das ganze nächste Quartal bis zum 
:30. Juni 1911 ein. Er stützte seinen Anspruch auf die Bestimmung: des 
~ 20, ~-\bsatz 3, H. G. nach welcher ein nur für die Zeit eines yorttber
g'ehenden Bedarfes verein bartes Dienstnrhältnis während des ersten 
::\Iol1ates von beiden Teilen jederzeit unter Einhaltung einer eimvöchent
lichen Kündigungsfrist gelöst werden kanll, und machte geltend, daß die 
Fortsetzung des Dienst\~erhältnisses zur Deckung eines infolge seines Aus
scheidel~s beim Beklagten entstandenen vorübergehenden Bedarfes, welcher 
durch dIe Aufnahme und den Eintritt seines Nachfolgers beseitigt wurde, 
erfolgte, \Yeshalb ihm die obige Gesetzesstelle beim Andauern des Bedarfes 
über ein :lIonat das Recht auf die gesetzlwhe Kündigungsfrist sicherte. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: Aus den Angaben beider Teile geht hervor, daß bei der 

nach Endigung des ursprünglichen Dienstverhältnisses zwischen ihnen 
g'epflogenen Rücksprache \~on dem beim Beklagten eingetretenen vorüber
gehenden Bedarf, dessen Vereinbarung nach gesetzlicher Vorschrift die 
Voraussetzung eines Dienstverhältnisses nach § 20, Absatz 3, H. G. G. bildet, 
überhal:pt k~ine Rede ~~ar und daß einerseits die Postenlosigkeit des Klägers, 
anderseIts ehe noch lllcht erfolgte Besetzung seiner Stelle zur Fortsetzung 
des Dienst\~erhältnisses führten. Der Beklagte bezeichnet nunmehr die 
Ir eiterbesc:häftigung des postenlosen E:läge~s ,ds ein reines Entgeg'cn> 
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kommen seincrseits und stellt das Y orhandensein eines emstlicl18n Bedarfes 
in Abrede, ein solcher konnte auch bei der Yerhandlung nicht festgestellt 
werden lind der YCrlnutet ihn nur aus der Tatsache seiner vVeiter

beschäftigung,'. 
Hi;lgegen wurde durch die Rücksprache mit ausreichender Sicherheit 

im vorhinein der Zeitpunkt festgesetzt, bis zu \yelchem gemäß § 19, ~\bsatz 1, 
H. G. G. das Dienstverhältnis des früher für unbestimmte Zeit angestellten 
Klägers fortgesetzt ",erden sollte, denn im Sinne dieser Rücksprache hatte 
es mit dem Aufhören der Postenlosig'lceit des Klägers oder mit dem Ei'ntritte 
seines ::'\achfolgers zu enden. 

Es handelt sich daher bei der Entscheidung nur darum, bis zu Iyelehem 
spätesten Zeitpunkte dieser Charakter des Dienstyerhältnisses als eines 
betagten aus der Rücksprache der Parteien gefolgert werden durfte. _~ls 
solcl{er ergibt sieh der nächste Quartalletzte, da mit Rücksicht auf die 
üblichen Kündigungstermine das Aufhören der Postcl1losigkeit des 
und die IYiederbcsetzung seiner Stelle mit diesem Zeitpunkte zn 

erwarten "\'aren. 

In den der Gewerbeordnung unterliegenden Arbeitsverhältnissen kann 
einseitig den Ai'beitnehmer treffender Kündigungsausschluß nicht ver· 

einbart werden, 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn yom 19. April 1911, Cr. Ir 133/11. 

Gegenüber der eines kündigun!tslos entlassenen Kutschers 
auf Entschädigung für die vierzehntägigo v KÜ~ldigungsfrist berief sich de'r 
Beklagte auf die mit dem Kläger schriftlich getroffene Vereinbarung, 
inhaltlich derer das Arbeitsverhältnis vom Beklagten jederzeit ohne yorher
gegangene Kündigung, vom Kläger aber nur nach am Samstag zulässiger 
vierzehntägiger Kündigung gelöst werden konnte. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 
Gründe: Die Gelyerbeordnung sieht im Falle des Bruches eines 

Arbeitsvertrages eine Gleichstellung der Rechte beider Teile dahin vor, daß 
sie in § 84 dem Dienstnehmer die Inanspruchnahme einer Kündigungsfrist
entschädigung, hingegen im § 85 dem Dienstgeber das Recht der geiyerbe
behördlichen Bestrafung des Al'beiters, des Zwanges zur Rückkehr in die 
Arbeit und des Schadenersatzanspruches einräumt. Durch die im vor
liegenden Falle vereinbarte Verschiedenheit des Rechtes der Parteien, das 
Arbeitsyerhältnis zur Lösung zu bringen, wird diese vom Gesetze verfügte 
Gleichstellung beider Teile gänzlich beseitigt. Der Kläger entbehrt des ihm 
nach §84 Gel\'. O. eingeräumten Schutzes, während die Rechte des Beklagten 
aus § 85 Gew. O. in Geltung bleiben. In der nur den Arbeiter belastenden 
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des Kündigungsausschlusses ist somit die Lmgelnmg einer im 
Gesetze vom Standpunkte der Gleichstelhmg beider Teile getroffenen 
Yerfügung zu erblicken; diese L mgehung widerspricht den Bestimmungen 
des § 878 a. b ... G. B. und ist dnher nach § 72 Gew. O. ungeeignet, den Gegen
stand freier Lbereinkunft zu bilden, ,,"eil sie elie vom Gesetze gezogenen 
Grenzen verletzt. Es konnte ferner auch nicht unbeachtet bleiben, daß die 
Heuere überhaupt der Yereinbanmg VOll ungleichartigen 
Fristen zur Lösung eines Dienstyertrages im § 17 des Gesetzes vom 28. Juli 
1902, R. G. BI. Kr. 156, über die Regelung des Arbeitsverhältnisses für 
L-ll'beiter bei Regiebauten \"Oll Eisenbahnen und ihren Hilfsanstalten und 
in § c'ibSRtz 4, H. G. entgegentritt. Das erstere Gesetz bezeichnet 
eine Yereil1barung als nichtig, das letztere läßt für beide 
'Joile die längere Frist gelten. Es war daher dem Begehren des ohne gesetz
lichen Grund entlassenen Klägers auf Vergütung für die vierzelmtägige, 
der gesetzlichen gleichkommende' Kündigungsfrist stattzugeben, 

1940. 

der bereits angezeigten Kiindigungsabsicht durch kon· 
kludente Handlungen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünl1 \"om 5. 1\1ai 1911, Cr. 170/11. 

Die in einer Branntl,"eillsebänke als Verkäuferin mit einmonatlicher 
Kündigungsfrist angestellte Klägerin wurde am 25. März 1911 \'on dem be
klagten Geschäftsinhaber in erregter Weise zur Rede gestellt, weil sie es 
trotz Verbotes zugelassen hatte, daß Gäste in der Schänke schliefen. Hierbei 
ließ der Beklagte die Außerung fallen, die Klägerin könne sich unter solchen 
Ll11ständen einen anderen Posten suchen, ohne jedoch ausdrücklich zu 
kündigen, Noch am selben Tage erschien über Auftrag des Beklagten eine 
bisher in seiner zweiten Filiale zur Aushilfe beschäftigte Verkäuferin in der 
Filiale der Klägerin und begann neben ihr den Dienst zu versehen. Am 1. Mai 
1911 entließ der Beklagte die unter Berufung auf die ihr am 25. März 
1911 erteilte Kündigung, worauf sie ihn mangels ordnungsmäßiger Kündi
g-nng wegen grundloser Entlassung auf Kündigungsentschädigung belangte. 

Das Klagebegehren wurde en. 
Gründe: Es mag zugegeben \rerden, daß die vom Beklagten am 

21). :ß1ärz im Laufe des der Klägerin erteilten Verweises gebrauchten Worte 
allein Zweifel zulassen, ob mit ihnen eine für den nächsten Termin geltende 
Kündigung gemeint ~war, denn die IV orte waren an sich unbestimmt und 
mit Rücksicht auf die Aufregung des Beklagten stand ihre Ernstlichkeit 
in Frage. Nach § 863 a. b. G. B. kann man jedoch seinen Willen nicht nur 
ansdrüeklich, sondern auch stillsehweig'end durch solche Hal1dlUl1O'en er-.. '-' (:) 

klären, welche bei Uberlegung aller Umstände keinen vernünftigen Grund 
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daran zu 7:\yeifeln übrig lassen. Dieser Fall traf hier zu. Die Zuweisung einer 
anderen Yerkäuferin nach dem IT erweise ließ sich weder durch eine Anderung 
im Geschäftsgange noch nach der .\It des gerügten Yerstoßes durch die 
~-'l.ufstellung einer Kontrolle über die Klägerin erklären; wohl aber ist es in 
Geschäften der hier in Betracht kommenden Art üblich, daß die ::\ach
folgerin einer Y erkäuferin, um sich eimuarbeiten, einige Zeit yor demWechsel 
neben dieser arbeitet. In Yerbindung mit der ~während des Yerweises zutage 
getretenen Absicht des Beklagten, das Dienstyerhältnis zu lösen. lag somit 
für die Klägerin in der unmittelbar darauffolgenden Bestellung einer 
zweiten Yerkäuferin genügender Grund vor. den Zv,-eifel an der Kündigung 
überhaupt fallen zn lassen und sie auf den nächsten Termin zu beziehen. 

19410 

Anwendung der Bestimmungen der Arbeitsordnung zur Entscheidung 
ähnlicher, in ihr nicht vorgesehener Fälle. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes J3rünn yom 6. Juni 1911, Cr. II 22±j11. 

l~nter Berufung auf die Bestimmung der ,\rbeitsordnung, nach 
welcher die Arbeit am Samstag statt um 6 schon um 0 chr nachmittags zu 
enden hat. die Stunde von 5 bis 6 ehr aber wie eine Arbeitsstunde entlohnt 
wird, bela~lgte der Kläger (Maurer) den beklagten Baumeister auf die ihm 
YeTlyeigerte Zahlung für eine Stunde Iml Charsamstag, dem 10. L.l,pril1911, 
da die Arbeit an diesem Tage statt um 12 "Chr mittags schon um 11 Urr 
nrmittags endete, die Stunde von 11 bis 12 1.'hr aber nicht entloJmt wurde. 

Dem Klagebegehren \Hude Folge gegeben. 
Gründe: Dem Gerichte ist es vermöge seiner fachmännischen 

Zusammensetzung bekannt, daß die obige Bestimmung der bei den hiesigen 
Baumeistern allgemein gebräuchlichen _-'l.rbeitsordnung '>vegen der am 
Samstag regelmäßig in der Zeit von 5 bis 6 chr nachmittags stattfindenden 
Auszahlung zu dem Zwecke getroffen wurde, um den Arbeiter für den mit 
der Auszahlung verbundenen Zeitverlust zu entschädigen. Endet nun 
ausnahmsweise an den Samstagen vor hohen Feiertagen, als. Ostern,~ 
Pfingsten und Weilmachten die Arbeit schon um 11 "Chr vormittags und 
dient an diesen Samstagen die Stunde von 11 bis 12 Uhr zur Lohnauszahlung, 
so ist aus der Arbeitsordnung mit Rücksicht auf ihren W (lrtlaut nicht zu 
schließen, daß die Lolmö,uszahlungsstunde in diesen Fällen zu Lasten des 
Arbeiters gehen solL Vielmehr geht aus der :\bsicht der VertrlJ,gsteile, aus 
der Ähnlichkeit des bestimmt entschiedenen Normalfalles mit dem strittigen 
Falle und aus den Gründen der ausdrücklichen Anordnung hervor (§ 6, 7, 
914 a. b. G. B. ), daß die Entlohnung der Lohnauszahlungsstunde überhaupt 
gewollt ist, mag sie in welche Tageszeit immer fallen. 
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1942. 

Ein verlegtes Arbeitsbuch ist nicht ais ein in Verlust geratenes 
anzusehen. 

:2ntseheidullg des Gewerbegerkhtes Brüllll yom 16. Juni H'll, C 11 0)43 /'" ~ J ,1". :. /d, 

" Der .beklagte. :Uaurermeister konnte das Arbeitsbuch des Klägers 
\)laurergelnlfen) bel Auflösung des _\rbeitsverhältnisses nicht auffinden. 
weil er es \"erlegt hatte. Er erbot sich deshalb sofort. den Kläo·er zur Ge: 
\\"erbebehörde zu begleiten und ihm bei Beschaffung' eines nel;~n _:\rbeits
buches behilflich zu sein. Der Kläger lehnte dieses Anbot ab, bestand auf 
cl:f RückstellUll?, des Origi.uaJes und brachte, als diese nicht erfolgte, am 
1,lachsten Tage dIe KlagE' aut Entschädigung ein. Am Abend desselben Tages 
l~nd der Beklagte das Arbeitsbuch in seinem Stammgasthause, wo er es 
hege:l gelassen hatte, und folgte es dem Kläger aus. Den Klagsanspruch 
bezeIchnet er als unbegründet, weil der Kläger durch eigenes Verschulden. 
da er der ::\uss.tellung eines Duplikates nicht zugestimmt hatte, verspätet 
1,!:1 den BesItz emes Ausweises gelangt ist. 
~ 

Dem Kläger ,,,urde eine angemessene Entschädigung für die Zeit bis 
zur ~-'l.usfolgung seines Arbeitsbuches zugesprochen. 

Gr~nde: Xach § 80g, ~-'l.bS8"tz 1, Gew. 0., kan11 die Ausstellung' eines 
neuen ~Arbeltsbuches unter anderem dann beansl)rucht werden. wenn das 
_\rbeitsbuch beim. Ge\yerbsil:haber verloren gegangen ist. Im v~rliegenden 
~alle IUl1:delt es SIch aber mcht um ein verloren gegangenes, sondern um 
em ArbeItsbuch, welches der Beklagte bei Lösung des Arbeitsverhältnisses 
nicht auffinden konute, weil er es unter Vernachlässigung der ihm als Ver
,yahrer nach § 961 a. b. G. B. obliegenden Pflicht der sorO"fältio'el1 VerWahrUl1D" 
an einem, ihm nicht sofort erinnerlichen Orte ;erle~ hatte. Del~ 
Kläger stand in erster Linie gemäß § 80 c, Absatz 2, Ge\\'. O. der Anspruch auf 
~-'l.usfolgung des dem Beklagten in Yerwahrung gegebenen ~-'l.rbeitsbuches zu. 
er. ,yar daher nicht Yerpflichtet, der Ausstellung eines Duplikates zuzu: 
stlllll11en, zumal die Voraussetzung dieser Ausstellung, nämlich der Verlust 
des ."-rbeitsbuches, nicht zutraf und beharrte mit Recht darauf, daß sein 
c\rbeitsbuch gründlich gesucht und ihm ausgefolgt werde. Die Tatsache dieser 
nrspäteten ~\usfolgung allein machte nach § 80 g. :\bsatz 2, Gew. O. den 
Beklagten .~ntschädignngspflichtig·, ,yeshalb im Sinne des Kl<l!gebegehr811s 
zn cntschelden \ya1'. 
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Vereinbarungen, nach denen über den ~ngestel!ten ~uch. wege~ im.er
heblicher Pflichtverletzungen KonventiOnalstrafen m emer eh? wirt
schaftliche Existenz schädigenden Höhe v~rhängt werde.n. konnen, 

verstoßen gegen die guten Sitten und smd daher unglltlg. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes "Vien vom 24. Februar 1911, Cr. VII 1/11. 

Beklauter ,',"0.1' nach dem schriftlichen Vertrage yom 29. Dezember 
1908 ab 1. ~1ai 1909 auf die Dauer yon 3 Jahren al~ Zeich~ler yOll der 
Kho'erin aufo'enommen und enthält dieser Vertrag dIe Bestllllmung, Be
Id(l:oter habe ~llell Weisungen der Klägerin, sofern sie in den Bereich seiner 
Tätigkeit fallen, unbedingt Folge zu leisten, und jedes Zuwiderh~ndeln I?egen 
die \~ ertragspunkte ,'erpflichte Bekla~·teJ1, ein Pönale y~n 2.00 K zu leIsten. 

Auf Grund dieser Vertragsbestnmnungen hat Klagenn am L . 
1910 und am 14. August 1910 Versäumnisurteile gegen den ~eklagten auf 
Zahlung des Pönales YOll je 200 K samt Ne?en~ebühren. er":ll"kt: . 

Beklaoter trat nach Fällung dieser l;rteJle neuerlIch III dIe Dlenste 
der Kläo"erin °und wurde am 20. Oktober 1910 abermals wegen V?r:yeigerung 
ihm zug~wiesener Arbeiten entlassen; die Klägerin begehrt neuerhcll Zahlung 
des Pönales yon 200 K. 

Zur BeoTündung dieser Ansprüche hat die Klägerin vorgebracht, 
daß Beklagter'" am 20. COktober 1910 'wiederholt den Auftrag erhielt, eine 
bestimlllte~Arbeit zu machen; da Beklagter sich weigerte, diesem Auftrag'<, 
nachzukommen, habe sie dessen verfügt. 

Der Beklaote beantragt des Klage~ 
beo'ehrens; er habe am 20. Oktober 1910 Köpfe gezeichnet und währ81~d 
di;~er Arbeit habe er die Aufforderung erhalten, einen Hin~erg:"und fertig 
zn machen, er habe erklärt, momentan könne er seine ArbeIt mcht unter
brechen und, da er die ihm aufgetrageneA.l'beit nicht sogleic~l gemach~ habe, 
sei er entlassen worden. Klägerin gab zu, daß Beklagter Illlt Kopfzelchne.n 
beschäftigt war, es habe sich aber um eine dringende Arbeit gehandelt, dIP 
fertig zu stellen verlangt wurde. . 

Das Klagebegehren wurde abgevnesen. 
Gründe: Die YOll der Klägerin dem Beklagten zur Last 

Yerweigerung einer Arbeit während er inmitten einer anderen Arbeit 
kann nicht als eine derartige Vertragsyerletzung' angesehen werden, der.er
wegen die Bezahlung eines Pönales \'on 200 K zu fordern i.st; es l11:Iß eme 
so \~-eitgehende Y el'tragsbestimmung, die den Dienstgeber bei dem germgste.n 
Anlasse berechtigen konnte, jedesmal eine Pönale zu fordern, als geg~l1 d:" 
o'uten Sitten verstoßend erachtet werden (§ 878 a. b. G. B.). Hat Klagerm 
~'eo'en des gegenständlichen Vorfalles schon yOll ihrem Entlassungsrechte 
Gebrauch g~n~acht, 80 kann ihr nicht noch das Recht eing-eräumt werden, 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. ;\.'r. 1943 und 1944. 45 

zum drittenmale ein Pönale zu fordern und durch derartige Fordenmp;ell 
die \rirtschaftliche Existenz eines Angestellten zu gefährden. -

1944. 

rur zufälligen Schaden an der übernommenen Dienstkleidung haftet 
der Arbeiter nur, wenn er ihn durch eine widerrechtiiche Handlung 

veranlaßt hat 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien yom 18. Februar 1911, Cr. III 218/1L 

Der Klage auf Zahlung des rückständigen Lohnes eines ,Arbeiters 
inlrde Folge gegeben. 

Gründe: Gemäß § 979 a. b. G. B. haftet der Kläger für die ihm 
I-on der beklagten Gesellschaft für die Dauer seiner Anstellung leihweise 
überlassenen JHonturstücke nicht nur dann, wenn sie durch sein Verschulden 
beschädigt oder zugrunde gerichtet werden, sondern er hat guch den zu
fälligen Schaden, den er durch eine widerrechtliche Handlung yeranlaßt 
hat, zu ersetzen; daß dm" Kläger eine dieses gesetzliche :Maß überschreitende 
Haftpflicht bezüglich der ihm übergebenen lIonturstücke übernommen 
habe, wird von der beklagten Gesellschaft selbst nicht behauptet. 

Das Gericht hat nun auf Grund der bestimlllten, durchaus glaub
würdigen und beeideten Aussage des 1Ul1 Ausgange des vorliegenden Rechts
streites völlig unbeteiligten Zeugen ,J. B., welcher gesehen hgt, daß der 
Kläger in der kritischen Xacht des 1. bis 2. April 1910 beim Weggehen aus 
dem Dienste seinen Wetterkragen im Betriebsraume der beklagten Gesell
schaft auf den hierfür bestimmten Haken aufgehängt hat, im Zusammen
halte mit der Tatsache, daß auch die Zeugen E. H. und K. S. bestätig'en, 
daß ihnen der Kläger den Betriebsraum der beklagten Gesellschaft als jenen 
Ort bezeichnet hat, aus dem sein Regellkragen wegg:ekommen sei, als er
wiesen angenommen, daß der Regenkragen des Klägers, um dessen Ersatz 
sich der vorliegende Rechtsstreit dreht, tatsächlich aus dem Betriebs
(Ankleide)raume der beklagten Gesellschaft abhanden gekommen ist. 

Das Zurücklassen des Regenkragens in dem nachts versperrten, nur 
den Angestellten der beklagten Gesellschaft zur Verfügung stehenden Raum, 
in welchem sich eigene llumerierte Haken zum Aufhängen der J\:lonturstücke 
der Wächter befinden, kann aber dem Kläger als Verschulden um so weniger 
zugerechnet werden, als sich zur kritischen Zeit - in der Nacht vom 1. bis 
2. April 1910-ein Plakat des Inhaltes, daß für Abgänge yon J'lIonturstücken 
nicht -gßlmftet 'wird, nicht darin befand. 

Da nach dem Gesagten VOll einem Versclmlden, das der Kläger zu 
vertreten hätte, nicht die Rede sein kann, das Abhandenkommen des Regen
kragens des Klägers im 'Werte ,con15 K aus dem Betriebs(Anldeide)raume 
der beklagten Gesellschaft Yielmehr auf einen Zllfall, für den der Kläger 
nicht haftet, zurückzuführen ist die, beklagte Gesellschaft nicht be-



Entscneiül1ngeI'l. ~r. 194:1 und 1945. 

19-!5. 

Eine Entschädigung Hir. die verirags~~äß~e~~ ;1~s~~~~uf~:i~!1~ta~i:~~ 
kann der Angest~l~te mChtt ~~~c~n~rhielt und den Oienstgeber kein 
Pflegung anderweitig unen ge I . t 'fft 

Verschulden rl . . 

Entscheidull2: des Gewerbegerichtes \\~ien yom 13. l\Iärz 1911, cr.Q'Il~OII, i:3,lL 
~ 1 + d ß ev oit 0 y oyember L . D81 aell, 

Der Kläger beruft sich c..ar;·Oll1~~ :Io'lLat~<voeh~l~' und freie Station be-
l ,T 1 "'{er 0'eO'1'11 4c .\. cl • Co 

Beklagten a s \ en.al,' "O:~ 6 J:", 1911 erkrankte. biR zum 2-1 .• Jänner 
f . t ~Ol doß °r alü . aüJ.er 

scM tlg gewesen uv. "]~ 0 b" n F bIuar zur Erholung im Genesungs-
in Spitalpflege und von üa ~n R~s ::. : 1 t

e 
lro seire läno'er als sechs 'Wochen . . ri e ß er H.lt nCl~SlC+l al 1 b • 

heu11 ge,yesen Sel, ':0.. " : 1 2" Februar ·wieder zum Dienstautntte 
dauernde Krankilelt. als el Sle.1 am -, cl sei und daß ihm der Beklaate 
meldete. von dem Beklagten entlasse:l wOBr en . ('0 K bezahlt die Be-

~ f" h 'P oel]en 1111 etraO'e yon ) ~ . 
wohl den Gehalt ur ~ec~.s '\1' t'., Station ~ber yerweigert habe. Er be-

II . d Yero'i iüPl0' ,ur C Je Üe,e 1 "T h" za 1 nng er D"" 0.. d' f 81'e Station (lwch sec.l< \\ oe e.1. 
1 ,]0 "ero'ütnnO" HIT r Je r... . L • L '] 

anspruc 1t IhU, ~10 : tl • """} 1, lcher trotz seiner Krall:.;:helL 1 1111 
nämlich jene Zelt Imld~uCh, \, a lrel:G, \\ e Betra

o
' von 90 K 

, B zu' 0'" ~yeiter zu tleza.hlell \\ are11. den D Beine e" b V 
\. " • 

Das K13gebegehren wurde abge" lesei:. 1 t Zusao'e der ,.freien 
Gründe: Die einem Angestellte~l Wl.mac 1 e , .t' dem \ll-

, D' tgebe'" 111 S"111'''11 Haus\\ esen - . 
Station'"yerpflicht?t Ofm :en~ . 1 -d TI';nkwin~;\yeit zu gewahren. als 

1 TT· 'k n~t SGVl"le :::-pelse un ' •. d' 
oestel ten L nLel U J , > ~ t . '~'clerlich iRt Eine L111W<1n 111112 
~. B 3:," ,1'0 1 -0 dDr BedurÜllsse eI10l -'- _>.:. 

mes zur en.le"L."lho .•. G Id' h ]d I'at nur dann einzlltreten. wenn 
dieser Yerpfhchtung m el;le D.

e 
bteeUj)'er's 'es 11ll'11ÖO'lich wird. die ursprüng-

• e '. F • l"ldenR üe,:: lens 0 ,L D T • 

ll1rolge eme" \ else 1,:, ,", ri' \y D ries Yertrage~ entsprechenden \'\ else 
liche Yerpflichtnng 111 emeI uelDl1. etsenbu,' den o\l~O estellten ohne ,yichtigen 

"'11 etY'a wenn der lens ge er ." . . , 
zu er,u en, so '. . - . ,'. 1 Iden an dessea vorzeltlgem nUS-

, tl" ßt der 'yenn Ilm em \ else lU ~ 
GrUllG en a, 0 \ \"t Ilt 1 billio'erweise nicht zugemutel , 'Ht" e~ d0 1l1l dem ~",-noe, e eL b " . 
tntte tn ,[lUG > CL .... , 1 b' 1 ~ 1 Diensto'eber zu wolmen une! be! 
,yerden könnte, auch wehel HOC 1 el aen h 

ihm sein.e Jl.Iahlzeiten einzunehme
1
:l, 1'. 'c'lt yor der Fläo'er hat daher 

Ein solches Yerschulden legt lleI m 1 . -, 'd' G ~ tl~r 1'8 yero'ütet 
. 'cl t 1 ''\Voll''Ul'o' ,j"1 SpeJsen un ,,8 ,,, . C 

kein Recht, den Gel':,wr C-;l '. 1<" ~0;'1~:~_ .. t; dadurch daß er während der 
1 "'-11 r~11l1O"~ "'"lahn c el Deh as ~ u. , 

zu yer Jengen. ; ;.~ 0"": der SOllst diesem zu ge-
Krankheit des h.lagers dIe .. 1- • ,n .tc. möo"lichi'Tweise auch dadurch, 

1 ' c:. eioe" und Getrallhe eISj>(tI ~. ~ . . D 
wä 1renGen L p . 0 11 1·'" ;t'l' ~ "e"rwenden konnte, eme D('-

d Z· 'de~ allC en, eL h ' 
daß er as Imlller ~. . 1 "Beklao'ten zur Heraus-

D 1 clJ\," nr,i' (,eo." 
reichenmg. araus DIl~l~ .".. 1 c L~ noch nicht 
zahlung des c.d 

Gew,erbegerichtliche Entscheidungen. Xr. 1945 und 1946. 

werden. Der in dem Lrteile des Kaufmallllsgerichtes für den Stadtbezirk 
Stettin yom 17. Februar 1905 (abgedruckt in der Monatsschrift "Das 
Gewerbegericht", X. Jahrgang, Seite 142) ausgesprochenen Rechtsansicht, 
daß der Dienstgeber, weil er sicli sonst bereichern würde, den inrolge Lnter
Jy,ingung und Yerpflegung des Bediensteten im Krankenhause ersparten 
Betrag dem Bediensteten heraus zahlen müsse, ist nicht beizupflichten. 
Denn auch eine grundlose Bereicherung zieht nur dann die Verpflichtung 
zur Erstattung des Betrages der Bereicherung an einen anderen nach sich, 
wenn sie aus dem Yermögen oder auf Kosten dieses anderen gemacht 
worden ist. 

Dayon kann hier nicht die Hede sein, der Kläger ist - auf Grund der 
Krankenversicherung - im Krankenhause und später im Genesungsheime 
gepflegt worden und er hat demnach dadurch, daß er die Kost bei seinem 
Dienstnehmer nicht in Anspruch nehmen konnte, weder an seinem Vennögen 
noch sonstwie einen Schaden erlitten. 

Auch aus den Vorschriften des § 8 H. G. G., auf welche der Kläger 
sich beruft, geht die Berechtigung seines Begehrens nicht hervor; im Gegen
teile, der Umstand, daß in dieser Gesetzesstelle nur bezüglich der Geld
bezüge die .t\.nrechnung der dem Dienstnehmer für die Zeit der Dienst
,-erhinderung auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Versicherung zu
fließenden Beträge ausgeschlossen wird, läßt darauf schließen, daß bei 
anderen Bezüg'en die Anrechmmg der aus Versicherungen entspringenden 
Genüsse nicht ohne weiteres ausgesehlossen werden sollte. 

194:6. 

Besteht in einem Geschäftshause die Übung, daß alle Angestellten 
Weihnachtsremunerationen erhalten, so hat jeder Angestellte hierauf 
Anspruch, wenn nicht besondere Gründe für dessen Entziehung vor. 

liegen. 

Entscheidung des Landesgerichtes \'hen als Berufungsgerichtes vom 
13, Jiilmer 1911, eg. V 834/10, womit das Lrteil des Gewerbegerichtes Wien 

vom 9. Dezember 1910, Cr. YIr 57JjlO abgeändert wurde. 

Das Klagebegehren auf Zahlung einer Remuneration von 200 .K 
wurde abgewiesen. 

Gründe: Kläger anerkannte, daß vertragsmäßig eine HemUl1eration 
nicht vereinbart worden ist, und ist daher zu prüfen, ob Kläger' aus anderen 
nicht yertragsmäßigen Bestimmungen den erhobenen Anspruch hat. In 
Übereinstimmung mit dem Y orbringen der Beklagten hat das Gericht an
genommen, daß im vorliegenden Falle ein Anspruch des Klägers nicht 
besteht; die zu 'IV eilmaehten 1909 dem Kläger gemachte Ztrwendung 
charakterisiert sich schon nach dem Zeitpunkte der Hingabe des von der 
Beklagten naeh ihrem Ermessen bestimmten Betrages von 100 K als eillE: 
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ohne jede Verpflichtung frei~willig geleistete Remunerati.on, als IN eihl1~chts
o'eschenk im Sinne des Wortes, das zu geben dem Beheben der Beklagten 
~nhein1D'esteUt war und das einmal empfangen zu haben für den Kläger 
keine r~chtliche Grulldbge bilden kann, diese Zmyendung als per~od!sche 
Remuneration anzusprechen, gleichgiltig, \yje es die Beklagte mIt Ih.ren 
anderen Angestellten hält und ob eine :I:\eujahrsremuner8~tion im allge-

meinen üblich ist. 
Das Klagebegehren wurde daher als unbegründet (§ 16 H. G. G.) 

abgewiesen. 
Der Berufung des KHigers wurde teilweise Folge gegeben und 

dem Kläger ein Betrag von 100 K zuerkannt. ~., 
Gründe: Durch die Aussagen der Zeugen ~\. und .l\I. 1st ennesen, 

daß bei der beklagten Firnla WeihMchtsremunerationen üblich ware.n, daß 
regelmäßig jeder Angestellte eine solche bekam und nur ausnahmsweIse .aus 
besonderen Gründen bei einzelnen ~\llgestellten von der ~\uszahlullg 8111er 

solchen ~\bst3,nd genommen wurde. '. . ~, 
Da also bei der Beklagten ein solcher Usus herrschte, so 1st auch em 

rechtlicher "\nspruch der ~\ngestenten auf die Remuneration als v?rhanden 
anzunehmen. Dieses ~\nspruches kann der :I,ngestellte nur verlustIg gehen, 
wenn besondere Gründe dafür yorliegen. Solche sind aber von der Be
klagten nicht behauptet \vorde:l. Zwar ~a; sie belmllpte~: der Chef sei J~lit 
den Leistungen des Klägers lUcht zufneae:l gev\~;sen., :18 hat. aber keme 
konkreten Tatsachen angeführt, welche dIese Lllzufnedel:helt auch a~s 
O'erechtfertiot erscheinen lassen würden. Einer derartigen llIcht substantI
ierten Beha~lptung kann eine Erheblichkeit nicht ZUkO~1l11ell, sie kann auch 
nicht unter Beweis gestellt werden, da sie sich gar mch: als Behauptun,g 
einer bestimmten Tatsache darstellt. Es geht im GegenteIle aus dem Bne~e 
der Beklagten an den Kläger vom 14. November 1910 hervor, daß man .mIt 
seinen Dienstleistungen nicht unzufrieden Wal:. Der ~Iäg:r hat a.llc:: mcl:t 
selbst den Dienst verlassen, sondern es wurde Ihm gekundlgt. Es lIeg<. SOlllit 
kein Grund vor, um dem Kläger seinen Anspruch auf RemuneratIOn zu 

nehmen. 
Was die Höhe der Remuneration betrifft, so geht aus der Aussage 

der Zeuo'eu hervor, daß diese nicht nach einem fixen Maßstabe bemessen 
wurde :ondern mehr oder ~\Yeniger nach dem billigen Erm~ss.en des Chefs. 
Da de~' Bestand des Anspruches feststeht, die Höhe des stnttIgen Betrages 
aber infolge der Eigenart des ~T el'hältnisses lli:~lt nachgelviesen w:r~en ~~(H1l1, 
so hat der Gerichtshof gemäß § 273 Z. P. O. dIesen Betrag nach 1re18r LJber
zeugung festgesetzt. Der Gerichtshof ist von der Er:vägu!lg aT~~geg~n~en, 
<laß-nach dem bei der beklagten Firma herrschenden Usus der h.lager ]eüen
falls auf eine Remuneration in der ~![jlldesthöhe seines halben :Monats
Q'ehaltes. das ist 100 K, rechnen konnte und hat daher diesen Betrag als 
o ' 1 anO'emessen erachtet und dem Kläger zugesproc len. 

b 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Nr. 1947 und 1948. 49 

1947. 

Eine Verpflichtung des Dienstgebers, die Tätigkeit des Bautechnikers 
in seinem Oienstzeugnisse mit dem Worte: .. Bauwerkfühl'er" zu 

kennzeichnen, besteht nicht: 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 17. Jänner 1911, Cr. V 85/11. 

Das Klagebegehrell auf Bezeichnung der Tätigkeit des Klägers als 
"Bamyerkführer" im Zeugnisse wurde abgewiesen. 

Gründe: Nach § 39H. G. G. ist der Dienstgeber verpf~ichtet, bei Be
endigung des Dienstverhältnisses dem Dienstnehmer auf Verlangen ein schrift
liches Zeugnis über die Dauer und Art der Dienstleistung auszustellen. 

Hier dreht sich der Streit lediglich um die Art der Dienstleistung 
und ist deJ; Kläger der Ansicht, er sei berechtigt zu verlangen, daß das ge
gebene Zeugnis durch die Aufnahme des Wortes "Bauwerkführer" ergänzt 
werde. Aus den beiderseitigen Ausfüln'ungen geht nun einerseits hervor, 
daß der Begriff Bauwerkführer noch kein feststehender ist, und daß min
destens der Beklagte mit den Ansichten des Klägers über den Inhalt dieses 
Begriffes nicht übereinstimmt. Das Gesetz schreibt nirgends vor, daß die 
Tätigkeit des Angestellten mit irgend einem, die Tätigkeit zusammen
fassenden einzelnen 'vVorte charakterisiert werden müsse, wenn dies auch 
in der Regel zur Vereinfachung, und zwar dann geschieht, wenn ein Zweifel 
über den Inhalt der Wortbezeichnung nicht besteht. Das Gesetz verlangt 
nur, daß die Art der Dienstleistung anzugeben ist. Geschieht dies in um
fassender Weise durch Anführung der genauen Dienstleistungen, so ist, 
immer vorausgesetzt, daß diese Angaben auch den Tatsachen entsprechen, 
dem Gesetze genüge geleistet. :Mehr kann also der Dienstnehmer vom 
Dienstgeber nicht verlangen und es kann vom Dienstgeber nicht gefordert 
~werden, daß er sich erst, eventuell mit Hilfe von Sachverständigen, eine 
gellaue Definition jenes Wortes verschaffe, durch ~welches der Angestellte 
seine Tätigkeit kurz bezeichnet haben ~lYill. Wenn der Kläger trotzdem sich 
gerade darauf steift, das strittige Wort "Bauwerkführer" in das Zeugnis 
aufgenommen zu haben, stellt sich sein Klagebegehren als gesetzlich nicht 
begründet dar. 

1948. 

Das Dienstzeugnis hat sich nur auf die Gesamttätigkeit des Ange
steilten, nicht aber auf jede einzelne von ihm geleistete Arbeit zu 

beziehen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes \Yien Y011111. N oyember 1910, Cr. YII 46,(/10. 

Kläger stand bei der beklagten Firma als Konstrukteur in Diensten 
lmd hat unter anderem auch den Apparat zum elektrischen Antriebe \~011 

IY 
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Blaudruckmaschinen (Zeitschrift "Elektrotechnik und Maschinenbau", 
Jahrgang 1907, Seite 712 H.,) selbständig konstruiert. I~läger y~rlangt 
hierüber ein besonderes Zeugnis, obwohl ihm die Beklagte em Zeugms \:om 
31. Oktober 1910 über die yon ihm geleisteten Dienste als selbständIger 
Konstrukteur für Apparatenbau, insbesondere für Anlasser, Kontrol~er e.tc. 
ausrrestellt und in dem Zeugnis bestätigt hat, daß Kläger tuchtrge 
Lei;tungen bewiesen hat und als selbständiger Konstrukteur bestens 

empfohlen werden könne. ..' T 

Die Beklagte beantragt kostenpflichtige AbweIsung des hlage-
begehrens, da sie das Zeugnis den gesetzlichen Allforden:n?en .entsprecl:e~ld 
auso'estellt habe und nicht verhalten werden könne, für Jede emzehle TatIg~ 
keit und Leistung eines Angestellten ein Zeugnis auszustellen; Kläger .SeI 

als Konstrukteur für seine Dienstleistungen entlolmt worden, habe seme 
Dienste der Beklagten vertragsmäßig überlassen und haben die v?n ihm 
während seiner Dienstleistung konstruierten Apparate als Erzeugmsse der 

Beklagien zu gelten. 
Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: Gemäß § 39 des Gesetzes vom 16 .• Jänner 1910., R. G. B!. 

Nr. 20. ist der Dienstgeber verpflichtet, dem Dienstnehmer em Zeu~l1ls 
über die Dauer und Art seiner Verwendung auszustellen; in heiden RIch
tungen hat die Beklagte mit dem ,Zeug~üsse ,vom ~1. Oktober 19~.0 ,:011-
ständio' entsprochen, Dem Kläger wIrd seme DienstleIstung als seibstandiger 
Konst~ukteur für Apparatenbau, insbesondere für Anlasser, Kontroller etc., 
bestätigt und bezeugen schon die W orte ,,~elbständiger Konstnikt.~ur:',. 
daß Kläger nach eigenem Denken und Erfmden, .Appar~te seibstalldig 
konstruiert hat. Es kann von einem Unternehmer mcht gefordert ,wrden, 
über jede einzelne Tätigkeit eines Angestellten genaues .v erzeich:1is zu 
führen um dem Verlancren eines Angestellten entsprechend ]e nach Wunsch 
ein Z~ugnis auszustell~n, und sind in dieser Richtung die gesetzli~hen 
Pflichten des Dienstrrebers in der angefüln·ten Gesetzesstelle nornllert, 
wonach über die Ges~mttätigkeit eines A:lgestellten, ab~r nicht über ein
zelne Tätigkeiten eines Angestellten Zeugms auszustellen Ist. 

1949. 

Voraussetwngen für die Entlassung wegen passiver Resistenz. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 11. Oktober 1910, Cr. II 1020/10. 

Die in einer Druckerei angestellten Hilfsarbeiter ·wurden ,yegen 

passiver Resistenz entlassen. 
Dem Klagebegehren auf Kündigungsentschädigung wurde Folge 

gegeben. 

Gewei'begerichtliche Entscheidungen. Xr. 19J9 und 1950. 61 

Gründe: Das Gey,erbegericht hat die Frage, obpassiye Resistenz 
den Entlassungsgrund nach §82 lit. f, Gew. O. begründe, allerdings bejahen 
müssen, konnte aber auf Grund des Verhandlnngsergebnisses nicht zur 
yollen tb erzeugung gelangen, daß tatsächlich passin Resistenz vorgelegen 
sei. Die passive Resistenz deckt sich nicht mit jeder minderen Arbeits
leistung, sondern es muß bewiesen werden, daß diese mindere Leistung 
absichtlich herbeigeführt wurde, 

In dieser Richtung haben nun die von der beklagten Partei gefiilnten 
Zeugen kein genügendes li'Iaterial geliefert. 

Der Zeuge P. hat direkt widersprochen, daß ein Beschluß auf Ein
setzen mit der passiven Resistenz vorlag, und andere Beweismittel fehlen, " 
denn aus den Aussagen der Faktoren H. und G. kann nicht nüt Sicherheit 
auf passive Resistenz geschlossen werden. Zeuge H. meint wohl auf passive 
Hesistenz schließen zu sollen, muß aber doch bestätigen, daß lVlontag ,mf 
8 }Iaschinen 6000 Exemplare und 2 Revisionen gedruckt wurden und daß 
Dienstag auf 5 oder 6 Maschinen zugerichtet wurde, wozu lioch kommt, 
daß zur l\Iaschinenbedienung 3 krankgemeldete }faschinenmeister fehlten. 
;\m l\Iittwoch habe sich aber die Situation gegenüber Dienstag nicht ge
ändert. 

Zeuge G. bestätigt im allgemeinen, daß in der Setzerabteilung' 
gearbeitet wurde und meint selbst, die verminderte Arbeitsleistung der 
unter den Arbeitern herrschenden Aufregung, nicht aber einem planmäßigen 
Widerstande zuschreiben zu sollen. Sichergestellt ist auch durch diese 
Zeugenaussage, daß eine dringende Arbeit über Auftrag der Geschäfts
leitung auch vollständig ausgeführt wurde. 

Unter diesen Umständen glaubte das Gericht die verminderten 
;\rbeitsleistungen nicht auf eine planmäßige Verabredung, sondern auf die 
durch vorangegang811e Konflikte und Entlassungen hervorgerufene Auf
regung des Personales zurückführen zu müssen, daher der Entlassungsgrund 
des §82Iit, f, Gew. O. als nicht vorliegend erachtet und dem Klagebegehren 
stattgegeben wurde. 

1950. 

Die Drohung des Handlungsgehilfen, seine Anverwandten werden dem 
Oienstgeber nichts mehr abkaufen, wenn er ihm den vereinbarten 
Monats!ohn nicht wöchentlich auszahle, bildet einen Entlassungsgrund. 

Beiderseitiges Verschulden an der vorzeitigen Lösung. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 15: Februar 1911, Cr. IV 347/11. 

Dem Kläger wurde die Hälfte des als Kündigungsentschädigung 
eingeklagten Betr<tges zugesprochen, 

Gründe: Nach den Ergebnissen des Beweisverfahrens ist nicht 
völlig klargestellt, ob der Kläger selbst das Dienstverhältnis gelöst hat, oder 

IP 
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ob er vom Beklagten entlassen "worden ist. Durch die eidliche Aussage des 
Zeugen R. L. ist erwiesen, daß Beklagter anläßlich eines Streites den Kläger 
mit dem Worte "Lausbub" beschimpfte, was allein den Kläger nach 
& 26. Z. 4, H. G. G., zum vorzeitigen Dienstaustritte berechtigte. 
" . Anderseits ist die von den Zeugen bestätigte Drohung des Klägers, 
es "würden "weder sein Bruder, mit dem der Beklagte jährlich um mehrere 
Tausend Kronen Waren umsetzte, noch seine Schwester dem Beklagten 
etwas abkaufen, wenn er ihm nicht den Lohn wöchentlich auszahle - als 
eine Drohung mit einer Schadenszufügung anzusehen, die zwar noch nicht 
den Tatbestand einer Erpressung im Sinne des Strafgesetzes herstellt, weil 
sie nicht Furcht und Umuhe erregen mußte - wohl aber als eine Handlung 
bezeichnet werden kann, die den Kläger des Vertrauens des Dienstgebers 
ullwürdigerscheinen läßt. Der Handlungsgehilfe ist nach § 76 Gew. O. -
Handlungsgehilfen gehören auch zu den gewerblichen Hilfsarbeitern nach 
§73 Gew. O. - seinem Dienstgeber zurTreue verpflichtet. Ein Angestellter, 
der seinem Dienstgeber mit einer Schadellszufügung droht, handelt gegen 
die Treue und hat den Anspruch auf Vertrauen verwirkt. Der Kläger hat 
iiberdies den Beklagten, "eie durch die "\.ussagen des Zeugen R. L. fest
gestellt erscheint, durch die Worte: "ich bin ein ehrlicher JYlensch, mir 
glaubt man bei Gericht mehr" - welche Worte nach dem Zusammenhmlge 
zur Deutung Anlaß geben, daß Kläger dem Beklagten die Eigenschaft eines 
ehrlichen und Glauben verdienenden :Menschen absprechen wollte - er
heblich an der Ehre verletzt. Kläger hat also Handlungen begangen, wegen 
deren er nach § 27, Z. 1. und G, H. G. G., olme Kündigung entlassen werden 

konnte. . 
Es liegt aber geteiltes Verschulden an der "Lösung des Dienstyer-

hältnisses vor. Kläger hat dem Beklagten Anlaß zur sofortigen Entlassung 
gegeben, Beklagter hat dem Kläger durch die Besc~impfung das Recht 
erteilt, ohne Kündigung auszutreten (§ 26, Z. 4, H. G. G.). Daraus aber 
folgt, daß beide Teile für den Schaden haftbar sind, der durch die Lösung 
des Dienstverhältnisses dem Kläger er"wachsen ist und zwar nach der Ana
logie mit § 1304 a. b. G. B. zu gleichen Teilen. 

1951. 

Der ohne Grund entlassene Lehrling kann den lehrherrn zunächst 
nur auf Fortsetwng des lehrverhältnisses belangen. Ersatzansprüche 
wegen der Entlassung setzen den Nachweis eines Schadens voraus. 

. __ z:.;;t.t 

Entscheidung des Gewerbegerichtes '\Vien yom 1. Jllärz 1911, Cr. V 261(11. 

Der minderjährige Kläger ist zufolge eines yon'~"~i;~ll1"Vater mit d;. 
beklagten Firma geschlossenen Lehl'vertrages am 1. Juli 1910 als Kontor
praktikant auf 23/. Jahre aufgenommen worden. Am 4. Ylärz 1911 wurde 
er entlassen. 
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Der Kläger verlangt aus diesem Grunde eine Entschädigung von 
280 K, indem er für die sieben bei der Beklagten verbrachten l\Ionate 
den Betrag von je 40 K begehrt. 

Die Beklagte beantragt Abweisung der Klage. Der Kläger sei 
entlassen worden, "weil er sich in seinem Benehmen und auch in seinem 
Außeren zu seinem XachteiIe geändert habe. Wäluend er zuerst bescheiden 
und nett gewesen sei, sei er zuletzt selbstbewusst aufgetreten, sei mit 
schmutzigen Stiefeln und Anzug in die Arbeit gekommen. 

Am Samstag vor seiner Entlassung habe er zu einem Gange, den er 
in Piz Stunden hätte yerrichten können, länger als 3 Stunden gebraucht. 
Zur Rede gestellt habe er in trotziger "Weise geantlyortet. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: Selbst angenommen, die von der Bekhgten als Lehrherrn 

\~orgenommene vorzeitige Auflösung des Lehrverhältnisses sei nicht aus 
einem gesetzlichen Grunde erfolgt, so ist nicht erfindlich, inwiefern der 
Kläger gerade in jenen 7 'ylonaten, in "welchen die Beklagte ihren Yer
pflichtungen nachgekommen ist und den LehlTertrag eingehalten hat, 
überhaupt und gerade in der Höhe von monatlich 40 K einen Schaden 
erlitten hat. Es ,yar vielmehr Sache des Klägers, wenn er der Ansicht war, 
daß die Lösung seines Leluverhältnisses ohne gesetzlichen Grund erfolgt 
ist, die Beklagte auf Einhaltul1g des Yertrages zu belangen (§ 919 a. b. G. B.) 
::\ach dieser Gesetzestelle steht ihm allerdini!:s auch das Recht zu den Ersatz 
des ihm durch Yertragsbruch entstehend~n Schadens zu verlangen. Bis 
heute steht aber überhaupt noch nicht fest, ob dem Kläger ein solcher 
Schaden erwachsen ist. "Wird die Gegenseite durch ein für den Kläger 
günstiges "Grteil verhalten sein, ihn wieder in die Lehre aufzunehmen. so 
"wird das Lehrverhältnis ohnehin fortgesetzt und entsteht dem Kläger über
haupt kein Schaden. Sollte aber die tatsächliche "Gnterbrechung der Lehr
zeit von zirka 3 Wochen dem Kläger später einmal irgendwie zu Schaden 
gereichen (vielleicht dadurch, daß behördlicherseits eben wegen dieser 
ünerbrechung eine Verlängerung der Lehrzeit begehrt ,\ird, oder aus ähn
lichen Gründen), so wird es dem Kläger freistehen, seinerzeit diesen heute 
noch gar nicht existierenden Schaden geltend zu machen. Das Klage
begehren ,yar daher als unbegründet abzuweisen. 

1952. 

Unwlässigkeit gewis~er Zeichen im Zeugnis, die eine für den Dienst
nehmer ungünstige Deutung zulassen . 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien yom 11. Februar 1911. Cr. IY 288/11 
bestätigt mit Entscheidung des Landesgerichtes ,Yien als Ber~fllllgsgeric{lte~ 

yom 8. Jllärz 1911, Cg. Y 1311/11. 

Dem Klagebegehren einer Hilfsarbeiterin auf ~-\.usstellung eines 
ordnungsmäßigen Zeugnisses und Schadenersatz ,mrde Folge gegeben. 
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Gründe: ~\ach § 81 Gev;. O. ist dem Hilfsarbeiter ein Zeugnis über 
die Art und Dauer der geleisteten Dienste auszustellen und ist dieses Zeugnis 
über Verlangen des Hilfsarbeiters auch auf sein sittliches Betragen und den 
,Vert seiner Leistung'eu auszudehnen. Die A.Tt der Lösung des DienstY8I
hältnisses in dem Zeugnisse anzuführen, ist im Gesetze keineswegs yor
g:eschrieben. Selbst wenn der Hilfsai'beiter über die Art der Lösung des 
Dienstyerhältnisses einen Ausspruch im Zeugnisse verlangen würde, bestünde 
für den Dienstgeber keine Verpflichtung, sich hierüber auszusprechen. 
l\lacht er aber in dem Zeugnisse ,,'on der Art der Lösung des Diensyerhält
nisses Erwähnung', dann darf die bezügliche Eintragung nicht ungünstig 
sein. (§ 80 g Gew. 0.) Die Worte: "gesund und lohnbefriedigt entlassen" 
könnten nun für sich allein keinen ausreichenden Grund zu einer Bean
standung geben. Im vorliegenden Falle befindet sich aber in dem durch 
einen Stampiglien druck hergestellten Zeugnisse oder Yielmel1r in den beiden 
Zeugnissen vom 11. Jänner und 27. Jänner 1911 zwischen dem Worte 
"wurde" und "gesund und lohnbefriedigt entlassen" ein mit einer punk
tierten Linie versehener Raum. Erfahrungsgemäß pflegt in Zeugnissen 
solcher Art dieser Raum mit Bemerkungen wie: "über eigenes Ansuchen" oder 
"wegen eingestellten Betriebes" oder "wegen Mangel an Arbeit" ausgefüllt zu 
,,'erden. Ist dieser Raum unausgefüllt, wie im Zeugnisse yom 27. Jänner 1911 
oder gar mit einem Striche ausg'efüllt, wie im Zeug'nisse vo11111. Jänner 1911, 
dann kann der Leser eines solchen Zeugnisses leicht auf den Gedanken 
kommen, daß das Dienstyerhältnis zufolge eines vom Dienstgeber geltend 
gemachtenEntlassungsgrundes einseitig gelöst worden ist. EilleEintragung, 
die diese Auffassung zuläßt, kanu unmöglich als eine günstige Ein-
tragung angesehen ,,,,erden. . 

Ist aber die Eintragung als nachteilig anzusehen, dann war ehe 
Klägerin im Rechte, das Arbeitsbuch mit diesen Eintragungen zurückzu
weisen und ist dann auch berechtigt, ein neues, den gesetzlichen Anfor
derungen (§ 81 GelY. 0.) entsprechendes Arbeitszeugnis zu verlangen. Da sie 
aber ohne ATbeitsbuch einen Posten nicht finden kann, da die Aufnahme 
einer Arbeiterin ohne Arbeitsbuch gesetzlich unzulässig ist, anderseits mit 
Grund angenommen werden kann, daß sie mit einem ordnungsmäßigen 
Zeugnisse sogleich ATbeit erhalten haben würde, hat sie durch die Yo1'
enthaltung eines ordnungsmäßigen Zeugnisses einen Schaden erlitten, der 
in dem Entgange an Verdienst für jeden Arbeitstag besteht. 

Die Berufung gegen dieses Urteil wurde zurückgewiesen. 
Gründe: Entscheidend für die Frage, ob das Zeugnis ordllung~

mäßig ist oder nicht und ob die Klägerin ein Recht auf Ausstellung eines 
anderen ordnungsmäßigen Zeugnisses hat, ist einzig und allein die objektjY8 
Beschaffenheit des beanstandeten Zeugnisses. IV as diese aber betrifft, so 
muß bei dem l:mstande, als die in dem Stampigliendrucke leer gelassene 
Stelle durch verschit'denartige handschriftlich eingesetzte Striche und 
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Schlingen ausgefüllt wurde, in der Tat gesagt werden, daß diese ATt der 
Ausfüllung immerhin den Verdacht erregen kann, daß das letzte Dienst
wrhältnis durch ein schuldhaftes Verhalten der ~tUbeiteril1 gelöst wurde. 
Es genügt aber für die Qualifikation eines derartigen Zeugnisses als nicht 
ordnungsmäßig schon die :Möglichkeit, daß bei denjenigen, denen es 
yorgewiesen wird, ein solcher Yerdacht entstehen kann, mag er objektiy 
auch vollkommen unbegründet sein. Es kommt hierbei noch insbesondere 
in Betracht, daß da,s Zeugnis im Arbeitsbuche selbst ausgestellt war, daher 
von der Klägerin, wenn sie .tUbeit suchen will, an den betreffenden ATbeits
stellen unbedingt vorgewiesen ,yerden muß. Ist aber, wie der Gerichtshof 
sich überzeugt hat, die Form dieses Zeugnisses eine nicht ordnungsmäßige, 
dann ist auch die Pflicht der beklagten Firma gegeben, der Klägerin ein 
ordnungsgemäßes Zeugnis nach § 81 Gew. O. auszustellen und erscheint hier
durch der erste Teil des Kla,gebegehrens begründet. 

Es ist aber auch hiedurch der Entschädigungsanspruch der Klägerin 
dem Grunde nach gerechtfertigt. Denn nach § 80 g, Gew. 0., ist jeder 
Gelyerbeillhaber, der eine unzulässige Eintragung gemacht hat, dem ATbeiter 
entschädigungspflichtig. 

1953. 

ber Vizepolier ist kein höherer Angestellter im Sinne des Handlungs
gehilfengesetzes. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes ,Yien vom 13. Jänner 1911, Or. V 85/11. 

Das Klagebegehren eines Vizepoliers auf Kündigul1gsentschädigung 
'Yllrde abgewiesen. 

Gründe: Aus der Zeugenaussage des R. geht das Eine mit Sicherheit 
hervor, daß dieser Zeuge nicht,wie der Kläger behauptet, bestätigt hat, es 
komme das neue Gesetz auf das vorliegende ATbeitsverhältnis zur An
wendung, wenn es auch vollkommen glaublich Seilll1lag, daß ganz im 
allgemeinen yon der Geltung des Gesetzes gesprochen worden ist. 

Selbst wenn aber der yom Kläger geschilderte Sachverhalt voll
kommen den Tatsachen entsprechen würde, wenn wirklich der Zeuge R. 
auf die klägerische Anfrage: "da gilt also das neue Gesetz", bejahend ge
ant,yortet haben sollte, so kann mit Rücksicht auf die;yom Zeugen voraus
geschickte Antvmrt: "Wir halten uns nach dem Gesetze", bei dem Umstande 
als das neue Gesetz gar nicht "\veiter bezeichnet wurde, auch yon der Kün
digung nicht ,,,,eiter gesprochen wurde, diese Bejahung vernünftiger Weise 
nur dahin verstanden werden, daß das neue Gesstz ohne Rücksicht auf 
besondere Vereinbarungell unter der Voraussetzung angewendet werden 
soll, daß das in Rede stehende Arbeitsyerhältnis überhaupt als ein solches 
im Sinne des Handlungsgehilfengesetzes anzusehen ist. Es kann aber darin 
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nicht eine Zustimmung dazu erblickt werden, diese Gesetzesbestimmungen 
sollen auch dann maßgebend sein, wenn nach der Sachlage ein anderes 
Gesetz zur .Au:twendung zu kommen hat. 

Es war daher die Frage näher zu untersuchen, ob der Kläger als 
Vizepolier bei dem Beklagten unter die im § 2 H. G. G. angeführten 
Angestellten einzureihen ist. 

Daß es nicht auf den Titel ankommt, daß auch ein als Vizepolier 
Angesprochener, wenn er eben vorwiegend zu höheren Diensten venwndet 
wird, als unter das Handlungsgehilfengesetz fallend anzusehen ist, ist klar. 
Denn nicht der Titel, sondern die Art der Beschäftigung ist das lVlaßgebende. 
Allerdings wird in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ein besser klingen
der Titel gewährt werden, als dem Angestellten tatsächlich gebührt; so daß 
die Selbstbezeichnung als Vizepoliel' schon für eitle geringer qualifizierte 
Arbeit spricht. Die vom Kläger selbst geschilderte Art seiner Tätigkeit läßt 
ihn keineswegs als einen vorwiegend zu höheren Dienstleistungen An
gestellten erkennen. Er hatte kein Dispositionsrecht über die Arbeiter in 
dem Sinne, daß er über die Arbeiter oder ihre Gesamtheit verfügen konnte. 
Er hatte auch keine leitende Stellung inne. Es war ihm lediglich eine Gruppe 
von Arbeitern zuge~wiesen, deren Tätigkeit er zu beaufsichtigen hatte. Er 
durfte auch nicht Arbeiter aufnehmen und entlassen. Die Aufnahme be
kannter Arbeiter war ersichtlich eine Ausnahme. Von einer selbständigen 
Bauführung seinerseits kann überhaupt nicht die Rede sein. Er ,,,ar ein 
Aufsichtsorgan, wie es jeder gewöhnliche Vorarbeiter ist und ~\Yenn er 
vielleicht auch hie und da höher qualifizierte ATbeit geleistet hat, übenyog 
diese Arbeit gewiß nicht die eben bezeichnete gewöhnlich von ihm yer
richtete. 

Er ist daher als gewerblicher Hilfsarbeiter im Sinne des § 73 Gew. O. 
zu betrachten. Auf ihn kommt, \yas die Frage der Kündigung anbelangt, 
§ 77 Gew. O. zur Anwendung. Er muß sich mit einer Kündigungsfrist von 
14 Tagen begnügen und kann, da das Arbeitsverhältnis olmehin mit einer 
solchen zur Lösung gebracht wurde, ~\nsprüche wegen gesetzwidriger Lösung 
nicht geltend machen. 

IHM. 

Ein technischer Zeichner, der Skizzen nachzuzeichnen und die 
Zeichnungen nach angegebenen Maßzahlen auszuführen hat. leistet 

höhere Dienste. 

Entscbeidung des Gewerbegerichtes Wien vom 28. Oktober 1910, Cr. YII 390/10. 

Dem auf Kündigungsentschädigung gerichteten Klagebegehren eines 
Zeichners wurde Folge gegeben. 
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Gründe: Die Beklagte bestreitet, daß dem Kläger eine gesetzliche 
Kündigungsfrist nach dem Handlungsgehilfengesetze zukomme, da der Kläger 
nicht unter die im § 2 dieses Gesetzes bezeichneten Angestellten falle. In 
dieser gesetzlichen Bestimmung 'wird unterschieden zwischen vorwiegend 
zu kaufmännischen und zu höheren, nicht kaufmännischen Diensten ver
wendeten Personen. Nach Inhalt des ZeugnissEs der Beklagten vom 15. Ok
tober 1910 wird Kläger an erster Stelle als Lohn- und Akkordveneclmungs
bemllter bezeichnet und hat Kläger nach Aussage des Zeugen R. F. an zwei 
Tagen der Woche buchhalterische kaufmännische Verwendung gefunden. 

Die Tätigkeit des Klägers als Zeichner erfordert eine eingehende 
~\usbildung in einer bestimmten Richümg und setzt eine besondere Fähig
keit und Gabe voraus, die über das ge,yöhnliche Bildungsniveau, auch eines 
Handelsangestellten, hinausgeht. 

Kläger war im Betriebe der Beklagten als alleiniger Zeichner an
gestellt und haUe an der Seite des Ingenieurs Arbeiten auszuführen, zu 
denen er nur infolge seiner besonderen Kenntnis und Fertigkeit befähigt 
war; auch das Kopieren von Zeichnungen erfordert große Genauigkeit, bei 
der Kopf und Hand mitzuwirken haben und die nur derjenige leisten kann, 
der entsprechende Schulung genossen hat. Kläger hat aber nicht nur kopiert, 
sondern auch Vergrößerungen von Zeichnungen yorgenommel1 und Zeich
nungen ausgeführt, bezüglich deren nur die Maßzahlen bekannt gegeben 
worden sind. 

Bei dieser Gesamttätigkeit hat das Gewerbegericht die ~\nschauung 
gewonnen,· daß Kläger jener Gruppe von Angestellten angehöre, die zu 
höheren, nicht kaufmännischen Diensten verwendet werden. Im Gesetze 
ist diesbezüglich eine bestimmte Vorschrift nicht gegeben; es muß aber auf 
die Bestimmung des § 73 Gew. O. gev,iesen ~\Yerden, die zu den Personen, die 
höhere Dienste verrichten, auch "Zeichner" zählt. 

Die von der Beklagten eingehaltene 14tägige Kündigungsfrist war 
sonach als unzulässig anzusehen. 

IHi)ö. 

Poliere ohne theoretische Vorbildung, die nicht selbständig die Aus
führung eines Baues leiten, leisten nicht höhere Dienste. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien yom 21. Februar 1911, Cr. V 214/11. 

, Das auf Kündigungsentschädigung gerichtete Klagebegeln'en eines 
Baupoliers wurde abgewiesen. 

Gründe: Das fachmännisch besetzte~ Gericht ist aus der eigenen 
Schilderung des Klägers über seine Tätigkeit bei dem Beklagten im Zu
sammenhalte mit der Zeugenaussage keineswegs zur tberzeugullg ge
kommen, daß der Kläger unter die im § 2 H. G. G. angeführten Personen, 
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die vorwiegend zur Leistung höherer (nicht kaufmännischer) Dienste allg'e
stellt sind, einzureihen ist. Gewiß können Poliere, ,yenn sie die nötigen 
theoretischen Kenntnisse besitzen, die entsprechenden Schulen besucht 
haben und denen die selbständige Leitung eines Baues in die Hand gegeben 
ist, als solche Personen aufgefaßt werden. Dem Kläger mangelt aber nicht 
nur die theoretische Vorbildung (er hat keine Staatsgewerbeschule oder 
andere Fachschule besucht); er hat auch nicht selbständig den Bau geleitet. 
Seine Tätigkeit ist vom Beklagten und dem .c\rchitekten nicht nur über
wacJ1t worden, dieser hat ihm auch Weisungen gegeben, wie Zll arbeiten ist. 
Trotzdem hat er aber arge Fehler in der Anlage gemacht, wie dies aus der 
Zeugenaussage hervorgeht. Vom zweiten Stocke an hat er überhaupt nicht 
mehr 'allein, sondern mit K. gearbeitet. 

Bedenkt man ferner, daß er selbst bei der Aufnahme nur eine 14tägige 
Kündigung verlangt hat, trotzdem ihm damals die Bestimmungen des 
Handlungsgehilfengesetzes schon bekannt gewesen sein konnten, er sich 
mithin selbst nur als einen gewerblichen Hilfsarbeiter nach § 73 Gew. O. be
trachtet hat, so kommt man zur Überzeugung, daß die Bestimmungen des 
Handlungsgehilfengesetzes anf ihn nicht zur Anwendung kommen. Damit 
stellt sich aber die 14tägige Kündigung als eine ganz korrekte dar. 

1956. 

Die Kündigung mittels rekommandierten Briefes wird mit der Zu
stellung an einen Hausgenossen wirksam. 

Entscheidnng des Landesgerichtes Wien als Berufungsgerichtes yom 2. De
zember 1910, eg. V 648/10, womit das Frteil des Gewerbegerichtes Wien yom 

5. Oktober 1910, Cr. VI 1809/10 abgeändert wurde. 

Die Beklagte beantragt die Ab,yeisung des auf Kündigungsentschä
digung gerichteten Klagebegehrens, weil sie mit Schreiben vom 18. August 
1910 dem Kläger die Stellung für 30. September aufgekündigt habe und 
,'{eil dieses Scln'eiben spätestens am 19. August dem Kläger zugekommen 
sei. Allerdings sei das Schreiben von der Gattin des Klägers am 19. August 
'wieder zurückgestellt worden und es sei dann, als ein später unternommener 
Versuch, das Kündigul1gsschreiben dem Kläger neuerlich zu behändigen, 
erfolglos geblieben war, dem mittels Beschluß des Bezirksgerichtes Wieden 
illfolg'e schwerer Erkrankung des Klägers gemäß § 269 a. b. G. B. bestellten 
Kurator ad actum Dr. :M. ,erst am 24. September zugestellt worden. ' 

Doch vertritt die Beklagte den Standpunkt, daß die Kündigung 
nach dem geschilderten Sachverhalte spätestens am 19. August rechts
wirksam erfolgt, somit die Lösung des Dienstverhältnisses mit EndeSep
tember gerechtfertigt gewesen sei. 
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Der Kläger gibt zu, daß der Kündigungsbrief yom 18. August am 
19. August in seiner Wohnung abgegeben worden sei, er bestreitet aber die 
Rechts"irksamkeit dieser Kündigung unter Hürweis darauf, daß er von 
dem Einlangen des Briefes und von dessen Inhalte damals gar nicht Kenntnis 
erlangen konnte, da er am 17. August - im Geschäfte der beklagten Firma 
- einen Schlaganfall erlitten habe, 'dann in seine Vi' ohnung gebracht worden 
und dort etwa eine Woche schwer krank zu Bette gelegen sei. Der Brief sei, 
a18 er einlangte, VOll seiner Frau übernommen worden, und diese habe, da 
der ihn behandelnde ~\rzt Dr. S. verboten hatte, ihm irgend eine Aufregung 
zu verursachen, yon dem Briefe nichts mitgeteilt, so daß er erst nach der 
an den Kurator ad actum erfolgten Zustellung am 29. September davon 
erfnhr. 

Dem Klagebegehren wurde in erster Instanz Folge gegeben. 
Gründe: Angesichts des schwer"lmmken Zustandes des Klägers in 

der Zeit, da der Kündigungsbrief in seiner Wohnung einlangte, hätte, wie 
sich aus der Zeugenaussage des behandelnden Arztes ergibt, die Mitteilung 
deB Inhaltes, der für ihn als Familienvater den YerInst der Existenz be
deutete, eine Gefahr für sein Leben nach sich ziehen können und es konnte 
ihm daher in der in Betracht kommenden Zeit der Kündigungsbrief nicht 
zugestellt und eingehändigt werden. 

Es kann somit nur die an den Kurator ö,d actum erfolgte Behändigung 
des Kündigungsbriefes eine Rechtswirksamkeit äußern. 

Da nun diese anl 24. Septernber erfolgt ist, gebührt dem Kläger im 
Sinne der §§ 20, Absatz 1, und 29 H. G. G. der Lohn für die Zeit bis 31. De
zember 1910 und erscheint somit sein Begehren gerechtfertigt. 

Der Berufung wurde Folge gegeben und die Klage abgewiesen. 
Gründe: Nachdem unbestritten festgestellt ist, daß der rekom

mandierte Kündigungsbrief spätestens am 19. August 1910 in der Wohnung 
des Klägers eingetroffen ist, daß der Brief daselbst von der Gattin des 
Klägers übernommen, das Postrezepisse von ihr unterschrieben und der 
Brief erst später yon der Gattin des Klägers der Firma zurückgesandt wurde, 
nachdem ferner die Zustellung eines rekommandierten Briefes nach den 
Postvorschriften gültig an die Gattin des Klägers erfolgen konnte, so ist 
damit die Kündigul1g vollzogen und die spätere Handlung der Beklagten, 
welche die neuerliche Zustellung der Kündigung an einen Kurator ad actum 
bezweckte und bewirkte, nicht von Bedeutung. 

Die Beklagte hat am 18. und 19. August, sechs Wochen vor dem 
Quartalschlusse gekündigt, sie hat alles g'etan, was von ihr verlangt werdell 
kann, sie hat ihren Willen kundgegeben, es war unter den obwaltenden 
rmställden nicht unmöglich, daß Kläger innerhalb dieser Kündigungsfrist 
von der KündigTlllg Kenntnis erhalten konnte und hat er auch tatsächlich 
noch innerhalb der Frist hieyon Kenntnis erhalten. 
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,Venn Kläger durch das rücksichtsvolle Vorgehen seiner Gattin 
nicht ganze sechs \Vochen hatte, um sich um eine neue Stelle umzusehen, 
so lag dieser Grund nicht in einem V Ol'gehen der Beklagten, sondern in der 
Krankheit des Klägers, die ihn auch bei rechtzeitiger Kenntnis yon der 
Kündigung daran gehindert hätte, eine neue Stelle zu suchen. 

Es hatte daher, da die Auflösung des Dienstverhältnisses mit Ende 
September rechtmäßig ·war, der Kläger keinen Anspruch für die Zeit 
nach Ende September 1910 und war daher das Klagebegehren, das die 
Zahlung für die Zeit vom 1. Oktober 1910 bis 1. Jänner 1911 anstrebt, ab-
zuweisen. ~; 

1951. 

Der erste Tag der Dienstleist'flng ist in die vereinbarte Probezeit 
einzurechnen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes \Yien vom 29. Dezember 1910, Cr. YII 
2362/10, bestätigt mit Entscheidung des Li'lndesgerichtes \Yien als Berufungs

gerichtes yom 20. Jänner 1911, Cg. Y 22/11. 

Kläger war bei der Beklagten als Kommis in Dienst getreten mit der 
Vereinbarung, daß der erste 1\1onat vom Tage seines Eintrittes Probezeit 
sein und daß nach Ablauf dieser Zeit einmonatliche Kündigungsfrist gelten 
solle; er hat diese. Stellung am 21. N oVel11ber früh morgens angetreten und 
verlangt Kündigungsentschädigung, da die Beklagte ihn am 21. Dezember 
abends entlassen habe. 

Dem Kläger wurde ein Betrag yon 126 K 70 h zuerkannt. 
Gründe: Für die Berechnung des Probemonates, ,,'äln'end dessen 

im Sinne des § 19, Absatz 2, H. G. G., das Dienstverhältnis jederzeit gelöst 
,wrden kann, sind, da es sich um die Abgabe einer nur innerhalb der be
stimmten Frist zulässigen Erklärung handelt uEd nicht um die Erfüllung 
eines Handelsgeschäftes und auch nicht um die Yornahme einer Prozeß
handlung, ·weder die Bestimmungen der Artikel 326 bis 334 H. G. B. noch 
jene der §§ 125 und 126 Z. P. O. maßgebend. 

Es fehlt demnach an einem gesetzlichen Anhaltspunkte dafür, daß 
der 21. November, an ,,,e1che111 der Kläger schon vom Beginne der Arbeits
zeit an bei der Beklagten Dienst getan hat, in den Probemonat nicht ein
gerechnet werden sollte. Die Beklagte hätte, ,yenn sie das Dienstverhältnis 
ohne vorherige Kündigung lösen wollte, bei der für sie günstigsten Auslegung 
der Bestimmung des § 19, Absatz 2, H. G. G., dies am 21. Dezember spätestens 
früh morgens tun mUssen. 

Da sie dies unterlassen hatte, konnte das Dienstverhältnis nur nach 
vorheriger Kündigung gelöst ,,,erden; die am 21. Dezember nachmittags oder 
abends ausgesprochene Entlassllllg war rechtswidrig und der Kläger kann 
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daher, da ihm das 'Eingehen auf ein neuerliches Probeyerhältnis nicht zu
gemutet werden konnte, die im § 29 H. G. G. vorgesehenen Rechte geltend 
machen. 

Die Berufung gegen dieses "Grteil wurde zurückgewiesen. 

Gründe: Da der Sachverhalt unbestritten ist, handelt es sich 
lediglich um die Berechnung der Probezeit. Hiebei ist davon auszugehen, 
daß es sich bei der Vereinbarung einer Probefrist nicht um eine Frist handelt, 
innerhalb welcher eine Willenserklärung abzugeben ist, sondern um eine 
i\.l'beitsleistung von bestimmter Dauer. Wenn eine Probezeit von einem 
}Ionate vereinbart ist, so muß einen vollen Ji'Ionat lang geprobt werden, es 
ist aber auch schon der erste Tag, an dem gearbeitet worden ist, einzurechnen. 

Vorliegendenfalles hat Kläger seinen Dienst am 21. November 1910 
morgens begonnen und an diesem Tage bereits während der ganzen Ge
schäftsstunden gearbeitet, Dieser Tag ist daher zur Gänze in die Probezeit 
einzurechnen. 

Folglich lief die Probezeit am 20. Dezember ab und war die Ent
lassung spätestens am Abende dieses Tages mit Schluß der Geschäftsstunden 
auszusprechen. Der Ansicht des Erstrichters ist insoferne nicht beizutreten. 
als dieser annimmt, die Entlassung wäre, wenn am 21. Dezember 1910 frül~ 
erfolgt, noch rechtzeitig gewesen. Dies ist nicht der Fall, die Entlassung 
vräre auch in diesem Falle verspätet gewesen. 

Da somit die am 21. Dezember 1910 abends ausgesprochene Ent
lassung verspätet war, so konnte sie nur als Kündigung ·wirksam werden, 
das heißt, da eine monatliche Kündigung' vereinbart war, für den nächsten 
Ji'Ionatsschluß nach Ablauf der einmonatlichen Kündigungsfrist, also per 
31. ,Jänner 1911. 

1958. 

Entschädigung für verweigerten Urlaub. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 11. Oktober 1910, Cr. VII 335/10. 

Nach dem übereinstimmenden Vorbringen beider Streitteile ,rar 
Kläger bei dem Beklagten als Geschäftsführer mit eineml'l1:onatsgehalte YOll 

400 K angestellt und wurde das Dienstverhältnis zufolge der von dem Be
klagten ausgegangenen Kündigllng mit 30. September 1910 gelöst. Kläger 
verlangt nun an Entschädigung für den ihm gesetzlich gebührenden Urlaub 
(10 Tage) 133 K. 

Der Beklagte beantragt kostenpflichtige Abweisung des Klage
begehrens. 

Der Urlaub sei dem Kläger in der IN eise gewährt worden, daß 
Kläger nach erfolgter Kündigung bis· zum Ende des Dienstnrhältnisses 
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h f 1 n hatte und Kläg;er täglich nur auf eine Stunde ins Gesc ä t zu i0111me 

hiermit einverstanden war. 
B .. 'li h des erlaubes gab Kläo'er auf das Vorbringen des Beklagten 

daß :~u~a~h erfoloter Kündigung "'seinen gesetzlichen "Crlaub y~rla~~t 
an, aO'ter da~auf erwiderte. das Gesetz, das den Urlaub vorsc 1~81, 
habe und ~e~~ b. erlaub sei im Ge~etze nicht vorgeschrieben; beim D:enst
kenn? er l1lC ,~ll~ ,.' 0' 'für den erlaub verlangt. Bei der KündIgung 

~u~tn.~e l~~~I:~!~l!;~i~~ll:O ~:~~rauchte ,vährend der Külldigun.gsfrist ~äg~ch 
1a e I In. e ~ , " ] in" Geschäft zu kommen, als EntschädIgung fm en 
nur auf eme :::itunae 1 'd e '1 b habe er die~ nicht o'en0111men. c\1s 
ihm gesetzlich zuste len en r au '... C Tb''? 
Parteien vernommen bezeugten beide Strelttelle Ihr '\ 01' Imgen. '1"0" 

Die Entschädigung für den 10tägigell Urlaub wurde dem Kla"er 

zuerkannt. \, 
., . .. ß § 17 H G. G. gebührt dem Kläger, nachdem 

Grunde. Gema . d.t hatte ein ununter-
das Dienstverhält:üs bereits sechs ~~o~ate81;.e d:~e~in solch~r 'Crlaub dem 
brochener erlaub III der Dauer: von ag d~m V orbriIlD"en des Beklagten 
Kläger nicht gewährt y{orden Ist, geht aus, ." d' Richtmo' 

"b d' Parteiaussao'e des Beklagten 111 leser L " 

hervor. Gegellu. el~ el' , . b d 1:l Klägers vollen Glauben beimessen, 
llußte das GenchG den :>llga en es d Kl"' .. d' 

1 ,. o'esetzlichen Urlaub venyeiged hat un er, a~er, le 
daß Beklagter den b . 1 b, ':'1 'end der Kündio'uno'sfrist täglIch nur 
Erklärung des Beklagten., erf la ekYl a TI lll'cht als E~ltR;hädigUl1O" für den 

f · St d ins Geschä t zu 'Olllluen,' C " , 

au eme, Ull e . . Pt' 'aben des Klägers durch sem 
Urlaub genommen habe, 'YeII dIe ar eIang , O' b" daß 

tl' h bekräftiot werden: Beklagter mußte zube ,n, 
Verhalten wesen IC b ' . \. ." che ~tellte 
}71:' , . 'b . Beendigung des Dienstverhältnisses weItere i llSPru ' I"'· 
:\ ager el 1 1 t B' dem Monatso'eha te ,on 
' d diese tatsächlich geltend gemCl.C It la. eI ',~ , . b 133}T _ 

un Kl:' . . f" . 10 Ta<re der Betrag von \. zu 400 K wurde daher dem ager ur. b 
h (§ 1'"'('2 H G G . §~ 1290 u. H. a. b. G. B.). gesproc en I'··· , "' 

1959. 

. 'Ir wenn dem Dienstgeber bei Vertrags-
Der Dienstvertragt Ist ~n~1 d~; Dienstnehmer für die Zeit des Dienst-
abschluß bekann war, a t b den ist 

antrittes durch einen anderen Dienstver rag ge un . 

T' 1- lir'·z 1911 Cr IV 14/11. Entscheidung des Gewerbegerichtes \\ len vom 0, c ar " 

D . B klao'te stand im Jahre 1910 als Zuschneider im Dienste des 
er e ~ d D' t f 14 Tao'e 

Klägers, und kündigte diesem am 1. Jänner 1911 en Iens au " . 
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Schon vor dem Tage der Kündigung haUe er mit dem Schneidermeister 
H. unterm 7. Dezember 1910 einen Vertrag abgeschlossen, in dem er sich 
yerpflichtete, bei diesem gegen einen W ochelllohll von 100 K ab 10. Jänner 
1911 als Zuschneider einzutreten. In dem Vertrags briefe heißt es weiter: 
"Falls ich den Posten in Ihrem Geschäfte aus welchem Grunde immer nicht 
bis längstens 15. Jänner 1911 antrete, yerpflichte ich mich, Ihnen ein der 
richterlichen Mäßigung nicht unterliegendes Pönale von 1000 K zu bezahlen. 
Eine Kündigung VOI dem 1. Juli 1911 kann gegenseitig nicht erfolgen. " 

:Noch vor dem 15. Jänner 1911 teilte Beklagter dem Kläger mit, von 
H. engagiert worden zu sein, erklärte, sich aus Übereilung hiezu herbei
gelassen zu haben und bei dem Kläger bleiben zu wollen. 

Am 12. Februar wurde der schriftliche Vertrag zwischen bei den 
Teilen abgeschlossen, der lautet: "Der Gehalt, den ich ab 27. Februar 1911 
von Ihnen beziehe, beträgt 100 K wöchehtlich; außerdem erhalte ich von 
Ihnen eine Weihnachtsremuneration von 200 K, sowie zwei Saccoanzüge 
pro Jahr. Diese Vereinbarung gilt auf zwei Jahre bis zum 27. Februar 1913 
und ist sechswöchentlich beiderseitig kündbar. Im FaJle des Zuwiderhandelns 
gegen vorstehende Vereinbanmg verpflichte ich mich, zu einem sofort 
fälligen Pönale von 5000 K an Sie, das der richterlichen Mäßigung nicht 
unterliegt." Kläger, dem der obzitierte Vertrag des Beklagten mit H. voll· 
kommen bekannt war, da er ihn eingesehen hatte, vereinbarte mit dem 
Beklagten auch, daß er, falls ihm aus seinem Verhältnisse zu H. die Zahlung 
eines Pönales auferlegt 'würde, es bis zur Höhe von 800 K auf sich nehme. 

Auf Grund dieses unbestrittenen Saclwerhaltes beantragt Kläger 
die Verurteilung des Beklagten zum sofortigen Dienstantritte oder zur 
Zahlung des vereinbarten Pönales VOll 5000 K und zum Kostenersatze. 

Der Beklagte hat die kostenpflichtige Ab,yeisung der Klage beantragt 
und eingewendet, er habe den Vertrag, auf den die Klage sich gründet, in 
der Voraussetzung geschlossen, den mit H. geschlossenen Dienstvertrag 
lösen zu können, er habe sich auch bei H. um die Lösung des Dienstvertrages 
wiederholt und vergeblich beworben; da er aber bei H. bis 1. Juli gebunden 
sei, könne er den mit dem Kläger geschlossenen Vertrag erst ab 1. Juli 
erfüllen. 

Zeuge H. bestätigt, im Dezember 1910 den Beklagten als Zuschneider 
ab 15. Jänner 1911 angestellt zu haben. Im Jänner habe Beklagter ihn 
gebeten, ihn seines Wortes zu entbinden, was Zeuge nicht bewilligt habe; 
im Februar habe ihm Beklagter, der inzwischen bei ihm eingetreten war, 
schriftlich auf 14 Tage gekündigt, welche Kündigung unter Hinweis auf die 
unkündbare Vertragsdauer bis 1. Juli zurückgewiesen wurde. Auch hil1terher 
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habe Beklagter ihn ersucht, den "\' ertrag zu lösen, er aber habe erklärt, unter 
keinen Umständen ihn "I'Or 1. Juli entlassen zn können. 

Das Klagebegehren ymrde abgewiesen. 
Gründe: Als Grundlage des Klageanspruches muß der am 12. Fe

bruar 1911 geschlossene Dienstvertrag betrachtet werden, in dem eine zwei
jährige Dienstzeit ab 27. Februar und eine Konyentionalstrafe von 5000 K 

vereinbart ~worden ist. 
Die Gültigkeit dieses Vertrages vom 12. Februar ist für die Ent-

scheidung dieses Rechtsstreites von höchster Bedeutung. 
Es ist unbestritten, daß der Beklagte am 7. Dezember 1910 mit 

H. einen Dienstyertrag abgeschlossen hat, nach welchem er ab }\IIitte Jänner 
bei H. als Zuschneider bis zum 1. Juli unkündbar zu dienen hatte. Da der 
Beklagte am 1. Jänner dem Kläger, bei dem er bis dahin bedienstet gewesen, 
auf 14 Tage gekündigt hatte, konnte er über die Zeit nach Mitte Jänner 
verfügen und steht somit der Gültigkeit des zwischen H. UIld dem Beklagten 
abgeschlossenen Vertrages yom 7. Dezember 1910 kein Hindernis im ~Wege. 
Was aber den Vertrag vom 12. Februar betrifft, in dem Beklagter sich ab 
27. Februar zu einer zweijährigen Dienstleistung bei dem Kläger yer
pflichtete, so war Beklagter außer Stande, diesen Vertrag ohne Zustimmung 
H.s zu erfüllen. Das Verlassen des Dienstes bei H. wäre vertragswidrig und 
unzulässig gewesen, H. hätte die Erfüllung des \Tom Beklagten mit ihm 
geschlossenen Vertrages im Klage -und Exekutionswege fordern können. 
Dem Kläger aber war dies alles "\yohl bekannt, er gibt zu, den schriftlichen 
Vertrag zwischen Beklagtem und H. eingesehen zu haben, und zwar noch 
vor dem 12. Februar. Seine Bereitwilligkeit, einen: Teil der eventuell von 
dem Beklagten an H. zu leistenden Konventionalstrafe zu übernehmen, 
ist der deutlichste Beweis dafür, daß ihm bekannt war, daß der Beklagte 
durch einen Vertrag gebunden war, H. bis zum 1. Juli Dienste zu leisten. 
Wenn er dessenungeachtet den Vertrag vom 12. Februar abschloß, so 
liegt darin eine Aufforderung zum Treubruch an den Beklagten, der nach 
§76Gew.O.demH. gegenüber zur Treue verpflichtet war. EinUnternehmer, 
der einen bei einem anderen Unternehmer in Stellung befindlichen An-~ 
gestellten zum vorzeitigen und vertragswidrigen Verlassen des Dienstes 
auffordert, handelt gegen die guten Sitten, sowie gegen Treu und Glauben, 
die den geschäftlichen Verkehr zu beherrschen haben. Der Vertrag vom 
12. Februar ist also nach § 878 a. b. G. B. als ungiltig zu erkennen. Diese 
Ungiltigkeit wäre nur dann als behoben anzusehen, wenn eine Zustimmung 
des H. zur Lösung des zwischen ihm und dem Beklagten geschlossenen 
Vertrages vorliegen würde. Aus der Aussage des Zeugen H. ergab sich aber 
nicht nur, daß der Beklagte ihn wiederholt um die Lösung des Diel13t
verhältnisses angegangen, sondern auch, daß H. dieses Ansinnen wiederholt 
und auf· das entschiedenste abgelehnt hat. 

.Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Xr. 1860. G5 

1960. 

D.urch die am 1. AprWerklärte monatliche Kündigung wird trotz Ver
embarung, daß am 1 .. und 15. Tage eines jeden Monates gekündigt 

werden kann, das I:henstverhältnis erst mit 15. Mai aufgelöst. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Pilsen vom 11. April 1911, Cl'. II 21/11. 

, . .Kläger trat am 1. Februar 1911 beim beklagten Handelsmanne als 
J\laga,zmeur und ~latzagent um den vereinbarten Monatslohn von 100 K 
und gegen monatliche Kündigung in den Dienst. 

Kläger wurde am 1. April 1911 gekündigt, jedoch bereits am 4. April 
~ben~s ent~assen Ul:d ~eans~rucht Lohnvergütullg für die Kündigungsfrist 
, om o. Apn11911 bIS 10. Mal 1911 im Betrage vou137 K. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 

, ?ründe: "~uf Grund der eidlichen Aussage des Zeugen A. V, hat 
~as ?enc~t als erVflesen angenommen, daß Kläger am 4. April 1911 abends 
nll Ka~lzl~Ilokale des .Beklagten, als ihm auf Anfrage, aus welchem Grunde 
er gekuudigt worden 1st, Bescheid erteilt wurde. sich äußert~e' Jetzt 's4-1Il h' " ,. I L es 
sc ec .~, w.er g~recht 1st, der hat eben Unglück und wer heute ein' Schwindler 
{lud Buckling 1st, dem geht es gut". Durch den Inhalt dieser kläcrerischen 
A~ßer~mg konnte Beklagter sich nicht in seiner Ehre verletzt fühlen denn 
dIese ~u~erung lautet ?,anz allgemein, drückt nur die Anschauung d~rüber 
aus, ~er 1:1 der Welt leIchter fortkommt, ob der gerechte oder der BückliJ1<r 
und Sch~'ll1d~~r, und berührt nirgends die Person des Beklagten. " 

~ ., . ?lese Außerung d~s Klägers konnte deshalb keinen Grund zu seiner 
'OIz:ltJgen~Entlassung bIlden. (§§ 25 und 27, Gesetz vom 16. Jänner 1910 
R. CL BI. Nr. 20.) , 

. Da Beklagter den Kläger ohne wichtigen Grund entlassen hat muß 
er :hm geI:1äß § 29 zit~erten Gesetzes den Gehalt für den Zeitraum der bis 
Z~l Beendig~ng des Dlenstyerhältnisses durch ordnungsmäßige KÜ~ldio'uno' 
h~tte :.ers~reIchen.müssel1, vergüten. Gemäß § 20 des zitierten Gesetzes ~l1Uß 
dIe KundIgungsfn.st stets a~l 15. oder am letzten Tage eines Kalender
monates e~lden. DIes~ gesetzliche Bestinimung ist unveränderlich und kann 
das aus d:eser Bestunl11ung für den Dienstnehmer entsprincrende Recht 
d?r~h Verembarung der Parteien weder aufgehoben noch beschr~nkt werden. 
iso IS~ daher der Umstand, daß die Parteien vereinbart hatten, daß die 
Ul1dIg~ng am 1. oder 15. eines jeden l\lonates gegeben werden könne 

olme WIrkung (§§ 40 und 20 Absatz 2 zitierte 11 G t ' ' , , ~ esezes.) 

,.' Sollte die zwischen den Parteien vereinbarte monatliche KündiO'uno's
~~J:t al1:,letzten Tag~ des ~![onates April 1911 endigen, so war nach"die~er 
kalegOrIbChen ul1yeranderlichen Vorschrift l1ötig' die ITu"nd' h ",- Igung sc 011 am 

V 
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31: März zu geben, weil der Kündigungstag in die Kündigungsfrist nicht 
eingerechnet werden kann, bis zum letzten Tage des Monates April 30 Ta~e 
verstreichen sollten und die l\1onatsfrist mit dem Tage, welcher dem KündI
gungstage entspricht. eventuell mit Ablauf des letzten Jilonatstages enden 
sollte. (§ 125 Z. P. O. und § 902 a. b. G. B.) 

Da aber bei Kündigung am 1. April 1911 die monatliche Kündigungs
frist "nicht am 30. April 1911 endete, konnte diese Kündigung die ordent
liche Auflösung des ~wischen dem Kläger und· dem Beklagten bestehenden. 
Dienstverhältnisses erst am 15. Mai 1911 herbeiführen und ist deshalb der 
Beklagte verpflichtet, dem Kläger den vereinbarten Gehalt bis 15. Mai 1911 
im Betrage von 137 K zu vergüten. (§§ 19, 20 und 29 H. G. G.) 

1961. 

Rechtzeitiger Widerruf der vom Meister ausgesprochenen Entlassung 
durch den Betriebsleiter. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Mähr. Ostrau vom 23.l\fai 1911, Cr. II 293jll. 

Kläger war bei der beklö~gten Eisenhütten-Gewerkschaft als Kessel
wärter mit einem Taglohne von 3 K 20 h und gegenseitiger 14 tägiger 
Kündigung angestellt. 

Am 17. :Mai 1911 begehrte Kläger vom Betriebsleiter Lohnerhöhullg', 
wurde aber abgewiesen. Auf seine Erklärung, daß er mit dem bisherigen 
Lohne nicht auskommen könne, erwiderte der Betriebsleiter, aaß er sich 
anderswo Arbeit suchen könne und daß er - wenn er wolle -das Arbeits
buch sofort bekomme. 

Kläger behauptet, daß er hierauf ges3~gt habe: "Das weiß ich", 
während nach Angabe der Beklagten seine Antwort lautete: "Ja, ich will". 
Am nächsten Tage erschien Kläger früh in der Werkstätte, wurde~iedoch 
nicht mehr zur Arbeit zugelasseil, sondern vom Meister angewiesen, sein 
Arbeitsbuch in der Kanzlei zu beheben. Kläger begab .sich sofort in die 
Betriebskanzlei, wo ihm der Betriebsleiter anheimstellte, währelld der ver
einbarten Kündigungsfrist weiter zu arbeiten. Kläger bestand jedoch auf 
der sofortigen Ausfolgung des Arbeitsbuches. 

Das auf Bezahlung des Lohnes für die Kündigungsfrist gerichtete 
Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Hätte auch der Kläger am 17. Mai 1911 auf die Er
klärung des Betriebsleiters, daß er - wenn er I"olle - das Arbeitsbuch 
sofort bekommen könne, wirklich geantwortet: "Ja, ich will", so könnte 
diese in der Erregung getane Außerung schon wegen ihrer Unbestimmtheit 
nicht als ernstliche Erklärung des 'IVillens aufgefaßt werden, sofort ohne 
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Einhaltung der Kündigungsfrist auszutreten. Auch dadurch, daß Kläger 
am nä.chsten Tage rechtzeitig zur Arbeit erschien, gab er zu erkennen, daß 
seine Außerung nicht ernst gemeint sei und daß er an den sofortigen Austritt 
nicht denke. Erst durch die Nichtzulassung des Klägers zur Arbeit erfolgte 
dessen Entlassung und es erübrigt daher lediglich zu prüfen, ob diese Ent
lassung rechtzeitig widerrufen vmrde. 

In der Erwägung, daß die vom Ji'Ieister verfügte Entlassung seitens 
des yorgesetzten Betriebsleiters sofort widerrufen vmrde, bevor noch der 
Kläger die Betriebsstätte verlassen hatte und bevor ihm noch irgend ein 
Schaden entstanden war, hat das Gewerbegericht diese Frage bejaht. 

Da der ganze Auftritt, nämlich die Entlassung durch den Meister, 
das . .\ufsuchen der Betriebskanzlei und der dort erfolgte Widerruf als ein 
zusammenhängender, einheitlicher Akt erscheint, muß der Widerruf der 
Entlassung als rechtzeitig' angesehen werden, zumal die vom Ill[eister ver
fügte En~lassung erst durch die von ihm in Aussicht gestellte Ausfolglmg 
des ArbeItsbuches vollendet worden wäre. Hat nun Kläger trotz des recht
zeitigen Widerrufes auf seinem sofortigen Austritte bestanden, so hat er 
selbst das Arbeitsverhältnis vorzeitig gelöst und der auf § 84 Gel\'. O. 
gestützten Klage die gesetzliche Grundlage entzogen. 

1962. 

legitimationspapiere ausländischer Hilfsarbeiter dürfen nach Auf
lösung des Arbeitsverhältnisses nicht zur Sichersteliung der Rück

zahlung von Vorschüssen zurückbehalten werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes ~\lähr. Ostrau vom30. ::\fai1911, Cl'. II309j11. 

Kläger, ein italienischer Staatsangehöriger, trat am 4. April 1911 mit 
f~nf Landsleute:l beim beklag~ell Ziegeleibesitzer in Arbeit und übergab 
dJesem als ArbeItsdokument semen Auslalldspaß. Am 17. Mai 1911 wurde 
?as Arbeitsverhältnis einverständlich gelöst, die Ausfolgung des Passes 
Jedoch vom Beklagten deshalb verweigert, weil Kläger und seine Arbeits
genossen an Reise- und Lohnvorschüssen den Betrag von 427 K 24 h 
schulden. 

Dem auf Ausfolgung des Auslandspasses gerichteten Klagebegehren 
wurde stattgegeben. 

Gründe: Dem Gewerbeinhaber obliegt nach § 80c Gew. O. die Ver
pflichtung, nach ordnungsmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses dem 
Hilfsarbeiter das Arbeitsbuch auszuhändigen. Von dieser VerpflichtunD" 
könnte den Dienstgeber auch der Beweis nicht befreien, daß der Hilfsarbeite~ 
ihm einen erhaltenen Vorschllß schuldet, dessen Rückzahlung durch die 

V* 
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Zurückbehaltung des Arbeitsbuches erzwungen oder gesichert werden soll, 
da Arbeitsbücher gemäß § 251, Z.6 und 11, sowie § 374 E.O. niemals Pfand
objekte sein können. 

Bei ausländischen Arbeitern ,yird das für Inländer yon der Ge
meindebehörde des Aufenthaltsortes ausgestellte Arbeitsbuch durch die 
Legitimationspapiere ersetzt, welche dazu bestimmt sind, dem Reich.s
fremden das Aufsuchen neuer Arbeit im Inlande, sowie die Rückkehr Jl1 

die Heimat zu ermöglichen. Was von den Arbeitsbüchern gilt, muß daher 
logischerweise bei Ausländern auf die Legitimationspapiere ausgedehnt 
werden, und zwar schon deshalb, damit der Hilfsarbeiter in die Lage yer
setzt werde,. durch neuen Verdienst seinen alten Verbindlichkeitel1 gerecht 
zu werden. Da endlich die einverständliche Aufhebung des Arbeitsver
trages als ordnungsmäßige Lösung des Dienstverhältnisses anzusehen ist, 
war im gegebenen Falle der Auslandspaß unverzüglich auszufolgen. 

1963. 

Nur beharrliche Vernachlässigung der Pflichten ist ein Entiaseullgs
grund. Die nachträgliche Heranziehung eines, längere Zeit still
schweigend geduldeten Unfuges zur Verstärkung des Entlassungs-

grundes ist unzulässig. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes :Mähr. Ostrau vom 30. :Mai 1911, Cr. II318jll. 

Kläger trat am 29. November 1910 beim beklagten Tischlermeister 
als Heizer ein, wobei ein Taglohn von 3 K 20 h sowie eine 14 tägige Kündi
gungsfrist vereinbart Imrde. Am 20. :Mai 1911 wurde Kläger 14 tägig ge
kündigt und am 29. Mai 1911 plötzlich entlassen, weil er an diesem Tage 
um 7 Uhr früh noch nicht genug Dampf hatte, so daß die:Nlaschine nicht 
angetrieben werden konnte, und überdies, weil er früher wiederholt während 
der Arbeitszeit im Maschinenraum Zeitung gelesen hat. Das Zeitunglesen 
ist dem Kläger seitens des Beklagten nie ausgestellt worden. 

Bezüglich des Dampfes gibt Kläger an, daß er am 29. Mai 1911 nach 
seiner Uhr um halb 7 Uhr früh mit dem Heizen begonnen habe; es SBi zwar 
nicht ausgeschlossen, daß die Uhr etwas zurückgeblieben sei, doch W<'or 

einige Minuten später Dampf genug zum Antreiben der Maschine vorhanden. 
Dem Begehren um Zuerkennung der Lohnentschädigung für die 

restliche Kündigungsfrist wurde stattgegeben. 
Gründe: Was zunächst das Zeitunglesen während der ATbeits

stunden anlangt, so muß dies allerdings als ein Unfug bezeichnet werden, 
der mit den Pflichten eines Heizers unvereinbar ist. Da jedoch der Beklagte 
,yeder den Kläger desy\~egen zur Rede gestellt, noch sonst aus diesem \'er-
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halten jemals Konsequenzen gezogen hat, muß gemäß § 863 a. b. G. B. ange-
110mmen werden, daß Beklagter dagegen nichts einzuwenden hatte. Die 
1E!.chträgliche Heranzieh~ng dieses Umstandes zur Stärkung des ver
meintlichen Entlassungsgrundes ist un~ulässig, weil es die Rechtssicherheit 
des Arbeitnehmers untergraben müßte, wenn auf Handlungen, die durch 
längere Zeit stillschweigend geduldet wurden, später seine Entlassung 
gestützt würde. Der in der Duldung gelegene Verzicht der Geltendmachung 
ist ein definitiver. 

Den eigentlichen Anstoß zur Entlassung bot die Tatsache, daß 
Kläger entgegen seiner Dienstpflicht am 29. Mai 1911 um 7 Uhr früh noch 
Jücht genug Dampf zum Antriebe der Maschine erzeugt hatte. 

Erwägt man aber, daß Kläger am kritischen Tage tatsächlich vor 
7 Uhr früh mit dem Heizen begonnen hatte, daß es 'sich nur um eine aus
nalllnsweise Verzögerung von einigen Minuten handelte und endlich die 
Berufung des Klägers auf den schlechten Gang seiner Uhr "nicht unglaub
würdig ist, so kann in der gerügten Handlungsweise des Klägers unmöglich 
eine beharrliche Vernachlässigung seiner Pflichten erblickt werden. 

Die auf § 82 lit. f. Gew. O. gestützte vorzeitige Entlassung des 
Klägers erweist sich somit als ungerechtfertigt. 

1964:. 

Die Zurückhaltung des rückständigen Lohnes wegen Verdachtes einer 
strafbaren Handlung ist unZUlässig.: 

Entscheidu.ng des Gewerbegerich tes }fähr. Ostrau vom30. :Mai 1911, Cr. II 316/1L 

Kläger trat am 15. Mai 1911 als Gehilfe beim beklagten Fleischer
meister mit einem Wochenlohn von 21 K nebst freier Station in die Arbeit, 
ohne daß über die Kündigungsfrist eine Vereillbarung getroffen vmrde. 
Am 27. ::11ai 1911 wurde Kläger beim Diebstahl eines Stückes Kalbfleisch 
im Werte von 2 K betreten und sofort entlassen. Den rückständigen Lohn 
von 4 K behielt Beklagter zurück, weil ihm tagsvorher ein Messer im gleichen 
Werte abhanden kam und er den Kläger dieses Diebstahles verdächtigte. 

Dem Begehren auf Bezahlung des rückständigen Lohnes im Betrage 
- von 4 K wurde sta ttgege ben. 

Gründe: Der bloße Verdacht, daß Kläger das fehlende lVIesser ge
nommen habe, reicht gewiß nicht aus, um einen mit der anerkannten Lohn
forderung des Klägers aufrechenbaren Gegenanspruch des Beklagten zu 
begründen. Es erübrigt daher lediglich die Beantwortung der Frage, ob 
de;n Beklagten ein Zurückhaltungsrecht zur Deckung seines eventuellen 
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Schadenersatzanspruches zusteht. Diese Frage mußte das Gewerbegericht 
verneinen. 

Im Gesetze selbst ist ein Retentionsrecht bei Lohnforderungen 
lediglich für den Fall des § 1153 a. b. G. B., der hier nicht in Betracht 
kommt, statuiert. Vertragsmäßig diese Lücke zu ergänzen, ist unzulässig, 
denn der vorgängigen Vereinbarung des Inhaltes, daß der Arbeitslohn zur 
Sicherstellung allfälliger Schadenersatzansprüche des Dienstgebers zu
rückbehalten werden dürfe, steht die zwingende Vorschrift des § 5, Ge
setz vom 29. April 1873, NI'. 68 R. G. BI., entgegen, wonach vertragsmäßige 
Sicherstellungsverfügungen dieser Art ohne rechtliche Wirkung sein sollen, 
wenn die Verfügung vor dem Fälligkeitstage oder an diesem Tage vor der 
wirklichen Ausfolgung des Lohnes getroffen wurde. 

Ist somit selbst ein vertragsmäßig begründetes Retentionsrecht 
unwirksam, so erweist sich umsomehr die ohne solche Vereinbarung une! 
ohne gesetzliche Grundlage erfolgte Zurückhaltung des Lohnes als Ull

g.erechtfertigt. 

1965. 

Grenzen der Abwehr des Handlungsgehilfen gegen unwahre Be
schuldigungen durch den Stellvertreter des Dienstgebers. Geteiltes 

Verschulden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Mähr. Ostrau vom 30. Mai 1911, Cl'. 133)1; 
teilweise abgeändert durch Entscheidung des Kpeisgerichtes als Berufungs

gerichtes Neutitschein vom 27. Juni 1911, Cg. I 234/11. 

Kläger war beim beklagten Drogisteil durch ungefähr 1 Jahr als 
Kommis mit einem Monatsgehalt von 140 K angestellt und versah seinen 
Dienst zur vollsten Zufriedenheit des Beklagten. Am 23. Mai 1911 bediente 
Kläger die Kunde lYL, mit welcher er böhmisch sprach. Der anwesende 
Stellvertreter des Beklagten, welcher der böhmischen Sprache nur in sehr 
geringem Grade mächtig ist, glaubte, daß Kläger die Kunde frozzle und 
stellte ihn deswegen vor der Kunde zur Rede. Kläger verwahrte sich gegen 
die ungerechtfertigte Zurechtweisung in Gegenwart der Kunde und holte 
den im ersten Stockwerke arbeitenden Beklagten, welcher den M. abfertigte 
und sodann fragte, was es gegeben habe.· Daraufhin sagte der Stellvertreter 
des Beklagten: "Er hät die Kunde zum Narren gehalten und gefrozzelt", 
worauf Kläger dem Sprecher zurief: "Lügen Sie nicht, zum Teufel noch 
einmal!" Daraufhin wurde Kläger sofort entlassen. 

Durch die Aussage des Zeugen M. wurde festgestellt, daß Kläger am 
23. Jl,Iai 1911, wie auch ·wiederholt vorher, die Kunde zu ihrer vollsten Zu
friedenheit bedient hat, daß somit zur Ausstellung keine Veranlassung war. 
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Dem auf Bezahlung des Gehaltes bis zum Ende des Kündigungs
termines gerichteten Klagebegehren wurde in I. Instanz vollinhaltlich 
stattgegeben. 

Gründe: Jl,m Unrecht behauptet der Beklagte, daß Kläger durch 
die im Geschäftslokale getane Außerung: "Lügen Sie nicht, zum Teufel 
noch einmal!" sich einer erheblichen Ehrverletzung gegen den Stell
nrtreter des Dienstgebers schuldig gemacht hat, die gemäß § 27, Ziffer 
(j des H. G. G. zur sofortigen Entlassung berechtigte. 

Der Beklagte gibt zu, daß Kläger seinen Dienst bisher zur vollsten 
Zufriedenheit versehen hatte und durch die glaubwürdige Aussage des 
Zeugen M. ist überdies erwiesen, daß auch am kritischen Tage das Verhalten 
des Klägers der Kunde gegenüber einwandfrei war und keinen Grund zum 
Einschreiten seitens des mit der Leitung des Geschäftes betrauten Stell
vertreters des Beklagten bot. Es ist begreiflich, daß die trotzdem in Gegen
,,-art der Kunde erfolgte ungerechtfertigte Zurechtweisung, welche geeignet 
war, das Ansehen des Klägers zu untergraben, den Kläger in hochgradige 
Erregung versetzen mußte. Diese Erregung vmrde noch gesteigert, als der 
Stellvertreter des Beklagten seine Behauptung in Gegenwart des Be
klagten wiederholte. 

Es braucht nicht untersucht zu werden, ·wieso der Stellvertreter des 
Beklagten, 'der dem kritischen Gespräche zu folgen nicht in der Lage war, 
zu seiner falschen Auffassung gelangt ist; es genügt die Feststellung, daß 
seine Behauptung objektiv unrichtig ist. Kläger, der zuerst mit Unrecht 
1'01' der Kunde bloßgestellt worden war, mußte sich nun auch seinem Dienst
geber gegenüber an seiner Ehre verletzt, ]8, sogar in seiner wirtschaftlichen 
Existenz bedroht fühlen. Wenn Kläger in diesem Zustande nicht das ge
hörige Wort fand, um die Unwahrheit als Unwahrheit zu bezeichnen, so 
kanll doch seine höchstens ungebührliche Außerung gewiß nicht den Tat
bestand des § 27, Ziffer 6 H. G. G. erschöpfen, zumal diese Außenmg nach 
der ganzen Sachlage offenbar nicht in beleidigender Absicht g'emacht wurde, 
sondern lediglich, um einen rechtswidrigen ~A..llgriff ahzuvreisen. 

Muß somit die auf diese Außerung gestützte sofortige Entlassung 
als ungerechtfertigt bezeichnet werden, so erhellt aus der Bestimmung 
des § 22 H. G. G. die Verpflichtung des Beklagten zUl' Bezahlung des Ent
geltes für den ganzen Zeitraum, der bis zur Beendigung des Dienstverhält
nisses durcb ordnungsmäßige Kündigung im Sinne des § 20 H. G. G. hätte 
nrstreichen müssen. 

Das k. k. Kreis- als Berufungsgericht hat dem Kläger z,vei Drittel 
des eingeklagten Betrages, sowie drei Viertel der Kosten zuerkannt, und 
zwar im Wesentlichen mit folgender Begründung: 

Das Recht entschiedener Zurückweisung mußte dem Kläger aller
dings zugebilligt werden, da die stillschweigende Hinnahme einer solchen 
Rüge einer Selbstbeschuldigung gleichkäme. Der geltend gemachte Be-
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rufungsgrund unrichtiger rechtlicher Beurteilung der Streitsache liegt nicht 
vor und es kann aus diesem Grunde der Berufung keine Folge gegeben 
,yerden. 

Dennoch kann das Verhalten des Klägers nicht frei von jedem Ver
schulden erkannt werden und der Kläger nicht mit Grund auf den ganzen, 
ihm sonst nach § 29 H. G. G. gebührenden Ersatz Anspruch erhebeil. Es 
darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß der Geschäftsführer und ·;tell
vertreter des Dienstgebers Vorgesetzter des Klägers war, gegen den Kläger, 
auch ,yenn er sich durch sein Verhalten beschwert erachtete, die Gebote 'des 
Anstandes zu beobachten hatte. Gegen diese selbstverständliche Pflicht, 
von der auch der Zustand begründeten Affektes nicht entbinden kanu, 
hat der Kläger durch die laut lln Geschäftslokale zugerufene Äußerung: 
"Lügen Sie nicht, zum Teufelnoch einmal!" jedenfalls gefehlt, umsomehr, 
da der Kläger selbst behauptet und nach der Sachlage auch nicht ange
nommen werden kann, daß der Stellvertreter des Beklagten wider besseres 
Wissen den Kläger ungehörigen Benehmens beschuldigte. 

Das Benehmen des Klägers erscheint UlUSO unstatthafter, als eine 
solche überlaute Außerung in Gegenwart des Dienstgebers vorgebracht, 
auch das Ansehen des Geschäftes beeinträchtigen konnte. Durch diese 
Anstandsverletzung hat der Kläger zwar nicht die vorzeitige Lösung des 
Dienstvertrages verschuldet, jedoch hiezu auch beigetragen. 

Allerdings muß das Verschulden des Klägers als das bedeutend 
geringere erachtet werden," weshalb der Gerichtshof im Grunde des § 32 
H. G. G. unter Anwendung des § 273 Z. P. O. dem Kläger zwei Drittel des 
ihm sonst gebührenden Ersatzes zuerkannt hat. 

1966. 

Die Folgen einer undeutlichen Austrittserkiärung hat der EI'klärende 
selbst zu tragen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Mähr. Ostrau vom 14. Juni 1911, Cr. II 36711. 

Kläger, der als Gehilfe beim beklagten Schuhmacher in Arbeit stand, 
erklärte am Sonntag den 11. Juni 1911 gelegentlich eines kleinen Auf
trittes: "Am l1iontag trete ich aus", worauf der Beklagte erwiderte: "Meinet
,yegen auch heute". 

Am Montag den 12. Juni 1911 morgens erhielt Kläger seinen Lohn. 
Seinem Verlangen um Ausfolgung des Arbeitsbuches konnte nicht ent
sprochen werden, da die Abmeldung bei der Genossenschaft noch ausstand. 
Daraufhin entfernte sich Kläger und kam nicht mehr um das .c\rbeitsbuch. 

Das auf Bezahlung der Lohnelltschädigullg für die vereinbarte 
8 tägige Kündigungsfrist gerichtete Klagebegehren wurde abgewiesen. 
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Gründe: Daß in der Antwort des Beklagten: "l'tleinetwegen (können 
Sie) auch heute (gehen)" keine Entlassung, sondern lediglich die Zustim
mung zur sofortigen Lösung des Arbeitsverhältnisses enthalten ist, unter
liegt schon nach dem gewöhnlichen Wortsinne keinem Zweifel. Im Zusam
menhange mit dieser Antwort kann der Äußerung des Klägers: "Am Montag 
trete ich aus" nur die Bedeutung beigelegt werden, daß Kläger am folgenden 
Tage austreten wollte, womit Beklagter sich einverstanden erklärte. WeuH 
Kläger nachträglich behauptet, er habe beabsichtigt, erst am nächstfolgen
den .Montage, also nach Ablauf der vereinbarten Kündigungsfrist auszu
treten, so kann dieser Behauptung' schon nach logischen Denkregeln 
Glauben nicht beigemessen werden. Dazu kommt noch, daß Kläger - die 
,Yahrheit seiner Behauptung vorausgesetzt - den Irrtum selbst verschuldet 
hat, über dessen V orhalldensein er nach der Antwort des Beklagten nicht 
im l~nklaren sein konnte. Es ,Y8X daher sein3 Sache, den BeklaO'ten über . " semen wahren ,Villen aufzuklären. Kläger, der das nicht getan und im 
Gegenteile den Beklagten noch dadurch in seinem Irrtum bestärkt hat, daß 
er am nächsten Tage die Ausfolgung des Arbeitsbuches verlangte, hat ge
mäß § 876 a. b. G. B. die Folgen seiner undeutlichen Erklärung selbst zu 
tragen. 

W öx aber solchermaßen das Arbeitsverhältnis einverständlich g'e
löst, dann entbehrt der auf § 84 Gew. O. gestützte Klageallspruch der 
gesetzlichen Grundlage. 

1961. 

Bei einverständlicher Abänderung eines Teiles des Arbeitsvertrages 
bleibt der mit Stillschweigen übergangene, von der Abänderung nicht 

betroffene Teil in Kraft. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Mähr. Ostrau vom 23. Juni 1911, Cr. II 3941L 

j .. nfangs April 1911 trat Kläger als Schuhmachergehilfe beim Be
klagten in die Arbeit, wobei ein Wochenlohn von 25 K sowie Ausschluß 
der Kündigung vereinbart wurde. Anfangs Juni änderten die Streitteile 
einverständlich den A.rbeitsvertrag dahin ab, daß KläO'er statt gegen Tao'-

0'. ö b 

lohn im Akkord arbeiten sollte. Uber die Kündigungsfrist wurde damals 
nichts vereinbart. 

"\m 21. Juni 1911 wurde Kläger ohne vorhergehende Kündigung 
entlassen. 

Das auf Lohnentschädigung für die gesetzliche Kündigung'sfrist 
gerichtete Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Der Kläger steht auf dem Standpunkte, daß durch die 
anfangs Juni 1911 vorgenommene Anderung der ursprüngliche Arbeitswr-
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trag vollständig aufgehoben wurde und daher für den neuen -?-Tbeitsver~rag 
mangels besonderer Vereinbarung gemäß § n Gew. O. dIe gesetzlIche 
Kündigungsfrist gelte. Das Gewerbegericht vermochte diesen Standpunkt 
nicht zu teilen. 

Der ursprüngliche ATbeitsvertrag erstreckte sich so"'ohl auf die Art 
der Entlohnung des Klägers, wie auf die Bestimmung des Ausschlusses der 
Kündigung. 

Durch die spätere Vereinbarung wurde lediglich die A:rt der Ent· 
lohnung abgeändert. Da bei dieser Gelegenheit rücksichtlich der. Auf
lösung des Dienstverhältnisses nichts verabredet ,vurde, besteht kem be
gründeter Anlaß daran zu zweifeln, daß in dieser Richtung nach dem Willen 
der Parteien die l~ .. sprüngliche Vertrags bestimmung in Kraft blieb. (§ 863 
a. b. G. R) 

Beabsichtigte der Kläger gleichzeitig mit der Änderung der bis· 
herigen Entlohllungsart auch den Ausschluß der Kündigung zu beseitig'en, 
so war es seine Sache, dies ausdrücklich zu erklären. Da er dies nicht getan 
hat. so hat er allein seinen Irrtum verschuldet und kann dessen Folgen 
nicl~t auf den Beklagten überwälzen. (§ 876 a. b. G. R) 

1968. 

Gestattung einer kurzen Verlängerung der Kiindigungsfrist behufs 
Beendigung des normalen Arbeitsquantums ist kein Widerruf der 

Kündigung. 

Entscheidlwgdes Gewerbegerichtes JliIähr. Ostrau yom 25. Juni1911, Cr II51611. 

Kläger war durch 7 Wochen beim Beklagten als Schneidergehilfe 
bedienstet und wurde vom Stück bezahlt. Sein Durchschnittsverdienst be
trug wöchentlich 20 K, da er in dieser Zeit regelmäßig 3 Sakkos fertigstellte. 

Am 8. Juli 1911 wurde dem Kläger wegen eines Raufhandels mit 
einem Arbeitsgenossen 8 tägig gekündigt und ihm für die Kündigungs\yoche 
die A:rbeit von 3 Sakkos übertragen. Kläger vollendete diese Axbeit erst 
am 21. Juli 1911, weshalb ihm sein A:rbeitsbuch erst an diesem Tage aus· 
gefolgt wurde. Mit Rücksicht auf die in der Überschreitung der Kündigungs· 
frist gelegene Wiederaufnahme verlangt Kläger Lohnentschädigung für 
eine neuerlich 8 tägige Kündigungsfrist. 

Sein Begehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Mit Umecht erblickt 'der Kläger in dem Umstande, daß 
Beklagter ihn über die Kündigungsfrist hinaus arbeiten ließ, einen Widerruf 
der am 8. Juli 1911 gegebenen Kündigung. Die Zuweisung von 3 Sakkos 
für die Arbeitswoche übersteigt nicht das Ausmaß dessen, was Kläger fertig-
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stellen konnte und stellt daher nur die Erfüllung der dem Beklagten ob
liegenden Pflicht dar, dem Kläger auch ,YälJJ:end der Kündigungsfrist Ver
dienst zu verschaffen. 

. Wenn Kläger absichtlich lailgsam arbeitete und in Konsequenz der 
BestImmung des § 77 Gew. O. nicht vor Vollendung der A:rbeit austreten 
konnte, so kann ein "\Terschulden daran dem Beklagten umsoweniger zu
gerechnet werden, als Kläger nicht verpflichtet war, die ganze A:rbeit zu 
übernehmen. Kläger hätte sich unter Hinweis auf die kurze Frist mit einem 
Teile der ihm zugewiesenen Arbeit begnügen können. Durch die wider
spruchslose Annahme der 3 Sakkos brachte Kläger zum Ausdruck, daß er 
diese vor seinem Dienstaustritt feTtigstellen wolle. (§ 863 a. b. G. R) Keines
,yegs kann aber in der Zuweisung einer nicht unverhältnismäßigen A:rbeit 
und in der Gestattung ihrer Vollendung der Widerruf des ausdrücklich 
erklärten und sachlich begründeten Willens zur Auflösung des Dienstver
hältnisses erblickt werden. 

Mangels der Voraussetzungen des § 84 Ge,y. O. mußte daher das 
Klagebegehren abge'\Viesen werden. 

1969. 

Ist die Verwertung der Geschäftskorrespondenz seitens des Handels
angestellten zur Wahrung eigener, vom Dienstgeber gefährdeter 
Interessen eine Handlung, die den Angestellten des Vertrauens des 

Dienstgebers unwürdig erscheinen läßt? 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Mähr. Ostrau vom 27. Juni 1911 Cr 1306!11 
abgeändert mit Entscheidung des Kreisgerichtes als Beruft{ngsgerichte~ 

Neutitschein vom 10. Oktober 1911, Cg I 267jll. 

Mit Brief de dato Mähr. Ostrau, 18. Mai 1909 wurde Kläger für die 
Spezialfabrik gesundheitstechnischer Anlagen des Beklaoten als InO'enieur 

• • Cl b 

provIsorIsch auf die Dauer eines Jahres aufgenommen. Mit 15. Juni 1910 
"ging das Provisorium in ein Definitivum über, wobei ein Monatsgehalt 
von 360 Kund beiderseits sechsmonatliche Kündigung vereinbart wurde. 
Der Anstellungsbrief enthält im ersten Absatze nachstehende Bestimmung: 
"Die Stelle ist eine leitende und erstreckt sich mit Ausnahme der Kassa
und Buchführung auf alle Abteilungen meines Unternehmens". 

Am 10. Jänner 1910 wurde dem Beklagten ein Patent auf einen 
Kle i deraufzug erteilt. 

Anfangs Juni 1911 kündigte Kläger per 1. Jälll18r 1912 und machte 
den Beklagten gleichzeitig aufmerksam, daß er das Patent an dem Kleider
aufzüg für sich in Anspruch nehme und zur Durchsetzung seines Rechtes 
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d B klaoter hatte diese Patente zwei 
die Patentklage einbringen wer fe, e b ~. 1 

F' zum Kau e ange ouer, 
reichsdeutschen irmen , 1 't d Stelluno' Einsicht in die gesamte 

Kläger, der infolge semer e:de~uenderen Thlterfertigung berechtigt 
Geschäftskorrespondenz hatte ud I , bote und schrieb am 11. Juni 1911 

f d' vVeo'e von em ",11 . .~ 
war, erfulrr au" Iesem BO klaO'ten an die genannten Firmen,. daß Sie mh 
hinter dem Rucken d~s e °em BekL10'ten und ihm anhängigen Pate:1t
Rücksicht auf den ZWisc~len d Austra<Yu~lrr des Strittes warten sollen. Eme 
stritt mit dem ~aufe bis ~r dieses 0 Schreiben dem Beklagten, der den 
der genannten Finnen san ~e 
Kläger daraufhin sofort entheß~ h lt f" den Rest der Kündigungsfrist 

Das auf Bezahlung de~ e a ;1 ~~beO'ehren wurde in I. Instanz 
bis 31. Dezember 1911 genchtete ao 0 

abgewi~s~n. , as Kl O'ebegelrrell stellt sich als Entschädigullgsan-
Grunde. D . Tag eiti er Entlassung im Sinne des § 29 H: G. G. 

spruch wegen grUl~dloseI :;rz 0' /' Fra~'e <relöst werden mußte, ob die vom 
dar, weshalb zur Entsc~e~9~~OVe~~ügte 0 EI~tlassung gerechtfertigt war, Das 
Beklagten am 20. JUlll . hst"henden Gründen bejaht: 

b . ht hat diese Fracre aus nac v 

Gewer egenc 00 B kl oten O'e-
T ,.' u daß er als Leiter des dem e ao " 

Der hlager gibt selbst z, d' "e Geschäftskorrespondenz 
hörigen Unternehmens Einsicht in Iß

b 
ges

h
a
t
n
e
lL daß BeklaO'ter das in Rede 

f d' W' in Erfahruno' rac, '" 
hatte und au" lese . elS~ Ib Firmen zum Kaufe angeboten hat. 
stehende Patent ZWel relchsdeuts:~el Y .trauenleote dem Kläger pflichten 
Dieses vom ~eklagten iJ: ihn gel~~l~c~t ~~rechtigt ~·ar. Es mag zugegeben 
auf. denen sIch zu entz18hen ~ ff dem Dl'enstverhältnisse zugrunde 

. h . d ler "-u ass uno' 
werden, daß dIe nac 1 ea L • h" D'lenstnehmer und Dienstgeber 

einschaft ZWiSC en . 
liegende Interessengem d kanll TIm der Konzentnerung 

. 11 frecht erhalten wer en . ~ 1" 1 t 
nicht Immer vo ~~. . . haftlichen Einheiten, die selbst den 10C 18 

der Betriebe zu großeren Wi:tSC d' B t:'tio'unO' nur in abhängiger Stellung 
'f" t ei'stI'gen Arbeltern Ie e a" D 't 1 . l' quali IZIer en g ., ß d' Fälle in denen Dlens ne 1111er a;:; 

gestatten, mehren sich natu~~l~en;:r Erfi~ldungen nicht die gleichen 
Erfinder oder Verbess:rer . eO

t 
e b Die wirksame Vertretung der vom 

h b als die D18ns O'e er. . d . 11 Interessen a e11 ' D., r hen Interessen Wir 1Il so c lell 
Dienstvertrage nicht betroffenen pers~ntl~erden können, Ergibt sich aber 
Fällen dem Dienstnehmer kaum ve~""e Itrf'" lle Beteiligten die natürliche 

tz danll erwaclls ur a 
ein Interessengegensa , th lt"ll die zu dem Interessengegen-
Pflicht, sich jener Handlungen zu en a~ v , 

satz in Beziehung stehen. RH 'b' + r daß er dem Gewerbeinhaber 
Der § 76 Gew. OJordertvOl1l

t 
1 \S::IrI"leclhLet~n"en nach besten Kräften 

. d"1 a'wertrau eu ' e 0 ht Treue erweIse, 18 11111 " . b h .. lt :sse Verschwierrenheit beobac e. 
besorge Ul:d über. die. Be~n~ :~~ ~. ~~ G. auch für Oden Bereich dieses 
Diese Bestimmungen sl1ld ur § d' Gewerbeordnung schon an 
Gesetzes festgehalten word:u. Weun nun le . . ~ 
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den gewöhnlichen Hilfsarbeiter so hohe Anforderungen stellt, so ist klar, 
daß diese A.llforderungen auch für den viel höher qualifizierten, ,\irt
schaftlich unglei ch besser gestellten geistigen Arbeiter gelten müssen, der 
im Yollbesitze des Vertrauens seines Dienstgebers diese Pflichten Ul11S0-
weniger vernachlässigen darf. Daß Kläger, der zur technischen und kom
merziellen Leitung des dem Beklagten gehörigen Unternehmens berufen 
war, mit seinem Dienstg'eber bezüglich eines Patentanspruches in Streit 
geriet, konnte seine Stellung nicht erschüttern; dagegen mußte der Be
klagte vom Kläger erwarten, daß er die geschäftlichen Vorkommnisse nicht 
zu seinem persönlichen Vorteile und zum Nachteile des Beklagten verwerten 
werde. Wenn Kläger trotzdem auf Grund der Geschäftskorrespondenz 
hinter dem Rücken des Beklagten dessen Bestrebungen aus persönlichen 
II10tiven durchkreuzt hat, so hat er hiedurch einen Vertrauensmißbrauch 
begangen, der ihn des Vertrauens des Dienstgebers unwürdig erscheinen 
läßt, Ohne daß in die Frage nach der Berechtigung des vom Klägergeltend
gemachten Patentanspruches eingegangen zu \'{erden brauchte, war somit 
die Entlassung des Klägers gemäß § 27, Ziffer 1 H. G. G. als gerechtfertigt 
anzuerkennen, weshalb der gesamte, auf die Zeit nach der Entlassung sich 
erstreckende Ersatzanspruch abgei1iesen werden mußte. 

Das k. k. Kreis- als Berufungsgericht hat dem Kläger die Hälfte 
des geltend gemachten Gehaltsanspruches für die Kündigungsfrist zu
erkann t, und zwar im wesentlichen 8"us~rolgenden Gründen: 

Das Berufungsgericht ist nicht der Ansicht, daß der Kläger durch 
Abscndung jener beiden Briefe einen krassen Vertrauensmißbrauch verübt 
hat. Wenn dies vielleicht auch auf den ersten Blick der Fall zu sein scheint, 
so muß man mit dem fachmännisch besetzten Berufungsgerichte zu einer 
anderen Meinung kommen, wenn erwogen wird, unter welchen Verhält
nissen der Kläger sich zur Absendung dieser Briefe entschloß. Hiebei soll 
gleich an erster Stelle hervorgehoben werden, daß es durchaus nicht Sache 
des Berufungsgerichtes ist, zu prüfen, ob der Kläger oder der Beklagte 
objektiv mehr oder weniger Rechte auf die Erfindung des Kleideraufzuges 
besitzt. Das zu entscheiden ist Sache eines anderen Gerichtshofes, bei 
welchem sie bereits anhängig' ist. Hier ist nur die Frage zu lösen, ob Kläger 
die besagte Erfindung als ganz oder teilweise ihm gehörig' ansehen konnte, 
und diese Frage glaubt das Berufungsgericht entschieden bejahen zu 
müssen. Hat nun der Kläger mehr oder weniger Grund zur Annahme, daß 
die Erfindung des Kleideraufzuges ganz oder zum Teile ihm gehöre, so 
erscheint die Absendung der kritischen Briefe durch die Situation, in welcher 
sich Kläger damals befand, gerechtfertigt. 

Kläger wußte als leitender Beamte, dö"ß sein Diel1stgeber, dessen 
finanzielle Lage damals notorisch eine äußerst schlechte war, im Begriffe 
stehe, die Erfindung an den Mann zu bringen. Kläger sah sich vor der Even-
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tualität, neben dem Patentstreite in Österreich auch einen solchen oder gar 
zwei in Deutschland führen zu müssen. JVlit dem mehrfachen Prozessieren 
drohten dem damals in abhängiger, mäßig entlohnter Stellung befindlichen 
Kläger Kosten, ja sogar unwiederbringlicher Schaden. Er sah sich vor das 
Dilemma gestellt, entweder mit sehenden Augen den Schaden zu dulden 
oder sich gegen die drohende Gefahr zur IN ehr zu setzen. IN enn Kläger die 
letztere Alternative wählte, ist das Berufungsgericht nicht in der Lage, ihm 
dies zu verübeln, auch wenn er dabei die Kenntnis der Korrespondenz 
seines Prinzipals ausnützte, zumal er hiezu in keineswegs illoyaler IN eise 
gelangte. Billigt doch selbst das Gesetz die Gegenwehr, und zwar nicht nur 
bei drohender Gefahr gegen das Leben und die Gesundheit, sondern auch 
bei solcher gegen das Vermögen. (§ 2lit. g, Absatz 2 St. G.) 

Eines aber findet das Berufungsgericht dem Kläger doch vorzu
werfen und das ist, daß er den Beklagten in dem kritischen Gespräche vom 
11. Juni 1911, wo er zum erstenmale seine Patentansprüche geltend machte, 
niclJt aufforderte, die Firmen, denen Beklagter das Patent zum Kaufe an
geboten hatte, auf den Sachverhalt aufmerksam zu machen, da er sonst 
gezwungen wäre, dies selbst zu tun. Das hätte nach AllSchauung des Be
rufungsg~richtes dem guten Takt und dem Allstande entsprochen, den auch 
der im Kündigungsverhältnisse stehende Angestellte seinem Dienstgeber 
schuldig ist. Erst wenn Beklagter dies zu tun abgelehnt hätte, hätte Kläger 

selbst vorgehen dürfen. 
Da er sich nicht danach benommen hat, kann das Berufungsgericht 

ihn von einem Verschulden seinem Dienstgeber gegenüber nicht frei-

sprechen. 

1970. 

Der Hilfsarbeiter, deraufdie Mitteilung derArbeitsgenossen, daß ihn der' 
Dienstgeber zu entlassen beabsichtige, austritt, ohne die EnUassung 

abzuwarten, hat keinen Anspruch auf KündigungseIltschädigung. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Mähr. Ostrau vom 30, Juni 1911, Cr. II 414)1. 

Der Kläger arbeitete seit 15. November 1910 beim beklagten 
Schuster öJs Gehilfe im Akkord. Bezüglich der Kündigung \var beiderseits 
vereinbart, daß das Dienstverhältnis lediglich am Samstag aufgelöst 
werden kann, allerdings ohne vorherige Kündigung. 

Kläger blieb am Montag den 26, Juni 1911 ans der Arbeit-aus, ohne 
daß er sich entschuldigt hätte, Als Kläger tagsdarauf in die IN erkstätte 
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kam, erfuhr er von einem 1VIitarbeiter d~ß der j\Iei~ter 'I . d Kr 
kassa abmelden ließ und ihm das Arbeitsbuch ;or;;e~ei~ ll1 ll1 er ank~n-
Entlassung abzuwarten, behob Kläger das Arbeitsbuch ~:l::~~fe~!:ee s~~~~ 

Das a'lf Bezahlung des t\rb 't 1 h . KlaO'ebe hr d ," ei s 0 nes bIS zum SamstaG' O'erichtete 
b ge en wur e abgeWIesen. " " . 

Gründe: Mit Unrecht stüt t Kl";" , :nf d' B t' d z aber selllen Entschädigllngsan~pl'Uch 
d .l.e es IInmung es § 84 Gew. 0 .. indem er b h. v 

yorz81tig entlassen worden sei. Dadu;ch daß Kl'~o' all~tet, daß er ohne Gr~md 
in die Arbeit k d' h' " aDer emen ganzen Tag mcht 

, ' am un SIC mcht emmal entschuldigte hat Kl:' 0' ' 

P~lichten beharrlich vernachläßigt und g'emäß § 82 lit t' G 0 aGer seme 
semer, sofortigen Entlassung gegeben. Zu diesel' Entlas' ,e kr\V· . "rbUl:d zu 
O'a1' 'llch t da Kl" d sllng am es u r1O'en8 
~rb:itsb~.'ch selbs:;e:rla:;t ~~~ ~:~~g~~~ :~le~:~:!s. bereits, vorbereitete 
anrch den Meister nicht abwartete selbst d r ÄJat

er
, der

f 
dIe, En.tlassung 

lösung des Dienstverhältnisses gestellt. en " 1 rag au sorortlge Auf-

'Wurde dieser Antrag durch Ausfol uno' d Arb' , 
sC~l\yeigend angenommen, so erscheint im S7nn: de:

s 
86" eJtsbuches stIll-

DIenstverhältnis einverständlich gelöst Ulld d' § Kl~' a, b. G. B. das 
1 tEer vom ager g'eltend 0' 

maC_le rS8,tzanspruch unbegründet. b
e
-

1971. 

Dauernde Nichtreklamierung der Bezahlung von Überstunden 
Verzicht. gilt als 

Entscheidung des GewerbeO'erichtes ::vI"j 0 t' - ' " • a 1r. s rau '\ om 1.. September 1911 
Cr. II 663/11. ' 

Kläger war vom 20. März 1911 bis ~6 A. 00' 

~:~l~~l~:~I;nd:~I~~g~~e~I~:;h~~ppe:'~f~b;ld'k ~e~~~i;~~t~I~~u~:~~e; i~~::r~ 
d' .. 1 ,.,'" vr wa 1I en selller ga,nzen DIenstzeit üb 

Ie nOlmaLe ArbeItSZeIt hmaus beschäftigt war hat niemals d' Ü' t der 
bezahlt erhalten und auch nie deren Bezahlu~lD' beD'ehrt :eoer8 un. eIl 
?e~ Klägers anv~rtrauten Schlosser erhielten die rlb;rstu~~:l~~:;A.Uf~~C~: 
081 der W ochenlohnung verrechnet und aus bezahlt. - b elmaßIb 

Bh
' 
Das nach Av:~lösung des Dienstverhältnisses Q'estellte Beo'ehren auf 

eza lUUg von 280 Uberstundel1 wurde abgewiesen~ b . 

- Gründe- Kl"O' t"t t . 
e:erichtetes BeO'ei1l'el;oa~~f s d~ z B Setl~l auf Bezahlung geleisteter Überstunden 
~, l' "', ,Je eSlml11Ung des § 96 a, Absatz 7 G 0 
'\\ onach oei fabl'lksmäßlg betriebenen GewerbeunternehmungeIl Übers~::~lde~~ 
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. . ' \.n;; ruche steht jedoch der Umstand 
besonders zu entlohnen smd. S~~lemt~ di~Pe allwöchentliche Auszahlung, bei 

d ß Kr er durch 5 .LuOlla e . 1 
entgegen;,. a ag .. k . 1 ti t blieben, anstandslos entgegenna .11:1, 
der die Uberstullden unberuc SlC 1 ~ d Schlo'-'serei beschäftigten Hllfs-

ßt daß den anderen, 11l er U hl d 
obwohl er wu .. e,· "li h verrechnet und ausbeza t wur en. 
arbeitern die Uberst:ll1den w~~~le~~s c1äßt bei Überlegung aller Umstän,de 
Diese HandlungsweIse des ag. 'f 1. d ß Kläo'er auf die Bezahlung der 

. Gd" b' darall zu ZWel eul, ab. "T'll' 
lmmen run u l"l?, T halb dieser stillschwelgenden vv1 en8-
tberstunden ~erZlchtet hbat'G \'~s die Wirkung eines ausdrücklichen Yer
erklärung gemaß § 863 a. . . . 

zichtes beigelegt werden muß. .. d \.rb't-
T' h ber das nach Auflosullg es L el s 

Mit diesem verZlchte ste t a . W' derspruch und war daher 
nrhältllisses erhobene Klagebegehren 1111 1 

abzuweisen. 

19.72. 

Foro'en für die Kündigung ist nicht vor-
E· h It n9 besonderer " 
mau geschrieben. 

lVf lot au vom 5. September 1911, 
E t h 'd ng des Gewerbegerichtes iä 1r. sr· 

n sc el u· Cr. II 671(11. 

b -1911 arbeitete Kläger als Schneider-
Vom April bis zum 2. Septem er h h 'ttli h 4 K täglich. Be-

kl t d verdiente durc sc III c 
gehilfe beim Be ag en un . " . b -t Am 2 September traf der 

. d K" d' O"ung war mchts verem ar . . . Ar··.j. 
züglich er u~. 1" S ß teilte ihm mit, daß er mit semer' bel<, 

Beklagte den Klager auf .~edr. ~r~l e, 14 tägiO" was KläO"er ohne Einwendung 
nicht zufrieden sei und kun 19 e 11m . ", b . 

zur Kenntnis llahm. . b 
d St ß gesprochenen KündIgung e-

Die Giltigkeit d~r a~f L e~nen~:c~ä~~~Ung weg~n grundloser Ent-
l'\treitend verlangt Klager 0 . , n 
lassung ~vurde jedoch mit diesem Begehren ab g e WIe be. . .. d 
., D' E' . dung' daß die auf der Straße erteüte mun -

Gründe' 1e ll1Well , G dl 
. ., . tb hrt der gesetzlichen run age. 

liche Kündigung unglltlg seI, en e . . .. d' 
. 1 r 1te Form für die Kun 1-

Die Gewerbeordnung fordert kellleb)eGS ll1
B
ln.. de A ~t deutlicher Er-

h .. ß § 883 a ]e.tU 
gung und es muß da er gema. h"lt' .' . h 'Ablauf der Kündigungs-

.. des Willens das Arbertsver a l1lS nac 
klarung '1' 'Ir - K"'ndigung angesehen werden. 
frist auflösen zu wollen, a s gl 1ge~. u . '. E t-

. 0 estützte Klagsanspruch setzt VOrZel~lge n· 
Der auf § 8

d
4 ~e;t da1JeT da diese Voraussetzung im vorliegenden 

lassung voraus un HiU e '. '., ., 
Falle nicht gegeben war, abgeWIesen ",erdeil. 
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1973. 

Die Erklärung: "Sie können spielend eine jährliche Umsatzprovision 
von 4000 K verdienen", ist keine Garantie dieses Verdienstes. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes .Mähr. Ostrau vom 13. Oktober 1911, 
Cr. I 310,11, bestätigt mit Entscheidung des Kreis, als Beruiungsgerichtes 

Neutitschein vom 21. November 1911, Cg. 1 394jl1. 

Im Juli 1910 kam zwischen den Streitteilen folgende mündliche 
Yereinbarung zustande: 

Kläger wurde vom Beklagten als Leiter eines Filialbureaus 
für Bohrmaschinen mit einem l\follatsgehalte VOll 150 K und einer 
zweiprozelltigen Umsatzprovision angestellt. Gelegentlich der Besprechung 
erwähnte Beklagter, daß Kläger spielend einen Jahresumsatz von 200.000 K 
erzielen könne, und fügte hinzu: "Ich garantiere dafür, daß ich diesen Um
satz noch heuer machen würde, wenn ich bis Neujahr dableiben könnte". 
Die mündlichen Vereinbarungen wurden im Briefe des Beklagten vom 
22. Juli 1910 da,hin fixiert, daß Kläger mit einem festen Gehalte von 100' K 
monatlich, sovvie 2 Prozent Umsatzprovision akzeptiert wurde, was Kläger 
mit Brief vom 28. Juli 1910 bestätigte. Im September 1910 verfaßten beide 
Streitteile gemeinschaftlich die Anmeldung des Klägers zur Pensionsver
sicherung und wiesen hiebei an Gehalt 1800 K, an Provision 1000 K aus, 

. letzteres mit der Motivierung, daß die Höhe der Provision nicht garantiert sei. 

Dem im März 1911 gestellten Begehren um eine Zulage begegnete 
der Beklagte mit der Erklärung, daß er keine Zulag'e geben könne, aber 
gerne bereit sei, dem Kläger auch 2000 K monatlich zu zahlen, wenn er 
sich so viel durch Provision verdiene. 

1fit Brief vom 12. August 1911 'wurde dem Kläger sechswöchentlich 
bis 1. Oktober 1911 gekündigt. Kläger antwortete darauf mit Brief vom 
16. August 1911, wie folgt: "Bestätige hiemit den Empfang Ihres Werten 
vom 12. August 1911 und ersuche höflichst um Ausstellung eines Dienst
zeugnisses, damit ich mich anderweitig um eine neue Stelle umsehen 
könne". Der Rest des Schreibens ist der Abwehr des V onvurfes gewidmet, 
daß Kläger sich zu wenig intensiv betätigt habe und minimale Erfolge 
erzielte. 

Bei der Abrechnung wurde dem Kläger an Umsatzprovision für 
seine gesamte Dienstzeit vom 23. August 1910 bis 12. September 1911 der 
Betrag von 608 K 98 hausbezahlt. 

Da Kläger bei einem Jahresumsatze; von 200.000 K 4000 K 
verdient hätte, begehrt er die Verurteilung des Beklagten zur Bezahlung 
der Differenz per 3391 K 02 h. 

6 
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Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Es dürfte sich wohl kaum feststellen lassen, ob das krasse 
~'[ißverhältniszwischen der dem Kläger in Aussicht gestellten und der wirk
lichen Jahresleistung des Klägers darauf zurückzuführen ist, daß Kläger, 
wie Beklagter im Brief vom 12. August 1911 zum Ausdruck brachte, sich 
für diesen Posten nicht eignete, oder aber auf die schlechte Konjunktur und 
die ungenügende Einführung des Beklagten bei den Gewerkschaften, wie 
Kläger in seinem Brief vom 16. August 1911 behauptet. 

l\1:an wird wohl der Wahrheit am nächsten kommen, wenn man 
sämtliche an:geführten Gründe für den Mißerfolg verantwortlich macht, 
durch welchen beide Teile gleich hart betroffen vv-urdEm. Für die Entschei
dung des vorliegenden Rechtsstreites erscheint übrigens die Lösung dieser 
Frage belanglos, da nach Überzeugung des fachmännisch besetzten Ge
richtes kein Teil den Mißerfolg dem andern gegenüber zu verantworten hat. 

Kläger vertritt zwar den Standpunkt, daß in der Erklärung des Be
klagten, Kläger kÖlIDe spielend 200.000 K im Jahre umsetzen und so an 
Provision 4000 K jährlich verdienen, eine Haftungsübernahme seitens des 
Beklagten für die wirkliche Erreichung des angeführten Umsatzes gelegen 
sei. Diesem Standpunkte kann jedoch Berechtigung llichtzuerkannt werden. 
Es liegt im Wesen der Umsatzprovision, deren Höhe sich nach der Inten
sität-der entwickelten Tätigkeit richtet, daß hiedurch der Angestellte zu 
besonderem, über den Rahmen gewöhnlicher Dienstleistung hinausgehen
den Fleiß und Eifer angespornt werden soll. Besonders bei selbständigen 
Angestellten, deren L\rbeit nicht fort\'i'ährend kontrolliert werden kann, 
bietet die in der Umsatzprovision enthalten:e Beteiligung am Arbeitserfolge 
das wirksamste, ja oft das einzige Mittel, sich der vollen Einsetzung der 
Arbeitskraft zu versichern. Es wäre nun ein Widersinn und würde dem 
inneren Wesen der Umsatzprovision widersprechen, wenn Beklagter, der 
dem Kläger einen Jahresumsatz von 200.000 K in Aussicht stellte, gleich
zeitig die diesem Höchstumsatze entsprechende Provision garantiert hätte, 
weil dadurch die angestrebte Mitinteressierung des Klägers an dem Erfolge 

seiner Tätigkeit illusorisch gemacht würde. 
Kläger hat denn auch zugegeben,daß Beklagter wohl erklärte, er 

garantiere, daß er diesen Umsatz schon in einem halben Jahre mache, 
nicht aber eine solche Garantieerklärung rücksichtlich des Klägers abge-

geben hat. 
Auch in den Briefen vom 22. und 28. Juli 1911, die eine schriftliche 

Festlegung der mündlichen Vereinbarungen enthalten, ist von der Haftungs
übernahme für einen bestimmten Umsatz keine Rede. Dazu kommt noch, 
daß Kläger selbst gelegentlich derAnmeldung zur Pensionsversicherung seine 
Proyision mit einem Betrage von 1000 K, also annähernd entsprechend 
der wirklichen Höhe ansetzte, wobei ausdrücklich erwähnt wurde, daß eine 
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bestimmte Provision nicht garantiert s . . 
Begehren um Gehaltszulage wär b' el: Auch das Im März 1911 gestellte 
V.Oll 4000 K unverständlich. erkl~ t eI. ~ner gara~tierten Jahresprovision 
.e1l1.wandfrei aus dem umst'ande,a~a~I~/ber b~I gegente~liger Annahme 
LeIstung entsprechenden Eink ager llllt dem semer wirklichen 
gels einer Garantie um Erhöh omm~n nicht das Auslangen fand und man-

. ung semer Bezüge bat 
. ~Ie Entscheidung wurde vom B f '. 

nehterllchen Gründen bestätigt. eru ungsgenchte aus den erst-

1974. 

Vorübergehende Zuteilung des zu ... 
ijenommenen Hilfsarbeiters lJeh f S~!b;.~amhger Dienstleistung auf-

wesentlicher ve~r:gS~ne~t~rung ist keine Verletzung 
., Immungen. 

Entscheidung d G es ewerbegeriehtes Mähr 0 t Cr. II 859:1i. s rau vom 20. Oktober 1911 

;\.m 16. Oktober 1911 trat KI" 
J3ierdepots, als Kutscher gegen einen ;ter :~l~ Beklagten, Inhaber eines 
w~rde yorläufig dem älteren Kutscher ona ~ 0 n vo~ 96 K in Dienst und 
h~lten des Geschäftes vertraut zu ma ;uge~Ilt.: u:n slCh mit den Besonder
lllchts yereinbart. c en. ezughch der Kündigung wurde 

.. . :'fach Ablauf eines halben T 0' •. 

naltmsse. Sein auf Ausfolgung d ag1:btr~t Klager aus dem Diellstver-
gehren wurde abgewiesen. es eItsbuches gerichtetes Klagebe-

. Gründe: Mit Unrecht stützt Kläo" . -
B.estlll1mung des §82 a, 1it. d Gew 0 i . ",Cl sellle~ Klagsanspruch auf die 
~ICht a~s Kutscher, sondern als Ta;lö~dem ~rvorglbt, daß der Beklagte ihn 
liehe. \ ertragsbestimmullg verletzt u~~r; erwende~, somit eine wesent
Auflosung des Dienstvertrages gegeben habe~durch Grund zur sofortigen 

, ~edes Geschäft hat seine Besonderh . . K~nnt slll.d, und es ist nur natürli h d ß d eItel.I, dIe dem Fremden ullbe-
Hi.lfsarbeJter aufnimmt, Gewicht ~a;au~ I er Dlenstg~ber, ?er :inen neuen 
ne.lten vertraut mache besond egt, daß er SICh mIt dIesen Eigen 
W' -'k . ' ers wenn dem Hlf b" -

.11. ungskreIs einO'eräumt werd ll' I sar eIter elll selbständiger 
Ell1führung des n;uen H1f b?n so .. ~me derartige vorüberO'ehend 
b .. d _ I sar elters 1St 1m eha I t . d E> e 

egrun et und kann nicht als Ve I t dr~ >: er Je es Geschäftes 
Anspruches, im eigenen· Berufe r e zung

d 
es dem HIlfsarbeiter zustehenden 

~ verwen et zu werd 
.lm gegebenen Falle sollte d .. . en, angesehen werden. 

<les BIeres an die einzelnen ih ebr. hKlager dIe selbständige Zuführun;" 
neh d ' m IS er unbeka t Ab '" , men, un es liegt auf der Hand d ß. . nn en nehmer über-, a el zu dIesem Behufe durch . . elmge 

6* 
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. '.. werden mußte. Der Beklagte, der ihn vorübergehend, dem 
!.~~ emgefuhrt zuteilte, hat damit keine Yertragsbestimmung ven:tzt , 
äl"e~en ~ut~he~nteil dem Kläger die einzige Möglichkeit geboten.' semem 
son em 11~. eg . h kommen WeJlJl der Kläger trotzdem das Dlenstver
Beruf.e s~ater ~a:f zu löst hat so lieO't eine Yerletzung des Dienstvertrages 
hältJll~ mge

S
l1l?tac _ Ig ged er kan~ den ';\nspruch auf Ausfolgung des ATbeits

auf semer el e vor un ~ GO' d'e 
1 

. ht elte'ld machen da dieser Anspruch gemäß §80 c ew. .an I 
buc leB JllC g 1 , • b - . t Z -d'mngq -

d O' "ßigeLösung des Dienstverhältmsses ge unden 18. uror 1 .~ 
or"ßn:monsmL~sung aber war mangels einer besonderen Vereinbarung gemaß 
maige dlih 
§ 77 Gew. O. 14 tägige Kündigung erfor er c . 

1~)75. 

I Das im § 39 H. Geh. Ges. vorgeschriebene Zel.lgni~ iibe~ die Art. der 
• ienstieishmg muß die Stellung des Handlung sgehllfen Im .Betr~~be 
~es Dienstgebers wm Ausdrucke bringen, nicht bloß dessen jeweilige 

Verwendung. 

H. Anspruch auf Remuneration trotz Fehlens einer ausdrücklichen 
Vereinbarung. 

des Gewerbegerichtes Mähr. Ostrau vom 20. Oktober 1911, 
Entscheidung Cr. I 31211. 

Mit Brief vom 12. August 1909 wurde Kläger für ~as Geschätt der 
bokhwten Firma als Bauzeichller und Baul~iter. gegen. em Monatsge~:l! 
V~ll 220 K angestellt. Der Brief enthielt überdws dw Bedll1gu~.g, :Iaß ~l~~r 
die ihm zur Beaufsichtigung übertragenen Bauten nach Moglichkelt '\ 

den Kanzleistunden zu inspizieren hat. . . 
Am 1" August 1909 trat Kläger bei der beklagten FIrma e~n und 

_ 'de im S~P' tember und Oktober zur Beaufsichtigung der Arbeltsf.ort-
WllI . A b't verwel'det Im übngen , .' tte bei einiO'en kleineren auswärtigen r eI en . , . . . 
:~~itete er die ';'ueiste.Zeit als Bauzeichner, bis er in: April 1910 bei Begulll 
der Bausaison seine ständige Verwelldung als BauleIter fand. . 

1Ylit Interimszeugllis vom 29. Dezember 1910 b~stätigt der Be~lagte, 
d"ß Kläger in der Zeit vom 15. August HJ09 bis auf Weiteres al~ Bauzel~ner 
u:d Bauführer beschäftigt ist und alle ihm übertragenen. Arbeiten a~ll . lJ:ue 

. ie in der Kanzlei zur Zufriedenheit ausgeführt hat. DIeses Zeugms Wl1l~e 
sow Kl" . l' --tli"h der Ablegung der Baumeisterprüfung ausgestellt. dem ager ge eO e11 l) ~ . 

Am 30. A~ril1911 trat der Kläger aus den Diensten der Beklagt,en, 
., 1 26 Se tembel' 1911 ein Zeugnis des Inhaltes. ausstellte, aaß 

dIe Ihm an 1; AP t 190" bi~ 1 April 1910 als BauzeIchner und VOll 
Kläger vom b. ugus ". C '. - •••• _ ,. 

dieser Zeit bis L Mai 1911 als BauleIter tatlg "8.,, 
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Obwohl eine Remuneration nicht ausdrücklich vereinbart war, er
hielt Kläger Ende 1909 eine solche im Betrage vo11100 Kund am 1. Jänner 
1911 im Betrage von 200 K. 

Kläger behauptet, daß er die ganze Zeit über als Bauzeichner und 
Bauleiter tätig war und begehrt die Verurteilung der Beklagten zur Aus
stellung eines diese Art der Dienstleistung zum Ausdrucke bringenden 
Zeugnisses, ferner zur Bezahlung des seiner viermollatlichen Dienstzeit 
entsprechenden Drittels der Jahresremuneration von 200 K im Betrage von 
66 K 66~h. 

Daß Kläger ursprünglich die Eignung zum Bauleiter nicht besaß, 
wird von der Beklagten nicht behauptet. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 

Gründe: Mit Recht vermißt der Kläger im Zeugnisse vom 26. Sep
tember 1911, soweit es sich auf die Zeit vom 15. August 1909 bis 1. April 1910 
bezieht, die Beurkundung, daß er als Bauzeichner und Bauleiter angestellt 
war. 

Kläger wurde als Bauzeichner und Bauleiter aufgenommen und 
gleich bei seiner Aufnahme war seine sofortige Verwendung als Bauleiter 
beiderseits intendiert, wie sich aus dem AllsteIlungsbriefe ergibt. Davon, 
daß Kläger vorerst nur als Bauzeichner verwendet werden sollte, um später 
nach erfolgter Erprobung Bauarbeiten zu übernehmen, war keine Rede. 
Kläger wurde denn auch tatsächlich bereits im September und Oktober 
1909 zur Inspizierullg kleinerer auswärtiger .t"ITbeiten herangezogen und 
wenn seine Tätigkeit im ersten Halbjahre vorwiegend in die Kanzlei ver
legt wurde, so ist der Grund mefür einerseits im Schlusse der Bausaison, 
andrerseits jedenfalls darin zu suchen, daß die Beklagte eben keine Bauten 
hatte, deren Leitung sie dem Kläger übertragen konnte oder wollte. 

Gewiß ist, daß diese Umstände, die sich als in der Person der Be
klagten eingetretene Zufälle darstellen, dem Kläger nicht abträglich sein 
können. (§ 1311 a. b. G. B.) 

Es bleibt daher nur noch die Frage zu beantworten, ob der auf 
Richtigstellung des Zeugnisses lautende Teil des Klagebegehrens auch im 
Gesetze begründet ist. Das Handlungsgehilfen-Gesetz legt im § 39 dem 
Dienstgeber die Verpflichtung auf, bei Beendigung des Dienstverhält
nisses dem Dienstnehmer auf Verlangen ein schriftliches Zeugnis über 
Dauer und Art der Dienstleistung auszustellen. Wie aus der Entstehungs
geschichte des bezogenen Gesetzes hervorgeht, sollte das Zeugnis ursprüng
lich auch ein Urteil über den Wert der Leistungen des Dienstnehmers ent
halten. Aus wichtigen Gründen wurde jedoch davon abgegangen und der 
Dienstgeber der Verpflichtung zur Abgabe eines Urteiles enthoben, indem 
das Zeugnis lediglich zur Beurkundung von Dauer und Art der Dienst
leistung beibehalten wurde. Enthält aber das Zeugnis solchermaßen auch 
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bloß Angaben tatsächlichen Inhaltes, so kann doch nicht angenommen 
werden. daß es zum bloßen Verwendungsnachweis herabgesunken ist. 
Welche' Stelle der Dienstnehmer im Betriebe des Dienstgebers innehatte, 
das allein ist entscheidend für die ,,~t\rt der Dienstleistung", nicht aber der 
Umstand, wie er in dem einen oder anderenZeitabschllitteverwendet ,yurde. 

Kläger war als Bauzeichner und Bauleiter aufgenommen und in 
der Zeit vom 15. August 1909 bis 1. Mai 1911 in dieser Eigenschaft bei der 
Beklagten tätig, mag er auch abwechselnd in der einen oder anderen 
Richtung beschäftigt worden sein. Wollte daher die Beklagte die Art der 
Dienstleistung gesetzmäßig bekunden, dann hätte sie für die ganze Dienst
zeit die Bezeichnung "Bauzeichner und Bauleiter" beibehalten müssen, 
wie sie es ganz richtig in dem Interimszeugnisse getan hat. Dm'ch die will
kürliche Zerreißung und Scheidung der einheitlichen Dienstperiode hat die 
Beklagte die ihr im § 39 H. G. G. auferlegte Zeugnispflicht verletzt, weshalb 
dem Klagebegehren in dieser Hinsicht stattgegeben werden mußte. 

Was die begehrte Remuneration anlangt, so steht zunächst fest. daß 
eine ausdrückliche Vereinbarung hierüber nicht getroffen wurde, weiters, 
daß - wie dem fachmännisch besetzten Gerichte bekannt ist - Remune
rationen an Bauleiter ortsüblich sind und endlich, daß dem Kläger selbst 
für die Dienstzeit im Jahre 1909, während welcher er nur zu gelegentlichen 
Bauinspizierungen verwendet wurde, eille Remuneration gegeben wurde. 

Der Zusammenhalt dieser Tatsachen in Verbindung mit dem l' m
stande, daß die für 1909 und 1910 gezahlten Remunerationen nicht weg'eIl 
bestimmter Leistungen gegeben wurden und auch nic~:t als freiwillige 
Schenkungen bezeichnet wurden, hat dem Gerichte die Uberzeugung ver
schafft, daß die Remuneration einen stillschweigend vereinbarten Vertrags
teil bildet, und zwar, wie aus der Übereinstimmung bei der Teile bei Zahlung 
und Empfangnahme ersichtlich ist, in der angemessenen Höhe von 200 K 
jährlich. (§ 863 a. b. G. B.) 

Bestand aber ein Anspruch des Klägers auf die jährliche RenlUl1era
tiol1 dann ist auch das auf den der Dienstzeit im Jahre 1911 entsprechenden 
Teil'gerichtete Klagebegehren im Sinne des § 16 H. G. G. begründet. 

1976. 

Es bedeutet keine Entlassung, wenn einem Pferdeknechte die sonst 
von ihm geführten Pferde abgenommen und einem anderen zugeteilt 

werden. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 26. August 1911, Cl'. I 3JG;11. 

N ach dem übereinstimmenden Vorbringen beider Streitteile trat 
der Kläger am 4. August 1911 bei dem Beklagten als Pferdeknecht gegen 
rlreitägige Kündigung in die Arbeit. 
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Am 22. August 1911 abends machte der Kläger, welcher bereits 
am 21. August. erklärt hatte, daß er, wenn er die "Achterroß" nicht be
komme, in drei Tagen gehen werde, wieder einen Krawall. Die "Achter
roß" waren jene Pferde, mit welchen zur Bahn gefahren wurde; da der 
Kläger öfter betrunken war, wurden ihm vom Beklagten diese Pferde 
nicht anvertraut, sondern er erhielt ein anderes Paar Pferde, mit welchem 
er Schotter zu führen hatte. 

Am 20. August 1911 früh ordnete der Beklagte an, daß die Pferde des 
Klägers einem anderen Pferdeknechte zugeteilt werden, während der 
Kläger an diesem Morgen keine Pferde zur Führung bekam. Als dieser 
Knecht dem Kläger mitteilte, daß er heute mit seinen Pferden fahre, begab 
sich der Kläger sofort zum Beklagten und verlangte sein Buch samt Ab
rechnung, welchem Wunsche auch willfahrt wurde. 

Der Kläger erblickt in der Zuteilung seiner Pferde an einen anderen 
Knecht seine Entlassung und beantragt die Verurteilung des Beklagten 
zur Vergütung seiner Bezüge für die Kündigungsfrist. 

Der Beklagte bestreitet, daß er den Kläger entlassen habe, daher zu 
einer Zahlung verpflichtet sei. Der Kläger sei bis zu seinem Austritte, der 
freiwillig erfolgt sei, vollkommen entlohnt worden, habe daher keine 
weiteren Ansprüche zu stellen. Das Recht, die Pferde den Knechten zuzu
teilen, stehe ihm (Beklagten) zu und habe der Kläger ihm diesbezüglich 
keine Vorschriften zu machen. Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Aus dem beiderseitigen Vorbringen der Parteien geht 
hervor, daß eine Entlassung des Klägers durch den Beklagten nicht erfolgt 
ist. Dem Beklagten kann es nicht verwehrt werden, die Einteilung seines 
Personales nach Gutdünken vorzunehmen; es kann ihm auch nicht das 
Recht abgesprochen werden, einen seiner Bediensteten gar nicht zu ver
wenden, ,yenn er ihm nur den bedungenen Lohn ausbezahlt. Der Kläger hat 
vielmeln' selbst das Arbeitsverhältnis gelöst, indem er sein Arbeitsbuch 
und seine Abrechnung verlangte; eine Verpflichtung, den Kläger zurück
zuhalten, bestand aber für den Beklagten nicht. 

Mangels Entlassung erscheint das auf § 84 Gew. O. gestützte Klage
begehren nicht gerechtfertigt. 

1977. 

Der bei einem Deichgräbermeister mit Erdarbeiten beschäftigte 
Arbeiter ist als Taglöhner anzusehen. 

Die Entlassung des Taglöhners ist nur am Scl~JlIsse des Arbeitstages 
zulässig. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 18. Oktober 1911, Cr. I 429/11. 

Nach dem übereinstimmenden VOlbringen beider Streitteile trat der 
Kläger bei dem Beklagten als Erdarbeiter gegen einen Stundenlohn von 
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34 h in die Arbeit. Bezüglich der Kündigung wurde eine Vereinbarung nicht 
getroffen. Die Arbeit des Klägers bestand darin, daß er Erde aushob und 
Scheibtruhen führte. Die tägliche Arbeitszeit betrug 10 Stunden. Am 
10. Oktober 1911 arbeitete der Kläger von 7 bis 8 Uhr früh und wurde 
entlassen, "wobei ihm diese eine Arbeitsstunde gezahlt Vi'Urde. 

Der Kläger behauptet, daß er als Hilfsarbeiter anzusehen sei, ihm 
daher die gesetzliche Kündigung von 14 Tagen gebührt habe. 

Der Beklagte wendet ein, daß der Kläger als Erdarbeiter Taglöhner 
sei, daher keinen AllSpruch auf Kündigung habe. Dem Kläger wurde der 
Lohn für den restlichen Entlassungstag per 3 K 06 h zugesprochen, das 
JYIehrbegehren jedoch abgewiesen. 

Gründe: Das Gewerbegericht hat angenommen, daß die vom 
Kläger geleistete Arbeit Lohnarbeit der gemeinsten Art darstellt, ähnlich 
wie die Arbeit der Mörtelträger und Ziegelschupfer. (Entscheidungen 161, 

349,787.) 
Der Kläger hat denlllach keinen Anspruch auf die Kündigungsfrist 

des § 77 Gew. 0., da die Gewerbeordnung gemäß Axt. V lit. d des Kund
machungspatentes auf ihn keine Amvendung findet. 

Trotzdem der Kläger keinen lmspruch auf Kündigung hatte, stand 
dem Beklagten doch nicht das Recht zu, den Kläger mitten im Tage zu 
entlassen, da der Arbeitstag als Einheit anzusehen ist. 

Dem Kläger wurde daher der Lohn für die restlichen 9 Stunden des 
10. Oktober 1911 im Betrage von 3 K 06 h zugesprochen, während das 
weitere Klagebegehren abzuweisen war. 

1978. 

Der bei einem Sägewerksbesitzer als "Hofarbeiter" in Verwendung 
stehende Arbeiter ist als Tagliihner anzusehen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 18. November 1911, Cr. 1495/11. 

Nach seinem tatsächlichen Vorbringen trat der Kläger am 19. Sep
tember 1911 bei dem Beklagten als Hilfsarbeiter gegen einen Stundenlohn 
VOll 28 h in die Arbeit und wurde am 11. November 1911 ohne Kündigung 
entlassen. Der Kläger behauptet, daß mit ihm eine Vereil1barung bezüglich 
der Kündigung nicht getroffen worden sei, und beantragt, da seine Ent
lassung grundlos erfolgt sei, Verurteilung des Beklagten zur Vergütung 
seiner Bezüge für die gesetzliche Kündigungsfrist, somit für 132 A..rbeits

stunden im Betrage VOll 36 K 96 h. 
Der Beklagte führt an, daß er den Kläger nicht als Hilfsarbeiter, 

sondern als Taglöhner aufgenommen habe. Der Kläger habe alles gearbeitet, 
was ein Taglölmer arbeiten müsse. Er habe im Hofe und bei der Landwirt-
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schaft gearbeitet, er habe im Hofe das Holz abgeladen, aufgeschlichtet und 
gemessen, habe den Fuln'leuten geholfen, dann habe er lYlit anderen Tag
löhnern zusammen den Zimmerleuten und Sägern Bloche auflegen ge
holfen. Bei der Säge selbst habe er nicht gearbeitet. 

Der Kläger gibt zu, daß er diese Arbeiten ausgeführt habe und auch 
bei der Landwirtschaft verwendet worden sei. Einverständlich wird ange
geben, daß der Kläger bereits einmal bei dem Beklagten in der gleichen 
Eigenschaft gearbeitet und damals ohne Kündigung das Arbeitsverhältnis 

gelöst hat. 
Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: Na.eh dem beiderseitigen Vorbringen der Streitteile hat 

der Kläger beim Beklagten als sogenannter Hofarbeiter Dienste' verriChtet. 
Diese Dienste stellen sich als Lohnarbeit der gemeinsten Art dar, da sie 
keinerlei Fertigkeit erfordern. 

Der Kläger ist demnach als Taglöhner im Sinne des llit. V lit d 
Einführungsgesetz zur Gewerbeordnung anzusehen, auf welchen die Be
stimmungen der Gewerbeordnung keine Anwendung finden. Dem Kläger 
steht daher auch nicht das Recht auf Kündigung nach § 77 Gew. O. zu. 

Das Klagebegehren war somit als unbegründet abzuweisen. 

1979. 

Ein Lehrling, der aus Bosheit an der Arbeitsstelle eines barfuß 
arbeitenden Gehilfen Nägel einschlägt, kann entlassen werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 26. Juli 1911, Cr. I 308/11 
bestätigt mit Entscheidung des Landesgerichtes als Berufungsgerichtes Graz 

vom 3. August 1911, Cg. I 491/11. 

Der beim Beklagten seit 1. März 1910 als Lehrling für eine Lehrzeit 
von 4 Jahren gegen Beistellung des vollen Unterhaltes bedienstete mj. 
J. M. wurde am 13. Juli 1911 vom Beklagten entlassen. 

Mit der Behauptung, daß die Entlassung ohne gesetzlichen Grund 
erfolgt sei, begeln·t der Minderjährige vom Bekla.gten die Wiederaufnahme 
in das Lehrverhältnis oder die Zahlung einer Entschädigung von 105 K. 

Der Beklagte beantragt die Abweisung dieser Klage und behauptet, 
für die Entlassung des Lehrlings nachstehende Gründe gehabt zu haben: 

1. Habe der Lehrling den streikenden Tischlergehilfell Mitteilungen 
aus der Werkstätte des Beklagten über Zahl und Namen der Arbeiter 
hinterbracht, 

2. habe er die in seiner Werkstätte Arbeitenden Streikbrecher D'e-
sehimpft und D 

3. habe er vor der Hobelbank eines Gehilfen Nägel in den Boden ge
schlagen und nach Abzwicken der Köpfe spitz zugefeilt, gerade an jener 
Stelle, wohin der bloßfüßig arbeitende Gehilfe bei der Arbeit zu treten hatte 
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Klägerischerseits wird die Mitteilung an streikende Gehilfen be
stritten, die Beschimpflmg mit "Streikbrecher" und die unter 3. angeführte 
Handlungsweise zugegeben. 

Der minderjährige Kläger habe dies deshalb aus Bosheit getan, 
weil er von dem Gehilfen mißhandelt, namentlich vor etwa 14 Tagen durch 
einen Schlag mit einem Glase im Gesichte verletzt worden sei. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: Das Lehrverhältnis kann nach § 101 Gew. O. von seiten 

des Lehrherrn sofort aufgelöst werden, wenn sich der Lelu:ling eine der im 
§ 82 lit. d, e, fund g Gew. O. rücksichtlich der Hilfsarbeiter bezeichneten 
Handlungen zuschulden kommen läßt. 

Das yom Kläger zugegebene Einschlagen und Zuspitzen von ::lägeln 
am Arbeitsplatze eines Gehilfen stellt sich nach Ansicht des Gewerbe
gerichtes als eine strafbare Handlung dar; und zwar entweder als der Yer
such einer Körperbeschädigung oder als eine Übertretung gegen die körper
liche Sicherheit von Menschen, und sie ist als solche zU: qualifizieren, welche 
den Lehrling des Yertrauens seines Lehrherrns unwürdig erscheinen läßt,. 
da der Meister gegenüber allen seinen Hilfsarbeitern die Verpflichtung hat, 
sie vor körperlichen Beschädigungen zu bewahren und dieser Pflicht durch· 
das Vorgehen des Klägers entgegen gearbeitet wurde. 

Der Beklagte war sonach berechtigt, das Lehrverhältnis Bofmt zu 
lösen und es mußte deshalb das Klagebegehren abgewiesen werden. 

Gegen dieses Urteil wurde vom Kläger berufen und geltend ge
macht, daß das Einsehlagen von Nägeln am Arbeitsplatze des Gehilfell 
weder eine strafbare Handlung begründe noch den Minderjährigen des Ver
trauens des Lehrherrn unwürdig erseheil1en lasse., Der minderjährige 
Kläger sei am 6. :lYIärz 1895 geboren, daher noeh in einem Alter, in dem er 
die Tragweite seiner Handlungen nieht ermessen konnte, und es erseheine 
sein Vorgehen nur als ein unüberlegter Streich, den er dem Gehilfen, von 
dem er mißhandelt worden sei, spielen' wollte; es könne diese Handlung 
daher nieht als Grund für die Lösung des Lehrverhältnisses benützt werden. 

]!er Berufung wurde keine Folge gegeben. 
Gründe: Es l11uß dem ersten Riehter vollkommen beigepfliehtet 

werden, daß das vom Kläger zugegebene Einschlagen von Nägeln in den 
Fußboden a,n jener Stelle, wo der barfüßig arbeitende Gehilfe bei der Arbeit 
zu treten hatte, Ulld das Spitzfeilen naeh Abzwieken der Köpfe eine straf
bare Handlung (und zwar entweder naeh den §§ 8 und 411 St. G. oder 
wenigstens nach § 431 St. G.) begründet und daß ein derart boshaftes Yor
gehen gleiehzeitig eine solehe Handlung darstellt, welche ihn des Vertrauens 
des Lehrherrn unwürdig erseheinell läßt. 

Was aber die angebliehe Unüberlegtheit dES Streiches betrifft, so 
könnte davon allenfalls gesproehen werden, wenn es sieh um eine im Affekte 
vollführte Tat handeln würde; um aber in den Fußboden der WerkstättB 
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mehrere Nägel einschlagen und diEse dann noch besonders zuriehten zu 
können,. mußte sich der Kläger vor allEm die Zeit gut ausgewählt haben, 
wo er dIES unbEmerkt und ungestört ausführen konnte, und muß aus der 
Tat selbst auf eine gewisse ÜberlEgung sowohl bei Fassung des Entschlusses 
zur Ausführung wie bei der Ausfülnung selbst gefolgert werden, 

. Der am 6. März 1825 GEbOrEne hat die Grenze der Strafunmülldig-
kelt a~ch .schonlängst überschriltEll u:r:d die FolgEn seiner Tat, die offenbar 
beabslchtlgt waren, auch einsehen können. 

1980. 

D~s Gewerbegericht ist zuständig für Streitigkeiten lwischen einem 
Gartner, wenn er au.ch größtenteils Urproo'uzent 1st, und seinem 

~bergärtner. 

Er:.tscheidu~lg des Gewerbegerichtes Graz yom 17. Juli 1911, Cr. I 288/11 ab
geandert mIt EntscheIdung des Landesgerichtes als Rekursgerichtes Graz yom 

1. August 191], R. I 5/11. 

.. Der ~läger, der beim Beklagten, den er in der Klage als Handels-
gar~ner b.ezeIehnet hatte, al~ 0 bergärtner in Arbeit stand, macht wegen 
ungesetzlieher Entlassung emen Lohnentsehädigungsansprueh von 60 K 
und einen Provisio'nsanspruch von CO K geltend. 
. Der. Beklagte erho~die Einwendung der saehliehen Unzuständigkeit 

~leses Genehtes, da er meht Handelsgärtner sei, sondern landwirtsehaft
hehe Gärtnerei betreibe, indem er sieh mit Anlegen von Gärten befasse und 
nur selbs~ erzeugte Gartenprcdukte verkaufe. Allerdings komme es vor, 
daß er berm Anlegen fremder Gärten bezogene Sämereien verkaufe so,yeit 
dies hiezu nötig is~, sein ~etrieb .sei aber landwirtsehaftliehe Urproduktion. 
Er habe auch beIm Begmne semer Tätigkeit das Hal1delsgärtnergewerbe 
angemeldet, und naehher, trotz Nichtbetriebes, nieht abO'emeldet aber 
er übe es tatsäehlieh nieht aus. b , 

Die Klage wurde wegen sachlicher Unzuständigkeit des Gewerbe-
geriehtes zurüekgewiesen. ,~ 
. . Gründe: Naeh diesem vom Kläger in tatsächlieher Riehtung' als 

nehtlg zugegebenen Saehverhalte erscheint die Produktion des Beklao'ten 
in ihrer Hauptsache und Wesenheit als lal1dwirisehaftliche Produktion. 
als auf den Pflanzenbau gerichtete Tätigkeit. ' 

, Da naehArt. V lit. a ~es Kundmachungspatentes zur Gewerbeordnung' 
,om 20. Dezember 1859, Nr. 227, R. G. BI., aber für landwirtschaftliche 
~roduktion und ihre Nebengewerbe die Gewerbeordnung keine Anwendlil1g 
fmdet und demzufolge auch llaeh § 1 des Gewerbegeriehtsgesetzes die sach-
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liche Kompetenz des Gewerbegerichtes ausgeschlossen ist, so mußte das 
über die Klage eingeleitete Verfahren für nichtig erklärt und die Klage 

zurückgewiesen werden. 
Das Landesgericht Graz als Rekursgericht hat dem gegen diese 

Entscheidung erhobenen Rekurse Folge gegeben und dem Gewerbegerichte 
die weitere Verh%ndlLmg übar die Kh:S8 aufgetragen. 

Gründe: Der Kläger war beim Beklagten als Obergärtner in Arbeit 
gestanden und verlangt von letzterem wegen ungesetzlicher Entlassung 
eine Lohnentschädigung von 60 Kund außec'dem eine Provision von 50 K. 

Der Beklagte wendet die Unzuständigkeit des Gewerbegerichtes 
ein, . da er nicht Handelsgärtner sei, sondern eine landwirtschaftliche 
Gärtnerei betreibe und hauptsächlich Gärten anlege. Er gibt aber selbst zu, 
daß er bei Beginn seiner Tätigkeit das Handelsgärtnergewerbe angemeldet 
habe und trotz Nichtbetriebes nicht abgemeldet habe. Die Genossenschaft 
der Handelsgärtner und Blumenhälldler in Graz und Umgebung hat auch 
unter dem 25. Juli 1911 bestätigt, daß der Beklagte :Mitglied diesel' Genossen
schaft ist. SchollIlach dem eigenen V orbrillgen des Beklagten, der in seinem 
Betriebe einen Obergärtner, also geschultes Hilfspersonal beschäftigt und 
nichtnur Gemüse baut, sondern auch, und zwar hauptsächlich, auf fremdem 
Grunde Gärten anlegt, handelt es sich offenbar um eine gewerbemäßige 
Beschäftigung im Sinne des Art. IV K. P. zur Gewerbeordnung und nicht 
lediglich um landwirtschaftliche Produktion im Sinne des Art. V lit. a ctes 
Kundmachungspatentes vom 20. Dezember 1869, Nr. 227, R. G.Bl.,weshalb 
die vorliegende Streitigkeit der Kompetenz des Gewerbegerichtes unter
liegt. (§ 1 Abs. 2 des Gesetzes vom 27. November 1896. NI'. 218 R. G. Bl.) 

H)81. 

Der von der politischen Landesbehörde genehmigte Kollektiwertrag 
verliert nicht seine Gültigkeit, wenn einzelne Bestimmungen nicht 

eingehalten werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes in Graz vom 28. Juli 1911, Cr. I 309/H. 

Nach übereinstimmenden Parteienallgaben wurde der beim Be
klagten als Bäckergehilfe in Arbeit gestandene Kläger am 21. Juli 1911 
ohne Kündigung entlassen. 

Der Kläger behauptet, seit 4. Juli 1911 gegen einen Wochenlohn 
von 14 K beim Bek~agtell in Arbeit gestanden zu sein und verlangt wegen 
grundloser Entlassung die Kündigungsentschädigung von 28 K an Lohn 
und 28 K für den Unterhalt, zusammen 56 K. 

°Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Nr. 1981. \J3 

Der Beklagte beantragt die Abweisung dieses Begehrens und beruft 
sieh auf den Kollektivvertrag der Bäckeril1l1ung in Graz, nach welchem 

. nur zwei Kündigungstage gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist. Diese 
bei den Kündigungstage habe er bereits bezahlt. 

. Der Klä~er erklärt, daß ihm zwar der Inhalt des Kollektivvertrages, 
msbesondere. dIe Festsetzung der zweitägigen Kündigungsfrist mangels 
anderer Verembarung bekannt ist, daß er sich aber nicht an den Kollektiv
vertrag gebunden halte, weil derBeklagte dessen Bestimmungen nicht voll
ständig eingehalten habe. Er habe ihm nämlich weder einen Ruhetag ge
lassen, noch habe er ihm die Kost außer dem Hause des l\leisters 
geleistet. 

Der Beklagte gibt zu, dem Kläger keinen Ruhetag gelassen zu haben, 
weil dies in seinem kleinen Arbeitsbetriebe nicht angängig sei. Die Kost 
habe der Kläger im Hause bekommen, was vereinbart worden sei. 

Dem Kläger \vllrde nur die Entschädigung für zwei Kündigungs
tage im Restbetrage von 5 K 95 h zugesprochen, das l\lehrbegehren 
jedoch abgewiesen. 

Gründe: Mit dem von der k. k. steiermäJ .. kischen Statthalterei in 
.Graz an: 25. Fe.bruar 1911 genehmigten Kollektivvertrag der Bäckeriunung 
m Graz Ist für dIe Bäckergenossenschaft eine zweitägige Kündigung mangels 
anderweitiger Vereinbanmg festgesetzt. Der Kollektivvertrag mit der er
wähnten Kündigungsbestimmung tritt gemäß § 114 b. Gew. O. an Stelle des 
§77 Gew. 0., welcher eine vierzehntägige Kündigung mangels anderer Ver-

einbarung festlegt. Die Behauptung des Klägers, der Beklagte sei hin
sichtlich der Kost vom Kollektivvertrage abgewichen, entspricht nicht der 
Tatsache, denn er hat sich selbst mit der Kost im Hause bei Eintritt in das 
Arbeitsverhältnis einverstanden erklärt. Wohl aber ist es richtig, daß der 
Beklagte dem Kläger den gesetzlich bestimmten Ruhetag nicht gewährt hat. 

Diese Nichterfüllung einer Bestimmung des Kollektivvertrages be
rechtigt aber den Kläger keineswegs, den gesamten Kollektivvertrag als 
aufgehoben anzusehen. Er kann vom Beklagten nur die Erfüllung des Ver
trages verlangen; denn§ 919 a. b. G. B. bestimmt, daß im Falle der Nicht
erfüllung eines Vertrages in irgendeiner Richtung der andere Teil die Er
füllung des Vertrages verlangen kann, die Aufhebung aber nur in den im 
Gesetze bestimmten Fällen oder bei einem ausdrücklichen Vorbehalte 
welche beide Ausnahmsfälle aber vorliegend nicht zutreffen, da weder da~ 
Gesetz noch der Kollektivvertrag selbst die Bestimmung enthalten, daß 
im Falle der Nichterfüllung eines Punktes des Kollektivvertrages der ganze 
Kollektivvertrag als aufgehoben zu gelten habe. 

Es konute dö"her dem Kläger nur eine zweitägige Kündigullgsellt
Rchädigung zugebilligt werden. 
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1982. 

Das Gewerbegericht ist nicht zuständin für Stref"i' I. 't . 
der Konlw d d 11 Ig"el en zWischen 

rsmasse un em Arbeiter des in Konkurs verfallenen 
Unternehmens, das von der Konkursmasse nicht fortgeführt wird.' 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 16. Oktober 1911, Cr. I 417/11. 

Der Kläger trat am 1. Februar 1910 bei der Firma J . 
Buchhalter in den Dienst. Am 22 JunI' 1911 wUl'de"b d V· R. ~~ Graz als F' . u er as ermoO'en d' 
· mlla der Konkurs verhängt Das Geschäft d K" Ieser 
, • lt'" wur e vom onkursmasse-

"en, a er l1lcht WeIter geführt. Am 15. Juli 1911 kündi t d K 
masseverwalter dem Kläger schriftlich das D' t h'?I e. er onkurs
haltu d t li h lens ver a tms unter Ein
fü te n;. ~. E~: z c .en Kündigungsfrist bis 30. September 1911 auf und 
er g(KI" el, ) ab' IS zu

d
. dIesem .Tag~ das Dienstverhältnis aufrecht besteht und 

ager IS zu leser Zelt seme Dienste der Mas lt 
fügung zu stellen habe. severwa ung zur Ver-

· In der Zeit vom 22. Juni bis 30. September 1911 W d ,. " .. 
dIe .~f~sseverwaltung tätig, indem er ihr bei der Feststellung~e e:: Kld.agMer fur 
g'ehorwen Verrn" d b . d sm le asse 

" . . . ogens un eJ er Zusammenstellung der Kontis behilfl" h 
war und Jhr über die Außenstände und die i V T " lC 
Gegenstände Auskünfte erteilte. n . e1"l'l ahrung befmdhchen 

~-\m 31. Juli 1911 meldete der K1" . . . 
')rs~en. Klasse der Konkursgläubiger an. D~!:r ;~~~:r!:he~al~~~~~;~e zur 
GJaublgerausschusse nur mit dem Betrao'e von 400 K l' ~d' . Mi vom 
. ') 01 t b "lqm 1ert. t Klage 

,0111 -. {O er 1911 beO'ehrt der KläO"er die A k d'" und E"h ." "ner ennung er Rlcht10"keIt 
mrel ung semer Forderungen per restlich 18 526 K' d' t 'Ki 

~r Konk~rsgläubiger, ~ei der mündlichen Streitverha;~m~: e~~~ert a~:; 
bis a~~~S~~~ß~i~~e~;n'J~~~e~l~ ;l~ ~:züg~ch ddes ru

K
' ckständi;~n Gehaltes 

872 y ~4 h Al k m age er onkurseroffnunO" per 
und ~ (b .. ~ li lehr dennung zur ersten Klasse der Konkursgläubig'er be~ehrt 

_. ezug c es Gehaltes vom 23. Juni 1911 bis 1 M" 1915" 
18 003 K 26 h V '1 . arz per · erurteI ung des Masseverwalters zur Zahl d' 
Betrages als li1:asseschu1d beantra,o.t ung leses 

, Der li'fas.severwalter erhebtO die Einwendung der Ullzuständi .. 
des Gewerbegenchtes zur Entscheidcmg in dieser Streitsache. gkelt 

zustän~ga~e~e;:srb~!:~cbht O"ha~ hdtie vorlie.~ende K~age wegen sachlicher Un
I' eoer1c es zuruckgew1esen. 

G .. d '~D' F r~n e.: l~ orderul1g des Klägers umfaßt drei Zeiträume: 
1. d:e Z~lt bIS zum Tage der Konkurseröffnung (22. Juni 1911), 

.. .2. dIe Zelt vom Tage nach der Konkurser"ff O' b' 
Kundlgungsfrist (23. Juni bd 30. September 191~-) ::J 1S zum Ende der 
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3. die Zeit vom 30. September 1911 bis 1. März 1915, für welche der 
Kläger den vollen Gehalt begehrt. 

Für den ersten Zeitraum beansprucht der Kläger die Einreihung in 
die erste Klasse der Konkursforderungen, für die beiden letzten Zeit
abschnitte Zahlung als Masseschuld. 

Die Konkursordnung macht einen Unterschied bezüglich des Ver
fahrens bei Ansprüchen, welche der Anmeldung im Konkurse unterliegen 
(§§ 124 bis einschließlich 136 K. 0.) und bei Ansprüchen, welche der An
meldung im Konkurse nicht unterliegen. (§§ 137 ff.) 

Bezüglich der Ansprüche, welche der Anmeldung im Konkurse 
unterliegen, gelten folgende Vorschriften: 
~ § 126 in Verbindung mit § 127 K. O. besagt, daß die besonderen 

Prozesse über die Richtigkeit der Forderung, soweit die Austragung des 
Anspruches auf den Rechtsweg gehört, bei dem Konkursgerichte zu ver
handeln und zu entscheiden sind. 

§ 128 K. O. erklärt kategorisch: "Die V-erhand1ung und Entscheidung 
über die streitige Rangordnung muß in allen Fällen bai dem Konkurs 
gerichte geschehen." 

~\us diesen Bestimmungen ergibt sich zweifellos, daß der 
erste Anspruch des Klägers, welcher die Liquidität und Einreihung in 
die erste Klasse zum Gegenstande hat, nicht vor das Forum des Gewerbe
gerichtes gehört, da die genannten Paragraphen die Kompetenz aller anderen 
Gerichte ausschließen und die Festsetzung der Rangordnung nicht zu den 
im § 1 G. G. G. aufgezählten Streitigkeiten gehört. 

Anders liegt die Sache bei don sub 2 und 3 gestellten Ansprüchen, 
welche yom Kläger nunmehr als Tlhsseschuld eingeklagt werdell. 

Ohne die Frage zu erörtern, ob dieses. Begehren mit Rücksicht auf 
die Bestimmllng des § 33 H. G. G., welcher die auf Grund der §§ 23, 29 und 
31 H. G. G. geltend gem'1chtBn Forderungen, soweit sie den Betrag des für 
ein Jahr entfallenden Entgelts nicht übersteigen, in die erste Klasse der 
Konkursforderungen verweist, gerechtfertigt ist, soll nur geprüft werden, 
ob das Gewerbegericht zur Entscheidung über diesen Anspruch zu
ständig ist. 

§ 138 K. O. bestimmt: "Das Verfahren ist in der Regel bei dem 
KOl1kursgerichte anhängig zu m1chen. 

Wenn es sich jedoch um R3chtsnchen handelt, deren Entscheidung 
der Real-, Tabuhr- odar Barlgerichtsblrkeit eines anderen Gerichtes zu
gewiesen ist, oder wenn die Streitsache schon vor der Eröffnung des Kon
kurses bei einem anderen G3l'ichte anhängig war oder eine mit Pfandrecht 
versicherte Forderung betrifft, deren Befriedigung nur aus dem zur Hypo
thek dienenden Gute begehrt wird, so hat es bei den außer dem Falle des 
Konkurses geltenden Bestimmungen über die Zuständigkeit sein Bewenden." 
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§ 1 Abs.1 G. G. G. bestimmt:. "Zur Austragung von gewerbli?h~n 
Rechtsstreitigkeiten zwischen gewerblichen Unternehmern und ArbeItern 
sind Gewerbegerichte zu errichten." 

§ 3 Abs. 2 G. G. G: besagt: :,~ie Zustän~igkeit de~ Gewerbegeri?htes 
schließt die ZuständigkeIt der politischen Behorden so,,:e der.ordentlich?ll 
G - . "'te und der bestehenden Gewerbegerichte aus; dIe streItenden TeIle 

enCl1 . h . 't 
können auf die Zuständigkeit des Gewerbegenc tes lllCD ver-
zichten." 

§ 39 G. G. G. besagt: "Mit dem Tage, an we~chem das geg~nwä~·.tige 
G t . Kraft tritt verlieren alle anderen gesetzlichen VorschrIften uber esez In , d 'h 
Gegenstände, die durch das gegenwärtige. Geset~ geregelt wer en, 1 re 
Wirksamkeit. Illsbesondere verlieren auch die Bestlmmung?n der Gewe~~e
ordnung über die Kompetenz der politischen. Be~örden. In Lohn~t~;ltlg
keiten und über die schiedsrichterlichen KollegIen Ihre WIrksamkeIt. 

§ 41 H. G. G. erklärtschließl~ch: ,,~ür S~reitigkeiten a~s den in ~~e8~: 
Gesetze geregelten Dienstverhältlllsse~ smd dIe G~:verbegenchte zust~ndIb' 
wenn auf die Unternehmung des DIenstgebers me Gewerbeordnung An
wendung findet." 

Die Konkursordnung ist ein Gesetz, welches einen Aus~ahms
zustand regelt und die Zentralisation aller Pro~esse, :v~lche nnt ~em 
Konkurse im Zusammenhange stehen, bezweckt und nur die 1m § 138 I'k. O. 
aufgezählten Streitigkeiten-ausnimmt. 

Das Gewerbegerichtsgesetz hat normale Verhäl!nisse !m_ ~uge, i.n 
welchen der gewerbliche Unternehmer .selbst a~s Partel auftntt; uber dIe 
Verhältnisse im Konkurse enthält es keme BestImmung. ~~ 

Es kann daher auch der § 39 G. G. G. nicht d~hin aufg?faßt werden, 
daß die Bestimmungen der Konkursordnung - emes SpezIalgesetzes -:
aufgehoben werden sollten, da eine Regelung des Konkur~es der ~ewer?li
ehen Unternehmer durch das Gewerbegerichtsgesetz l1lcht enolgt Ist. 

Ist die I{onkursmasse daher nicht selbst gewerblicher Unternehmer, 
indem sie das Unternehmen weiter führt, so erscheil1~ ein Gr~l1d zur Zu
ständigkeit des Gewerbegerichtes. nicht ?egebe~:. Vorliegend Wird nun .. d~s 
Unternehmen durch die Masse 11lcht we}tergefuhr~ und ~r~e der KI~gvr 
nur deshalb vom Masseverwalter weiter beschäftIgt, weIl dle gesetzliche 
Bestimmung des § 23 H. G. G. eine sofortige Entlassung des Angestellten 
nicht zuläßt. 

Der Kläger ha~ den mach auch die s~b 2 und 3 angeführten Forderun
gen beim Konkursgenehte geltend zu mael1en. 
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Xl'. 1983. 

Die Kassierin beim Detailverkaufe in einem Selcherladen verrichtet 
keine kaufmännischen Dienste. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Prag vom 4. April 1911, Cl'. I 237/11. 

Klägeril1, die weder theoretisch noch praktisch kaufmännische 
Yorbildung besitzt, behauptet, daß sie am 28. März 1911 von der Tochter 
des beklagten Selchers mit dem j}fonatslohl1 von 40 K zur freien Kost 
als Kassierin für den Detailverkauf im Selcherladen aufgenommen wurde 
und am 29. März 1911 früh den Dienst antreten sollte; sie beansprucht, 
weil ihr an jenem Tage der Dienstantritt verweigert wurde, auf Grund 
des § 31 H. G. G. Entschädignng für die Zeit vom 29. März 1911 bis 30. Juni 
1911 im Betrage von 276 K. 

D:e Klage wurde abgevviesen. 
Gründe; Das Gewerbegericht hat zunächst durch die eidliche Aus

sage zweier Zeugen festgestellt: 

1. Daß die Tochter des Beklagten am 28. März 1911 abends der 
Klägel'in nicht gesagt hat, sie nehme sie als Kassierin an und sie solle am 
29. März früh antreten, sondern, daß sie zu ihr nur gesagt hat, sie solle 
morgen früh kommen, da jetzt keine Zeit zur Besprechung sei. 

2. Daß die Tochter des Beklagten in dessen Selcherladen zwar als 
Verkäuf81;in tätig ist, daß sie jedoch zur Aufnahme des Personales, ins
besonders einer Kassierin vom Vater als Gewerbeinhaber nicht ermächtigt 
,yurde. 

Hieraus folgt, daß am 28. März 1911 e:n Dienstvertrag überhaupt 
nicht abgeschlossen wurde und es kann daher von einem Vertragsbruche 
oder einer Entlassung nicht die Rede sein; deshalb kann die Klägerin 
weder auf Grund des § 31 H. G. G. noch auf Grund des § 84 Gew. O. eine 
Entschädigung mit Recht beanspruchen. 

Übrigens könnte die Klägerül, wenn auch die Aufnahme am 28. März 
-wirklich erfo'gt wäre, nur nach § 84 Gew. O. Entschädigung für die 14tägige 
Kündigungsfrist fordern, 'weil, wie sie selbst zugibt, die Aufgabe der Kas
sierin beim Deta:Iverkaufe im Selcherladen des Beklagten darin bestand, 
die von 2 Kontrollkassen vorgedruckten, die Kaufpreise enthaltenden 
Zettel samt dem Kaufgelde von den Kunden zu übernehmen, die Zetteln 
zu sammeln und jeden Abend die Losung nach den Zetteln abzuführen; 
zu diesen Arbeiten sind jedoch nach Ansicht des Gewerbegerichtes keine 
besonderen kaufmännischen Kenntn'sse erforderlich, vielnlehr können 
derartige Arbeiten von einem jeden redlichen :Menschen, der nur richtig 
Geld zu zählen vermag, olme Anstand verrichtet werden, weshalb die 
Klägerin im Falle der }J<.:zeptatioll zur Verrichtung von kaufmännischen 
Diensten im Se'chergewerbe des Beklagten überhaupt nicht angestellt 
werden sollte. 

VII 
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. Für ihr angebliches Dienstverhältn;s hätten daher .nach § 2 ~. G. G. 
niemals die Bestimmungen dieses Gesetzes, sondern nur Jene der Gewerbe

ordnung gelten können. 

~r. 1984. 

Der Arbeiter kann entlassen werden, wenn er sich weigert, am Dienst
ort außerhalb der Werkstätte Arbeiten zu verrichten, 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Laibach vom 31. Jänner 1911, Cr. I 17/11. 

Der Schlossergehilfe F. erhielt von seinem ,\Tbeitgeber Z. d81.1 Auf
traO'. verschiedene Arbeiten an einem Neubau, welcher etwa 10 ,:Hmuten 
V01~' der Werkstätte entfernt im Stadtgebiete steht, zu verrichten. Er er
klärte, olme Zulage außerhalb der Werkstätte nicht arbeiten zu "'0'1en, 
und wurde info'ge dessen sofort entlassen. 

Das auf Kündigullgsentschädigung gestellte Begehren ,yurde a b

o'ewiesen. 
t) Gründe: Wie dem Gerichte bekannt, ist es fast allgemein üblich, 
daß den HiEsarbeitern für Arbeiten außerhalb des Dienstortes Znla~en 
gewährt 'werden. Eine solche Gepfl?genheit b~steht. aber nicht l~ezügh:h 
de-' A.l'beiten, die zwar außerhalb Ger Werkstatte, jedoch am DIenstOI~e 
selbst verrichtet werden. Da der Kläger nicht einmal behauptet: daß dIe 
von ihm beanspruchte Zulage vereinbart worden sei, und auel: em Grund 
zu deren Zubilligung infolge zu gewär~gender l\Iehrausl~gen ~11Cht vor~ag, 
so ist die vYeigerung dem unbefugten' erlassen der Al'beI~ gleIch zu halten 
(§ 82 it. f. Gew. und war die Elltlassung gerechtfertJgt. 

NI'. 1985. 

Wegen eines Entlassungsg.rundes ,kann der ~rbeitgeber l1ic;~t ~ie 
Kündigungsfrist kUrzen. Stillschweigend: Zushmml.lng zur Kurwng 

der Kündigungsfrist? 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Laibach yom11. Februar 1911, Cr. I 27/11. 

Kläo'er trat am 4. Februar 1911 beim Beklagten als Sp"~isenträger 
in den Die~st, ohne daß über die Kündigungsfrist etvms vereinb;rt word~:l 
wäre. Am 6. Februar kam der beklagte Restaurateur gegen 8 Im vonmL
tao's in das Zimmer, wo der Kläger übernachtete, ärgerte sich über den 
Kläo'er daß er um 8 Uhr noch nicht in der Restauration sei, und bemerkte, 
er kÖl1l~e in drei Tagen gehen, wenn il1l11 der Dienst nicht passe. Kläger yer
sah we;ter den Dienst und erschien auch am 9. Februar früh im Kellner
(Frack)anzuge in der Restauration, wurde iedo~h vom. Beklagten ausbe
zahlt und entlassen. Deswegen verlangt er für dIe restlIchen 11 Tage der 
Htägigen Kündigungsfrist Ent~chädiguJlg. 
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Der Beklagte beantragt die kostenpflichtige Abweisung des Klage
begehrens, indem er einwendet: 

Sofort am ersten Tage mich dem Diel1stantritte zeigte der Kläger 
seine Unfähigkeit" indem er der Ehegattin des Beklagten, die ihm auftrug, 
die Teller vorzU\Yärmen, zur Anwort gab, es sei so auch gut. Da Kläger in 
der Früh auch zu spät aufstand, kündigte er ihm, anstatt ihn sofort zu ent
lassen, auf drei Tage, was der Kläger zustimmend zur Kenntnis nahm, :ndem 
-er schwieg. Ob Kläger am 9. Februar früh im Kellneranzuge in der Re
Btauration erschienen sei, kann er sich nicht mehr erinnern. Die über diesen 
Umstand zu Be\\eiszwecken eiIlYernol1lmenen Streitteile verblieben bei 
ihren Aussagen. 

Dem Klagebegehren wurde aus nachstehenden Gründen statt
gegeben: 

Es mag dahingestellt ble:ben, ob für den Kläger ein Entlassungs
grund nach § 82 lit. b oder f Gew O. gegeben war. Da der Beklagte VOll 

seinem allfälligen Rechte nicht Gebrauch machte, konnte er das Dienst
verhältnis nur durch Kündigung ordnungsmäßig lösen, wobei er aber die 
im § 77 Ge\\'. O. normierte 14tägige Frist beobachten mußte, 'weil die Zu
lässigkeit einer Kürzul1g der gesetzliehen oder vertragsmäßigen Kündi
gungsfrist bei Verliegen eines Entlassungsgl'Undes im Gesetze nicht aus
gesprochen ist. Wollte der Beklagte die hier in Betracht kommende gesetz
liche Kündigungsfrist kürzen, so war zu einer solchen Änderung des Dienst
vertrages der übereinstimmende Wille bei der Vertragsteile erforderlich 
(§ 861 a b. G. B.). Der Beklagte hatte sich deshalb entweder der vorher
gehenden Zustimmung des Klägers zu versichern oder mußte der Kläger 
die Vertragsänderung genehmigen. Ersteres wird vom Beklagten gar nieht 
behauptet, letzteres kann nach der Sachlage nieht angenommen werden. 

Da die Kündigung eine einseitige Willenserklärung eines Vertrags
teiles ist, somit zu ihrer rechtlichen WJrkung einer Annahme nicht bedarf, 
kann das bloße Stillseh"'eigell als eine Zustimmung zur Vertragsänderung 
lüeht angesehen werden, die übrigen Umstände, wie Erscheinen des 
Klägers zum Dienste am 9. Februar früh und sofortige Überreichung der 
Klage, lassen aber deutlich erkennen, daß eine Genehnügung des Kläger, 
lücht vorliegt. 

Kr. 198ft 

Klagen des Ai'beiters wider den Edlen des Arbeitgebers wegen An
sprlichen aus dem bestandenen Lohnve!'hältnisse gehören ni-cht vor das 

Gewerbegel'icht. 
Entscheidung des Gewerbegerichte Laibach yom 17. :l\Iärz 1911, Cr. I 44/11. 

Kläger war IVerkführer in der IV agenfabrik des yerstorbenen K., 
dessen Nachlaß seiner Ehegattin eingeantwortet wurde. 

VII* 
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Die wider die Erbin überreichte Klage \legen Zahlung eines Lohn": 
rückstandes von 8.380 K \lurde wegen sachlicher Unzuständigkeit des 
Ge,yerbegerichtes zurückgewiesen. 

Gründe: § 1 Gew. G. G. bestimmt genau den Kreis jener Per
,onen, deren gewerbliche Rechtsstreitigkeiten vor das Ge\lerbegericht ge
hören. Es sind dies die gewerblichen Unternehmer und deren Arbeiter, 
bzw. die Arbeiter desselben Betriebes. 

Hier liegt aber ein Rechtsstreit der bezeichneten Personen nicht vor, 
indem die Beklagte, in deren Diensten sich der Kläger gar nicht befindet, 
nicht als 'Arbeitgeberin, vielmein' als Rechtsnachfolgerin des früheren 
Arbeitgebers wegen eines Anspruches belangt wird, dem ein nicht mehr 
bestehendes und mit der Beklagten nie bestandeIies Lohnverhältnis zu
grunde liegt. 

Es erscheint deshalb nicht das Gewerbeger:cht, sondern das ordentliche 
Gericht zuständig. 

Xl'. 1987. 

Mit der Zurückweisung eines ohne Grund ausgetretenen Arbeitet's, der 
vor Ablauf der Kündigungsfrist seine Dienste wieder anbietet, wird das 
Arbeitsverhältnis einverständlich gelöst; der Arbeitgeber darf das 

Arbeitsbuch nicht länger zurückhalten. 

Ents~heidung des Gewerbegerichtes Laibach vom 24. I1Iärz 1911, Cr. I 54/11. 

Aus Ärger, dv_ß er von der Frau seines :!1Ieisters zurechtge,yiesen 
wurde, verließ der Tischlergehilfe D. am 20. J\färz 1911 den D:enst, während 
der Dienstgeber das Arbeitsbuch nicht ausfolgen wollte. Am 22. März 1911 
meldete sich D. wieder zum Dienstantritte, wurde jedoch nicht aufgenom
men und erhielt auch nicht das .t\rbeitsbuch. D. klagte auf Ausfolgung dei': 
Arbeitsbuches und Entschädigung vom 22. :März 1911 weiter. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 
Gründe: Da der Kläger ohne gesetzlich zulässigen Grund ausge

treten war, war der Beklagte gemäß § 80 c Gew. O. berechtigt, bis zum 
Ablaufe der (gesetzlichen) Kündigungsfrist das Arbeitsbuch zurückzu
behalten. Dieses Verhältnis erfuhr jedoch eine Änderung, als s:ch Kläg'er 
zum Dienste erbot. Dadurch nun, daß der Beklagte den dienstwilligen 
Kläger zurückwies, bekundete er deutlich, daß er auf dessen weitere Dienste 
yerzichte. Mit diesem Zeitpunkte war das Dienstverhältnis als beiderseitig 
gelöst anzusehen, und lag deshalb ein Grund zur Rückhaltung des Arbeits
buches nicht mehr vor. - Dem Klagebehren vmr also gemäß § 80 c 
und § 80 g Gew. O. stattzugeben. 
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Kr. 1988. 

Eigenmächtiges Verlassen der Arbeit behufs SteHensuche berechtigt 
zur Entlassung. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Laibach vom 17. Juni 1911, Cr. I 108/11. 

Kläger K. 'Ivar Riemergehilfe beim Beklagten S. und wurde ihm am 
3. Juni 1911 auf 14 Tage gekündigt.iUll 12. JUni 1911 gab ihm de: Be
klagte auf seine Bitte frei, daß er sich nach einer anderen Stelle umsehe. 
Am 13. Juni 1911 nachmittags blieb der Kläger aus und entschuldiote 
Bich tags darauf damit, daß er am Nachmittage eine neue Stelle gesu~ht 
habe, da er am 12, Juni keine gefunden hv_be. K'äger wurde darauf ent
lassen und verlangte Lohnentschädigung für die restlichen 14 Tage der 
Kündigungsfrist. 

Das Klagebegehren wurde mit nachstehender Begründung 
zurückgewiesen: 

Allerdings kann ein gewerblicher Hilfsarbeiter nach der Gepflogen
heit, wenn er in gekündigter Stellung ist, einen entsprechenden Urlaub 
zwecks Stellensuche beanspruchen, jedoch ist die Zeit, die hiefür frei
gegeben werden Eoll, mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren. Da Kläger für 
den Nachmittag am 13. Juni eine Ur'aubsbewilligung vom Beklagten 
weder erbeten noch erhalten hat und z,villgende Gründe, die den Kläger 
genötigt hätten, gerade diesen Nachmittag von der Werkstätte fern zu 
bleiben, nicht geltend Eemacht wurden, war die Entlassung gemäß § 82 
lit f Gew. O. gerecht'ertigt. 

NI'. 1989. 

Aufsichtsorgane bei Bauführungen sind nicht ohne weiters als höhere 
Angestellte anzusehen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Laibach vom 12. J\Iai 1911, Cr. I 82/11, 
bestätigt mit Entscheidung des Landesgerichtes als Berufungsgerichtes Laibach. 

yom17. Juni 1911, eg. 1321/11. 

Am 28. Februar 1911 wurde der Kläger Sch. von dem Bauunter
nehmer L. bei einem Straßenbaue nächst RudolfS'lYert als Aufsichtsorgan 
mit einem Monatslohne VOll 200 K angestellt, ohne daß bezüglich der 
Kündigung etwas vereinbart worden wäre. Am 28. April 1911 wurde der 
Kläger entlassen und wurde ihm eine 14tägige Kiindigungsentschädigung 
ausbezahlt. Der Kläger verlangt den weiteren Entschädigungsbetrag 
von 300 K für die Zeit bis Ende Juni 1911, da er als eine für höhere Dienst
leistungen angestellte Pe:son anzusehen sei, und begründet dies damit: 

K;ägel' sei als Geschäftsführer aufgenomm3n und als so~cher auch 
in allen Schreiben betitelt worden. Als oberstes Aufsichtsorgan seien ihm 
2 Vorarbeiter und 20-30 lhbeiter untergeordnet gewesen. Ihn selbst 
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habe nur der Landesingenieur K. inspiziert. Er habe den Beklagten ver
treten, indem er Arbeiter aufgenommen und entlassen, so,yie die Löhne 
bestimmt habe. Er habe den be'm Baue erforderlichen Sand gekauft, 
habe die Werkzeuge repar:eren lassen, habe im Auftrag des Landes
ingenieurs wegen Überste]ung einer "Harpfe" (Gerüst zum Trocknen der 
Feldfrüchte) mit dem betreffenden Eigentümer den V ertrag abgeschlos en. 
Er habe im Namen des Beklagten mit dem Gemeindeamte und mit der 
Bez:rkshauptmannschaft yerkehrt, habe yom Landesingenieur Zuschriften 
erhalten, in Ivelchen er mit Bauleiter betitelt worden sei. Aus einer Hand
kasse habe er den Arbeitern Vorschüsse ausgezahlt, während die ordent
lichen monatlichen Lohl1:J,uszahiungen dürch e:nen hiezu abgeordneten 
Angestellten des Beklagten erfolgt seien. Er habe das Schichtenbuch, 
in ,,,elches auch die Lohnvorschüsse eingetragen wurden, geführt, die 
IV ochemapporte verfaßt, die Arbeiter bei der Krankenkasse an- und ab
geme'det. Er habe mlch die nötigen Profilierarbeiten verrichtet. Er habe 
z,wi Klassen einer Realschule absolviert und sei später als Aufsichts
organ bei einem Bahnbaue, dann bei Kanalarbeiten beschäftigt gewesen. 
Bei der Krankenkasse sei er in der ersten, d. i. höchsten oKateg'Orie ange
meldet gewesen. Als ein für höhe:e Dienstleistungen Angestellter habe er ' 
somit Anspruch auf eine 6wöchentliche Kündigung vor Ablauf des Kalender
vierteljahres. 

Der Beklagte beantragte die Abwe' sung des Klagebegehrens, indem 
er ehnyendete: 

Der Kläger sei als ein für höhere Dienstleistungen Angestellter 
nicht angesehen worden, da er weder eine höhere Qualifikation besitze noch 
eine leitende Stellung innegehabt habe; Kläger sei soviel \vie ein gewöhn
licher Baupolier ge\vesen. Die Beilegung des Titels "Geschäftsführer", 
oder "Bauleiter" sei bedeutungslos. Beklagter pflege alle solche Aufsichts
organe "Geschäftsführer" zu betiteln. Kläger habe die Arbeiter tatsäch
lich aufgenommen und entlassen, da Beklagter beim Straßenbaue keinen 
höheren Angestellten dauernd beschäftigt habe, die Löhne habe er jedoch 
in einem genau bezeichneten Rahmen bestimmt, vi'edlalb zuweilen zu hoch 
bestimmte Löhne gestrichen worden seien. Kläger sei unter der Aufsicht 
des in Diensten des Beklagten stehenden Bautechnikers B. gestanden. 
Kläger habe wirklich einigemale Sand gekauft und die Werkzeuge re
pariuen lassen, den Vertrag wegen Herstellung der Harpfe habe er nach 
vorausgegangenen Unterhandlungen zwischen dem Techniker B. und dem 
betreffenden Eigentümer im S:nne der erhaltenen Weisungen abgeschlossen. 
Der Verkehr des Beklagten mit den Behörden und mit dem Landesingenieur 
sei auf die unbedeutendsten Angelegenheiten e:ngeschrällkt gewesen. 
Jeder Allges:ellte ohne eine besondere Vorbildung sei imstande das Schich
tenbuch zu führen und die Rappo~te zu verfassen. Die An- und Abmeldun
gen der ":U'beiter bei der Krankenkas~e seien durch den Beklagten nach 
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den YOlll Kläger vorgelegten Rapporten erfolgt. Das Profilieren erheische 
keine technische Ausbildung. :31it Rücksicht auf die Höhe des Lohnes 
habe der Kläger in der ersten Kategorie bei der Krankenkasse angemeldet 
8e'n müssen. 

Der Zeuge Bautechniker B. sagte aus, daß er be: allen AIbeiten 
des Beklagten die technische Aufsicht führe. Der Kläger hatte y,ie noch 
.:1 andere Angestellte des Beklagten einen Dienst ähnlich dem der Bau- . 
poLere und inspizierte ihn Zeuge oft. Solche Angestellte sind in der Regel 
Saisonarbeiter, verlassen im Herbste den Dienst und kommen im Früh
jahre 'wieder. Ihre Hauptbeschäftigung ist dieBeauf:cichiigullg de:'Arbder, 
welchen sie je nach ihren Leistungen den Taglohn im Rahmen von 2 K 40 h 
bis 4 K bestimmen. Es kam vor, daß die vom Kläger bestimmten höheren 
Löhne vom Beklö~gten . gestrichen wurden. Wegen tberstellung deI Ha' pfe 
yerhandelte schon früher der Zeuge. Außer dem Schichten buche führte 
der Kläger keine anderen Bücher, von technischen Arbeiten verrichtete 
der Kläger hie und da das etwa erforderliche Profilieren. Zeuge hat schon 
im Jahre 1910 die Straße vermessen und die Profile ausgesteckt, neue Pro
file waren nur in geringer Anzahl erforderlich, wenn sie fehlten oder wenn 
die ursprüngliche Linie ein wenig verschoben wurde. Für alle diese Arbeiten 
genügt die praktische tbung ohne eine besondere Schu'bildung. 

Der Zeuge Landesingenieur K. bestätigte, daß der Kläger unter 
der Aufsicht des Technikers B. stand. Der Kläger versah den Dienst e;nes 
Partie(Werk)führers, d. h. er hatte die ":u'beiten an der Straße auf Grund 
der fertigen Pläne und nach Weisungen zu verrichten. Das Profilieren 
erheischt keine höhere AlEbildung, da diese A.rbeit in der Regel von prak
tisch geschulten Polieren verrichtet wird. Der Landesausschuß wandte 
sich nur in geringfügigen Sachen direkt an' den Kläger. 

Der Kläger gab zu, daß er für die An- und Abmeldungen bei der 
Krankenkasse nur die Rapporte verfaßt habe, sowie daß das Schichten
buch jeder "Kapo" führen könne, was jedoch nicht bezüglich der Ver
fassung der Rapporte und Lohnlisten sowie bezüglich der Korrespondenz 
mit Behörden behauptet werden könne. 

Das Kla,gebegehren \vurde in bei den Instanzen aus nach
stehenden, im wesentlichen gleichlautenden Gründen zurückgewiesen: 

}\üt Rücksicht auf die Bestimmungen der §§ 2, 20 und 29 des Ge
setzes vom 16. Jänner 1910, R. G. BI. ;;;1'. 20, wäre das Klagebegehren be
gründet, wenn der Kläger als ein zur Leistung höherer Dienste Angestellter 
anzusehen wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall, obschon der verhältnis
mäßig hohe Mona,tslohn und der dem Kläger vom Beklagten beigelegte 
Titel die Behauptungen des Klägers unterstützen. Bei Beurteilung, ob eine 
Person für höhere Dienstleistungen in Yerwendung steht, kommt es ledig
lich darauf an, ob die tatsächliche Beschäftigung des Angestellten eine ge
wisse höhere Qualifikation erfordert. 
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Die Hauptbeschäftigung des Klägers bestand in der Beaufsichtigung 
der Arbeiter und der genau bezeichneten und vorbereiteten Arbeit. Der 
Kläger verrichtete keine besonderen technischen A.rbeiten selbständig; 
das Profilieren erfordert keine höhere Qualifikation, d. i. keine bessere 
theoretische Ausbildung, wie dies die technisch gebildeten Zeugen B. und 
K. übereinstimmend bestätigteIl. . Übrigens gibt der Kläger selbst zu, daß er 
keine Fachschule und nur zwei Jahre die Realschule besucht habe. Auch von 
einer Buchführung ist keine Rede, denn der Kläger hatte nur das' Schichten
buch zu schreiben, IYOZU, wie Kläger selbst zugibt, jeder Polier befähigt ist. 
Die Wochenrapporte, welche der Kläger verfaßte, sind nur Zusammenstel
lungen der Eintragungen im Schichtenbuche. Der Kläger war auch kein 
selbständiger Bauleiter, da er unter der Aufsicht des Technikers B. st8~lld, 
das Abschließen von Lohn- und anderen minder wichtigen Verträgen 
macht den Kläger noch nicht zu einer leitenden Persönlichkeit. Da der 
Beklagte in Laibach seinen Wohnsitz hat, ist er gezwungen, minder wichtige 
Sachen in vorgezeichneten Grenzen seinen Aufsichtsorganell, die dafür 
auch besser bezahlt sind, zu überlassen. Die Versicherung des Klägers bei 
der Bezirkskrankenkasse entspricht der Höhe des Lohnes, der Verkehr des 
Klägers mit Behörden war nach der Aussage des Zeugen K. auf unbedeutende 
Sachen eingeschränkt. 

Der Kläger hatte somit weder eine höhere Qualifikation noch eine 
leitende Stellung und kommen infolgedessen nicht die Bestimmungen des 
Halldlungsgehilfengesetzes, vielmehr die Bestimmungen der Gewerbeordnung 
in Anwendung'. Da nach § 77 Gew. O. die gesetzliche Kündigungs
frist 14 Tö_ge beträgt und der Kläger den Lohn für diesen Zeitraum vorCl_US
bezahlt erhielt (§ 84, Gew. 0.), hat er einen weiteren Anspruch nicht mehr 
zu stellen und mußte das Klagebegehrell zurückgewiesen werden. 

NI'. 1990. 

Ein Kaffeehauskellner verrichtet keine kaufmännischen Dienste. 
Entscheidurig des Gewerbegerichtes Prag vom 3. März 1911, Cl'. I 167/11, und 
des Landes- als Berufungsgerichtes Prag vom 8. April 1911, Cg. II 8/1l. 

Kläger trat am 20. September 1910 bei der Beklagten als ·Kellner in 
deren Kaffeehaus mit dem Monatslohne von 24 K zur Kost und gegen 
3tägige Kündigungsfrist ein und übergab sein Arbeitsbuch. 

Er verrichtete gewöhnliche Kellnerdienste, d. h. überbrachte den 
Gästen die von ihnen bestellten Getränke und Gebäck, räumte das leere 
Geschirr ab und, wenn der Oberkellner Ausgang hatte, kassierte er auch 
von ihnen die Zeche ein. 

Kläger, der in der Zeit vom 18. bis 25. Februar 1911 wegen einer 
Verletzung an der Hand arbeitsunfähig ,yar und \"011 der Krankenkasse für 

GBwerbegerichtliche Entscheidungen. Kr. 1990. 105 

diese Zeit die Krankenunterstützung erhielt, überdies mit seinem J'vIollats
lohne durch Vorschüsse bis zum 20. Februar 1911 befriedigt wurde, wurde 
von der Beklagten am 19. Februar 1911 3tägig gekündigt. In der am 28. Fe
bruar 1911 überreichten Klage behauptet der Kläger, daß die Beklagte 
nach dem H. G. B. als Handelsfrau erscheint, weil.sie für ihr Kaffeehaus Ware 
in ~eI Absicht, um sie mit Gewinn weiterzuveräußern, einkauft und 
daß er im Kaff~ehause den Gästen diese Ware zum Kaufe angeboten, von 
ihnen Bestellungen entgegengenommen und diese durch Zutragen der 
Ware an die Gäste erledigt hat, daß er infolgedessen kaufmännische Dienste 
verrichtete und daher nach § 20 H. G. G. die 3tägige Kündigungsfrist ungiltig 
sei und ihm das Dienstverhältnis am 19. Februar -llur zum 30. Juni 1911 
gekündigt werden konnte. 

Kläger beansprucht deshalb Ersatz seiner Bezüge und des entgan
genen Trinkgeldes bis zum 30. Juni 1911 im Gesamtbetrage von 635 K 20 h. 

Das Gewerbegericht hat diese Klage aus folgenden Grün-den ab
gewiesen: 

Aus den eigenen Angaben des Klägers ergibt sich, daß er im Ge
werbe der Beklagten keine kaufmännischen Dienste verrichtet hat, 
sondern nur Gäste durch Zutragung von Speisen und Getränken bedient hat; 
denn nicht jedes bloße Verabfolgen von Waren an Kunden in einem Gewerbe 
kann als kaufmännische T~tigkeit angesehen werden, vielmehr nur eine 
solche, welche diejenige Schulung und Fertigkeit erfordert, die man kauf
männische Tüchtigkeit nennt, und diese Tätigkeit liegt beim Kläger, einem 
ausgelernten Kelber, nicht vor. 

Nach §§ 1 und 2 H. G. G. gelten daher für das Dienstverhältnis 
des Klägers nicht die Bestimmungen des H. G. G., sondern nur jene der 
Ge,\". O. und llach § 73 Gew. O. war Kläger bei der Beklagten nur als ge
wöhnlicher Gehilfe angestellt, was schon daraus erhellt, daß Kläger gemäß 
§ 79 Gew. O. mit einem Arbeitsbuche versehen ist, das nach § 80 c Gew. O. bei 
der Beklagten aufbewaln't war. 

Da durch § 77 Gew. O. den Parteien die Verabredung einer beliebigen 
Kündigungsfrist gestattet wird, ist die verabredete 3tägige Kündigungs
frist giltig. 

Das Landes- als Berufungsgericht in Prag hat der Berufung des 
Klägers keine Folge gegeben, das gewerbegerichtliche Urteil aus 
dessen im wesentlichen richtiger Begründung bestätigt und folgendes 
hinzugefügt: 

IN enn auch die Ansicht des Berufullgswerbers, daß die Beklagte 
als Kaffeehausbesitzeril1 als Handelsfrau im'Binne des H. G. B. anzusehen 
sei, richtig wäre, folgt daraus noch nicht, daß rücksichtlich des Klägers 
schon deshalb, weil er in ihrem Unternehmen beschäftigt war, die Bestim
mungen des H. G. B. und des H. G. G. zu gelten haben. 
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Es darf nämlich nicht übersehen "erden, daß es sich bei der Unter
nehmung der Beklagten z"ar um den Geschäftsbetrieb eines Kaufmannes 
nach dem H. G. B., zugleich aber um einen Gewerbebetrieb, nämlich um 
das Gast- und Schankgewerbe nach § 15, Z. 15 Ge". O. respektive um die 
im § 16, lit. f Gew. O. bezeichneten Berechtigungen handelt und daß be
züglich der für die Unternehmung aufgenommenen Personen immer unter
schieden "erden muß, ob diese der Beklagten ausschließlich oder vor
vdegend kaufmännische oder bloß gewerbliche Dienste verrichten. 

Aus dem, ,yas Kläger über seine Tätigkeit ::ulgeführt hat, folgt, 
daß er beim konzessionierten Schankgewerbe als Kellner nur niedere ge
werbliche Dienste yerrichtet hat und deshalb nach § 73, Abs.1, lit. a Gew. O. 
als Ge\'.-erbegehilfe anzusehen ist. 

NI'. 1991. 

Die Erklärung eines Hilfsarbeiters, daß er sich dem Streik anschließe, 
berechtigt den Gewerbeinhaber zur sofortigen lösung des Arbeits

verhältnisses. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Laibach vom 14. Jänner 1911, Cr. I 5jll. 

Am 9. Jänner 1911 entstand ein Streik der Schmiedegehilfen in 
Laibach. .Noch am selben Tage erklärte der Schmiedegehilfe S. seinem 
Dienstgeber, daß er sich dem Streik anschließe, "\Yorauf er "sofort ent
lassen wurde. 

Xach Beilegung des Streiks a111 10. Jänner 1911, und ohne dem 
früheren ,Arbeitgeber seinen Dienst angetragen zu haben, überreichte 
S. Ce}}l 12. Jänner 1911 die Klage auf Vergütung des Lohnes für die 14tägige 
Kündigungsfrist. 

Das Kla,gebegehren 'Hlrde abgewiesen. 

Gründe: Jede absichtliche Unterbrechung ist als unbefugtes Ver
lassen der Arbeit im Sinne des § 82, lit. f Gew. O. anzusehen, wenn sie olme 
Vorliegen eines unvorhergesehenen und unübersteiglichen Hindernisses 
unentschuldigt erfolgte. Der Kläger rechtfertigt sein Benehmen damit, 
daß er aus Solidaritätsgefühl moralisch gezwungen war, sich dem Streik 
anzuschließen, weiters auch damit, daß im Falle seines Verbleibens im 
Dienste die Gefahr der l\lißhandlung dureh die Streikenden bestand. 
Diese Gründe sind jedoch nicht stichhaltig, denn der moralische Zwang 
kann vorliegend als ein un"iderstehlicher Zymng nicht angesehen werden, 
und die Furcht vor Mißhandlungen kann den Kläger um so weniger ent
scllllldigen, als Kläger sofort nach Ausbruch des Streiks die A.rbeit unter
brochen hat, obschon die Streik bewegung mit "Rücksicht auf ihr schnelles 
Ende sicherlich keine heftige war. 
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Xl'. 1992. 

_ Die Nichterfüllung eines ganz allgemein gegebenen Versprechens des 
Arbeitgebers, er werde den lohn schon erhöhen, bildet nicht den 

Vertragsauflösungsgrund des § 82, Iit. cl Gew. O. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Laibach vom 31. :l1ai 1911, Cr. I 94jll. 

Im Monat April 1911 trat der :!\faurer P. in den Dienst des Bau
unternehmers T. gegen den wöchentlich am Samstage zur AuszalJlung 
gelangenden Taglohn von 2 K. Am 3. Mai 1911 stellte der Kläger an seinen 
A.rbeitgeber die Bitte auf Erhöhung des Lohnes, worauf T. enliderte, 
er werde ihm schon den Lohn erhöhen. An den nächstfolgenden Samstagen, 
d. i. am 6., 13., 20. und 27. JYIai 1911, wurde deml\ilaurer ein höherer Lohn 
nicht ausgezahlt, infolgedessen P. am 30. l\ilai 1911 den Dienst verließ. 

Der Kläger verlangt Lohnentschädigung für 14 Tage im Betrage" 
von 28 K, indem er behauptet, daß ihm T. die zugesicherten Bezüge unge
bührlich vorenthalte. 

Das Klagebegehren wurde mit nachstehender Begründung 
zurückgewiesen: 

X ach § 869 a. b. G. B. muß die Einwilligung in d~n Vertrag auch 
bestimmt erklärt werden. Dem vom Beklagten gemachten Anspruche fehlt 
jedoch eine derartige Bestimmtheit. Der Beklagte hat wohl eine Erhöhung 
des Lohnes in Aussicht gestellt, hat jedoch weder bezüglich des Betrages 
noch bezüglich der Zeit eine bestimmte bindende Erklärung abgegeben. 
Diese Annahme wird auch durch das _ Yerhalten des Klägers unterstützt, 
der es unterlassen hat, an den folgenden Zahlungstagen seinen yermeint
lichen Anspruch geltend zu machen und auch keinen höheren Lohn ein
klagt. Mangels einer bestimmt yereinbarten Erhöhung des Lohnes 
kann von einem ungebührlichen Vorenthaltell der bedungenen Bezüg'e 
nicht die Rede sein. Da ein anderer Austrittsgrund nicht geltend gemacht 
wird, sind die Voraussetzungen des Anspruches nach § 84 Gew. O. nicht 
gegeben und mußte das Klagebegehren abge"\\iesen werden. 

Kr, 19!13. 

Der ObermlH!er (AltmiHler) in einer kleineren Dampfmiihle gehört 
nicht zu den zur Leistung höherer, nicht kaufmännischer Dienste an

gestellten Personen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Prag vom 25." Jänner 1911, Cr. II 30jll. 

Kläger, der das JlIüllergewerbe erlernt und dann durch 10 Jaln'8 
als .:\Ilillergeselle und zwei Jahre als Obermüller in verschiedenen l\1ühlen 
gearbeitet hat, trat zum beklagten :ßlühlenbesitzer während der Montierung 
der :Jiaschinen als 2VIonteur mit dem IN ochenlohne von 25 K und vom 
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16. August 1909, als die Dampfmühle des Beklagten in Betrieb gesetzt 
wurde, als Obermüller mit dem 1l10natslohne von 200 K zur frelen 
IN ohnung in die Axbeit. 

Über die Kündigungsfrist bestand keine Vereinbarung. 

Am 3. Oktober 1910 wurde Kläger entlassen, erhielt jedoch seinen 
Lohn bis 31. Oktober 1910 ausbezahlt und benutzte noch bis zu diesem 
Tage seine Naturalwohnung. 

Kläger behauptet, daß er mit der Leitung des ganzen Betrie)?es 
betraut war, daß er die ATbeiter selbständig aufgenommen und entlassen, 
unter diesen die Arbeit verteilt und die Axbciten nur beaufsichtigt habe, 
ohne selbst mitgearbeitet zu haben, daß er sonach nur höhere, nicht kauf
männische Dienste im Sinne des § 2 H. G. G. verrichtet habe, und bean" 
sprucht deshalb auf Grund der Bestimmungen des § 29 dieses Gesetzes Er
satz seines Entgeltes bis zum 31. Dezember 1910 im Betrage von 466 K 66 h. 

Das Gewerbegericht hat diese Klage abgewiesen mit folgender 
Beg-ründung: 

Durch die eidliche Aussage der vernommenen 3 Zeugen und das 
teilweise Geständnis der Parteien wurde festgestellt, daß Kläger vom Be
klagten nicht als Betriebsleiter, sondern nur als sogenannter Obermüller 
oder Altmüller aufgenommen wurde, daß zwar Kläger die aufzunehmenden 
l\füllergesellen selbst aufgesucht und mit ihnen die Arbeitsbedingungen 
besprochen hat, daß jedoch die wirkliche Aufnahme sowie Entlassung 
eines P,l'beiters nur vom Beklagten vorgenommen wurde, ferner daß Kläger 
zwar den Arbeitern (anfangs 6, später, als auch in der Nacht gearbeitet 
wurde, 10-12 an der Zahl) Arbeit zugewiesen, von ihnen die Mahlprodukte 
übernoniillen, aber nach Bedarf selbst auch mitgearbeitet, 
insbesondere Grieß gereinigt, beim Fassen des Mehles aus den Röhren 
Säcke zugebunden, gewogen und auch auf einem Karren weggeführt, beim 
Schlichten der Säcke selbe entweder selbst gehoben oder aber geschlichtet 
hat, und daß endlich in der Nacht, wenn Kläger geschlafen hat, diese 

, Verrichtungen von einem jüngeren Müllergesellen in demselben Aus
maße besorgt wurden. 

Aus diesen Feststellungen folgt, daß Kläger im Jlfüllergewerbe 
des Beklagten nicht als selbständiger Betriebsleiter,sol1dern nur als \'01'
arbeiter (Obermüller oder iUtmüller) tätig war, und daß auf sein Dienst
verhältnis nur die Bestimmungen der Gew. O. und nicht jene des H. G. G. 
Anwendung findeIl. 

Nach § 77 Gew. O. hatte Kläger nur auf eine 14tägige Kündigung 
undl1ach § 84 Gew. O. auf den Ersatz seiner Bezüge nur für diese.Kündi
gungsfrist Anspruch; da Kläger jedoch bei der Entlassung am 3. Oktober 
1910 eine Entschädigung für 29 Tage erhielt, war die Klage als unbegründet 
abzuweisen. 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. XI. 199J. 10U 

Xl'. 1994. 

I. Ist eine sechswöchentliche Kündigungsfrist schlechtweg vereinbart 
worden, so muß ihl'Ende nicht mit dem Kaiendervierteljahre zusammen

fallen. 
11. Der dem Angestellten gesetzlich geblihrende Urlaub kann aLlch 

während der Kündigungsfrist gewährt werden. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes 'Vien vom 19. September 1911, Cr. VI 

.. 1816/11. 

Die lUao'e des Bureauchefs einer Handelsfirma' auf Zahlung des 
10 

Betrages von 7.620 K wurde abgewieseil. 

Gründe: IUäger war bei der beklagten Firma vom 24. Juni 1899 
bis 31. August 1911 angestellt und wurde VOll der Beklagten nach yor
ausgegangener 6wöchentlicher Kündigung, vom 16. Juli 1911 zum 31. August 
1911, unter V 8rzichtleistung auf dessen Dienste entlassen. 

Kläger erhebt Entschädigungsansprüche, weil er auf eine 6wöchent
liehe Kündigung zum Kalendervierteljahre Anspruch habe und weil ihm 
der gesetzlich gewährleistete Urlaub wälll'8nd der Kündigungsfrist erteilt 
wurde. 

Die beklagte Firma wendet ein, daß sie mit ihren Angestel~ten 

nach dem Beginne der Wirksamkeit des H. G. G. eine einmonatliche 
Kündigung vereinbart habe; Kläger habe mit Rücksicht auf seine lang
jährige Anstellung im Hause eine 6wöchentliche Kündigung verlangt 
und seinem Verlangen entsprechend sei mit dem Kläger nach Inhalt des 
Dienstzettels vom 30. Juli 1910 eine 6wöchentliche Kündigung, endigend 
am letzten oder 15. eines Kalendermonats, vereinbart worden und habe 
der Kläger den Dienstzettel ohne Widerspruch angenommen. 

Kläger gibt dieses Vorbringen als richtig zu. 
Die von dem Kläger erhobenen Einwendungen bezüglich der am 

16. Juli 1911 erfolgten Kündigung sind haltlos. Kläger hat sich durch 
die widerspruchslose Annahme des Dienstzettels, dnch den seinem Ver
langen nach einer 6YI'öchentlichen Kündigung Rechnung getragen wurde, 
mit der sechswöchentlichen Kündigungsfrist, endigend am letzten oder 
am 15. eines Kalendermonats, einverstanden erklärt und hatte die Be
klagte lediglich diese vereinbarte Kündigungsfrist einzuhalten, was auch 
zufolge der am 16. Juli 1911 erteilten schriftlichen Kündigung geschehen 

Was das Vorbringen des Klägers bezüglich des Urlaubs betrifft, 
so besteht keine gesetzliche Bestimmung, daß der Urlaub nicht während 
der Kündigungsfrist gegeben werden könne, und da die Beklagte auf die 
Dienstleistung des Klägers in der Zeit vom 16. Juli bis 31. August 1911 
verzichtete, hat Kläger den gesetzlich eingeräumten Urlaub genossen. 
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Kr. 1995. 

Nach den Gepflogenheiten des Wiener P!atz.es ist gekündigten 
Handlungsgehilfen an jedem zweiten Tage durch zwei Stunden zur 
stel!ensuche freizugeben. Wer entgegen dieser Gepflogenheit und gegen 
den Willen seines Dienstgebers täglich z.wecks Steliensuche durch 

zwei Stunden 110m Geschäfte fernbleibt~ kann entlassen werden. 

EntscheidunO' des Ge,,-erbeP'erichtes Wien vom 27. September 1911, Cl'. YI 
1970/11, bestätigt mit -erteil des Lalldes?erichtes )Yien als Berufungsgerichtes 

yom 23. Oktober 191.1, eg. "\ 848/11. 

Die Klage eines Kontoristen auf Kündigungsentschädigung wurde 

abgewiesen. 

Gründe: Der Kläger beruft sich darauf, daß die beklagte Firma, 
bei welcher er am 2. lYfärz 1911 als Kontorist gegen 130 K Monatsgehalt 
und geO'en 1monatige Kündigung bedienstet gewesen und von welcher 
ihm amt) 16. September gekündigt ,yorden ihn am 20. September grund
los entlassen habe. Er beansprucht demnach den Gehalt für die Zeit bis 
zum Ablaufe der Kündigungsfrist. 

Die Beklagte beantragt die Abweisung des Klagebegehrens, indem 
sie behauptet, den Kläger mit Grund entlassen zu haben. Dieser habe 
nämlich, nachdem er die Kiindigung am 16. September erllalten hatte, 
ihrem Beamten R. F. noch 11m selben Tage die Erklärung abgegeben, 
daß er die Kündigung v,'Ohl zur Kenntnis nehme, daß er aber von heute 
an täglich das Geschäft um 10 Uhr vormittags verlassen werde, um sich 
zum Zentralvereine für kaufmännische Angestellte zu begeben und dort zu 
warten, bis sich ihm ein Posten bieten würde, und daß er erst nach der 
Mittao'spause ~wieder im Geschäfte erscheinen werde. F. habe ihm er
widert, daß er hiezu sein Einverständnis nicht gebe, da er dazu nicht ge
setzlich verpflichtet zu sein glaube und da er es auch nicht für notwendig 
halte, daß der Kläger täglich 2 Stunden bei dem Vereine zubringe, denn 
wenn ein Posten frei \"erde, würde der Verein ihn verständigen. F. habe 
sich nrbehalten, über die ihm obliegenden gesetzlichen Verpflichtungen 
Erkundigungen einzuziehen und dem Kläger dann das weitere mitzuteilen. 
Tatsächlich habe er bei dem Handelsgremium . sich erkundig"t, und 
er habe dort die Auskunft erhalten, daß er dem Kläger 3mal in der Woche 
je 2 Stunden nach seiner (F.s) Wahl freizugeben habe. Der Kläger sei in
z\vischen an jedem der folgenden Tage trotz F.s Widerspruches von 10-12 
Ghr vom Geschäfte weggewesen und erst nach der Mittagspause um 2 Uhr 
'wiedergekommen. Am 19. September habe dann der Inhaber der be-
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klagten Firma dem Kläger yorgehaJten, daß seine ~l..nsprüche ungerecht-
. fertigt seien, daß ihm freigestellt ·werde, jeden zweiten auf 2 Stunden 

behufs Aufsuchens einer neuen Stellung ·wegzugehen, mehr aber nicht: 
darauf habe der Kläger erwidert: "Bitte zur Kenntnis zu nehmen, daß 
ich doch jeden Tag yon10-12 Uhr fortgehen werde." F. habe den Kläg'er 
gewarnt und ihn auf die Folgen eines solchen V Ol'gehens aufmerksam 
gemacht. Der Kläger sei aber auch an diesem Tage wieder um 10 1:11r 
fortgegangen und erst um 2 Uhr wieder erschienen. Am 20. September 
sei er um 9 Uhr ins Geschäft gekommen und habe erklärt, daß er wieder 
um 10 Uhr fortgehen ,yerde. F. habe ihm gesagt, daß er das nicht 
dulde, und ihn allf die Folgen aufmerksam gemacht, dessenungeachtet 
hö,be der Kläger abermals sich um 10 Uhr entfernt und erst um 
2 Uhr sich ",-ieder eingefunden. Daraufhin sei er nun entlassen 
worden. 

Der Kläger gibt diese Darstellung als richtig zu, vertritt aber den 
Standpunkt, daß er zum täglichen Verlassen des Geschäftes in der Zeit 
yon 10-12 1.7hr berechtigt gewesen sei, \veil er von dem Zentralvereine 
der kaufmännischen Angestellten Österreichs angewiesen ,yorden sei, 
alltäglich in der Zeit von 10-12 ehr in dessen Kanzlei zu erscheinen. 
Er legt ein Schreiben des Zentralvereines vom 16. September 1911 vor, 
in ·\Yelchem tatsächlich eine solche Aufforderung enthalten ist, ferner 
ein weiteres Schreiben yom 19. September, in welchem er ersucht 
\Yird, sich am 20. September bestimmt vormittags in der Zeit yon 
10-12 l7hr in der Yereinskallzlei einzufinden. Er bemerkt allerdings, 
daß er diese Schreiben weder seinem Dienstgeber noch dem F. yorge
wiesen habe. 

Die Anordnung des Dienstgebers des Klägers, daß er nur jeden 
z\veiten Tag und nicht jeden Tag behufs Aufsuchens einer neuen Stellung 
sich auf 2 Stunden wegbegeben dürfe, entspricht der allgemein herrschenden 
Übung und erscheint vollkommen gerechtfertigt; dem steht auch die yon 
dem Zentralverein8 der kaufmännischen Angestellten an den Kläger 
gerichtete Aufforderung, täglich dort yorzusprechen, nicht entgegen; 
es wäre Sache des Klägers gewesen, in der Yereinskal1zlei anzugeben, 
daß er sich nicht j eden Tag frei machen könne und daß man ihn von einer 
sich etwa bietenden Stellung im geeigneten Wege, etwa telephonisch oder 
bei seinem Erscheinen am nächsten Tage, benachrichtigen möge. Das 
Schreiben vom 19. Dezember, in welchem der Kläger bestimmt für den 
nächsten Tag eingeladen ·wurde, kaun die vVeigerung F.s, dem Kläger 
auch für diesen Tag wieder 2 Stunden freizugeben, schon deshalb nicht 
rechts\yidrig erscheinen lassen, da der Kläger diesen Brief gar nicht \'01'

ge,yiesen hr,t. Die ,Torzeitige Entlassung des Klägers erscheint demnach 
gemäß § 27, Z. 4 H. G. G. gerechtfertigt. 
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Das Landesgericht WIen als Ferufungsgericht hat dieses Urteil aus 
nachstehenden Gründen bestätigt: 

Durch das übereinstimmende Parteienvorbringen ist festgestellt, 
daß Kläger vom Tage seiner Kündigung an täglich von 10-12 UhT zwecks 
Vorsprache in der Stellenvermittlung im Zentralvereine der kaufmännischen 
Angestellten dem Dienste fernblieb, obwohl ihm dies von seinem V or
gesetzten mehrmals mit dem Bedeuten verwiesen IVl1rde, daß er nur jeden 
zweiten Tag für die genannte Zeit sich entfernen dürfe. 

Nach § 22 H. G. G. hat allerdings der Dienstgeber dem Dienst
nehmer nach der Kündigung eine angemessene Zeit zum Aufsuchen einer 
neuen Stellung freizugeben. Der Begriff der Angemessenheit involviert 
jedoch nicht, daß der Dienstgeber dem gekündigten Angestellten die 
lVIöglichkeit bieten muß, sich an jedem Tage persönlich nach den frei
gewordenen Stellen in der Stellenvermittlung zu erkundigen und sich 
sofort dem betreffenden Chef vorzustellen. 

Es ist vielmehr dem fachmännisch besetzten Berufungsgerichte 
bekannt und durch die Auskunft des Handelsgremiums festgestellt, daß 
nach der Gepflogenheit des hiesigen Platzes den gekündigten Dienst
nehmern ",n jedem zweiten Tage 2 Stunden zur Stellensuche freigegebeIi 
\-rerden. Hieran hat sich die beklagte Firma gehalten. 

Ob der Zentralverein der kaufmännischen Angestellten VOll' den 
Stellungsuchenden verlangt, daß sie jeden Tag während der Zeit von 
10-12 Uhr in der Vereinskanzlei erscheinen (wobei es dahingeste~lt 

bleiben mag, ob man darunter wirklich zu verstehen hat, daß sie während 
der ganzen Dauer dieser 2 Stunden in der Vereinskanzlei zu bleiben haben), 
ist für die vorliegende Frage nicht entscheidend. 

Aber selbst wenn dem so wäre, so könnte sich doch der Kläger 
sclmerlich darauf stützen, denn er hat die Briefe des Zentralvereines 
seinem Vorgesetzten, als es zu der Meinungsverschiedenheit kam, nicht 
vorge,viesen, wie man billigerweise hätte erwarten müssen. 

Es lag somit in dem Fernbleiben des Klägers, insoweit es das Aus
maß von 2 Stunden an jedem zweiten Tage überstieg, eine beharrliche 
\Veigerung und eine UnterlassU11g der Dienstleistung ohne rechtmäßigen 
Hinderungsgrund. 

Daher war der Beklagte zur vorzeitigen Entlassung gemäß § 27,' 
Z. 4 H. G. G. berechtigt und stand dem Kläger kein Recht auf Bezahlung 
des Gehaltes für die Zeit nach der Entlassung zu. 

Gewerbegerichtliche Entscheidungen. NI. 1996. 113 

NI'. 1996. 

Ausfiillung der Spalten des Arbeitsbuches, trotzdem der Dienst nicht 
angetreten wurde. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 7., Juli 1911, Cr. IiOl/II. 

Die Klage eines Tischlergehilfen auf Zahlung eines Entschädigungs
betrages von täglich 7 K für die Zeit vom 28. Juni 1911 bis zum Tage 
der Urteilsschöpfung wurde kostenpflichtig abgewiesen. 

Gründe: Der Kläger wllrde a111 27. Juni 1911 von der Beklagten 
als Hilfsarbeiter gegen einen täglichen Lohn von 7 K und unter VerE'in
barung des Arbeitsantrittes für den 28. Juni 7 "Chr früh in den Dienst gE'
n0111men, am 28. Juni aber richtete er an die beklagte Firma ein Schreiben, 
worin er unter Hinweis darauf, daß er wieder bei der alten Firma arbeite, 
um Zuselldung seines Arbeitsbuches bat; die Beklagte sandte ihm das 
Arbeitsbuch zu, nachdem sie zuvor die Spalte "Name, Gewerbe und Stand
ort des Arbeitsgebers, bzw. Lehrherrn" mit der Stampiglie ihrer Firma, 
die Spalte "Datum des' Eintrittes" handscln"iftlich mit den Worten "nicht 
angefangen" und die Spalte "Zeugnis" mittels Stampigliendruckes folgen
dermaßen ausgefüllt hatte: 

"Eigentümer dieses Buches hat bei uns als .......... vom .... . 
bis ...... 19 ... gearbeitet, sich treu, fleißig und zu unserer Zufriedenheit 
verhalten; derselbe wird lohnbefriedig·t und gesund ............... ent-
lassen. " 

Unterschrift: 

Die Spalte "Datum des Austrittes" ließ sie leer. 

Wegen dieser in sein Arbeitsbuch ,;ö,.ua'Glll.vll 

Kläger Schadenersatz. 
beansprucht 

Die Art, in welcher die zweite Spalte ausgefüllt wurde, entsprach 
mit Rücksicht auf die obwaltenden Umstände vollkommen der Y orschrift 
des § 80 d, Abs. 1 Gew. 0.; es kann diesbezüglich wegen des Jlilangels an 
irgendeinem Verschulden der Beklagten von einer Schadenersatzverbincl
lichkeit nicht die Rede sein. 

Die Ausfüllung der Spalte "Zeugnis" war allerdings, da nach § 81 
Gew. O. ein Zeugnis nur auf Verlangen des Arbeiters auszustellen ist, 
nicht gerade geboten, andrerseits aber, da es nur Günstiges enthält, auch 
nicht unzulässig, und jedenfalls erscheint diese Eintragung angesichts 
ihres für den Kläger vollkommen günstigen Wortlautes nicht geeignet, 

YIII' 
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ihm beim Aufsuchen einer neuen Stelle hinderlich zu sein, es kann demnach 
auch diese Eintragung einen Schadel1ersatzanspruch des Klägers llicht 
be:cTünden. 

NI'. 1997. 

Der ist nicht berechtigt, dem Arbeiter jenen Betrag \10m 
lohne abzuziehen, den ein Dritter filr dem Arbeiter während der 
Arbeitszeit gewährte Kost und Wohnung von diesem ZLl fordern hat. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wienyom 28. Juli 1911, Cr. I 751/11. 

Der Klage eines :lYIonteurs gegen eine Motorenfabrik auf Zahlung 
eines Lohnabzuges im Betrage von 72 K \"11rde stattgegeben. 

Gründe: Der Kläger trat am 27. Dezember 1910 als }\IIonteur in. 
die Dienste der Beklagten; es wurde mit ihm ausgemacht, daß bei Mon-
tagen seine Dienstgeberin sich bemühen von dem Besteller für ihn 
die 1J]lentgeltliche Beistellung der und' Kost zu erlangen, daß 
dies aber nicht zu ihrer Verpflichtung Der Kläger arbeitete durch 
36 Tage auf bei einem gevdssen 'i". F. in der ~ähe VOll Wittingau. 
Dieser benachrichtigte nun die daß er ihr VOll dem ihm be
rechneten Betrage d~l1 Betrag von 72 K abziehe, weil er dem Kläger durch 
36 Tage IV ohmmg und Kost wofür er 2 K täglich verlangte. 
Darauf hin hat die Beklagte dem yon dem durch diesen ins Ver-
dienen Lohne den 

Der 
indem er die 
machen, bestreitet. 

denn 

von 72 
zu 

mag bleiben, 
diesen nicht ihr zustehen-

den, auch ihr bisher nicht eines Dritten gegen den 
Lohnanspruch des aufzurechnen, es kann VOll einem Zus[mlll1en-
treffen (§ 1438 a. b. G. B.) hier llicht die Rede 
sein. Der Beklagten wenn sie nach den mit F. getroffenen Ab-
machungen sich zur Tragung der W ohnungs- und ihres 
IIl0nteurs nicht nichts übrig, als F. zu benacln'ichtigen, 
daß sie sich den hieJür berechneten Betrag nicht abziehen daß sie 
volle ihres Anspruches verlange, und daß F. sich wegen Be
zahlung der erwähnten Kosten an ihren M:onteur halten solle; sie selbst 
hat aber ihrem Monteur den verdienten Lohn voll auszubezahlen, und es 
\yar denmaeh im Sinne des Klagebegehrens zu erkennen. 
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NI'. 1998. 

Beleidigung des Handlungsgehilfen durch den Bureauchef, der nicht 
Stellvertreter des Prinzipals ist, bildet keinen Austrittsgruml. Ein olme 
Grund ausgetretener Dienstnehmer hat keinen Anspruch auf sofortige 

Zahlung der Neujahrsremuneratiol1. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 9. ;\Tovember 1911, Cr. VI 2229/11. 

Die Klage eines Kontoristen auf Zahlung des Betrages von 420 K 
ymrde in Ansehung des Teilbetrages yon 66 K 66 h dermalen, in All' 
sehung des iYlehrbetrages aber für allemal abgewiesen. 

Gründe: Kläger war bei der beklagten Firma vom 1. September 
1910 an als Kontorist mit 80 K 2'\lonatsgehalt beschäftigt. 

Der Kläger behauptet, daß ihn der von der beklagten Firma als 
Bureauchef ang'estellte O. K. zu wiederholten 1I1alen, nämlich am 28., 
30. und 31. Oktober und am 2. Noyember, gröblich beleidigte, indem er 
ihn mit den Worten: "Esel", "Trottel", "Blödian" beschimpfte, als geistig 
nicht normal hinstellte und mit Hinauswerfen bedxohte. Es geschah dies 
in Abwesenheit des Firmainhabers, der nur in der Frühe und am Abend 
ins Geschäft kam. Aber auch der Chef selbst habe ihn beleidigt, indem 
er ihm am 31. Oktober er möge sich bald um einen Posten umschauen, 
und am 2. er solle nur bleiben; die Beleidigung 
liege einerseits in dem , andrerseits darin, daß der Chef ihn 
"herumschupfte", indem er ihn am 31. Oktober zum Fortgehen, am 2. No
vember zum Bleiben aufforderte. Diese Beleidigungen vemlllaßten 
am 2. November 1911 schriftlich seinen Austritt aus dem Dienste zu er
klären; vor diesem SehTeiben hatte er sich noch nie bei seinem Chef über 
die seitens des Bureauchefs erlittenen Kränkungen beschwert. Der Kläger 
begehrt Bezahlung des auf die :Monate Noyember und Dezember entfallen-
den Gehaltes yon je 80 Kund 80 K als die zwar 
nicht vereinbart war, aber zu in der Höhe eines JYIonats-

bezahlt wurde. 

Die beklagte Firma wendet ein, der Firmachef habe den Kläger 
niemals beleidigt, außer durch das Schreiben vom 2. November 1911 
auch in keiner Weise Beschwerden des Klägers über ihm zugefügte 
Beleidigungen gehört; ein Anspruch auf Remuneration bestehe in ihrem 
Geschäfte nicht. 

Der Kläger hält sich auf Grund der Bestimmung des § 26, Z. 4, 
H. G. G. zum vorzeitigen Austritte berechtigt. Es bedarf wohl keiner 
näheren Begrülildung, daß die vom Kläger dem Firmachef selbst zum 
Vorwurfe gemachten Äußerungen oder Handlungen keine erheblichen 
Ehrverletzungen sind, da sie doch überhaupt nicht beleidigend sind. 
Die angeblichen Beleidigungen des O. K. aber sind nach eigener Angabe 

VIII" 
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des Klägers dem Firmainhaber erst durch den Brief yom 2. :::\ovember 
bekanntgegeben worden, in welchelri Briefe der Kläger schon seinen 
Dienstaustritt anzeigt. Der Firmainhaber ist also gar nicht in die Lage ge
kommen, zum Schutze des Klägers gegen Beleidigungen irgend etwas 
vorzukehren. 

Die Auffassung des Klägers, daß O. K. als Stellvertreter des Firma
chefs im Sinne des § 91 Gew. O. anzusehen sei, ~weilletzterer nur wenig' 
im Bureau sei, ist eine irrige, denn der Chef, der zugestandenermaßen 
täglich zweimal ins Bureau kommt, leitet hiedurch sein -Unternehmen selbst, 
und nicht durch einen Stellvertreter (§§ 55 und 91 Gei\'. 0.) und hatte der 
Kläger täglich die Möglichkeit, den Schutz des Chefs anzurufen. Dem
nach war der Dienstesaustritt des Klägers ein ungerechtfertigter und sein 
Begehren auf Bezahlung des Gehaltes und der' Remuneration für die 
Kündigungszeit im Sinne des § 29 H. G. G. unbegründet. Ob der Kläger 
auf Remuneration gemäß § 16 H. G. G. einen Anspruch hatte und demnach 
den auf die Zeit vom 1. Jänner bis 31. Oktober 1911 entfallenden Teil 
der erst am 1. Jänner 1912 fällig werdenden Remuneration seinerzeit . 
zu erhalten haben wird, konnte nach § 406 Z. P. O. derzeit nicht entschieden 
werden, denn die Ausnahmsbestimmung des § 29 H. G. G., daß das ganze 
Entgelt bei Auflösung des Dienstverhältnisses fällig ~wird, bezieht sich 
eben nur auf die im § 29 H. G. G. normierten Fälle. 

NI'. 1999. 

der Feststellungsklage über den Gegenstand der 
Dienstleistung. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 19. Oktober 1911, Cr. VI 2096/11. 

Die Feststellungsklage eines Handlungsgehilfen des Inhaltes: 
"Es werde festgestellt, daß der Beklagte inhaltlich des mit dem Kläger ab
geschlossenen Dienstvertrages berechtigt sei ,den Kläger als Speditions
akquisiteur zu verwenden, daß ihm jedoch nicht das Recht zustehe, den 
Kläger für Bureauarbeiten in Anspruch zu nehmen", vmrde abgewiesen. 

Gründe. Von den Parteien wird übereinstimmend angegeben, 
daß der Kläger von der seinerzeit bestandenen Speditionsfirma E. K. und 
]}L in Wien im April 1903 engagiert worden ist; diese Firma wurde im Jahre 
1905 zu einer Aktiengesellschaft umgestaltet. Zu den VOll der Firma E. K. 
und M. übernommenen Beamten gehörte auch der Kläger. Am 3.., Februar 
1909 kam z,yischell dem Kläger und seiner nunmehrigen Dienstgeberin 
eine Vereinbarung dahin zustande, daß die DienststeIlung des Klägers 
durch volle 6 Jahre, d. i. bis 31. Dezember 1914 andauern solle, und wurde 
dieses Übereinkommen auch schriftlich bestätigt. 
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Der Kläger behauptet, daß er yon der Beklagten von Anbeginn 
seiner Bedienstung ausschließlich als Akquisiteur verwendet worden sei, 
u. zw. so ausschließlich, daß er im Bureau auch nicht einen Federstrich 
machte. In seiner Dienststellung als Akquisiteur habe er sich die besondere 
Zufriedenheit der Geschäftsleitung der Beklagten erworben, während 
er yon der Geschäftsleitung wiederholt und auch noch im Jänner 1909 
als für Bmeauarbeiten vollständig unbrauchbar erklärt worden sei. Am 
5. Oktober 1911 habe ihm die Beklagte eröffnet, daß er von nun an nur 
fallweise, d. i. über jeweiligen Auftrag seines Vorgesetzten zu akquirieren, 
im übrigen aber im Bureau nach dessen Anordnungen zu arbeiten habe. 

Diesem Ansinnen habe er unter Protest gegen jedes Präjudiz und 
unter ausdrücklichem Y orbehalte seiner Rechte entsprochen. 

:Y1it der vorliegenden Klage begehrt der Kläger die Feststellung, daß 
der Beklagten laut Dienstvertrag das Recht zustehe, ihn als Speditions
akquisiteur zu verwenden, und daß ilu das Recht nicht zustehe, ihn zu 
Bureauarbeiten in Anspruch zu nehmen; er behauptet zwar nicht, daß 
ausdrücklich in einem schriftlichen oder mündlichen Vertrage seine aus
schließliche Verwendung als Akquisiteur bedungen worden ist, doch sei 
er vom Beginne seiner Diensttätigkeit bei der beklagten Gesellschaft 
bis zum o. o"ktober 1911 ausschließlich als Akquisiteur und niemals als 
Bureauarbeiter verwendet ,'{orden, die Geschäftsleiter der Beklagten 
haben wiederholt und insbesondere auch kurz vor seinem 6jährigen Engage
ment seine vollständige Unbrauchbarkeit zu Bureauarbeiten hervorgehoben 
und dadurch, daß sie trotzdem seinen Dienstvertrag auf 6 Jahre ver
längerten, zu erkennen gegeben, daß sie ihn nur als Akquisiteur zu verwenden 
beabsichtigen: die nunmehrige Verwendung zu untergeordneten Bureau
arbeiten schädige ihn in seiner Stellung und werde er aucll insoferne be
einträchtigt, als er den Kontakt mit den Kunden verliere und es ihm un
möglich gemacht werde, nach Erlöschen des gegenwärtigen Dienstver
trages eine andere seinen Fähigkeiten und Geschäftserfahrungen ent
sprechende Stellung zu erwerben; überdies sei die sitzende Tätigkeit in 
einem geschlossenen Bureau seiner Gesundheit abträglich, nachdem er 
SChOll zweimal am Darm operiert worden ~ sei und an Blutarmut leide. 

Die beklagte Gesellschaft beantragt die Abweisung der Klage 
und führt an, daß der Kläger, welcher bei der Firma E. K. u. :rl/L vor
nehmlich Bureauarbeiten versehen hatte, bei ihr wohl hauptsächlich und 
trotz seines Sträubens als Akquisiteur, doch immer auch nebstbei zu 
Bureauarbeiten verwendet worden sei. Nachdem sein Dienstverhältnis 
für 6 Jahre festgelegt worden sei, habe Kläger begonnen nachlässig zu 
werden, er habe trotz Y orstellungen seitens seiner Y orgesetzten immer 
,yeniger Kunden besucht und sei während der Geschäftszeit im Kaffee
hause ulldim Prater gesehen \yorden. Darum habe der Direktor am o. Okto
ber ihm erklärt, daß ihm künftighin nur bestimmte Kunden zugewiesen 
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werden sollen, nach deren Besuch er in das Bureau zurückkommen müsse: 
dort wurde er, nachdem er die VerkehrskorreSlJOndenz mit Rußland ab~ 
geleImt hatte, zu Bilal1zarbeiten verwendet. 

Das ~ericht ~rachtete die vorliegende Klage abweisen zu müssen, 
ohne auf d:e B8\Y81santräge der Parteien einzugehen, weil die V oraus
setzungen emer Feststellungsklage hier nicht vorliegen. Gemäß § 228 Z. P. ü. 
kanu auf Feststellung des Bestehens oder Xichtbestehells eines Rechtes 
geklagt wenn der Kläger ein rechtiiches Interesse daran 
daß jenes Recht durch eine alsbald TDOtO'C,otD 

·werde. Wen11 der den gleichen Ersatz auf einem anderen 
so insbesonders durch eine·· erzielen ist eine Fest-
stellungsklage unstatthaft. Dies trifft aber im vorliegenden Falle zu;' 
denn es steht dem 'Nenn er findet, daß sein Dienstgeber ihn zu 
.. wozu er nicht verpflichtet ist, frei, die Leistung 

dieser DIenste zu und wenn ihn der Gegner daraufhin entlassen 
oder an seinen Gebühren kürzen ,yollte, die Zahlung des Lohnes mit der . 
Leistungsklage zu begehren. Der fügt sich bis heute den 
Anordnungen seiner und trägt sich offenbar mit der Ab-
sicht, erst dann mit der einzusetzen, wEmn er eine 
rechtskräftige richterliche Entscheidung in Händen haben wird darüber, 
zu '.'1'elchen Diensten er verpflichtet sei und Zll welchen nicht. Zu einer 
derartigen Entscheidung ist (i,be1' das Gericht niellt berufen; das Interesse 
~es Klägers an einer solchen Entscheidul1E'; mag ein ,Yirtschaftliches· sein, 
mdem es vielleicht das Risiko des Klägers vermindert, niemals ist es 'ein 
re?htliches, da der Kläger; wie schon angeführt, mit der Leistungsklage 
sem Recht zu verfechten in der Lage war. 

Das Klagebegehren ist aber auch darum abzuweisen, weil es ein be
stimmtes Begehren (§ 226 Z. P. 0.) nicht enthält. Das klägerische Fest
stellungsbegehrell ist darum als ein unbestimmtes zu bezeichnen. weil 
sich die Tätigkeit eines Akquisiteurs von der Bureauarbeit nicht treni1en 
läßt. Der Kläger gibt selbst zu, daß er auch als Akquisiteur täglich in der 
Früh~ im Bureau der Beklagten erscheinen mußte, um Aufträge entgegen 
zu neumen, und daß er täglich abends im Bllreau über seine Akquisitionen 
berichten mußte; seine Berichte waren nicht nur mündliche, sondern auch 
schriftliche. Eine Entscheidung, daß der Kläger nur zur Akquisition, 
aber zu keiner Bureauarbeit verpflichtet sei, wäre also in sich widersprechend. 

Der Kläger würde bei Verweigerung einer Bureauarbeit dem aus
ge.setzt. sein, daß die Beklagte diese Bureauarbeit als im Zusammenhange 
nut semer Akquisitionstätigkeit stehend bezeichnen könnte, so daß die 

.. richterliche Vorentscheidung für den Kläger selbst wertlos wäTe, während 
die Entscheidung, ob die Diel1stverweigerung des Klägers gereehtfertürt 
war, doch erst in einem neuerliehen Prozesse fallen könnte. ~ 

Das Klagebegehren war demnach abzuweisen. 
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·NI', 2000, 

l. Die Zahlung des fälligen Monatsgeha!tes kann trotz 
Unregelmäßigkeiten bei dei' 

Angestellten niGht vel'weigert werden. Diese 
mit der Feststellung der 

Füsen vom 12. Dezember 1911, Or. II 61/11. 

Dem Klagebegehrell eines Buchdruckereidirektors auf Bezahlung 
von 5283 K 40 h wurde des von 1181 K 68 11 sta tt-
gegebe,l1, bezüglich 

Gründe: Der die Bezahlung seines Entgeltes 
im 1'011 3.783 K 40 11 aus dem Grunde, weil das zwischen 
ihm und der Beklagten bestehende Dienstverhältnis vorzeitig gelöst wnrde. 

Es ist unstrittig, daß als Direktor. technischer und admini-
stratiyer Venyalter des l'nternehmens der geklagten Gesellschaft ange
stellt vwrde. Es sind deshalb auf das Dienstyerhältnis des Klägers die 
Bestimmungen des Gesetzes vom 16. Jänner 1910, R. G. BI. NI.· 20, an
zuwenden. 

Es ist bezüglich des Klagsanspruches zu erwägen, ob das Dienst
verhältnis vorzeitig gelöst wurde und ob die Beklagte allein oder beide 
Teile das Verschulden an dieser vorzeitigenltösung trifft. (§§ 29 und 32 
des zitierten Gesetzes.) 

Auf Grund des übereinstimmenden Vorbringens beider Teile hat 
das Gericht als erwiesen angenommen, daß am 22. Jüni 1909 z\vischen 
dem Kläger und der geklagten Gesellschaft eiil definitiver Dienstvertrag 
abgeschlossen wurde, nach welchem Kläger als Direktor des Gesamt
unternehmens der Beklagten auf 3 Jahre, d. i. vom 1. April 1909 bis 31.lV[ärz 
1912. gegen einen monatlich im nachhinein zahlbaren Jahresgehalt von 
5.400 K und eine Jahrestantieme von dem bilanzmäßig ausgewiesenen 
Jahresreingewillne, u. zw. von 3% für das Jahr 1909, 4% für das Jahr 1910 
und 5% für das Jahr 1911, angestellt wurde, daß aber Kläger in seinem 
an die Beklagte gerichteten Briefe vom 1. November 1911 erldärte, daß 
er den Dienstvertrag; als gelöst betrachte, und daß auch von Seite der Be
klagten die Entlassung des Klägers am 26. November 1911 ausgesprochen 
wurde. . 

Nach § 25 des zitierten Gestzes kann ein für bestimmte Zeit ein
gegangenes Dienstverhältnis nur aus wichtigen Gründen vor Ablauf dieser 
Zeit gelöst werden. 
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Der Kläger begründet seinen vorzeitigen Austritt teils dadurch, 
daß die Beklagte am 12. Oktober 1911 auf seine Dienste verzichtete und 
ihm bis auf weiteres Lrlaub gab und am 15. Oktober 1911 dann von ihm 
alle Geschäftsstücke, Kassa und Schlüssel übernahm. teils dadurch. daß 
die Beklagte die Auszahlung seines für den Monat Oktober 1911 fälrigen 
Gehaltes verweigerte. 

In dieser Beziehung wird auf Grund des übereinstimmenden Vor
bringens beider Teile folgender Sachyerhalt festgestellt: Am 12. Oktober 
1911 YlUrde dem Kläger bekanntgegeben, daß die geklagte Gesellschaft 
infolge Beschlusses des Verwaltungsrates auf seine Dienste nicht reflektiert, 
daß ihm "bis' auf weiteres" Urlaub gewährt wird, daß jedoch die ihm ver
tragsmäßig gebührenden Bezüge nicht geschmälert werden und nur wegen 
der Wohnung später eine Einigung getroffen werden \lird. 

Am 15. Oktober 1911 erschienen einige Mitglieder des Verwaltungs
rates in der Kö~nzlei des Klägers und übernahmen yon ihm alle Geschäfts
stücke, Kassa und Schlüssel. Kläger ersuchte am 28. Oktober 1911 die 
Beklagte um Bezahlung seiner Bezüge, worauf ihm jedoch geanh,ortet 
wurde, daß gegenwärtig eine Revision der ganzen Geschäftsgebarung 
stattfindet, bei der sich Unstimmigkeiten in den Eintragungen des von ihm 
geführten Kassabuches ergaben, und daß die Beklagte, da sie den Abschluß 
der Revision und eventuelle Aufklärungen vom Kläger abwarten müßte, 
nicht in der Lage sei, den Wunsch des Klägers nach Anweisung des Ge
haltes zu erfüllen. 

Aus dem abgeschlossenen Dienstvertrage ergibt sieh nach §§ 6 und 
42 des zitierten Gesetzes, ferner § 1151 a. b. G. B. für den Kläger die Ver
pflichtung zur Dienstleistung, für die Beklagte zur Zahlung des Entgeltes. 
Es liegt in der Natur der Sache, daß der Dienstnehmer nicht berechtigt 
sein kann, dem Arbeitgeber die verabredete Dienstleistung aufzudringen. 
Auf diese kann der Arbeitgeber wie überhaupt auf jedes andere Recht_ 
yerzichten. (§ 1444 a. b. G. B.) 

Wenn nun die Beklagte auf ihr Recht unter Aufrechthaltung ihrer 
Verpflichtungen verzichtete und aus diesem Grunde dem Kläger die Ge
schäftsführung abnahm, konnte dieser Umstand den Kläger zum vorzei
tigen Austritte nicht berechtigen, weil in diesem Vorgange 'weder eine Ver
letzung der Vertrags bestimmungen noch eine kränkende Behandlung 
erblickt werden kann, insbesondere auch deshalb nicht, weil dies, wie später 
noch ausgeführt werden wird, nicht ohne Grund geschah. 

Dagegen erachtet das Gericht den weiteren Umstand, daß die Be
klagte die Auszahlung des Gehaltes für den Monat Oktober verweigerte, 
als einen wichtigen Grund, der den Kläger nach § 26, Z. 2, des zitierten 
Gesetzes zum vorzeitigen Austritt berechtigt hat. Denn der Gehalt für den 
:Monat Oktober war Ende dieses Monats fällig und der l'mstand, daß die 
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yorgenommene Revision damals noch nicht beendet war, kann die Zu
rückhaltung dieses Gehaltes um so weniger begründen, als die Zurückhaltung 
des Gehaltes zur Sicherstellung etwaiger Ersatzansprüche nicht zulässig 
erscheint und außerdem zur Zeit der Fälligkeit des Gehaltes eine ziffer
mäßig bestimmte, richtige und fällige Gegenforderung der Beklagten 
nicht einmal festgestellt \vurde. (§ 1438 a. b. G. B.) 

Das Gericht ist jedoch der Ansicht, daß auch den Kläger ein Ver
schulden an der vorzeitigen Lösung des Dienstverhältnisses trifft. 

Das Gericht hat nämlich auf Grund des übereinstimmenden V 01'

bringens weiter festgestellt, daß Kläger nach dem Dienstvertrage ver
pflichtet war, für das Gedeihen des Unternehmens der Beklagiell jeder
zeit und nach besten Kräften einzutreten und dieses den Intentionen der 
Beklagten gemäß zu leiten, daß sich seine Obsorge sowohl auf die kom
merzielle, wie auf die technische Seite des Unternehmens erstreckte, 
daß es seine Pflicht war, das ihm täglich abgeführte Geld in der ihm an
vertrauten Zentralkassa aufzubewahren und es den ihm erteilten An
weisungen gemäß auszuzahlen und darüber ein Kassabuch zu führen. 

Weiter hat das Gericht auf Grund des übereinstimmenden Vor
bringens beider Teile festgestellt, daß im Monate Oktober in der Buch
und Kassafühmng des Klägers nachsteh(?nde Unstimmigkeiten und Dif
ferenzen vorgefunden wurden, u. zw.: die Rechnung der Firma F. & Co. 
im Betrage yon 938 K 5 h, deren Zahlung unterm 14. Februar 1911 ver
bucht wurde, wurde an diesem Tage nicht gezahlt. 

Die Eintragung, daß an die Postsparkassa im Monate Februar 1911 
der Betrag von 6.000 K überwiesen wurde, ist unrichtig, da tatsächlich 
nur 4.000 K überwiesen worden sind. 

Kläger hat die Rechnung des städtischen Elektrizitätswerkes im 
Betrage von 610 KaIs am 8. Februar 1911 gezahlt eingetragen, obzwar 
er keine Bestätigung über die Bezahlung hatte. Dieser Betrag wurde tat
sächlich an diesem Tage nicht gezahlt, sondern erst im Jiloml.te Juni 1911 
nach erfolgter Mahnung. 

Die Zahlung der Rechnung der Firma W. Kl. ,yurde doppelt gebucht. 
Der an die Bauarbeiter am 17. September 1910 ausgezahlte Betrag 

von 263 K 50 h wurde erst am 10. August 1911 in Ausgabe gestellt; des
gleichen wurde die am 23. Jänner 1911 an D. W. geleistete Zahlung von 
172 K 38 h erst am 11. Oktober 1911 in Ausgang gebucht. 

Am 15. Dezember 1910 ist an die Beklagte ein Check der Firma 
L. & K. ~n die Länderbank, lautend auf 152 K 80 h, eingelangt. Diese 
Zahlung vvurde aber im Kassabuche nicht eingetragen und Kläger kann 

'über diese Angelegenheit keine Auskunft geben. 
Am 25. Februar 1911 wurde an Dr. H. ein Betrag VOll 499 K 34 h 

gezahlt. Diese Zahlung ist iyeder im Kassabuche noch auf dem Konto 
vermerkt. 
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Kläger hatte im Monate Februar ein Kassamanko, welches 
er nicht aufklären kallu. 

Im Monate Juli 1908 hat Kläger seinen Bruder als Reisenden 
Gesellschaft empfohlen: er hat aber keine Erwähnung davon 

",v;ii"'~H" daß E. P. sein Brudcr ist, obzwar er wissen mußte, daß dieser 
für die Beurteilung der ob E. P. angenommen werden 

'\Yar. Erst als Oktobcr 1911 direkt 
erklärte er, daß E. P. sein Stiefbruder ist. 

IVenn man nUll daß technischer und administrativer 
Verwalter des Unternehmens der geklagten Gesellschaft war, daß ihm 
8011ach die Aufsicht über das in diesem beschäftigte Per
sonal und daß deshalb VOll ihm in jeder Beziehung korrektes und 
tadelloses Yorgehen "werden müssen diese Handlungen 
des als solche angesehen 'welche ihn des Vertrauens der 
Beklagten erscheinen löcssen. 

Der "Umstand allein, döcß - v\'ie er angeführt hat - das 
betreffende Kassabuch für selbst kann an dieser Sache nichts 
ändern, weil der Kläger \ya1', über die ihm obliegende Kassa-
gebarul12: ein Kassabuch zu führen, daß daraus die Yermög'ens-

,~ nicht nur für ihn sondern auch für die Beklagte und über-
haupt für jeden, der sich auf Buchführung zu ersehen war. Die 
Buchführung des Klägers ,yar aber eine derartige, daß er selbst keine Über-
sieht und daß er das Kassamanko nicht aufklären konnte. 

Es liegt also ein wichtiger Grund yor, der die Beklagte zur vorzeitigen 
Entlassung des Klägers (§ 27 des zitierten Gesetzes.) Dieser 
Grund wird auch von der geltend gemacht; er war schon vor-
handen, bevor der Kläger selbst das Dienstverhältnis als gelöst erklärte. 
Der Umstand, daß die Entlassung erst am 26. November 1911 ausgespro
chen wurde, ist unentscheidelld, weil der zwar schon vorhandene, aber 
bisher nicht sichergestellte Entlassungsgrund erst auf Grund yorgenom
mener und durchgeführter Revision festgestellt werden mußte. 

Auch der Umstand ist hier ohne Belang, daß die Beklagie 
am 12. Oktober 1911 erklärte, daß sie auf die Diensne des Klägers ver
zichte und ihm bis auf Weiteres Urlaub gewähre; denn aus dieser Er
klärung selbst läßt sich keinesfalls darauf schließen, daß die Beklagte 
auf ihr Recht, das Dienstverhältnis vorzeitig aus einem wichtigen Grunde 
zu lösen, verzichten wollte. (§§ 863, 869 und 1444 a. b. G. B.) 

Da nun feststeht, daß beide Teile an der vorzeitigen Lösung des 
Dienstverhältnisses ein Yersclmldell trifft, war nach § 32 des zitierten Ge
setzes und § 1304 a. b. G. B. dem Kläger nur die Hälfte des ihm sonst 
gebührenden Entgeltes zuzusprechen. 

Nach der Vorschrift des § 29 des zitierten Gesetzes kann der Kläger 
das ihm yertragsmäßig gebührende Entgelt für den Zeitraum verlangen, 
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der bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses durch Ablauf der bestimmten 
Vertragszeit hätte verstreichen müssen. 

Der sollte im Falle erst am 31. März 1912. 
fallen nach § 6 des zitierten Gesetzes enden. Unter den Begriff 

alle Bezüge auf Grund des 
halt, Tantieme und die 
dem Kläger als ein Teil sein8s 

2\ach § 29 des zitierten 
des 

v,o"mVUVH Fane Ge-

überlassen \'mrde. 
Gesetzes ist das ganze Entgelt mit der 

'Jil!1 
Tantiell10 \mrde als nicht der 

vom Kläger 
dieser nicht als 

PHlO'C"Yl1111 per 5.469 R 45 h angenommen, ,"Ieil 
Reingewinn zu betrachten ist. 

Das Gericht hat r,ur Grund des übereinstimmenden beider 
Teile daß in der Bilanz für das Jahr 1910 der Wert der in 
demselben Jahre um den Preis per 6.627 K 65 h 
nur im yon 2.127 K 65 hals Akhnml 
diese Bila,nz, nach 'welcher nUT ein Reinge"lyiun im 

wurde, 1'011 der 
schaft wurde. 

'Maschinell 
daß aber 

der geklagten Gesell-

Die Statuten der geklagten Gesellschaft bestimmen zwar, daß in 
die Bilanz sämtliche 111),ch dem Werte einzusetzen sind, welcher 
ihnen zur Zeit der Aufnahme der Bilanz tatsächlich zukommt; sie lassen 
jedoch bei ,Maschinen mindestens eine zu. 

~\[ach dem Gesetze sind z\yar bei der Aufnahme der Bilanz sämt-
liche 11ach denl vYerte anzusetzen, welcher ihnen zur 

eine solcher 
stücke ist gesetzlich aber nicht verboten. 

Wenn bei der Aufnahme der Bilanz für das ,}ahT 1910 der Wert 
der betreffenden Bilanzpost wurde, als dies nach dem 
Gesetze oder den Statuten v\'äre, 80 unterliegt z'war der Beschluß 
der Generalyersamnllung, welcher diese Bilanz genehmigt hat, der An
fechtung, das Recht zur Anfechtung dieses Beschlusses steht aber nur 
den ~-\ktionären der geklagten Gesellschaft zu. (Art. 31, 209, Z. 6, 224, 
239 und 240 H. G. B. und §§ 50-53 Statuten.) 

Ein solches Recht steht dBl11 Kläger überhaupt nicht zu und kann 
sich die im § 14 des zitierten Gesetzes erwähnte Prüfung der Bilanz auf 
Grund der Bücher nur auf die ziffermäßige Übereinstimmung, Irrtümer 
und absichtliche Unrichtigkeiten beziehen. 

Derselbe Reingewinn wurde auch für die Bemessung der Tantieme 
für das Jahr 1911 und für die Zeit vom 1. Jänner bis 31. März 1912 an
genommen, weil eine andere Grundlage hiefür nicht vorliegt und nach 
dem gewöhnlichen Laufe der Dinge. ein größerer Reingewinn nicht zu 
erwarten ist. 
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Die Entschädigung füT die Wohnung war mangels einer Verein
barung nach dem Ortsverhältnissell zu bestimmen. Für eine Wohnung, 
bestehend aus 3 Zimmern samt Zugehör, mit der nötigen Beleuchtung 
und Beheizung, 'wie sie der Kläger wirklich benutzte, müßte man nach 
den damaligen .Mietverhältnissen in Pilsen 1.200 K jährlich zahlen. Die 
Entschädigung für ein Vierteljahr ymrde demgemäß mit 300 K bestimmt. 

Die dem Kläger zuerkannte Hälfte des ihm nach § 29 des zitierten 
Gesetzes gebührenden Entgeltes beträgt sonach 1.549 K 96 h. 

Die von der Beklagten zur Kompensation eingewendeten Gegen
forderungen im Betrage von 215 K 21 hund 152 K 80 h, zusammen 368 K 
1 11, hat der Kläger als seine richtige und fällige Schuld anerkannt. 

Da hier Forderungen zusammtreffen, welche g'egenseitig, gleich
artig, richtig und fällig sind, ergibt sich für den Kläger eine Restforderung 
yon 1.181 K 68 h (§§ 1438 ff a, b. G. B.). 

NI'. 2001. 

Der Umstand, daß der Arbeiter, wenn er sich nach der Entlassung 
beim Unternehmer um Arbeit beworben hätte, weiter beschäftigt 
worden wäre, befreit den Unternehmer nicht von der Ersatzverbind-

licnkeit wegen NichtausTolgung des Arbeitsbuches. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 2. Oktober 1911, Cl': I 90'5/11. 

Der Kläger war als Monteur im Dienste der Beklagten. Eine Zeit 
hindurch 'war er auch in Hotzenplotz, Friedland und zuletzt in Oderberg 
beschäftigt. Von diesem Orte ließ sich Kläger nach Wien versetzen, 
um weiterhin in Wien im Dienste der Beklagten tätig zu sein, aus welchem 
Grunde Kläger auch nicht in Oderberg die Ausfolgung seines 11.rbeit8-
bllches verlangte. Tatsächlich war der Kläger durch weitere 8 Tage hin
durch in Pötzleinsdorf beschäftigt, wurde jedoch am 19. September 1911 
nach beendigter ATbeit entlassen, ohne daß ihm aber bei dieser Gelegenheit, 
obwohl er es verlangte, sein Arbeitsbuch ausgefolgt wllrde; erst amI. Okto
ber 1911 erhielt Kläger von der Beklagten sein Arbeitsbuch ausgefolgt. 
Der Kläger beantragte sohin Verurteilung der Beklagten zur Zahlung 
von je 7 K pro A.rbeitstag füT die Zeit vom 19. September bis 1. Oktober 
1911, zusammen also 70 K, da er wäh.rend dieser Zeit aus Verschulden 
der beklagten Firma sein Arbeitsbuch nicht bekam und daher auch ander
wärts eine Arbeit nicht finden konute. 

Die Beklagte beantragte kostenpflichtige KlageabwE'isung und 
begründet dies damit, daß es dem Kläger freigestanden wäre, sich an 
das Zentralbureau der beklagten Firma zu wenden, durch dessen Ver
mittlung er weitere ATbeit von der Beklagten bekommen hätte, zumal 
gerade damals Arbeitermangel war. 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen, Xr. 2001-2002, 12,,) 

Dem Klagebegehren wllrde stattgegeben. 

Gründe: Da sowohl außer Streit ist, daß Kläger am 19. September 
1911 aus dem Dienste der Beklagten entlassen ,yurde, als auch, daß ihm 
sein Arbeitsbuch nach Beendigung des Dienstverhältnisses nicht aus
gefolgt, sondern erst 10 Tage später, nämlich amI. Oktober 1911 behändigt 
ymrde, "mr lediglich die Stichhältigkeit der Einwendung der Beklagten 
zu untersuchen, derzufolge der Kläger weitere Beschäftig'ung bei der Be
klagten gefunden, mithin keinen Schaden erlitten hätte, wenn er sich an 
letztere mit dem Ansuchen um A:rbeit gewendet hätte. Diesbezüglich war 
der Gerichtshof der Ansicht, daß es dem Kläger nicht zugemutet werden 
kann, geschweige denn, daß eine Verpflichtung für ihn bestand, von der 
Beklagten, von der er eben entlassen vmrde, neuerdings Arbeit zu erbitten. 
Dagegen kann es anderseits keinem Z'weifel unterliegen, daß die beklagte 
Firma verpflichtet war, dem Kläger dessen .\rbeitsbuch bei Lösung des 
Dienstverhältnisses auszufolgen, und daß sie das Yerschuldell eines ihrer 
Organe in der Richtung, daß die Entlassung ausgesprochen wurde, Ull

bekümmert darum, ob der 11.usfolgung des Arbeitsbuches ein Hindernis 
entgegenstehe oder nicht, zu vertreten hat. 

NI'.2002. 

Ist ein bestimmter Lohn nicht vereinbart worden, 80_ ist der AI'beit
nehmer berechtigt, die Arbeit ohne Kündigung zu verlassen, wenn 
sich der Arbeitgeber weigert, ihm den angemessenen lohn zu be-

zahlen. 
Entscheidung des Ge'\\'erbege,ichtes Wien. \'om 22, September 1911, Cr. 189E/1l. 

Der Klage eines Schlossergehilfen auf Zahlung der 14tägigen KÜll
digungsentschädigung im Betrage 1'011 48 K wurde in Ansehung' des 
Teilbetrages yon 36 K stattgegeben. Das 1YIehrbege)u·en wurde ab .. 
gewiesen. 

Nach dem übereinstimmenden Vorbringen bei der Streitteile ist 
der Kläger von dem Beklagten am 12, September 1911 zur }I.l .. beit aufge
nommen worden und wurde bei der Aufnahme bezüglich der Höhe des 
Lohnes und einer Kündigungsfrist nichts vereinbart. Am darauffolgenden 
Tage, den 13. September 1911, ist der Kläger zur Arbeit erschienen und 
Beklagter sagte ihm, daß er nur 16 K wöchentlich bezahle; dieser Lohn 
war dem Kläger zu niedrig, Beklagter wollte auch nicht 18 K zahlen und 
Kläger hat daher die Arbeit verlassen. 

Kläger hält seiner Axbeitskraft einen Wochenlohn von 24 K ange
messen und verlangt von dem Beklagten Entschädigung für die 14tägige 
Kündigungsfrist mit dem Betrage von 48 K. 

Der Beklagte wendet ein, daß er dem KlägeT 16 K W ochenlolm 
angeboten und Kläger zu diesem Betrage die Arbeit nicht angetreten habe. 
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Entscheidungsgründe : Z,yischen den beiden Streitteilen war 
der cubeitsvertrag zustande gekommen; da ein Lohn bei Abschluß des 
Dienstvertrages nicht yereinbart ,'>'urde, war er gemäß § 1162 a. b. G. B. 
zu bestimmen. 

Als angemessene Entlohnung wurde bei dem Berufe des Klägers 
und bei seiner Erklärung, für 18 K wöchentlich arbeiten zu wollen, ein 
Wochenlohn 1'011 18 K erachtet und da der Beklagte sich v-eigerte, diesen 
angemessenen Lohn zu bezahlen, war Kläger auf Grund der Bestimmung 
des § 82 a lit. d Gmy. O. zum Yerlassen der Arbeit berechtigt, und wurde 
mangels Yereinbarung einer Kündigungsfrist gemäß §§ 77 und 84 des an
geführten Gesetzes dem Kläger der Betrag von 36 K zugesprochen, das 
Klag;ebegehren bezüglich des Mehrbetrages als unbegründet abgewiesen. 

NI'. 2003. 

Die nachträgliche 6eltendmachung von Ansprüchen, die lallt Arbeits
innerhalb einer' bestimmten Reidamationsfrist zu erheben 

waren, ist i:l.Ul:iUl~:H;11 

Entscheidung des Gewerbegerichtes \Vien vom 5. September 1911, Cr. I 849/11, 

Es ist daß Kläger bei der Beklagten seit zirka 12 JahIen 
als Schlossergehilfe im Dienste stand mit einem W oehen10hne von 38 K 
Imd einem Stundenlohne von 62 h und vereinbarter 14tägiger Kündigungs
frist; daß Kläger vertragsmäßig gekündigt hat und am 6. September 1911 
aus der ll.rbeit trat. 

Kläger Entlohnung für 1.300 a 62 h für 
die Zeit vom 16. Februar 1906 bis 26. 1911 mit dem Betrage von 
786 K. Zur Begründung dieses Anspruches hat Kläger vorgebracht, daß 

Verfügung vom 26. Jänner 1906 angeordnet hat, daß 
während der 2stündigen Mittagspause das 

im selbst einzunehmen haben, Für die in dem 
Dienstraume während der Zeit vom 16, Februar 1906 bis 25. August 1911 
verbrachtenlIittagsstunden, in denen nicht gearbeitet hat, verlangt 
er die Entlohnung. 

Die Beklagte wendet ein, daß Betriebsrücksichten die Verfügung 
vom 26. Jänner 1906 notwendig gemacht haben und Kläger während 
der mehrjährigen Arbeitszeit im Sinne des § 4 der Arbeitsordllung bei 
den wöchentlichen Lohnauszahlungen keine Reklam8ction erhoben habe, 
er hätte nach § 4 der Arbeitsordnung eine Reklamation spätestens 
binnen 2 Tagen nach der Auszahlung einbringen sollen. 

Kläger gibt zu, die Arbeitsordnung unterschrieben zu haben; er 
habe gegen das Verbleiben während der IvIittagsstunden wiederholt pro
testiert und erklärt, er werde klageIl. 

Die Klage wurde abgewiesen. 

Ge:lwrbegerichtliche Entscheidungen. :\1'. 200:3 - 200J. 

Entscheidungsgründe : FÜT ,\rbeiten kann Kläger 
nach seinen eigenen Angaben einen Anspruch nicht erheben: die 2stündige 
=\Iittagspause blieb dem Kläger arbeitsfrei, und wellll die Beklagte im 
Interesse des Betriebes hat, daß ein Teil der ~\rbeiter während der 
2sttindigen.Ruhepause das =\littagessell im Dienstraume selbst einzunehmen 
habe, so war den ~\rbeitern die :lIöglichkeit falls sie sich dieser 
Anordnung nicht fügen y,ollten, das Arbeitsyerhältnis zn lösen. 

Kläger hat nicht \yochen- und m0113,tela,ng, sondern Jahre hindurch 
diese Bestimmung eingehalten und damit in einer Zweifel aus
schließenden vYeise bekundet, daß er sich der getroffenen Anordnung 
füge (§ 863 a. b. G. B.); er kann daher nicht für die bloße Anwesenheit 
im Dienstraume ,Yährend der olme cc\rbeitsleistung den 
vereinbarten Stundenlohn ansprechen. 

NI'. 2004. 
Die Weigerung des eine Erklärung des !nhaltes: "daß er an 
den Arbeitgeber keinerlei Forderung mehr iW stellen habe", zu !.intel'
schreiben, den nicht, das Arbeitsbuch vor-

sie habe 
10. 

war 

zn haben." 

'Gewerbegerichtes \Yien vom 29. August 1911, 

Entschädigung, da ihm bei der am 4. 

Cr. I 829/11. 

1911 
~'beit:sbllCll nicht "V·"M'J."~~ 

110ch das 
heim 

mit der Entlassung ohne 
Arbeitsbuch angenommen, 

B,ezirksalllte an} 

er habe sich über die an einem 
; der Portier habe auf der Arbeitsbestäti

und diese hö,be er, ,yeil mit der Ent-
nicht und ohne l'nterschrift habe 
dc's Arbeitsbuches 

die Kläger unterschreiben 
Vermerk: 
hiemit keil1Brlei Forderungen an die Fabrik mehr 

Beklagte gab zu, daß der Portier die 'iVeislmg habe, ohne Unterschrift 
auf del'Arbeitsbestätigung den Lohn und das Arbeitsbuch nicht auszufolgen. 

Der Klage wurde e11. 
Entscheidungsgründe. Nach den Bestimmungen der §§ 80 

c und d Gew. O. ist beim ordnungsmäßigen Austritt das Arbeitsbuch dem 
Arbeitnehmer Die Lösung des Arbeitsverhältnisses hat die 
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Beklagte ohne Kündigung auf Grund der verlautbarten Fabriksordn~ng 
vorgenommen und war sie daher verpflichtet, dem Kläger auch das ArbeIts
buch auszufolgen. Auf Grund der Aussage der Zeugen ,:ar al~ erwie~en 
anzunehmen. daß KläO'er sein Arbeitsbuch nicht erhielt, weIl er dIe ArbeIts
bestätigung ~ücht unt:rschrieb; eine V erpflichtung, ~ie Arbeitsbest~~igung 
mit der vorgedruckten Anerkennung zu unterschrelb~n, bestand fur den 
Kläger nicht, und hat die Beklagte daher das ArbeItsbuch ohne recht
mäßigen Grund zurückbehalten. 

Der Anspruch des Klägers war daher begründet. 

NI'. 2005. 

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, in ~as Zeugnis die Be~erklln~ 
aufzunehmen, daß die Entlassung des Arbeiters ohne Grund erlolgt sei, 

Entscheidung des Gewerbegerichtes 'Yicn YDm 4. August 1911, 01'. I 760/11. 

Der Kläp'er beruft sich darauf, daß der Beklagte, bei dem er am 
16. März 1911 "als Eisendreher unter der Vereinbarung des Kündigungs
ausschlusses in den Dienst getreten sei, ihm bei seiner am 20. Juli erfolgten 
Entlassung die Ausstellung eines Zeugnisses verweigert und ihm dadurch· 
das Aufsuchen eines neuen Dienstes unmöglich gemacht habe. Er bean-
sprucht demnach Entschädigung. . ' . 

Die Beklagte behauptet, es sei dem Kläger mcht schlechthm d~e 
Ausstellung eines Zeuglüsses, vielmehr nur die von ihm gew~nschte Auf
nahme der Bemerkung in das Zeugnis, daß er olme Grund von Ihr entlassen 
worden sei, verweigert worden. 

Die vernommenen Zeugen haben unter Eid bestätigt, daß dem Kläger 
von ihnen die Ausstellung eines Arbeitszeugnisses angeboten wurde, daß 
aber die Aufnahme der Bemerkung, er sei olme Grund von der Beklagten 
entlassen worden, abgelehnt 'worden und daß der Kläger damit nicht zu
frieden gewesen sei. 

Die Klage wurde abgewiesen. 
Entscheiduno'sO'l'ünde: Nach der Darstellung des Beklagten, 

die das Gericht öcuf &'u~ld der im wesentlichen miteinander übereinstim
menden eidlichen Aussagen der bei den Zeugen als enviesen angenommen 
hat, wurde dem Kläger nicht die Ausstellung eines dem ~esetze (§ 81 
Gel\'. 0.) entsprechenden Zeugnisses verweigert, s.ondel':l ~Ie A~fnahme 
einer Bemerkung, welche nach § 81 Gew. O. gar mcht hmemgehort. Zur 
Verweigerung der Ausstellung eines mit dies~r Bemer~~ng. versehenen 
Zeugnisses war der Beklagte vollkommen berechtIgt; der Klage~ 1st demnach 
nicht befugt, 'wegen dieser Weigerung an den Beklagten Irgendwelche 
Schadenersatzamprüehe zu stellen. 
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~r. 2006. 

Ein unbefugtes Verlassen der Arbeit liegt nicht vor, wenn der Arbeiter 
am Tage der Reichsratswahl .behufs Ausübung seines Wahlrechtes die 

Arbeit eine Stunde vor der üblichen Mittagspause verläßt. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 21. Juni 1911, Or. 1665/11. 

Es ist unbestritten, daß Kläger beim Beklagten vom 18. April bis 
13. Juni 1911 mit 48 h pro Stunde als Schmiedgehilfe in 'trbeit stand und 
mit Dienstag, den 13. Juni 1911 ohne Kündigung entlassen worden ist, 
dann, daß Kündigungsausschluß vereinbart worden war, jedoch Austritt 
und Entlassung nur mit Ende der Woche geschehen konnte. Es ist auch 
unbestritten, daß Kläger 4 K 32 h im Tage oder 26 K pro Woche verdiente. 

Der Kläger behauptet, am 13. Juni 1911 grundlos entlassen worden 
zu sein, und begehrt Bezahlung eines Wochenlohnes per 26 K. 

Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage, weil der Kläger am 
13. Juni 1911 um 101

/ 2 Uhr vormittags ohne Erlaubnis die Arbeit verlassen 
habe. 

Dem Klagebegehren wurde mit dem Teilbetrage von 17 K 28 h 
stattgegeben, das JI.~ehrbegehren abgewiesen. 

Gründe: Wenn daran festgehalten wird, daß der Beklagte den 
Kläger entlassen hat, so fragt es sich nur, ob letzterer die sofortige Ent
lassung mit dem Verlassen der Arbeit seitens des Klägers rechtfertigen 
kann. Dies ist zu verneinen, weil der Kläger zur Wahl in den Reichsrat 
gesetzlich verpflichtet war und ihm hiezu nur die Mittagszeit frei stand, die 
doch auch zu seiner Erholung dienen mußte. Wenn erwogen wird, daß der 
Andrang zu den Wahlen zu Mittag ein großer war und Kläger mit dem Warten 
auch eine Stunde versäumen konnte, so kann es ihm nicht verargt werden, 
wenn er die ATbeit eine Stunde vor der üblichen Zeit verlassen hat. Der 
Elltlassungsgrulld des § 821it. f. Gew. O.liegt nicht vor. 

Nachdem nun der Beklagte den Kläger ohne Grund vor Ende der 
'IV oche entlassen hat, ist er verpflichtet, dem Kläger j onen Lohn zu ye1'
güten, don sich dieser im Laufe der Woche, also an den 4 Tagen verdient 
hätte. 

l\fit diesem Betrage vmrde der Klö,ge stattgegeben, das Ivlehrbegehren 
dagegen abgewiesen. 

1'1'. 2007. 

Ein Kol!ektiv\lertrag, der in der Betrlebsstätte angeschlagen ist, ist 
auch darm verbindlich, wenn er den einzelnen Arbeitern beim 

Dlenstant!'itte nicht mitgeteilt wurde. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien am 16. Oktober 1911, Or. II 993/11. 

Der Kläger war bei der beklagten Firma seit 13. 1911 als 
JlIaschinenhilfsarbeiter in Arbeit gestanden und wurde am 18. September 

IX 
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1911 ohne vorhergehende Kündigung und ohne Berufung auf § 82 Gew. O. 
entlassen. Über die Kündigung bestand kein Übereinkommen, doch ist es 
unbestritten, daß zwischen der beklagten Firma und der Gehilfenorgani
sation im Februar 1910 ein bis in das Jahr 1913 reichender Kollektivvertrag 
geschlossen wurde, welcher in der Betriebsstätte im Stiegenhause affichiert 
ist und im § 6 den gegenseitigen Ausschluß der Kündigung enthält. 

Der Kläger brachte vor, daß die Bestimmungen des Kollektivver
trages ihm nicht zur Kenntnis gebracht wurden, weil er bei der Aufnö,hme 
auf diesen Vertrag nicht aufmerksam gemacht wurde und daher ihn nicht 
gelesen habe. 

Die sofortige Entlassung sei daher grundlos erfolgt, weshalb er für 
den Entgang der 14tägigen KÜlldigungszeit Entschädigung verlange. 

Der Zeuge L. B. erklärte, er habe mit dem Kläger bei der Aufnahme 
einen Stundenlohn vereinbart und ihn auf die l\rbeitsordnung nicht auf
merksam gemacht. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 
Gründe: Nach § 114 b, Gew. O. haben die Bestimmungen von 

Kollektivverträgen, insoferne die Ge,yerbsinhaber mit ihren Hilfsarbeitern 
keine abweichenden Vereinbal'lmgen getroffen haben und der Vertrag in der 
Betriebsstätte angeschlagen ist, für die Parteien rechtsverbindliche Geltung 
und können daher die Anwendung der im § 77 Gew. O. enthaltenen Vor
schriften ausschließen. 

Es finden daher auch die Bestimmungen des vorliegenden Kollektiv
vertrages bezüglich des im § 6 vereinbarten Kündigungsausschlusses auf 
den Kläger Anwendung, denn dieser Vertrag ist unbestritten in der Betriebs
stätte angeschlagen und eine besondere Verlautbarung des Vertrages bei 
Eintritt eines Arbeiters ist im § 114 b, Gew. O. nicht vorgesehen. 

NI'. 2008. 

Kollektivverträge sind Hir das Rechtsverhältnls zwischen Unternehmern 
lind Ä!'beitern, die den beb'effenclen Verbänden angehören, maftgebemi, 
seibst wenn sie von dem inhalte der Verträge keine Kenntnis haben. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 28. Juli 1911, Or. IV 1200/11. 

J')ie Klage einesDamenschneidergehilfen, der vom 3. Juli bis 20. Juli 
mit der Arbeit hatte aussetzen müssen und am 20. Juli austrat, wegen Ver
gütung des auf diese Zeit entfallenden Lo1me8 wurde abgewiesen aus 
folgenden Gründen: 

Es ist beiderseits unbestritten, daß z,visehel1 einem Verbande 
(Organisation) von Arbeitern und einem Verbande von Unternehmern 
("kartellierte Finnen") ein Lohnvertrag für das laufende Jahr geschlossen 
wurde, der die Bestimmung enthält, es solle "gegenseitige sofortige Lösung 
des Arbeitsverhältnisses ohne Künt~igul1g" gelten, ferner daß der Kläger 
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der Organisation angehört und daß die Beklagte sich unter den kartellierten 
Firmen befindet. 

Die Beklagte behauptet übrigens, den Lohnvertrag ihren sämt
lichen Angestellten insoferne bekannt gegeben zu haben, als diese, - da
runter auch der Kläger - aufgefordert worden seien, den Vertrag zu lesen. 
Als nun die Arbeit nachgelassen habe, sei von dem Kläger verlangt worden, 
daß er aussetze, womit er einverstanden gewesen sei. Der Kläger wendet 
ein, er wisse nichts von dem Lohnvertrage. Was das Aussetzen anlangt, so 
habe er wiederholt wegen Arbeit angefragt, sei aber immer wieder auf 
später vertröstet worden; er habe wiederholt erklärt, mit dem Aussetzen 
nicht einverstanden zu sein. 

Es wäre nun vor allem Sache des Klägers gewesen, darauf zu bestehen 
daß ihm Arbeit zugeteilt werde, und, wenn seine Dienstgeber-in dies ab
gelehnt hätte, das Arbeitsverhältnis nach § 82 a Gew. O. zu lösen und die 
Lohnvergütung für die Kündigungszeit zu beanspruchen. 

Selbst wenn er sich aber in der geschilderten Art verhalten hätte, 
könnte ihm der Lohnvergütungsbetrag nicht zugesprochen werden, da für 
das vorliegende Arbeitsverhältnis die Vereinbarung des Kündigungs
ausschlusses gilt. 

Der bezogene Vertrag ist zwischen den kartellierten Firmen und der 
Organisation der Arbeiterschaft geschlossen. Der Kläger ist Mitglied dieser 
Organisation und mußte die beklagte Firma (selbst wenn sie den Kläger 
nicht angewiesen hätte, den Vertrag zu lesen) von der Voraussetzung aus
gehen, daß auch der Kläger als organisierter Arbeiter sich diesellf Vertrage
unterwerfe, zumal er eine entgegenstehende Erklärung nicht abgegeben 
hat; denn sonst hätten solche Verträge überhaupt keine Bedeutung und 
wären vollständig zwecklos, wenn die Bevollmächtigten der Organisation 
die Verträge zwar schließen, die Mitglieder aber deren Giltigkeit jederzeit 
in Abrede stellen könnten. 

Damit ist allerdings nicht gesagt, daß die beiden Streitteile nicht im 
gegenseitigen Einverständnisse (wie dies auch aus § 114 b Gew. O. hervor
geht) durch besonderen Vertrag den Kollektivvertrag hätten abändern 
können. Da dies aber nicht geschah, ist der Kläger an den Vertrag gebunden 
und kann von einer Kündigul1gsentschädigung bei vereinbartem Kündigungs
ausschlusse nicht die Rede sein. 

Nr.2009. 

Ein KoHeklivvertrag ist nicht verbindlich, wenn er weder in derBetriebs
stätte angeschlagen noch dessen Inhalt den Beteiligten bekannt war. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 4. Juli 1911, Or. V 652/11.. 

Die Klägerin wurde anfmlgs des Jahres 1911 VOll dem Beklagten 
als Handlangerin gegen 2 K 40 h Taglohn aufgenommen; es wurde bei 

IX* 
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ihrer Aufnahme über die Kündigung nichts gesprochen, sie wurde auch auf 
die damals schon angeschlagen geweseneArbeitsordnung nicht hingewiesen. 
Der Beklagte, welcher die Klägerin am 27. Mai ohne Kündigung entlassen hat, 
bestreitet aber den deshalb von ihr erhobenen Lohnvergütungsanspruch 
unter Berufung auf den im Gewerbe geltenden Kollektivvertrag, der gleich 
der Arbeitsordnung die Vereinbarung über Kündigungsausschluß enthalte. 

Der Klage wurde aus folgenden Gründen stattgegeben: 
Daß die Klägerin Lohnarbeit der gemeinsten Art im Sinne des Art. V 

lit. d des kaiserl. Patentes vom 20. Dezember 1859, R. G. BI. Nr. 227, ver
richtet hat und damit nicht unter die Bestimmungen der Gewerbeordnung 
falle, behauptet keine der Parteien. Es hat mithin die gesetzliche 14tägige 
Kündigungsfrist zu gelten, wenn nicht mit Rücksicht auf den Kollektiv
vertrag und die Arbeitsordnung Kündigungsausschluß zu gelten hat. 

Nun muß aber der Beklagte selbst zugeben, daß der Kollektivvertrag 
nicht im Sinne des § 114 b, Abs. 2, Gew. O. in der Betriebsstätte ange
schlagen war; er muß ferner zugeben, daß er, trotzdem der § 12 der Arbeits
ordnung bestimmt, diese solle jedem neu eintretenden Arbeiter verlautbart 
werden, dies der Klägerin gegenüber nicht getan habe. Da überdies gar 
keine Anhaltspunkte dafür geliefert wurden, daß die Klägerin von dem 
Bestehen des Kollektivvertrages, um so weniger VOll dessen Bestimmungen 
Kenntnis gehabt hat, konnte weder auf den Kollektivvertrag noch auf die 
Arbeitsordnung Bedacht genommen werden. 

Die ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist erfolgte Entlassung der 
Klägerin stellt sich als eine vorzeitige dar. Dem Klagebegehren war nach 
§ 84 Gew. O. stattzugeben. 

NI'. 2010. 
Ein Kollektivvertrag, der in der Betriebsstätte angeschlagen ist, ist 
verbindlich, wenngleich dessen Inhalt den Beteliigten nicht beka nnt war. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 14. N ovemb'0r 1911, Or. V 1328/11. 

Der Kläger wurde anfangs September VOll dem Beklagten als Dach
deckergehilfe gegen einen Taglohn von 5 K 30 h aufgenommen. Er be
zeichnet die am 4. November ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist er
folgte Entlassung ais grundlos und verlal1gt die Lohnvergütung für die 
gesetzliche 14tägige Kündigungsfrist im Betrage von 63 K 60 h. 

Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage. In seinem Gewerbe 
gelte der nach § 114 b Gew. O. geschlossene Kollektivvertrag, der schon 
seit 2 Jahren an der inneren Seite der Schupfentür angeschlagen sei, die 
jeden Tag, wenn die Arbeiter kommen, geöffnet werde und vom Kläger 
gesehen werden konnte und mußte. 

Die Klage wurde abgewiesen. 
Gründe: Aus der Bestimmung des § 114 b Gew. O. geht klar hervor, 

daß es der Verlautbarung eines nach dieser Gesetzesstelle geschlossenen 
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Kollektivvertrages bei der Aufnahme eines gewerblichen Hilfsarbeiters 
nicht bedarf, damit dessen Bestimmungen für das Arbeitsverhältnis Gel
tung haben, wenn nur dem iirbeiter durch den Anschlag an der Betriebs
stätte Gelegenheit geboten war, den Inhalt des Vertrages kennen zu lernen. 
Dies war nun im vorliegenden Falle dem Kläger möglich, weil, wie aus der 
Aussage des Zeugen hervorgeht, der Yertrag am Schupfentor angeschlagen war. 

Bei dieser Sachlage ist es gleichgiltig, ob der Kläger von dem Be
klagten selbst bei seiner Aufnahme auf den Kollektivvertrag aufmerksam 
gemacht wurde oder ob er von seinen Kollegen von dessen Existenz gehört 
hat oder nicht. 

Der Arbeitsvertrag gilt nach § 114 b, letzter Absatz Gew. O. als unter 
den Bestimmungen des Kollektivvertrages geschlossen. Der Kündigungs
ausschluß hat zu gelten. Die Entlassung des Klägers ohne Einhaltung der 
Kündigungsfrist war daher gerechtfertigt. 

Nr.2011. 
Ein Kollektivvertrag, dessen Inhalt den Beteiligten bekannt ist, ist 
verbindlich, wenngleich er in der Betriebsstätte nicht angeschlagen war. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 16. Juni 1911, Cr. V 673/11. 

Der Kläger, seit seinem 14. Lebensjahre im Dachdeckergewerbe 
tätig, war seit Jänner bei dem Beklagten als Dachdeckergehilfe mit einem 
Taglohn von 5 K 32 h beschäftigt. Da er am 7. Juni ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist entlassen wurde, verlangt er die Lohl1vergütung für die 
gesetzliche 14tägige Kündigungsfrist. 

Der Beklagte verweist auf den Kollektivvertrag vom 13. März 1909, 
wonach im Dachdeckergewerbe Kündigul1gsausschluß bestehe, sowie auf 
seine am Materialplatz angeschlagene Arbeitsordnung und gibt zu, den 
Kläger auf diese Arbeitsordnung bei der Aufnahme nicht aufmerksam 
gemacht zu haben. Kläger habe aber gewiß- diesen Vertrag gekannt, weil er 
ein organisierter Arbeiter ist, solchen ein Exemplar des Kollektivvertrages 
vom Gehilfenobmanne eingesendet worden sei, und weil er überdies mehrere 
andere Arbeiter auf die Arbeitsordnung als ihren Vertrag venviesen und zu 
ihm selbst, als ihm einmal ein Hilfsa;rbeiter mit Klage drohte, gesagt habe, 
dieser könne gegen ihn nichts ausrichten, weil "es ja im Vertrage stehe". 

Die Klage wurde abgewiesen. 
Gründe: Schon der Umstand, daß das Gesetz im § 114 b Gew. O. 

strenge Vorschriften trifft, die einzuhalten sind, damit ein Kollektivvertrag 
im Sinne dieser Gesetzesstelle zustande kommt (als: 2/3 Majorität bei Be
schlußfassung in der Genossenschaftsversammlung und Gehilfenver
sammlung, Genehmigung der politischen Landesbehörde, EinverneInnung 
der Handels- und Gewerbekammer und des Genossenschaftsverbandes), 
ferner der Umstand, daß diese Vereinbarungen nach dem Absatze 4 dieses 
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Paragraphen an Stelle der betreffenden gesetzlichen Bestimmungen treten, 
läßt die Ansicht gerechtfertigt erscheinen, daß der zweite Absatz dieser 
Gesetzesstelle lediglich dahin zu verstehen ist, es solle dem Arbeitnehmer 
d.urch .den A~schlag an der Betriebsstätte die Möglichkeit gegeben werden, 
eIllen Ihm mcht bekanntgewordenen Kollektivvertrag kennen zu lernen, 
nicht aber; daß die Anwendbarkeit der Bestimmungen eines solchen Kollektiv
vertrages auf das spezielle Arbeitsverhältnis vom Anschlacre abhäncrilY ist 

b J b CI , 

wenn der Arbeitnehmer tatsächlich schon früher Kenntnis von ihm hatte. 
Da das Gesetz im Gegensatze zu § 88 a Gew. O. nirgends für solche 

Verträge vorschreibt, daß der Arbeitgeber den Kollektivvertrag dem Arbeit
nehmer zur Kenntnis bringen oder verlautbaren müsse, hat der Arbeit
nehmer mit dem Bestande solcher Verträge zu rechnen und muß sich um 
sie selbst kümmern. Weiß der Arbeitnehmer von dem abueschlossenen 
Kollektivvertrage, so wird es dem Arbeitgeber nichts nutzen, \~enn er \vider 
den Absatz 2 des zitierten § 114 b den Vertr8,g nicht anschlägt; er ist ebenso 
gebunden als wenn er nach dem Gesetze vorgegangen wäre. Umgekehrt 
kann aber bei der Wichtigkeit dieser Verträge auch dem Arbeitnehm er 
n~cht das R.echt eingeräumt werden, ohne besondere Vertragsabrede im 
Slllne des VIerten Absatzes des § 114 b die Wirkungen eines ihm als geltend 
bekannten Kollektivvertrages auszuschließen, nur deshalb, weil er nicht 
angeschlagen ist. 

Im vorliegenden Falle hat nun das Gericht in der Erwägung, daß der 
Zeug: E. K: bestätigt hat, es habe der Kläger ihn auf die A~beitsordnul1g 
verWIesen; m der Erwägung, daß er schon seit seinem 14. Lebensjahr im 
Dachdeckergewerbe tätig ist; daß er organisierter Arbeiter ist; daß er den 
Eindruck eines intelligenten Arbeiters macht; daß er schließlich selbst be
merkt hat, dieser Vertrag werde von den Arbeitnehmern und ArbeitO'ebern 
nicht eingehalten, die Überzeugung' gewonnen, daß der KläO'er VOl~ dem 
fraglichen Kollektivvertrage Kenntnis hatte. Da er nun selbst nicht be
h8,up:en kann, es .sei bei seiner Aufnahme im Wege des Vertrages oder der 
Arb81tsordnung eme andere Vereinbarung getroffen worden, kommel! für 
das vorliegende Arbeitsverhältnis die Bestimmungen des Kollekti vvertraO'es 
über Kündigungsausschluß zur Anwendung. " 

NI'. 2012. 

Verstößt ein Vertrag, in welchem sich ein Angestellter (Handlungs
gehilfe) verpflichtet, Überstunden ohne Anspruch auf Entsc hädigllng 

zu leisten, gegen die guten Sitten? 
E~tscheidu~g:. des Ge'Yer~eg~richtes Wien ,,:om 14 .. September 1911, Cl'. VI 
18u4jll, ab"eandert mIt lJftel! des L:1ndesgenchtes WIen als Berufungsgerichtes 

vom 10. November 1911, Cg. V 613/1l. 

Der Klage eines "Korrespondenten auf ZahlunO' des Betraues von 
201 K 71 h für geleistete~Überstunden wurde in I. Inst~nz s ta tt ge"geben. 
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Entscheidungsgründe: Die von der Beklagten mit dem Kläger 
in dem Anstellungsbriefe vom 29. Juli 1910 getroffene Vereinbarung, daß 
für etwaige Überstunden keine Vergütung geleistet werde, obwohl als _ 
Arbeitszeit die Zeit von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends mit 2stündiger 
Mittagspause bestimmt war, kann für den Kläger nicht als rechtsverbindend 
erachtet werden, denn diese Vereinbarung könnte den Dienstgeber zu jeder 
ihm beliebigen Mehrleistung an Arbeit ohne Vergütung dafür veranlassen 
und würde damit eine Arbeitskraft für eine Zeit in Anspruch genommen, 
für die von vornherein jede Entlohnung ausgeschlossen wäre. Eine derartige 
Vereinbarung, wonach für eine Leistung von Diensten keine Gegenleistung 
gegeben wird und dem Dienstgeber die Berechtigung zustehen würde, 
weiter über die vereinbarte Dienstzeit die Dienste seines Angestellten 
lediglich nach seinem Ermessen in Anspruch zu nehmen, ka,nll im Sinne des 
§878 a. b. G. B. nicht als giltig befunden ,verden. Die Beklagte hat übrigens 
selbst durch die an den Kläger geleistete teilweise Entschädigung für 
Überstunden die getroffene Vereinbarung als nicht haltbar anerkannt und 
muß der Anspruch des Klägers für geleistete Mehrarbeit als begründet 
angesehen werden. Da die Zahl der Überstunden und die Höhe des dafür 
angesprochenen Entgeltes nieht bestritten worden sind, wurde dem Klage
begehren stattgegeben. 

Über Berufung des Klägers hat das Berufungsgericht dem Kläger 
einen Teilbetrag von 163 K 72 h zugesprochen, in Ansehung des 1\iell1'
betrages aber die Klage abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: Gegen das angefo~htene Urteil hat die 
beklagte Firm8, in offener Frist die Berufung ergriffen und unrichtige 
Beweiswürdigung sowie unrichtige rechtliche Beurteilung als Berufungs
gründe geltend gemacht. 

Sie hat bestritten, daß in der Vereinbarung vom 29. Juli 1910 ein 
unsittlicher Vertrag gelegen sei, und behauptet, daß der Kläger niemals 
einen Anspruch auf Zahlung der Überstunden erhoben l~~t, so daß ein still
schweigender Verzicht auf die Honorierung dieser Uberstunden ange
nommen werden müsse. 

In dem Vertrage vom 29.- Juli 1910 verpflichtete sich der Kläger, 
Überstunden zu leisten, bis alle am Tö,ge eingelaufenen Bestellungen und die 
damit verbundenen Arbeiten vollständig erledigt sind. Überstunden werden 
ihm laut des Vertrages nicht besonders vergütet. 

Diesen Vertrag, soweit er sich auf Nichthonorierung der Überstunden 
bezieht, unter allen Umständen gemäß § 878 a. b. G. B. als unmoralisch 
und daher ungiltig zu erkennen, besteht kein zwingender Anlaß. 

Es muß jedoch nach V orschTift des Handelsgesetzes der Wille der 
Kontrahenten beim Abschlusse des Vertrages erforscht werden und es 
leuchtet ·wohl ein, daß der Kläger sieh in diesemVertrage zu einer über die 
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Geschäftszeit hinausreichenden lYIehrarbeit dann verpflichten wollte, wenll 
diese Mehrarbeit keine besondere Belastung des Klägers zur Folge hat. 

Dagegen berechtigt nichts zur Annahme, daß der Kläger durch den 
Vertrag sich zur Leistung eines bedeutenden Arbeitsquantums ohne Hono
rar verpflichten wollte. Das Gericht ist nun zur Ansicht gelangt, daß nach 
dem vorliegenden Vertrage, wenn er im obigen Sinne aufgefaßt wird, vom 
Kläger wohl die Leistung einer einzelnen Überstunde in der Woche begehrt 
werden konnte, ohne daß der Kläger hierür Anspruch auf Honorar erheben 
konnte. Der Betrag, der auf 40 Wochen für je eine Überstunde per 96 h 
entfällt, zusammen daher 38 K 40 h, war dem Kläger nicht zuzusprechen 
und in diesem Punkte der Berufung der beklagten Firma Folge zu geben. 

In Ansehung des Restbetrages aber nahm das Gericht, weil es sich 
um e;ne beträchtliche Anzahl von Überstunden handelt, an, daß die in dem 
Vertrage vom 29. Juli 1910 getroffene Bestimmung keine Anwendung finde. 
Bei entgegengesetzter Annahme würde man zu der Folgerung gelangen, 
daß der Angestellte von der Firma verhalten werden könnte, täglich viele 
Überstunden bis in die späte Nacht hinein ohne jede Vergütung leisten zu 
müssen, was weder dem Willen des Kompaziszenten zur Zeit des Vertrags
abschlusses, wenigstens so weit es sich um den Kläger handelt, noch dem 
Rechte entspricht. 

Daß der Kläger für die Überstunden kein Honorar gefordert hat, be
streitet er auf das entschiedenste. Wenn aber der Kläger wirklich kein 
Honorar gefordert haben sollte, so liegt doch nahe, daß er die Lösung des 
Dienstverhältnisses besorgen mochte und aus diesem Grunde von der 
Geltendmachung des Honorars für die Überstunden absah. 

Bei dieser Sachlage kann keineswegs mit Sicherheit angenommen 
werden, daß ~der Kläger tatEächlich auf seinen Anspruch verzichten wollte. 

NI'. 2013. 

Ein Arbeiter, der infolge Trunkenheit die ihm obliegenden Arbeiten zu 
leisten unfähig ist, kann entlassen werden (§ 82, fit. h Gew. 0.). 
Entscheidung des :Gewerbegerichtes Wien vom 23. Juni 1911, Cr. V 741/11. 

Die Klage eines Hauptgerüsters, der am 31. Juni ohne Kündigung 
entlassen worden war, auf Bezahlung der auf die 14tägige Kündigungszeit 
entfallenden Lohnvergütung vmrde abgewiesen. 

Begründung: Es wurde als erwiesen angenommen, daß der Kläger 
am 13. Juni, als er gegen 1/26 Uhr abends zur Fortsetzung der Arbeit -
welche bis 1/29 Uhr zu dauern hatte - erschien, in einem derart betrunkenen 
Zustande gewesen sei, daß er zur Arbeit nicht zugelassen werden konnte. 

Mit Hücksicht auf die Gefährlichkeit seiner Beschäftigung muß 
nun der Kläger, wenn er auch damals nicht total betrunken gwwesen ist, 
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doch als arbeitsunfähig bezeichnet werden. Da er dies durch sein eigenes 
Verschulden geworden ist, liegt der EntlassungsgTund des § S:r, lit, h 
Gew. O. vor. 

Das Klagebegehren stellt sich mithin als unbegründet dar. 
Ob der Kläger wegen seiner Trunksucht schon vorher wiederholt 

fruchtlos verwarnt worden war, ob demnach der Entlassungsgrund des 
§ 82, lit. c Gew. 0, gegeben war, brauchte unter diesen Umständen nicht 
weiter erhoben zu werdell. 

NI'. 2014. 

Bei Veräußerllng des Unternehmens gelten die mit dem Verällßerer 
vereinbarten Arbeitsbedingungen auch gegenüber dem Erwerber, der 

das Personal ohne weiteres übernommen hat. 
Beginn der Wirksamkeit eines Kollektivvertrages. 

Entscheidungides Gewerbegerichtes Wien vom 21. J uIi 1911, Cr. I 651/11. 

Die Klage eines Schleifergehilfen auf Zahiung einer 14tägigen Kündi
ungsentschädigung wurde ab g e wie sen. 

Der Kläger trat im Jahre 1905 in die Dienste des Metallschleifers 
K. R. und wurde damals Kündigungsausschluß schriftlich vereinbart. Im 
Juni 1907 hat der gegenwärtige Beklagte das Geschäft des K. R. an sich 
gebracht, hiebei den Kläger lnitübernommen, ihm bei dieser Gelegenheit 
den Lohn erhöht und eine Vergütung für Feiertagsarbeit zugesagt, über die 
Kündigung aber mit ihm nichts gesprochen. Zuletzt betrug der Lohn des 
Klägers 38 K wöchentlich. Am 10. Juni 1911 kündigte der Beklagte dem 
Kläger mit dem Bedeuten, daß er noch 14 Tage bei ihm arbeiten könne, 
jedoch unter den bisherigen Lohnbedingungen, obwohl die Giltigkeit des 
hiefür maßgebenden Kollektivvertrages mit dem 1. Juni 1911 abgelaufen 
Will'. Der Kläger weigerte sich, nach den bisherigen Lohnbedingungen zu 
arbeiten und wurde von dem Beklagten entlassen. 

Auf Grund dieses Sachverhaltes beansprucht der Kläger die Ver
gütung des auf die 14tägige Kündigungsfrist vom 10. bis 24. Juni entfal
lenden Lohnes, und zwar mit Rücksicht darauf, daß nach dem neuen 
Kollektivvertrage der Verbände jeder Arbeiter ab 1. Juni 1911 eine Zulage 
von wöchentlich 2 K zu erhalten habe, für jede Woche 40 K. 

Beklagter beantragt die Abweisung dieses Begehrens wegen der 
seinerzeit bei dem Eintritte des Klägers getroffenen Vereinbarung über 
Kündigungsausschluß, dann auch deswegen, weil der neue Kollektivvertrag 
am 10. Juni noch nicht zum Abschlusse gelangt war. 

Der neue Kollektivvertrag setzt als Mindestlohn für ausgelernte 
Stahl- und M:etallschleifer nach dem dritten Gehilfenjahre den Betrag von 
36 K, für jeden Arbeiter ab 1. Juni 1911 eine wöchentliche Zulage von 
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2 K fest; als Vertrags dauer wird die Zeit vom 1. Juni 1911 bis 30. Juni 1913 
bestimmt; als Tag der Errichtung ist der 3. Juli 1911 angegeben. 

J. H., Präsident des Verbandes der österreichischen Metallwaren
produzenten, und J. W., Gewerkschaftssekretär, deren Untersclu'iften auf 
dem neuen Kollektivvertrage ersichtlich sind, wurden als Zeugen ver
nommen. 

H. bekundete, die Verhandlungen über den neuen Kollektivvertrag' 
seien am 9. Juni insofern zum Abschlusse gelangt, als die Vertreter der 
vertragschließendell Verbände sich über die Bestimmungen des Vertrages 
einigten und mit dem Bemerken auseinandergingen, daß die vorgeschlagenen 
Vertragspunkte in der Generalversammlung der einzelnen Verbands
gruppen zur Abstimmung gebracht werden sollen; untersclu'iebell sei der 
Vertrag von den Vertretern der Verbandsgruppen erst nach del)1 15. Juni 
·worden. 

·W. gab an, es sei über den Inhalt des neuen Kollektivvertrages. 
zwischen den Vel'tretern der vertragschließenden Verbandsgruppen unge
fähr am 9. oder 10. Juni eine Einigung erfolgt, es sei beschlossen worden, 
den Vertrag schriftlich niederzulegen; der Vertrag sei dann in der zweiten 
Hälfte Juni schriftlich abgefaßt und Ende Juni oder anfangs Juli unter
schrieben worden. 

Entscheidungsgründe : Wenn ein Unternehmen in andere 
Hände übergeht und dabei die in diesem Unternehmen angestellten ~i\.rbeiter 
mitübernommen ,"verden, gelten im Zweifel, insoweit nämlich nichts 
Abweichendes verabredet wird, die früheren Vereinbarul1gen auch im Ver
hältllis zwischen dem Arbeiter und dem Geschäftsühernehmer. Hätte der 
Kläger diesem gegenüber nur unter der Bedingung einer Kündigung das 
Dienstverhältnis fortsetzen wollen, so hätte er es sagen müssen; da er dies 
unterlassen hat, muß er die Vereinbanmg des Kündigullgsausschlusses 
ungeachtet des Wechsels in der Person seines Dienstgebers gegen sieh gelten 
lassen und es war demnach sein Begehren schon aus diesem Grunde -
weg'en des Mangels einer ihm zustehenden Kündigungsfrist, also wegen des 
J',1"angels an den Voraussetzungen des § 84 Gew. O. - abzu\veisen. 

Sein Begehren erscheint aher auch deswegen unberechtigt, weil er 
nicht befugt war, die Fortsetzung der Arbeit unter den bisherigen Lohn
bedingungen zu verweigern, somit, wenn er die Fortsetzung der ~i\.Ibeit 
davon abhängig machte, daß sein Dienstgeber ihm sofort den Lohn nach 
dem neuen Kollektivvertrage zugestehe, die Arbeit unbefugt verlasscn hat. 
Denn wie sich aus den Aussagen der vernommenen Zeugen ergibt, hat es am 
10. Juni einen giltigen neuen Kollektivvertrag gar nicht gegeben, der Be
klagte konnte mit Sicherheit auch nicht wissen, welche Bestimmungen der 
neue Kollektivvertrag enthalten werde, er konnte auch nicht vorhersehen, 
daß der neue Vertrag rückwirkend eine mit 1. Juni 1911 beginnende Giltigkeit 
festsetzen werde; und es war unter diesen Umständen ein g'anz billiges Ver-
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langen des Beklagten, daß der Kläger unter den bisherigen Lohnbedingungen 
weiterarbeiten solle. Der Beklagte war demnach schon aus dem Gesichts
punkte d~s § 82, lit. f Gew. O. zur sofortigen Entlassung des Klägers 
berechtigt. 

NI'. 2015. 
Der Gewerbeinhaber ist verpflichtet, für einen entsprechenden Raum 
zum Schutze der abzulegenden Kleidungsstiicke gegen Verderben, Dieb

stahl und Beschädigung zu sorgen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 19. September 1911, Cr. V 

1092/11. 

Der Kläger hat als Maurergehilfe mit 30 bis 40 A.rbeitern bei einem 
Stallbau gearbeitet. Den Arbeitern war ein auf 3 Seiten geschlossener, auf 
einer Seite offener Schupfen zur Aufbewahrung ihrer Kleidungsstücke an
gewiesen. Anstoßend an diesen Raum befand sich die Baukanzlei, welche 
auf der offenen Seite des Schupfens ein Fenster, auf der anstoßenden eine 
versperrbare Tür hatte. 

Am 1. September hatte der Kläger, der sich kurz vorher um den Preis 
von 18 K 80 h ein Paar Schuhe gekauft hatte, diese Schuhe mit seinen 
anderen Kleidungsstücken in dem zur Aufbewahrung angewiesenen Raum 
niedergelegt, woselbst sie auch noch bis 3 Uhr nachmittags gesehen wurden. 
Um 5 Uhr waren sie nicht mehr dort. Nach Ansicht des Klägers sind sie in 
der Zeit von 3 bis 5 Uhr gestohlen worden, was deshalb leicht möglich 
war, weil von der Straße her der Eingang in den Schupfen ganz frei und 
unbehindert war und sich damals fremde Handlanger in der Nähe herum
getrieben haben. Deshalb und weil er schon vorher öfters den Polier auf
merksam gemacht hat, daß der Aufbewahrungsraul11 nicht zweckdienlich 
sei, verlangt er vom Beklagten den Ersatz für die 1),bhanden gekommenen 
Schuhe, und zwar im Anschaffungswerte von 18 K 80 h, weil die Schuhe 
noch ganz neu gewesen seien. 

Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage mit der Begründung, 
daß, wenn auch von der Straße her fremde Leute in den Schupfen gelangen 
kounten, dies doch unwahTscheinlich sei, 'weil er sich gerade gegenüber dem 
Bauobjekt befinde, weil es ferner nicht seine Sache sei, die Kleidungs
stücke seiner Arbeiter aufzubewahren. Der Kläger hätte auch, wie es einige 
.fu:beiter getan haben, seine Kleidungsstücke in der Baukanzlei aufbewahren 
können. Diese sei ihm allerdings hiezu nicht angewiesen worden. Dem Klage
begehren wurde sta ttgege ben. 

Entscheidungsgründe : Im § 74 Gew. O. werden allerdings nur 
jene vom Gewerbeunternehmer herzustellenden und zu erhaltenden Ein
richtungen angeführt, die zum Schutze des Lebens und der Gesundheit 
des Arbeiters sowie aus Sittlichkeitsgründen geboten sind. Die Vorsorge für 
Hilfsarbeiter erfordert aber aueh sonst noch Einrichtungen als unmittelbare 
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Folge der dem Unternehmer aus dem Arbeitsvertrage obliegenden allge
meinen Fürsorgepflicht ; so ist es bei Gewerben, bei welchen sich die Arbeiter 
vor und nach der Arbeit umkleiden müssen, Pflicht des Gewerbeinhabers, 
für einen entsprechenden Raum zum Schutze der abzulegenden Kleider 
gegen Verderben, Diebstahl und Beschädigung zu sorgen, wie dies auch in der 
Ministerialverordnung vom 23. November 1905, R. G. BI. Nr. 176 (§ 101 
Kleideraufbewahrung), vorgesehen ist. 

Dieser Verpflichtung ist aber der Beklagte durch Anweisung eines 
nicht versperrbaren Raumes in obgenanntem Schupfen um so weniger nach
gekommen, als zugestandenermaßen fremden Personen von der Straße her 
der Zutritt zu diesem Raume leicht möglich war. 

Daran ändert auch nichts der Umstand, daß der Bau sich gerade 
gegenüber diesem Aufbewahrungsraum befindet, weil der Beklagte gar 
nicht behaupten konnte, irgendeinem der Arbeiter aufgetragen zu haben, 
den Aufbewahrungsraum (etwa vom Bau her) zu überwachen, der Kläger 
selbst aber während seiner Arbeit eine solche Überwachung gewiß nicht 
ausüben konnte. 

Ebensowel1ig ist der Umstand von Bedeutung, daß einige andere 
Arbeiter in der Baukanzlei ihre Kleider aufbewahrt haben, da dem Kläger 
dieser Raum eben nicht angewiesen war, der Beklagte auch gar nicht be
hauptet hat, der Polier habe dem Kläger freigestellt, dort seine Sachen 
unterzubringen. 

Es liegt mithin ein Verschulden des Beklagten an dem Verluste der 
klägerischen Schuhe vor und mußte daher, zumal die Höhe des Schadens 
nicht bestritten wurde, dem Klagebegehren gemäß erkannt werden. 

NI'. 2016. 

Eine Tafel mit der Aufschrift "Rauchen verboten" gilt ais voraus
gegangene Verwarnung im Sinne des § 82, Iit. g. Gew. O. Der Arbeiter, 
der dessen ungeachtet dort raucht, kann ohne Kündigung entlassen 

werden. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 20. November 1911, Or. V 1351/11. 

Die Klage eines Hausdieners, der am 10. November ohne Kündigung 
entlassen wurde, auf Bezahlung der Lohnvergütung für die 14tägige 
Kündigungszeii "rurde ab g e wie se ll. 

Gründe: Es steht fest, daß der Kläger in dem Magazin, woselbst 
wegen des Herumliegens von Stroh und Holz eine das Rauchen verbietende 
Aufschrifttafel angebracht ist, Zigaretten geraucht hat. Durch die Verbots
tafel war der Kläger in ausreichender Weise verwarnt, die Voraussetzungen 
zu seiner sofortigen Entlassung gemäß § 82, lit g Gew. O. waren somit 
gegeben. 

Gewerbegerichtliehe Entscheidungen. NI. 2017. IH 

~r. 2017. 

Die bei einer .Unternehmung für Zeitungsausschnitte" angestellte 
"Leserin" leist~t weder kaufmännische noch höhere Dienste im Sinne 

des Handh.mgsgehilfengesetzes. 

Entscheidung des G"ewerbegerichtes Wien vom 1. Juni 1911, Or. VI 1229/11. 

Die Klage einer bei einer "Unternehmung für Zeitungsausschnitte" 
angestellten "Leserin" auf Entschädigung wegen Nichteinhaltung der 
quartalsmäßigen Kündigung \\rurde ab g e wi e s e 11. 

Die beklagte handelsgerichtlich protokollierte Firma hat als Ge
werbe angemeldet: "Bekanntgabe von Adressen und Ankündigungen und 
Verschleiß von Zeitungsausschnitten aller ATt, eventuell in Abschrift gegen 
Entgelt". Die Klägerin war seit anfangs September als Leserin für die 
deutsche und böhmische Sprache mit einem .Monatsgehalte von 80 K 
engagiert. Eine Verabredung über die Kündigung war bei der _Aufn~hl11e 
nicht getroffen. Die Klägerin wurde am 17. Mai nach 14tägiger KündIgung 
entlassen. 

Sie bezeichnet den Beklagten als Kaufmann, weil er Zeitungen an
kaufe die er nach Ausschneiden der von den Abonnenten verlangten 
Altik~l weiterverkaufe, und bezeichnet sich selbst als Handlungsgehilfin, 
weil sie bei einem Kaufmann angestellt gewesen sei. Sie ist deshalb der 
Meinung, daß ihr die gesetzliche Kündigungsfrist gebührt hätte und verlangt 
deshalb mit vorliegender Klage die Gehaltsvergütung für die Zeit vom 
18 . .Mai bis 30. Juni per 114 K 60 h. 

Der Beklagte bestreitet seine Kaufmannseigenschaft sowie, daß die 
Klägerin kaufmännische Dienste geleistet habe. 

Übereinstimmend haben beide Teile über die Mt der Beschäftigung 
der Klägerin angegeben, daß sie deutsche und böhmische Zeitungen 
durchzulesen und in diesen die Schlagwörter (z. B. Attersee, bürgerL Ge
setzbuch etc.) in den Artikelüberschriften zu unterstreichen gehabt habe. 
Die Schlao·wörter waren in einem Buche, welches die Klägerin "Abonllenten
buch" ne~nt, verzeichnet. l1fit der Korrespondenz hatte die Klägerin nichts 
zu tun. Diese meint, daß das Merken der Schlagwörter und Abonnenten 
eine höhere geistige Fähigkeit erfordert und deshalb, w~nn sie nic~t zu 
kaufmännischen Diensten verwendet wurde, iln·e Dienste mmdestens hohe1'e 
im Sinne des Handlungsgehilfengesetzes waren. 

Entscheidungsgrüllde: In die von den Poxteiel1 aUfgeworf81:e 
Frao·e, ob der Kläger Kaufmann ist oder nicht, war mit Rücksicht auf dIe 
Bes~immungen des § 2 H. G. G., wonach die Bestimmungen dieses Gesetzes 
auch Anwenduno· auf das Dienstverhältnis von Personen finden, die vor
wiegend zur Lei;tung kaufmännischer oder höherer nicht kaufmännischer 
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Dienste im Geschäftsbetriebe von gewerblichen Unternehmungen angestellt 
sind, wenngleich der Unternehmer nicht Kaufmann im Sinne des Handels
gesetzbuches ist, nicht weiter einzugehen. 

IN as aber die "kaufmännischen Dienste" anbelangt, zu welchen die 
Klägerin überwiegend verwendet sein mußte, um unter die Bestimmungen 
des zitierten Gesetzes zu fallen, geht aus diesem Erfordernis des Gesetzes 
sO\vie aus §39, Z. 2, Einf. G. zum H. G. B. klar hervor, das nicht jeder bei 
€inem Kaufmanll Angestellte auch SChOll ein Handlungsgehilfe im Sinne 
des Gesetzes ist. Denn in letzterer Gesetzesstelle werden neben den Hand
lungsgehilfen andere im Gewerbe angestellte, nicht bloß Gesindedienste 
verrichtende Personen erwähnt. Der Begriff "kaufmännische Dienste" ist 
nicht im juristischen, sondern im herkömmlichen, historischen Sinne zu 
verstehen. Es sind jene Dienste, zu welchen diejenige Schulung und Fertig
keiten gehören, dieill ihrer Vollendung die kaufmännische Tüchtigkeit genannt 
werden. Darunter kann aber mit Rücksicht auf die bisherige Entwicklung 
des Handelsgewerbes das Lesen von Zeitungen zu dem von den Parteien 
angegebenen Zwecke und das Unterstreichen der bezüglichen Schlagwörter 
nicht gezählt werden. Auch als höhere Dienstleistungen, zu denen eine 
höhere Vorbildung und höhere sachliche Qualifikation notwendig sind, 
stellen sich diese klägerichsen Dienste nicht dar. 

NI'. 2018. 

Ein Lehrling erwirbt die Gehilfeneigenschaft erst durch die Frei
sprechung und nicht schon durch die Beendigung de!' lehrzeit. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 2. Cktober 1911, Cr. II 973/11. 

Der Kläger (Golddrucker) ist bei dem Beklagtel1 am 28. Juli 1908 auf 
:3 Jahre in die Lehre getreten. 

Nach dem Inhalte des von dem Vater des Klägers mit dem Beklagten 
/ am 10. Oktober ~908 vor dem magistratischen Bezirksamte geschlossenen 

und VOll diesem am 16. Oktober 1908 verbuchten schriftlichen Lehrvertrages 
wurde die LeIn'zeit gleichfalls mit 3 Jahren vereinbart und bestimmt, daß 
diese Zeit vom 12. September 1908 an gerechnet werden solle. 

Gleichzeitig wurde in diesem Vertrage für den Lehrling eine wöchent
liche Remuneration von 3 K vorläufig festgesetzt, die sich entsprechend dem 
Fleiße des Lehrlings zu steigern hatte. 

Obwohl die Zeit vom tatsächlichen Beginne der Lehrzeit (28. Juli 
. 1908) bis zum vertragsmäßigen Anfange (12. September 1908) in dem Lehr
vertrage nicht in die Lehrzeit eingerechnet erscheint, versuchte dennoch 
der Beklagte, die Freisprechung des Klägers mit 28. Juli 1911 bei dem 
magistratischen Bezirksamte zu erwirken, wurde aber von diesem unter 
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Hinweisung auf den Lehrvertrag abgewiesen, weil nach diesem die Lehrzeit 
erst am 12. September 1911 zu enden habe. 

Um nun dem Kläger hlefür eine entsprechende Schadloshaltung zu 
gewähren, erhöhte der Beklagte die klägerische IN ochememuneration ab 
28. Juli 1911 auf wöchentlich 16 K und bezahlte diese bis zum 12. September 
1911, an welchem Tage der Kläger über Ablauf der Lehrzeit entlassen wurde. 

Der Kläger führte aus, daß nach der Gewerbeordnung seine Probezeit 
in die Lehrzeit einzurechnen war und daß er daher am 28. Juli 1911 tat
sächlich seine 3jähriO"e Lehrzeit beendet hatte. Er konnte daher nach dieser 
Zeit nicht mehr als Lehrling behandelt werden, sondern mußte als Gehilfe 
gelten, was übrigens Beklagter auch stillschweigend durch Zahlung eines 
IN ochenlohnes von 16 K anerkannte. 

Gemäß § 77 Gew. O. konnte aber dieses Arbeitsverhältnis mangels 
einer Vereinigung über die Kündigung nur nach 14tägiger Kündigung ge
löst werden. Beklagter habe aber den Kläger grundlos sofort entlassen 
und sei daher schuldig, dem Kläger für den Entgang der 14tägigen Kündi
gUl1gszeit Ersatz zu leisten. 

Die Klage auf Kündigungsentschädigung vmrde abgewiesen. 

Gründe: Das Gewerbegericht hat auf Grund des vorliegenden und 
gemäß den Bestimmungen des § 99 Gew. O. vollkommen einwandfrei abge
schlossenen Lehrvertrages als festgestellt angenommen, daß die Leln'zeit 
des Klägers am 12. September 1911, also an dem Entlassungstage des 
Klägers endete. 

Es ist daher die Behauptung, daß er seit 28. Juli 1911 bei dem Be
klagten als Gehilfe gearbeitet habe, als umichtig zu bezeichnen, denn ein 
Lehrling erwirbt die Gehilfeneigenschaft erst durch die Freisprechung, und 
diese ist laut behördlicher Al1l118l'kung auf dem Lehrvertrage erst am 
12. September 1911 erfolgt. 

Es ist allerdings richtig, daß die Zeit vom 28. Juli bis 12. September 
1908 bei Errichtung des Vertrages gemäß § 99 a Gew. O. in die Lehrzeit einzu
rechnen gewesen wäre. IN eil aber dieses von den Kontrahenten damals über
sehen oder vielleicht auch absichtlich unterlassen wurde, kann der Lehr
vertrag deswegen nicht als ungiltig bezeichnet werden und fällt es nicht in 
die gerichtliche Kompetenz, einen vor der Gewerbebehörde geschlossenen 
Vertrag zu korrigieren. Falls eine solche Abänderung nachträglich gewünscht 
worden wäre, wäre es Sache der Parteien gewesen, diese bei dem magi
stratisehen Bezirksamte zu erwirken . 

Unter diesen Umständen finden aber die Bestimmungen des § 77 
Gew. O. auf die Entlassung des Klägers keine Anwendung, weshalb dlJ"s 
Klagebegehren als unbegründet abzuweisen war. 
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Xl'. 2019. 

Die beharrliche Weigerung einer Kontoristin, an Stelle des abwesenden 
Geschäftsdieners Briefmarken behufs Expedition der PostsUicke zu 

holen, berechtigt zur Entlassung. 

Entscheidung des Landesgerü;htes als Berufungsgerichtes Wien vom 11. De-
zember 1911, Og. V 798/11, mit welcher die Entscheidung des Gewerbegerichtes 

Wien vom 10. November 1911, Or. VII 1332/11, abgeändert wurde. 

Der Klage· einer KOlltoristin gegen einen Fabrikanten auf Kündi
gungsentschädigung wurde von dem Gewerbegerichte stattgegeben. 

Gründe: Unbestritten ist, daß der Klägerin, welche mit der Expe
dition der Poststücke betraut war, um 1/27 Uhr abends, als eben der sonst 
zu derartigen Besorgungen verwendete Diener nicht zur Verfügung stand, 
von ihrem Dienstgeber der Auftrag erteilt wurde, für das Geschäft Brief
marken zu holen, damit die Poststücke expediert werden können, daß die 
Klägerin sich wiederholt weigerte, diesem Auftrag zu entsprechen, daß 
sie bei dieser Weigerung auch dann verblieb, als ihr gedroht wurde, es würden 
seitens ihres Dienstgebers die Konsequenzen aus dieser Weigerung gezogen 
werden, dv,B sie als Grund dieser Weigerung anführte, sie halte sich als 
Kontoristin zum Holen von Marken nicht für verpflichtet und daß sie dann 
ohne Kündigung entlassen wurde. 

Der Auftrag zur Besorgung von Briefmarken muß im gegebenen 
Falle als· eine untergeordnete, der Stellung der Klägerin als Kontoristin 
nicht entsprechende Dienstleistung angesehen werden, zu welcher die 
Klägerin nicht als verpflichtet erachtet werden kann, weshalb in ihrer 
Weigerung ein Grund zur vorzeitigen Entlassung nicht zu erblicken. ist. 

Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen. 

Gründe: Es kann der Anschauung, daß eine Verpflichtung der 
Klägerin zum Holen von Briefmarken nicht bestanden habe, nicht bei
gestimmt werden; es muß ins Auge gefaßt werden, daß ein Geschäftsdiener, 
der die Marken hätte holen können, augenblicklich nicht zur Hand war, 
daß die Poststücke expediert ·werden sollten und daß hiezu Briefmarken 
benötigt wurden, daß daher die Beischaffung der Briefmarken eine dring
liche, für den Geschäftsbetrieb notwendige Verrichtung gewesen ist. Es 
kann sicherlich nicht behauptet werden, es wäre der Gang zur nächsten 
Tabaktrafik behufs Herbeischaffung der Briefmarken mit besonderem Zeit
verluste verbunden oder das Holen von Briefmarken etwas für die noch 
sehr jugendliche Klägerin Entehrendes gewesen. Es war demnach, insbe
sondere, da ein Diener nicht mnl'esend, die Klägerin mit der Expedition der 
Poststücke betmut und die Beschaffung der Briefmvxken dringlich war, die 
Weigerung, Briefmarken zu holen, ungerechtfertigt und bildete somit, da 
sie eine wiederholte war, den Entlassul1gsgrund des § 27, Z. 4, H. G. G. 
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Kr. 2020. 

Die wiederholte Verwendung eines Lehrlings zum Fortschaffen 
schwerer Lasten nach Feierabend berechtigt ihn zur sofortigen 

Lösung des lehrverhältnisses. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 11. September 1911, Cr. Ir 868/11. 

Der}Hage eines minderjäln'igell Wagnerlehrlings auf Auflösung des 
Lehrvertrages wurde stattgegeben. 

Gründe: Ein Lehrling kann die vorzeitige Lösung des Lehr
yerhältnisses nur aus den im § 101, Absatz 3, lit. abis e Gew. O. angeführten 
Gründen verlangen. 

Das Gewerbegericht hat nun auf Grund der übereinstimmenden 
Angaben der Prozeßparteien als feststehend angenommen, daß Kläger 
wiederholt nach Feierabend allein zur Expedition von Wagenlasten im 
Gewichte von 150 bis 300 leg verwendet wurde. 

Es bedarf wohl keines Sachverständigenbeweises, um diese Arbeit 
als eine gesundheitsgefährliche zu qualifizieren, wenn erwogen wird, daß 
derlei Lasten den Kräften eines im Jahre 1896 geborenen Jungen nicht 
entsprechen, daß es überhaupt untunlich erscheint, einen Lehrling nach 
geleisteter Tagesarbeit noch derartige Arbeiten aufzubürden, sei daß 
dieser erst um 10 Uhr abends heimkehrte und in seiner Erholungszeit 
empfindlich verkürzt wurde. Das Gewerbegericht hat daher gemäß § 101, 
Absatz 3, lit. a Gew. O. das Begehren auf vorzeitige Auflösung des Lehr
verhältnisses für gerechtfertigt erachtet und dementsprechend erkannt. 

NI'. 2021. 

Die Weigerung des Arbeiters, nicht bedungene Überstunden zu 
machen, bildet keinen Entlassungsgnmd. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 4. September 1911, Or. II 885/11-

Der Klage eines Tischlergehilfen auf Zahlung der 14tägigen Kündi
gungsentschädigung wurde stattgegeben. 

Gründe: Kläger war bei der beklagten Firma seit Februar 1910 
als Tischlergehilfe beschäftigt und wurde am 9. August 1911 olme vor
herige Kündigung wegen Verweigerung von Überstunden entlassen, obwohl 
bezüglich der Leistung von Überstunden zwischen den Parteien keine 
\Tereinbarung bestand. 

Die beklagte Firma behauptet, daß zwischen den Parteien Kündi
gungsausschluß vereinbart worden war und daß die Entlassung des 
Klägers wegen Arbeitsverweigerung gerechtfertigt gewesen sei. 

Das Gewerbegericht hat gemäß § 272 Z. P. O. als festgestellt ange
nommen, daß zwischen den Streitteilen eine Vereinbarung über die Kündi-

X 
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gung nicht zustande gekommen ist, da die diesfällige Behauptung der 
beklagten Firma bestritten wird und auch aus der Aussage des von der 
beklagten Firma geführten Zeugen G. nicht zu entnehmen ist, daß die von 
der beklagten Firma angestrebte Vereinbarung zum Abschlusse eines 
Kündigungsübereinkommens führte, zumal auch der betreffende Zettel 
nicht beigeschafft werden konnte. 

Bestand aber keine Kündigungsvereinbarung, dann erscheint die 
kündigungslose Entlassung des Klägers gemäß § 77 Gew. O. unzulässig, 
weil Kläger vertragsmäßig zur Leistung von Überstunden nicht verpflichtet 
war und ein Arbeiter mangels besonderer Vereinbarung gemäß § 76 Gew. O. 
nur zur Einhaltung der bedllngenen oder ortsüblichen Arbeitszeit ver
pflichtet ist und somit von einer Arbeitsverweigerung im Sinne des § 82, 
Iit. f Gew. O. nicht gesprochen werden kann. 

NI'. 2022. 

Für die Zeit, während deren die Einbrin~ung der Klage auf Ausfol· 
gun~ des Arheitsbuches verzögert wird, gebührt keine Entsch ädigung. 
Entscheidung des Gawerbegarichtes Wien vom 23. J üli 1911, Cr. IV 1207/11. 

Der Klägerin, die bei einer Kleiderl11acherin in der Lehre war, wurde 
al11 7. Juli nach Ablauf der Lehrzeit die Zurückstellung ihres Arbeitsbuches 
verweigert, weshalb sie in ihrer am 21. Juli eingebrachten Klage die Aus
händigung des Buches und außerdem für die Zeit vom 8. Juli bis zum Tage 
der Urteilsschöpfung einen täglichen Lohn von 2 K beansprucht. Nachdem 
sie bei der ersten Tagsatzung al11 27. Juli ihr .lubeitsbuch zurückerhalten 
hatte, schränkte sie ihr Begehren auf den Betrag von 36 Kein. 

Es wurde der Klägerin ein Betrag von 11 K 20 h zugesprochen, 
ihr weiteres Begehren aber abgewiesen. . 

Gründe: Das Gericht hat nach der Zeugenaussage eines bei der 
Beklagten bediensteten Lehrmädchens als erwiesen angenommen, daß die 
Klägerin die Aushändigung des Arbeitsbuches von der Beklagten 1'erlangt, 
daß aber die letztere ihr erklärt habe, das Arbeitsbuch solange nicht heraus
geben zu wollen, bis die Klägerin nicht einen ihr durch Beschmutzen eines 
Stückes Samt zugefügten Schaden wieder gutgemacht haben würde. Die 
Beklagte ist demnach mit der Aushändigung des Arbeitsbuches in Verzug 
geraten und daher schadenersatzpflichtig. 

Der Schaden der Klägerin besteht in dem täglichen Lohnentgangß für 
jene Zeit, in welcher sie im Prozeßwege das Arbeitsbuch hätte erlangen 
können oder erlangt hat. . 

Es ist daher jene Zeit unbedingt auszuscheiden, die fruchtlos durch 
das Zuwarten mit der Klage verstrichen ist und hat das Gericht insgesamt 
einen Zeitraum von 8 Arbeitstagen als entsprechend angenommen. Ebenso 
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er&chienen die verlangten :2 K Verdienstentgang zu hoch gegTiffen und wurde 
eill Betrag von 1 K 40 h als angemessen angenommen, weil die Klägerin erst 
yor kürzester Zeit ihre Lehrzeit beendet hat. 

NI'. 2023. 

Die Verpf!ichhmg des Handlungsgehilfen, den auf ihn entfallenden 
Anteil des Penslonsversicherungs-Prämienoetrages dem Unternehmer 
zu bezahlen, sobald seine Versicherungspfiicht rechtskräftig fest-

gesetzt wl!'d, ist rechtsverbindlich. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 27. Juli I911, Cr. VI 1612/1l. 

Der eines Kontoristen auf Rückzahlung eines von ihm an die 
beklagte Firma bezahlten Pensionsversicherul1gs,Prämienbetrages \'on 
:200 K wurde in ~\nsehungdes Teilbetrages VOll 44 K stattgegeben; in 
Ansehung des }iehrbetrages VOll 166 K wurde die Klage abgewiesen. 

Gründe: Der Kläger stand vom 19. Jänller 1899 bis 28. Februar 
1911 als Kontorist gegen 200 K .Ylon1üsgehalt im Dienste des Beklagten: 
dessen Anmeldung zur PellsiollSyersicherung, eine Anzahlung 1'on Prämien 
bei der Pensionsanstalt und ein .:c\bzug von seinem Gehalte auf Rechnung' 
dieser Prämien it't die ganze Zeit nicht erfolgt, da beide Teile darüber ü; 
Zweifel waren, ob der Kläger versicherungspflichtig sei. Am 24. Jänner 1911 
erfloß d81: Bescheid, daß der Kläger versicherungspflichtig sei und daß die 
Prämien für die Zeit voml. Jänner 1908 an zu bezahlen seien; gegen diesen 
Bescheid wurde der Rekurs eingebracht, und dieser ist bis heute noch nicht 
erledigt. Am 26. Februar unterschrieb der Kläger der Beklagten eine Er
klärung, worin er sich verpflichtet, den Pensionsversicherullgsbetrag, der 
auf illli bis Ende Februar 1911, entfällt, auch nach seinem Austritte. nämlich 
auch nach 1. März 1911 der beklagten Firma nachträglich zu bez~hlen und 
·worin er erklärt, hierauf als Akontozahlung 200 K zu welche die 
Firma in einem auf ihren Namenlautcmden Sparkassenbuche anzulegen und 
bei einem mit Erfolg dui'chgeführten Rekurs ihm samt Zinsen zurück
zuerstatten habe; die noch eyentuell nachzuzahlenden 50 K verspmch er 
zu erlegen, falls seine Anmeldung zweifellos notwendig gewesen sein sollte. 
Beim Austritte des Klägers wurde ihm in der Tat von seinem Lohne ein 

- Betrag von 200 E abgezogen. 
Der Kläger \'ertritt den Standpunkt, daß die schTiftliche Erkläruno 

nicht rechtsverbindlich sei; zumal er sie in Unkenutnis der Bestimmun'!e~ 
des Pensionsversicherungsgesetzes unterschrieben habe. ,~ 

Die Beklagte meint, sie sei schon mit Rücksicht darauf, daß sie erst 
im Jänner 1911 yon der nach Auffassung der Pensiol1sanstalt vorhandenen. 
überdies bisher noch nicht rechtsluäftig feststehenden Versicherunas~ 
pflicht des Klägers erfuhr, jedenfalls aber mit Bedacht auf die schriftli:tw 
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Erklärung des Klägers vom 26. Februar berechtigt gewesen, den auf die 
Zeit vom 1. Jänner 1909 bis Ende Februar 1911 entfallenden, dem Kläger 
zur Last fallellden Prämienteilbetrag von 6 K monatlich für 26 Monate, 
also 156 K, abzuziehen. Sie beantragt demnach die Abweisung des Klage
begehrens bezüglich des Teilbetrages von 156 K; mit dem weiteren Betrage 
von 44 K erkennt sieden Klageanspruch an. 

Die Rechtsgiltigkeit der schriftlichen Erklärung vom 26. Februar 
kann nicht aus dem Grunde angefochten werden, daß der Kläger angeblich 
die Bestimmungen des Pensionsversicherungsgesetzes nicht kannte, weil 
es sich um einen Rechtsirrtum handeln würde; es wäre Sache des Klägers 
ge-wesen, sich vor der Fertigung der Erklärung über die gesetzlichen V or
schrifteIl zu erkundigen; daß er diesbezüglich von der Beklagten in Irrtum 
gefüll1't worden sei, behauptet der Kläger selbst nicht (§§ 871, 876 a. b. G. B.). 

Auch aus dem Gesichtspunkte des § 79 Pens. V. G. kann die Rechts
unwirksamkeit der Erklärung nicht gefolgert werden, da es sich nicht darum 
handelte, die Bestimmungen des Gesetzes, insbesondere jene des § 36 zum 
Nachteile des Klägers im voraus auszuschließen, sondern darum, unge
achtet der bisherigen Unterlassung des monatlichen Abzuges naehträglich 
den Abzug der für die Dienstzeit des Klägers in Betmeht kommenden 
Prämienteilbeträge zu genehmigen. Daher muß sich der Kläger den Abzug 
des nach §§ 3 und 33 Pens. V. G. sich ergebenden Betrages SChOll mit 
Rücksicht auf die von ihm unterschriebene Erklärung gefallen Ip.ssen und 
kann es dahingestellt bleiben, ob, abgesehen von dieser Erklärung, die 
Beklagte des Rechtes, dem Kläger die Prämienteilbeträge für die Zeit seit 
1. Jänner 1909 abzuziehen, im Grunde der Vorsell1'iften des § 36 Pens. V. G. 
verlustig geworden ist oder nicht. Denn schon mit Rücksicht auf die 
schriftliche Erklärung war das Klagebegehren, soweit es von der Beklagten 
nicht anerkannt wurde, abzuweisen. 

NI'. 2024. 
Vereinbarungen, nach welchen die Pensionsversicherungsbeiträge dem 
Angestellten vorläufig als Vorschüsse ausbezahlt und erst später in 
in Abwg gebracht werden sollen, sind, insoweit die dreimonatige 
fr'ist des § 36 Pens. V. G. überschritten wird, ohne rechtliche Wirkung. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 23. August 1911, Cr. VII 986/11. 

Der Klage eines Kontoristen gegen einen Fabrikanten auf Bezahlung 
von 41 K 50 h wurde Folge gegeben. 

Gründe: Unbestrittenermaßen wurde im Mai 1911 zwischen dem 
Prokuristen des Beklagten und dem Kläger, der damals die Prämienvor
-schreibung von der Pellsiol1sversicherungsanstalt erhalten und am 1. Fe
bruar 1910 das 18. Lebensjall1' vollendet hatte, die Vereinbarung getroffen, es 
Bolle mit Rücksicht darauf, daß der Kläger vorwiegend nur zum Abschreiben 
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und nicht zur geistigen Arbeit im Sinne des § 1 Pens. V. G. verwendet 
wurde, gegen die an ihn gerichtete Vorschreibung der Rekurs ergriffen und 
bis zu dessen Erledigung entweder dem Kläger monatlich die Prämie 
abgezogen oder aber ihm der volle Gehalt ausbezahlt und in diesem Falle 
der Betrag der Prämie als Vorschuß verrechnet werden. 

Gelegentlich der Lohnauszahlung bei Lösung des Dienstverhält
nisses, JYlitte August 1911, wurde dem Kläger auf Rechnung der Pensiolls
yersicherungsprämiell für die Zeit vom l. Februar 1910 bis 15. ~\ugust 1911 
nach Maßgabe des anfangs geringeren, später höheren Gehaltes des Klägers 
für die ersten ö Monate je2 K, für die weiteren 131/ 21YIonate je3 K, im ganzen 
ÖO K 50 h in Abzug gebracht. Der Kläger erkennt die Berechtigung des 
'Beklagten zu diesem Abzuge nur in Anseheung des auf die letzten Monate 
entfallenden Betrages von 9 K an, beansprucht demnach die Bezahlung des 
tberschusses von 41 K 50 h. 

In der Tat war die Vereinbarullg, wonach dem Kläger der Gehalt 
voll ausbezahlt, die Prämie aber als Vorschuß in Anrechnung gebracht 
werden sollte, gemäß § 79 Pens. V. G. ohne rechtliche Wirkung. Daß gegen 
die Vorschreibung ein Rekurs angebracht wurde, ist belanglos, weil dem 
Rekurs eine hemmende Wirkung nicht zuerkannt wird (§ 75 Pens. V. G.). 
Desgleichen ist belanglos, daß die Vorsehreibung der Prämien erst im 
JYIai 1911 erfolgt ist, weil die Pflieht zur Prämienzahlung gemäß § 35 Pens. 
V. G. schon mit dem Eintritte der Versicherungspflicht beginnt. Der 
Beklagte hat somit, insofern er die Prämie nicht rechtzeitig binnen drei 
::\Jlonaten nach § 36 Pens. V. G.VOlll Gehalte abgezogen hat, sein Recht auf 
den Abzug verwirkt. 

e 

NI'. 2025. 
1.1. Zulässigkeit von Abzügen Hir die Persona!einkommensteuer. 

11. Die Vereinbarung, daß die Pensionsvel'sicherungsbeiträge von der 
Remuneration abzuziehen sind, ist, insoweit die dreimonatige Frist 

des § 36 Pens. V. G. iiberschriUen wird, ohne rechtliche Wirkung. 
E;7'fscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 28. September 1911, Cr. VII 

1007/11.:.; 

Der Klage eines Buchhalters gegen- einen Konfektionsgeschäfts
inhaber wurde mit dem Betrage von 48 K stattgegeben, dagegen das 
lVIehrbegehren abgewiesen. 

Gründe: dem Kläger wurde bei Auszahlung der Remuneration 
von 250 K: a) auf Rechnung der ihn treffenden, wenn auch noch nicht vor
geschriebenen und von seinem Dienstgeber an die Steuerbehörde bisher 
nieht abgeführten Personaleinkommensteuer für 7 Monate im Jahre 1910 
16 K und für 7 ~Ionate im Jahre 1911 28 K, im ganzen also 44 K; b) auf 
Rechnung des ihm zur Last fallenden Anteiles der Pensionsversicherungs
prämie für diese Zeit ein Betrag von 84 K in Abzug gebracht. Kläger an-
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erkannte den Abzug unter a) nur mit 26 K 40 h, jenen unter b) nur mit 36K 
(für 3 ThIonate) und begehrte die Herauszahlung des Restes. 

Nach § 34 des Gesetzes vom 25. Oktober 1896, R. G. Bi. Nr. 220, 
betreffend die direkten Personalsteuern, und Artikel 82, Z. 3 der hiezu 
erlassenen Vollzugsvorschriften (F. IVL E. '\om 24. April 1897, R. G. Bl. 
Kr. 108) war, 'da die Steuervorschreibung noch nicht erfolgt war, der Be
klagte berechtigt, gemäß § 172 Pers. St. G. unter Zugrundelegung eines 
.Jalmsgehaltes von 2480 K für 1910 und von 3600 K für 1911 (hierbei ist 
die vereinbarte Remuneration gar nicht in Betracht gezogen) die Steuer 
nach der 13., beziehungsweise 18. Steuerstufe mit jährlich 28 K, beziehungs
weise 48 K, daher für je 7 Monate mit 16 Kund 28 K zu berechnen und von 

. den Bezügen des Klägers in Abzug zu bringen. Es war demnach das Klage
begeln:en bezüglich des Betrages unter a) von 17 K 60 h abzuweisen. Sollte 
die Steuerbehörde die Steuer in einem anderen Ausmaße vorschreiben. so 
hätte im Sinne der angeführten gesetzlichen Bestimmungen eine Aus
gleichung zu erfolgen, und zwar stünde, wenn die Vorschreibung in geringerer 
Höhe erfolg'eu sollte, dem Kläger ein weiterer Forderungsanspruch zu, 
während im entgegengesetzten Falle der Beklagte von dem Kläger . 110ch 
eine Nachzahlung verlangen könnte. 

Bezüglich des Betrages unter b) yoil 48 K aber war das Klage
begehren gerechtfertigt, denn selbst wenn, ,vie der Beklagte behauptet, der 
Kläger aber in Abrede stellt, zwischen den Streitteilen vereinbart worden 
sein sollte, es sollte der Anteil des Klägers an den Pensionsversicherungs
prämien ohne Rücksicht auf deren Alter insgesamt von der bei Lösung des 
Arbeitsverhältnisses fällig werdenden Remuneration in Abzug kommen, 
so wäre angesichts der Bestimmung des § 79 Pens. V. G. eine solche 
Vereinbarung, durch welche die im § 36 Pens. Y. G. festgesetzte drei
lllonatige Verjährungszeit im voraus ausgeschlossen werden sollte, ohne 
rechtliche Wirkung. 

Der Beklagte durfte demnach bei Auszahlung der Remuneration 
dem Kläger den Prämienanteil, ausgenommen jenen für die letzten drei 
l\![onate, nicht abziehen. 

NI'. 2026. 
Zur Entscheidung über die lohnklage eines selbständigen Schuh
macnermeisters gegen einen Schuhwarenerzel.lger, welchem er ver· 
tragsmäßig seine Dienste als Meister verdungen hat, ist das Gewerbe~ 

gericht ZlIständig. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien ,:orn 15. ~overnber 1911, Cr. VII 

1404/11. 

In dem Rechtsstreite eines Schuhmachermeister:i. we1eher von einem 
Sehuhwarenerzeuger mittels schriftlichen Vertrages zunächst auf die Dauer 
eines Jahres und unter Vereinbarung' sechswöchiger Kündigung für 
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die weiter~ Zeit als Meister gegen einen bestimmten Wochenlohn in den 
Dienst aufgenommen, kurz vor Ablauf des Jahres aber ohne Kündigung 
entlassen worden war, und welcher Kündigungsentschädigung beanspruchte, 
wurde die Frage, ob das Gewerbegericht zur Austragung dieser Rechtssache 
zuständig sei, im b ej ahenden Sinne entsehieden mit der Begründung, 
daß der Kläger, wenn er auch selbständiger Schuhmachermeister sei, doch 
laut des schriftlichen Vertrages dem Beklagten seine Dienste als Meister 
verdungen habe und als 80leher seine Dienste ausschließlich dem Beklagten 
gegen die vereinbarten Lohnbezüge zu widmen hatte, daher als Angestellter 
des Beklagten zu betrachten sei. 

NI'. 2027 . 
Ein Bauleiter, der infolge Trunkenheit zur Verrichtung der ihm ob

liegenden Dienste unfähig ist, kann entlassen werden. 
Entscheidung:des Gewerbegerichtes Wien vom 12. Oktober 1911, Cr. VII 998/11. 

Die Klage eines Bauleiters auf Kündigungsentsehädigung gegen 
einen Baumeister, bei aem er für die Zeit bis zur Beendigung eines Haus
baues gegen 70 K W ochen101111 als Bauleiter für die Beaufsichtigung der 
Fertigstellung des Baues unter Betrauung mit der Oberaufsieht über die 
bei dem Bau beschäftigten Arbeiter und Baupoliere angestellt worden war, 
wurde abgewiesen. 

Gründe: Das Gericht hat als erwiesen angenommen, daß der 
Kläger an dem Tage, an welchem seine Entlassung erfolgte, während der 
Arbeitszeit derart betrunken war, daß er kaum aufstehen und sich aufrecht
halten und nur schwer sprechen konnte, somit zur Verrichtung der ihm als 
verantwortlichen Bauleiter obliegenden Dienstesverrichtungen Uluähig war. 
Ein derartiger Grad von Trunkenheit ist aber bei einem Bauleiter, welchem 
die Leitung eines großen Baues und die Beaufsichtigung und Überwachung 
zahlreicher Arbeiter obliegt, mit Rücksicht auf die aus einer mangelhaften 
Beaufsichtigung sich ergebenden Gefahren und auf das den Unterstehenden 
gegebene schlechte Beispiel als ein wichtiger Entlassungsgrund im Sinne 
des ~ 25 des Gesetzes vom 16. Jänner 1910, R. G. BI. NI'. 20, anzusehen. 

Nr.2028. 
Der Rechtswirksamkeit einer Vereinbarung, daß in dem Falle einer 
Geschenkannahme seitens des Dienstnehmers das Dienstverhältnis 
sofort gelöst werden könne, stehen die Bestimmungen der §§ 20 

. und 40 H. G. G. nicht im Wege. . 
Entseheidung des Gewerbegerichtes Wien v()m 22. September 1911, Cr. VII 

1085/11. 

Die Klage einer Kontoristin auf Kündigungsentschädiguug gegen 
eine regiEltrierte Genos~el1schaft m. b. H., in deren gewerblichen Unternehmen 
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sie unter der Vereinbarung einmonatiger Kündigung und' unter der. 
weiteren Vereinbarung, daß in dem Falle, als sie Geschenke in irgendeincr 
Form, sei es von einem Lieferanten, einem lVIitgliede oder einem Angestellten 
der Genossenschaft, annehmen sollte, ihre Dienstgeberin zur sofortigen 
Lösung des Dienstverhältnisses berechtigt sein solle, angestellt worden \yar, 
wurde abgewiesen. 

Gründe: Es ist unbestritten, daß die Klägerin, als sie von einem 
Lieferanten der Beklagten ein goldenes Armband als Geschenk angenommen 
und trotz Aufforderung ihrer Die'hstgeberin das Geschenk zurückzugeben, 
sich geweigert hatte, ohne Kündigung entlassen vrorde. Eine Vereinbarung 
des Verbotes einer Geschenkannahme bei sonstiger Entlassung soll YOll 

vornherein eine Handlungsweise der Klägerin ausschließen, durch die sie 
des Vertrauens der Dienstgeberin unwürdig erscheinen wÜTde. Eine solche 
Vereinbarung muß angesichts der Bestimmungen des § 27, Z.l, H. G. l~. 
als zulässig anerkannt werden; wenn daher die Klägerin sich gegen diese 
Vereinbarung' verg'angen und die ihr von ihrer Dienst<reberin naheo'eleote 

b b b 

Gutmachung des Vergehens durch Zurückgabe des Geschenkes abgelehnt 
hat, ku,nn nicht davon gesprochen werden, daß die Entlassung grundlos 
erfolgt sei. 

NI'. 2029. 

Dauerndes oder Äushilfsdienstverhäitnis? 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 1. Juni 1911, Or. Ir 590/11. 

Der Klage eines Schriftsetzers auf Zahlung der 14tägigen Kündigungs
entschädigung wurde stattgegeben. 

Gründe: Der Kläger war am 20. April 1911 bei der beklaoten 
Firma als Setzer aufgenommen worden. Bei der Aufnahme wurde w~der 
eine Vereinbarung über die Kündigung getroffen, noch auch darüber ge
sprochen, ob die Kondition eine dauernde oder eine aushilfsweise seili. werde. 
Am 13. Mai 1911 wurde Kläger ohne vorausgegangene Kündigung und 
unter Berufung auf Arbeitsmangel entlassen. 

Der Kläger verlangt auf Grund des § 7 des Normaltarifes Kündigungs
entschädigung, während sich die beklagte Firma gleichfalls auf den Normal
tarif berief, der in den ersten vier IN ochen die Kondition als eine aushilfs
weise bezeichne, bei welc4er gemaß § 8 eine Kündigung nicht zu erfolgen habe. 

Laut §§ 7 und 8 des Normallohntarifes für alle gelernten 
und qualifizierten Buchdruckerei- und Schriftgießereigehilfen ist zwischen 
einer dauernden und einer aushilfsweisen Kondition zu unterscheiden. Das 
dauernde Arbeitsverhältnis kann gemäß § 7 nur nach einervorausgegangellen 
14tägigen Kündigung, falls keine andere Vereinbarung getroffen wurde, 
oder mit Berufung auf § 82 Gew. O. gelöst werden. 
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Im § 8 wird bestimmt, daß das aushilfsvveise Arbeitsyerhältnis nicht 
über vier IN o ehen dauern dürfe und wälrrend dieser Zeit ohne KündigunQ: 
gelöst werden könne und daß im Falle der längeren Dauer die Bestimmungel; 
des § 7 in Kraft treten. Aus diesen TaTifbestimlllungen muß daher geschlossen 
werden, daß die Geschäftsleitung bei der Aufnahme eines Gehilfen ihn aus
drücklich verständigen muß, wenn sie nur eine Aushilfskondition beab
sichtigt und daß im Unterlassungsfalle der Gehilfe wohl zur Annahme be
rechtigt ist, daß er in eine dauernde Kondition trete. 

! Es muß die Auffassung der beklagten Firma, daß der Tarif für die 
ersten vier Arbeitswochen für alle Fälle und olme jede weitere Vereinbanmg 
eine Aushilfskondition bestimme, als tarifwidrig und rechtsirrtümlich be-
zeichnet werden. . 

Das Gewerbegericht hat unter Berücksichtigung der obigen Aus
führungen Und der Umstände, daß Kläger ohne eine Vereinbarung über die 
Kündigung und ohne Verständigung über die Art seiner Kondition auf
genommen wurde, angenommen, daß er in eine dauernde Kondition getreten 
ist und daher AnspI"ueh auf eine 14tägige Kündigung besitzt. 

Nr.~2030. 

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, dem Akkordarbeiter das Arbeits
buch vor vollständiger Fertigstellung der übernommenen Akkordarbeit 

auszufolgen. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes 'Wien vom 16. Juni 1911, Or. II 666/11. 

Die Klage eines im Akkord arbeitenden Tischlergehilfen auf Aus
folgul1g des Arbeitsbuches und Zahlung eines Schadenersatzbetrages \'011 

täglich 4 K 66 h wurde dermalen abgewiesen. 

Gründe: Nach § 80 c Gew. O. ist der Gewerbeinhaber verpflichtet, 
dem Hilfsarbeiter das Arbeitsbuch bei ordnungsmäßiger Lösung des Arbeit~
yerhältnisses wieder auszuhändigen. 

Nach § 77 Gew. O. sind die Akkordarbeiter aber erst dann auszu
treten berechtigt, wenn sie die übernommene Arbeit ordnungsmäßig be
endet haben. 

Das Gewerbegericht hat auf Grund der Parteienangaben als fest
gestellt angenommen, daß Kläger vor ordnungsmäßiger Beendigung des 
Akkordes ausgetreten ist und daß Gründe im Sinne des § 82 a Gew. O. zur 
vorzeitigen Lösung des Arbeitsverhältnisses nicht vorlagen. -

Auch der vom Kläger angeführte Grund der verspäteten JYIitteilung' 
des Akkordpreises erscheint gemäß § 863 a. b. G. B. unstichhältig, 'weil 
Kläger nach Kenntnis des Preises seine Arbeit noch durch Ul1gefähr eine 
"\\T oche fortsetzte und aus dieser Handlung vernünftigerweise geschlossen 
werden muß, daß er sich mit dem genannten Preise stillschweigend einver-
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standen erklärte. Der Kläger war daher gemäß § 77 Gew. O. verpflichtet 
gewesen, den übernommenen Akkord zu beenden und hat, weil er dies 
unterließ, das ~!\rbeitsverhältnis nicht ordnungsgemäß gelöst. 

Es war daher das Klagebegehren derzeit, das heißt bis zur voll
ständigen Beendigung des Akkordes abzuweisen. 

NI'.203l. 

Solange der Zahlkeilner das vom Dienstgeber erhaltene Kassageld 
nicht verrechnet hat, ist das Dienstverhältnis nicht ordnungsgemäß 

gelöst. 

Eutscheidung des Gewerbegerichtes Wien ;vom 8, Juli 1911, Cr. III 1129/11. 

Die Klage eines Zahlkellners auf Entschädigung wegen Vorenthaltung 
des l\rbeitsbuches wurde abgewiesen. 

Gründe: :::\ach § 80 c Gew. O. ist der Gewerbeinhaber verpflichtet, 
das in Aufbewahrung genommene Arbeitsbuch dem Hilfsarbeiter nach 
ordnungsmäßiger Lösung des Al:beitsverhältnisses auszuhändigen. 

Im vorliegenden Falle ist es unbestritten, daß Kläger bis heute das 
beim Eintritte vom Dienstgeber behufs Verreclmullg erhaltene Kassageld 
von 10 K trotz Aufforderung noch nicht verrechnet hat. 

Da aber Kläger, wie durch den Zeugen L. erwiesen wurde, selbst aus
getreten ist, olme die 10 K zu verrechnen, hat das Gewerbegericht als fest
stehend angenommen, daß Kläger das ~'l..rbeitsyerhältnis nicht ordnungs
mäßig gelöst hat. 

Kläger hat daher den aus dieser Tatsache allfällig erwachsenen 
Schaden selbst zu tragen und war somit die Klage abzuweisen. 

Nr.2032. 

Hat sich ein Handlungsgehilfe, vor die Wahl gestellt, ob er eine Ge
haltsallfbesserung oder eine Remuneration vorziehe, für letztere ent

schieden, so gebührt sie ihm auch Hir die Fo!gezeit. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 23. Oktober 1911, Cr.VI 2079/11. 

Der Klage eines Kontoristen auf Zahlung des Betrages von 62 K 50 h 
wurde stattgegeben. 

Gründe: Es ist unbestritten, daß der Kläger bei der beklagten 
Firma, deren Alleininhaber A. F. ist, vom 11. Februar 1910 bis 15. August 
1911 als Kontorist mit 100 K JllIonatslohn in Diensten stand. ~ 

Im Sommer 1910 gab Kläger der beklagten Firma eine schriftliche 
Erklärung desIl1haltes ab, daß alle Erleichterungen, die das neue Handlullgs
!!;ehilfengesetz dem Handlungsgehilfen geschaffen hat, bei der beklagten 
Firma ohnehin 8ehon bestehen und daß für die ~-\ngestellten der Beklagten 
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ein Recht auf Remuneration nicht bestehe. Einige Tage vor Weihnachten 
1910 fragte der Firmachef den Kläger, ob ihm eine Remuneration oder eine 
Gehaltsaufbesseurng lieber sei; am letzten Dezember 1910 gab er dem 
Kläger 100 K mit der Bemerkung, er habe ihn mit dieser Remuneration 
bedacht, weil er mit ihm zufrieden sei. 

Der Kläger begehrt die Bezahlung des auf die Zeit vom 1. Jänner bis 
10. August 1911 entfallenden Teiles der Jahresremuneration pro 1911, dem
nach 62 K 50 h. 

Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage, da Kläger vermöge 
seiner Erklärung im Sommer 1910 auf eine Remuneration keinen Anspruch 
habe. 

Bei Lösung eines Dienstverhältnisses vor Fälligkeit einer periodischen 
Remuneration ist laut § 16 H. G. G. diese Remuneration in einem der 
zurückgelegten Dienstzeit entsprechenden Betrage in jenem Falle zu be
zahlen, 'wenn der Dienstnehmer auf die Remuneration Anspruch hatte. 

Wenn der Kläger im Sommer 1910 die Erklärung abgegeben hat, 
daß ihm ein Recht auf Remuneration nicht zustehe, ist es doch nicht aus
geschlossen, daß die Wirksamkeit dieser Erklärung durch nachgefolgte,! 01'

gänge beseitigt worden sei. Unbestrittenermaßen hat die beklagte Fmna 
nach dieser Erklärung, insbesondere am letzten Dezember 1910 dem Kläger 
eine Remuneration von 100 K. gewährt; allerdings behauptet der Chef der 
beklagten Firma, daß er dies als einmaliges Geschenk und mit der Absicht 
gegeben habe, in der Folge nur nach freiem Ermessen diese Schenkung zu ge
währen, wofür auch wohl die hiebei gebrauchten Worte, er gebe die Remunera
tion, weil er mit den Diensten des Klägers zufrieden war, sprechen würden. 

c\.nderseits liegt aber vor, daß der Prinzipal kurz vorher dem Kläger 
freigestellt hatte, eine Remuneration oder eine Gehaltsaufbesserung zu 
wähleil. Daraus mußte der Kläger zur Annahme gelangen, daß die Jahres
remuneration in der Folge alljälirlich werde ausbezahlt werden, gerade so, 
wie der einmal erhöhte Gehalt nicht mehr herabgesetzt wird. Es ist daher 
im yorlieO'enden Falle dahin zu entscheiden, daß der Kläger einen Anspruch 

b 

auf die Remuneration erlangt hat, und demnach das Klagebegehren ge-
rechtfertigt ist. 

NI'. 2033. 

Eine Fleischbankkassierin leistet weder kaufmännische noch höhere 
Dienste. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 15.J.uli 1911, Cr. III 13~9/11. 
bestätigt mit Entscheidung des Landesgerichtes Wien als Berufungsgenchtes 

vom 16. August 1911, Cg. V 471/11. 

Einer grundlos entlassenen Fleischbankkassierin wurde nur die 
Htägige KÜlldigungsentschädigung zugesprochen. 
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Gründe: Mit ,"orliegender Klage begehrte Klägerin von dem Ge
klagten die Zahlung einer bis 30. September 1911 quartalsmäßig berechneten 
sechswöchentlichen Kündigungsentschädigung von 244 K 49 h. 

Bei der hierüber angeordneten ersten Tagsatzung erklärte sich Be
klagter bereit, der Klägerin sofort eine Entschädigung für 14 Tage zu be
zahlen, was diese ablehnte. 

Bei der Streitverhandlung ergab sieh aus dem Vorbringell der Parteien 
llachstehender unbestrittener Sachverhalt: 

Die Klägerin war bei dem Beklagten seit 15. Jänner 1910 als Fleisch
bankkassierin mit einem Monatslohn ,"on 70 K und Frühstück, welches 
einyerständlich mit 24 h pro Tag bewertet wurde, besehäftigt. 

Als Kassierin war die Klägerin lediglieh mit der Geldeinnahme von 
den Kunden beschäftigt und hatte weder Geschäftsbücher zu führen noch 
in die sogenannten Kundenbücheln der lUonatskunden Eintragungen zu 
mache11. 

In der letzten Zeit ergaben sich l'nregelmäßigkeiten in der Kassa
gebaJ.'ung, 'was den Beklagten am 12. Juni 1911 zu folgender Äußerung ver
anlaßte: ,,:Mir passen diese Abgänge nicht, am besten ist, 'wir gehen aus
einander. " 

Der Beklagte betrachtete diese Außerung als 14tägige Kündigung 
und entließ llach Ablauf der 14 Tage am 25. Juni 1911 die Klägerin. Die 
E:lägerin brachte vor, daß über die Kündigung kein Übereinkommen be
standen hatte, bezeichnete die angebliche Kündigung als ganz unklar und 
daher die Entlassung als grundlos. 

Die Klägerin hält sich für eine vorwiegend zur Leistung kaufmän
nischer Dienste angestellte Person, der gemäß § 20 H. G. G. eine quartals
mäßig zu berechnende seehswüchentliehe Kündigung gebühre. Der Beklagte 
gab zu, daß seine am 12. Juni 1911 gemachte Außerung keine Klarheit übel' 
die yon ihm beabsichtigte 14tägige Kündigung enthielt und erklärte sich 
konform seiner schon bei der ersten Tagsatzung abgegebenen Äußerung 
bereit, der Klägerin für 14 Tage dell Entgang des Lohnes samt Frühstück 
zn ersetzen. Im übrigen bestritt Beklagter, daß Klägerin als eine der im § 2, 
Absatz 1, H. G. G. bezeichneten Personen anzusehen sei, sie sei eine Hilfs
arbeiterin im Sinne des § 73 Gew. O. gewesen und könne daher bei Abgang 
eines Übereinkommens gemäß § 77 Gew. O. nur eine 14tägige Kündigung 
heanspruchen. Der Beklagte anerkannte daher einen Betrag von 35 K 98 h 
und beantragte die .\b,yeislll1g des :Mehrbegehrens. 

Xach § 20 H. G. G. gebührt den in §§ 1 und 2 H. G. G. bezeichneten 
Personen eine quartalsmäßige sechswöchentliche Kündigung, falls keine 
andere gesetzlich gültige Yereinhanmg getroffen ,yurde. Die Klägerin war 

J .. ,~ 
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in einem unternehmen im Sinne des § 2, Z. 1,- H. G. G bedienstet und 
kämen daher für die Qualifikation ihrer Dienstleistung die Bestimmungen 
des § 2 H. G. G. in Anwendung. Das Gewerbegericht ist jedoch auf Grund 
der Parteienangaben zu der Ansieht gelangt, daß die Klägerin im Betriebe 
des Beklagten weder vorvdegend zur Leistung kaufmännischer, noch zur 
Leistung nicht kaufmännischer, höherer Dienste ang'es~ellt war. D~e Klä~erill 
o'ibt zu daß sie lediO"lich das Geld für die verkauften FleIschwaren emkaSsIerte 
~nd w~der Geschäftsbücher führte, noch Eintragungen in die Bücheln der 
Monatskundell machte, Sie hatte daher eine Stellung, zu welcher sie keine 
höhere Vorbildung als das in den Y olksschulen gelehrte Lesen, Schreiben 
und Rechnen brauchte und müßte bei entgegengesetzter Ansieht schon ein 
mit der Ausgabe von Fahrscheinen betrauter Stellwagenkondukteur als 
Handlungsgehilfe oder als eine im Stellwagenbetriebe zur Leis~ung höhere~., 
nicht kaufmännischer Dienste angestellte Person gelten. Es Ist daher dIe 
Klärrerin als Hilfsarbeiterin im Sinne des § 73 Gew. O. anzusehen und als 
solche hat sie gemäß § 77 Gew. O. mangels einer anderweitigen Vereinbarung 
einen gesetzlichen Anspruch auf 14tägige Kündigung, den Beklagter auch 
anerkannt hat. 

Das Landesgericht Wien als Berufungsgericht hat über Berufung.der 
Klägerin das Urteil 1. Instanz bestätigt, und in der Begründung sellles 
"Crteiles nachstehendes angeführt: . 

Es ist unwahrscheinlich, daß es zu den vertragsmäßigen Obliegen
heiten der Klägerin gehörte, die bei der Kassa überreichten Blocks mit. den 
Fleischrechnungen auf deren Richtigkeit zu überprüfen. Der Bestand dieser 
o blieo'enheit ist deshalb unwaln'scheinlich, da notorisch in großen Fleisch
bänk~n vrie die des Beklagten in der Zeit des Einkaufes des Fleisches in den 
Jlilorgenstundell ein starker Andrang von Kunden herrscht, so daß der 
Kassierin schon die erforderliche Zeit fehlen muß, die präsentierten Rech
nungen auf ihre rechnullgsmiißige Richtigkeit zu .überprüfe:1. Es kanu 
jedoch dahingestellt bleiben, ob eine yertragsmäßlge verpfli?htung der 
Kassierin die Rechnuno'en zu überprüfen bestand, denn wenn SIe auch be-

b • d 
stand, erhebt diese Obliegenheit die Dienstleistungen der Klägenn .we er 
zu Dienstleistungen höherer i\.rt noch zu kaufmännischen Dienstleistungen. 
Zu kaufmännischen Diensten können nur jene gezählt werden, zu denen 
diejenige Schulung und Fertigkeit gehört, die man die kaufmännische 
Tüchtigkeit nennt. Die Klägerin bedarf bestenfalls - abgesehen von der 
Fähigkeit, die zur Ausübung gehörige Aufmerksamkeit entwickeln zu 
können - nur eine Fertigkeit im richtigen Rechnen nach den vier einfachen 
Rechnungsarten. Richtiges Rechnen bildet zwar einen Teil der kaufmänni
schen Tüchtigkeit, aber jemand, der nur richtig reelmen kanu: kaun d~shal.b 
noch nicht als kaufmännisch tüchtig bezeichnet werden. DIe Tüchtlgkmt 
der Klägerin, richtig zu rechnen, reicht demnach nieht hin, sie als eine kauf· 
männische Angestellte zu qualifizieren. 
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Die Dienstleistungen der Klägerin können aber auch nicht als höhere 
im Sinne des Handlungsgehilfengesetzes angesehen werden, denn es ist 
anzunehmen, daß die :Mehrheit der im Betriebe des Beklagten angestellten 
Personen im Stande ist, die der Klägerin zugewiesenen Dienste zu leisten. 
Diese Dienste setzen eine höhere Qualifikation der Klägerin nicht yoraus. 

NI'. 2034. , 
Ein Kaffeekoch kann wegen Geschlechtskrankheit entlassen werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien VOllll. Juni 1911, Cr. III 1036/11. 

Die Klage eines in einem Kaffeehause angestellten Kaffeekoches auf 
Zahlung der 14tägigen Kündigungsentschädigung' wurde abgewiesen. 

Gründe: Wie beiderseits unbestritten ist, wurde der' Kläger am 
20. NIai 1911 yon der Beklagten als Ka.ffeekoch mit 14tägiger Kündigungs
frist aufgenommen, jedoch noch ehe er, wie vereinbarhmr, am 21. Mai 1911 
seinen Posten angetreten hatte, entlassen. 

Während Kläger seine Entlassung für ungerechtfertigt hält, behauptet 
die Beklagte, daß Kläger mit einer abschreckenden Krankheit behaftet sei. 
Beklagte habe llamlich einige Stunden nach erfolgter }cufnahme des Klägers 
in ihren Dienst, dureh ihren ]\!lann, welcher praktischer Arzt sei, erfahren, 
daß Kläger mit einer Geschlechtskrankheit (Tripper) behaftet sei. Diese 
Krankheit müsse aber mit Rücksicht darauf, daß Kläger im Kaffeehause der 
Beklagten als Koch hätte tätig sein sollen, als eine abschreckende Krankheit 
angesehen werden, da sie nicht nur die Gefahr einer Ansteckung für die Gäste 
herbeizufüln'ell, sondern schon an sich Abscheu und Ekel zu erregen geeignet 
sei. Die Entlassung des Klägers sei demnach gesetzlich gerechtfertigt. 

Zugegeben wird, daß Kläger vor ungefähr drei W oehen vom Ehe
gatten der Beklagten an Tripper behandelt wurde. Kläger behauptet jedoch, 
daß er am 20. :Mai 1911 bereits geheilt gewesen sei. 

Auf das Vorbringell des Klägers entgegnet die Beklagte, daß es ganz 
ausgeschlossen sei, daß ein akuter Tripper, wie Kläger einen hatte, in ein 
paar Wochen heile. 

Der sachverständige Zeuge Dr. F. K., Ehegatte der Beklagten, hat 
unter Eid angegeben: Kläger wurde vom Zeugen vor zirka drei Wochen 
an einem almten Tripper belHIndelt, seither iedoch nicht mehr untersucht. 
Es sei nach der ärztlichen Erfahrung des Z~ugen ausgeschlossen, daß ein 
akuter Tripper, wie ihn Kläger hatte, in der kurzen Zeit von drei Wochen 
heile. Zeuge hat einige Stunden nach Aufnahme des Klägers in den Dionst 
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der Beklagten seine Frau aufmerksam gemacht, daß er den Kläger vor 
ungefähr drei Wochen an einem akuten Tripper behandelt habe. Im Ge
schäfte der Beklagten verkehren vorwiegend Ärzte und ist zu befürchten, 
daß Gäste aus ärztlichen Kreisen ausbleiben, "\venn sie, was leicht möglich 
ist erfahren. daß ein mit einer ansteckenden Geschlechtskrankheit be
hafteter Ang~stellter Im Geschäfte als Koch tätig sei. 

Durch die eigenen Zugeständnisse des Klägers erscheint festgest~llt, 
daß er vor zirka drei ''lochen an einem Tripper gelitten hat. Das Gencht 
hat weiters a~f Grund der bestimmten, durchaus glaubwürdigen und be
eidetell Aussage des sachverständigen Zeugen Dr. F. K. im Zus~mmen~lalte 
Imt der notorischen Tatsache, daß derartige GeschlechtskrankheIten zu Ihrer 
Ausheilung stets einen längeren Zeitraum beanspruchen, als erwiesen ange
nommen daß Kläcrer auch noch im Zeitpunkte seiner Aufnahme in den 
Dienst d~r Beklagt:n mit Tripper behaftet -war, also an einer Krankheit litt, 
welche mit Rücksicht darauf, daß Kläger als Koch in dem Kaffeehause der 
Beklacrten hätte tätig sein und in dieser Eigenschaft mit Nahrungsmitteln 
hätte 11antieren sollen, als eine abschreckende Krankheit angesehen werden 
muß da sie nicht nur die Gefahr einer Ansteckung für die Gäste herbei
zUfülrren, sondern schon an sich Abscheu und Ekel zu erregen geeignet ist. 

Da demnach der gesetzliche Entlassungsgrund des § 82lit. h Gew. O. 
nachgewiesen erscheint, entbehrt der auf die Bestimmungen der §§ 77 und 
84 Gew. O. gestützte Klageanspruch der rechtlichen Grundlage. 

NI'. 2035. 

Ein auf Probe vel'einbartes Dienstverhältnis kann auch vor Antritt 
gelöst werder.. 

Ent.scheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 8. Februa,r 1912, Cr. VIII 92/12. 

Laut Vertrao' dto. Wien, 11. Jänner 1912 hat der 22 Jahre alte 
Kläo-er mit Zusti11l1~1Ul1cr seines Vaters mit d er beklagten Firma ein -ober-
0" . 

einkommen geschlossen, laut dessen er sich verpflichtete, "geg~ll emen 
festen Monatsgehalt von 300 K in Stellung bei der beklagten FlIllla als 
Disponent zu treten; die Tätigkeit des Klägers sollte darin bestehen, 
die Firma im Gerb3toffgeschäfte einzurichten und sowohl Gerbstoffe als 
auch die bisher geführten Produkte zu verkaufen; für diese Zwecke sollte 
Kläger vor~;'st Österreich-Ungarn und Deutschland bereisen. ,An Reise
spesen hatte ihm die beklagte Firma 18 K pro Tag zu vergüten:' 

Beide Streitteile geb311 übJl'0instimniend an, dö~ß dieses Verhältnis 
vorerst als zweimonatliches PrOb3yerhältl1is eingegangen 
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,ymde und daß der Abschluß eines festen Engagemelltvertrages nach Ablauf 
der vereinblrtell Probezeit in Aussicht genommen war. 

Was den Antritt der Probedienstleistung des Klägers bei der be
klagten Firma betrifft, so behauptet Kläger, daß er spätestens am 19. Jän
ner 1912 bei der beklagten Firma seinen Posten hätte antreten sollen, 
"wäl1Tend die beklagte Firma erklärt, daß ein bestimmter Eintrittstag nicht 
yereinbart worden sei. 

Unbestritten ist, daß die beklagte Firma dem Kläger "~m 24." Jänner 
1912 erklärt hat, daß sie auf seine Dienstleistung verzichte und daß der 
Kläger, der sich nach wie vor in Stellung befindet, den Posten bei der be
klagten Firma tatsächlich niemals angetreten hat. 

Auf Grund dieses Sachverhaltes verlangt der Kläg'er von der 
beklagten Firma die Bezahlung des (J,uf die Zeit vom 24. Jänner 1912 
bis 1. :llfärz 1912 entfallenden Entgeltes im Betrage von 1.200 K 
(600 K Gehalt und 600 KReisediäten), hiebei stützt sich der Kläger ins
besonders auf folgende Stelle des oben er"wähnten Vertrages: "Sowohl 
mir als auch der Firma steht das Recht zu, diese Vereinbarung nach 2 MOlla

ten, d. i. am 1 . .März 1912 zu lösen", wonach eine frühere einseitige Lösung 
des zwischen den Streitteilell bestehenden Probedienstverhältnisses unzu
lässig sei. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: Aus vorstehendem Tatbestande ergibt 
sich, daß zwischen den Streitteilen vorläufig ein Probeverhältnis vereinbart 
"war, dessen näherer Inhalt durch den Vertrag vom 11. Jänner 1912 be
stimmt wurde. 

Gemäß § 19, Absatz 2 des Gesetzes vom 16. Jänner 1910, R. G. BI. 
::\1'. 20, kann ein auf Probe yereinb:1rtes Dienstverhältnis während des 
ersten Monates der Prob8zeit VOll beiden Teilen jederzeit gelöst werden. 

Wenn nun die beklagte Firma von diesem ihr gesetzlich zustehenden 
Hechte Gebrauch machte und dem Kläger am 24. Jänner 1912, noch bevor 
er seine bisherige Stellung aufgegeben und den" Dienst bei der beklagten 
Firma überhaupt angetreten hatte, schriftlich erklärte, daß sie auf seine 
Dienstleistung verzichte, so kann der Kläger aus diesem Vorgehen der be
klagten Firma einen Anspruch auf Zahlung des auf die Zeit ,"om 24. Jänner 
1912 bis 1. März 1912 entfallenden Entgeltes bestehend in Gehalt und Reise
diäten, nicht ableiten. 

Bei dieser Sachlage erscheint die Abweisung der Klage üi der Haupt
sache um so mehr gerechtfertigt, als die Vorschrift des § 19, Absatz 2 
zwingendes, im Interesse der Dienstnehmer festgesetztes Recht ist, und 
gemäß § 40 durch den Dienstvertrag wedel' aufgehoben, noch beschränkt 
werden kanu. 
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2036. 

Ein Handlungsgehilfe, der unter der Anschuldigung strafbarer Hand
lungen, jedoch grundlos entlassen wurde, kann Ersatzansprüche 
wegen weiteren, das vertragsmäßig gebührende Entgelt übersteigenden 
Schadens vor dem Gewerbegerichte geltend machen; der Ersatz der 
Kosten des Strafverfahrens kann im Zivilrechtswege nicht ange-

sprochen werden. 

]~ntscheidullg des Gewerbegerichtes Brünn vomlS. Dezember 1911, Cr. I 566/11. 

Der Kläger, Ha,l1dlullgsgehilfe, wUl'de Ende Jänner 1910 unter dem 
Verdachte des verbrecherischen Diebstahls zum Nachteile der beklagten 
Firm'], dem Strafgerichte eingeliefert. Nach dem 1. Februar 1910, im Laufe 
der Untersuchungshaft, kündigte ihm die beklagte Firma ohne Angabe 
von Gründen die Entlassung aus ihrem Dienste an. Das Strafverfahren 
führte wohl in erster Instanz zur Verurteilung des J{J.ägers wegen Ve]'
brechens des DiebstaJlls und der Übertretung des Betruges zum Nachteile 
der beklagten Firma" und die gegen dieses Urteil erhobene Nichtigkeits
beschwerde des Klägers wurde vom k. k. Obersten Gerichts- und Kassa
tionshofe verworfen, hingegen lmtte das Begel1l'en um "Wiederaufnahme 
des Strafverfahrens vollen Erfolg und endete mit der Aufhebung des 
verurteilenden Erkenntnisses seinem ganzen Inhalte nach, soweit es den 
Kläger betraf. Diese Entscheidung wurde dem Kläger in der zweiten Hälfte 
des JYlonates September 1911 zugestellt. Hierauf belangte der letztere 
die beklagte Firma, bei der er mit .MonatsgehöJt von 130 K und unter 
Vereinbarung einer einmonatigen Kundigung bedienstet gewesen war, 
auf Zahlung des Betrages von 4.350 K, u. zw. wegen seiner durch die be
klagte Firma verschuldeten Poste1110sigkeit in der Zeit vom 1. Februar 1910 
bis 3. Oktober 1911 auf Zahlung einer Entschädigung für 20 JY![onate a 130 K 
per 2.600 K und auf Ersatz der ihm nachweislich erwachsenen Kosten des 
Strafverfahrens in der Höhe von 1. 750 K. 

Die bek18,gte Firma wurde zur Zahlung der von ihr anerkannten 
Kündigungsentschädigung für die Zeit vom 1. Februar bis 15. März 1910 
im Betrage VOll 195 K verurteilt, der Mehrallspruch wurde abgewiesen, 
u. zw. hinsichtlich des Teilbetrages von 1.750 K an Kosten des Stmf
verfaln'ells wegen Unzulässigkeit des Zivih·echtslveges. 

Gründe: Abgesehen von dem Anerkenntnisse der beklagten Firmet 
fließt der Anspruch des I{J.ägers auf Zahlung der zugesprochenen Kündi
gungsel1tschädigung per 195 K gemäß § 29 H. G. G. aus der zwischen den 
Parteien nicht strittigen Tatsache, daß die beklagte Firma den Kläger 

11 
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olme Angabe VOll Gründen entließ und der Klage gegenüber keine Ent
lassungsgründe namhaft machte. Dieser Anspruch ist von einem sonstigen 
schuldbaren Verhalten der beklagten Firma und von einem Schadens
nachweise unabhängig. Die Bestimmung des § 34 H. G. G., nach. welcher 
Entgeltsansprüche wegen Entlassung bei sonstigem Ausschlusse binnen 
6 Monaten gerichtlich geltend zu machen sind, blieb außer Betracht, weil 
die Entlassung des Klägers im Februar 1910 erfolgte, das Gesetz über den 
Dienstvertrag der Handlung'sgehilfen ö,ber erst am 1. Juli 1910 in Kraft 
getreten ist, so daß dieser Anspruch zum mindesten unter dreijähriger Ver
jährungsfrist stand (Artikel In, Absatz 2, H. G. G.). 

Anderer Natur als dieser Anspruch sind die weiteren vom Kläger 
geltend gemachten Ersätze, die nach den Klagsangaben zu den im § 29, 
~\bs. 1, H. G. G., dem Dienstnehmer vorbehaltenen weiteren Schadens
ersatzansprüchen gehören und den Schadensnachweis erforderlich machel!. 
Bezüglich ihrer war zunächst zn prüfen, ob das Gewerbegericht zur Ent
scheidung zuständig ist. 

Diese Zuständigkeitsfrage ~lYurde hinsichtlich des vom Kläger durch 
]'ostenlosigkeit in der Zeit vom 15 . .März 1910 bis zum Oktober 1911 be
haupteten Schadens bejaht. Denn der Kläger verließ den bei der beklagten 
Firma innegehabten Posten unter der von ihr erhobenen und auch weiter 
,'erfolgten Beschuldigung der Untreue, die ihr nach der Überzeugung des 
Gerichtes den ausschließlichen Anlaß bot,- den Kläger zu entlassen, ~\Yenn 
sie auch in dem Entlassungssclu'eiben keine Gründe al1füln·te. Hieraus 
ergibt sich zwischen dem unter der Beschuldigung der Untreue (§27, Zahl 1, 
H. G. G.) erfolgten Vertragsbruche und der vom Kläger als seine Folge 
bezeichneten Postenlosigkeit bis zum Oktober 1911 ein kausaler Zusammen
hang, der die Kompetenz des Gewerbegerichtes zur Entscheidung gel~äß 
§ 4 G.G. G. und § 41 H. G. G. begründet. 

Anders verhält es sich mit dein vom Kläger an Kosten, die ihm durch 
l'echtsfreundliche Vertretung im StrafverfahTen erwuchsen. erhobenen 
c'lcllspruche auf Ersatz von 1.750 K Dieser Anspruch fällt schOll nach der 
vom ,Kläger gewählten Bezeichnung unter die im XXII. Hauptstücke 
der Strafprozeßordnullg behandelten Kosten des Strafverf&,lu'ens, über 
welche nach § 393 u. ff. St. P. O. vom Strafgerichte zu elltscheidell 
ist. Hinsichtlich dieses Teiles des klägerischen Anspruches wax daher die 
Abweisung der Klage wegen Unzulässigkeit des Zivilrechtsweges auszu
sprechen. 

Was den son* erübrigenden Ersatzanspruch wegen Postenlosigkeit 
und Verdienst~lltganges in der Zeit vom 15. März 1910 bis Oktober 1911 
anlangt, 80 berief sich der Kläger ausschließlich nur auf die von der be
klagten Firma im Strafverfahren entwickelte, gegen ihn gerichtete Tätigkeit, 
ein weiteres schuldbares .. Verhalten, namentlich eine geflissentliche Er-
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schwerung der Stellensuche vell110chte er ihr nicht zum Vorwurf zu machen. 
Es ist nun wohl klar, daß eine vor die Strafbehörde gebrachte und dort 
weiter verfolgte Anschuldigung wegen einer strafbaren Handlung, :wenn 
sie für den Angezeigten Vermögensnachteile nach sich zieht, den Anzeiger 
zum Schadensersatze verpflichten kann. Dies wäre im vorliegenden Falle 
nur dann der Fall, wenn sich die Handlungsweise der beklagten Firma 
als Verleumdung darstellen oder wenn man daxin eine Vernachlässigung 
des im. § 1297 a. b. G. B. bezeichneten Maßes von Fleiß und Aufmerksam
keit erblicken könnte. 

Die Entscheidung 1'011 dEm Bt,veise und der Zurechnung einer 
strafbaren Handlung im Sinne des § 209 St. G. abhängig zu machen, 
konnte das Gericht aus dem Grunde unterlassen, ,veil die Strafakten bis 
zum Oktober 1911 der k. k. Staatsanwaltschaft vorgelegen sind und weil 
von dieser trotz der ihr nach§ 34 St. P. O. obliegenden Verpflichtun g, 
strafbare Handlungen von Amts wegen zu verfolgen, ein Strafverfahren 
gegen die Vertreter der beklagten Firma 'wegen des obigen Verbrechens 
nicht eingeleitet wurde. Es ergibt sich somit in dieser Richtung eine Sach
lage ähnlich der durch die Einstellung des Strafverfahrens oder durch den 
Freispruch des Angeklagten geschaffenen und es erübrigt beim Mangel 
einer Privatanklage wegen Ehrenbeleidigung, die Handlwlgsweise der be
klagten Firma vom Standpunkte eineR nach § 1297 a. b: G. B. zu beurtei
lenden Verschuldens zu prüfen. 

Hier gewann jedoch das Gericht auf Grund der von beiden Teilen 
berafenen Strafakten die Überzeugung, daß es sich bei den von der beklagten 
Firma und ilrrem Gesellschafter erhobenen Beschuldigungen nicht um eine 
wissentlich falsche oder leichtsinnige Anzeige handelte, sondern daß die 
beklagte Firma nur das zur Kenntnis der Strafbehörde brachte, was ihr 
in glaubhafter Weise von ihren Angestellten und dritten Personen,~nament
lich dem Mitbeschuldigten des Klägers in seinem später wideri"urenen 
Geständnisse hinterbracht worden war. Die Stärke der gegen den ~ Kläger 
vorliegenden Verdachtsgründe wird hingegen am besten da~urch illustriert, 
daß der Kläger des Verbrechens des DiebstClchls und der -,Ubertretung des 
Betruges schuldig erkannt worden ist. Wenn die beklagte Firma die ihr 
zugekommenen lVIitteilungenzur Kenntnis der Strafbehörde b:mchte, 
wenn sie, als Privatbeteiligte interessiert, den Gang des Strafprozesses 
yerfolgte und nach Zmückweisung der Nichtigkeitsbeschwerde infolge 
des zweifelhaften Benehmens eines im WiederaufnahmeverfaIn-en auf
tretenden Zeugen gegen den Kläger die Strafanzeige wegen Verleitung 
zu falscher Zeugenaussage üben:eichen ließ, so machte sie damit nur von 
dem ihr nach § 86 St. P. O. zustehenden Anzeigerechte Gebrauch, ohne 
d8,ß hierin ein Mutwille und Verletzung gebotener Vorsicht zu erkennen 
wäre. Derselbe Gedanke leitet die Bestimmung des § 390 St. P.O., der 

11* 
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nur jenen Anzeiger zum Ersatze der Kosten des Strafverfahrens verpflichtet, 
der eine wissentlich falsche Anzeige veranlaßt hat. Es kann schließlich 
in dieser Richtung nicht übersehen werden, daß die Verfolgung der dem 
Kläger angeschuldeten strafbaren Handlungen aus Gründen des öffent
lichen Rechtes erfolgte und daß die beklagte Firma und ihre Vertreter 
hinsichtlich ihres Wissens von der strafbaren HandllJ-ng unter der Zeugen
pflicht des § 165 St. P. O. standen. Endlich widersprechen der Annahme 
einer zivilrechtlichen Verantwortlichkeit der beklagten Firma für die 
ihr von ihren Angestellten gemachten, den Kläger belastenden Anzeigen 
die Bestimmungen des § 1313 a. b. G. B. in der Erwägung, daß die Haftung 
der beklagten Firma für die Handlungen und Unterlassungen ihrer Ange
stellten durch die ihnen eingeräumten Geschäfte begrenzt ist, worunter 
jedoch die Anzeigen wegen strafbarer Handlungen nicht fall eIl. 

Da somit dieser vom Kläger gegen die beklagte FirmlJ. erhobene 
Entschädigungsanspruch der Berechtigung entbehrt, war in seine weitere 
Prüfung und den Schadensnachweis nicht einzugehen, sondern das dies
bezügliche Klagebegehren abzuweisen. 

2037. 

Der Arbeitgeber haftet nicht, wenn das· entsprechend verwahrte 
Arbeitsbuch gestohlen wird. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 6. Februar 1912, Cl'. V 167/12. 

Das Arbeitsbuch eines Bauarbeiters war aus einer versperrten Lade 
in der Baukanzlei des Beklagten durch einen gewaltsamen Einbruch ab-

. handen gekommen; hievon wal' der Arbeiter am 15. Jänner verständigt 
worden und konnte ihm daher bei seiner Entlassung am 20. Jänner, das 
Arbeitsbuch nicht ausgefolgt werden. Das Arbeitsbuch wUTde ihm viel
mehr erst am 25. Jänner, nachdem es VOll der Polizei aufgefunden worden 
war, wieder zurückgestellt, während ihm bei seiner Entlassung eine Bestä
tigung über den Verlust des Arbeitsbuches ausgestellt wurde. Der Klage 
auf Entschädigung für die Verspätung in der Ausfolgung des Buches wurde 
keine Folge gegeben aus folgenden Gründen: 

Die Haftung des Arbeitgebers für das ihm übergebene Arbeitsbuch 
bestimmt sich nach den Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches über 
den Verwahrungsvertmg. Nach § 964 a. b. G. B.. haftet der Verwahrer 
für den durch Unterlassung der pflichtgemäßen Obsorge verursachten 
Schaden, aber nicht für den Zufall. Indem mm der Beklagte das Arbeits
buch in einer versperrten Lade in der Baukanzlei verwahrte, hat er seiner 
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Obsorgepflicht genügend entsprochen. Daß diese Lade erbrochen und 
daraus das Arbeitsbuch entwendet wurde, ist ein Zufall, für den der Be
klagte nach obigen Bestimmungen nicht haftbar gemacht werden kann. 
Der BeklaO"te hat ferner dadurch, daß er den Kläger schon am nächsten 
Tage von dem Verluste verständigte und daß er ihm eine Verlustbe~.täti
gung gab, alles getan, was er tun konnte, um den ~chaden des Klag~rs 
zu verringern und die Ausstellung eines neuen ArbeItsbuches zu ermog
lichen. 

2038. 

Vertrauensunwürdigkeit wegen Verhaltens außerhalb des Dienstes. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes ,Yien vom 9. Februal')912, Cr. VII 167/12. 

Das Klagebegelu'en eines Setzerfaktors gegen seine Dienstgeberin, 
eine Kunstdruckanstalt, von welcher er am 27. Jänner 1912 olme vor
herige K ülldigung entlassen worden war, auf Bezahlung des auf die ~ülldi
gungszeit bis Ende :März entfallenden Gehaltes wurde abgeWIesen 
aus folgenden Gründen: 

Es wurde als erwiesen angenommen, daß der Kläger nach Sonntagen 
und Fe.iertagen wiederholt in übernächtigem Zustande in die Arbeits
stätte gekommen ist, daß er in diesem Zustande nicht fähig war, soi:1en 
Pflichten voll nachzukommen, daß er wiederholt ermahnt wurde, mcht 
in einem solchen Zustande zu kommen, daß er ferner mit ihm unterstellten 
ATbeitem in Gasthäusern nachts gezecht hat, so auch a111 Sonntag den 
22 Jänner. am 23. dann wegen Unwohlseins ausgeblieben ist und a111 
27: Jänner 'sich durch seinen Knaben den Lohn holen ließ, während er im 
Gasthau~e auf ihn wartete, daß er von den ihm untergeordneten Arbeitern 
sich Geldbeträge ausgeliehen hat, ,yas bei der Lohllauszahlung am 27. Jän
ner von mehreren Arbeitern, bei denen er sich Geld ausgeborgt hatte, 
o'emeldet w11rde, daß er endlich, obv,;ohl er wußte, daß er wegen eines 
Nierenleidens ohne Schädigung seiner Gesundheit kein Bier trinken dürfe, 
dennoch vom Biergenusse nicht abließ und dadurch wiederholte. Erkran
kungen sich zugezogen hat. 

Unter diesen Umständen konnte der Kläger des Vertrauens seiner 
Dienstgeberiullicht weiter würdig erscheinen, d8nn vom einem V orgesetzte~, 
der bei den ihm untergeordneten Arbeitern Schulden macht, der mIt 
ihnen im Gasthause zecht, kann nicht erwartet werden, daß er das nötige 
Ansehen diesen Arbeitern gegenüber, welche seine Gläubiger wurden, 
genießen könne, daß sie die einem V orgesetzt81: gebüln'ende Ach~Ullg ihm 
entgegenbringen werden. Ebenso war d~s ,:Iederholte ~rSC~lell1en .des 
Klägers im übernächtigen Zustande SOWIe dIe Fruchtloslgk81t der Ihm 
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erteilten Verwarnungen geeignet, das Vertrauen seiner Dienstgeberill 
in ihn zu erschüttern; sie war demnach berechtigt, das Dienstverhältnis 
ohne Kündigung zu lösen. 

2039. 

Hat der Dienstgeber den gebührenden Url.auo verweigert, so hat 
er den Dienstnehmer zu entschädigen. Hat aber der Dienstnehmer 
den Urlaub nicht verlangt, so steht ihm ein Entschädigungs-

anspruch nicht zu. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien Yom 20. Februar'1912, Cr. VII 413/12. 

Das Klagebegehren eines Obermüllers gegen den Inhaber einer 
Dampfmühle, bei welchem er bis 31. Dezember 1911 gegen eillen li'Iollats
gehalt von 200 K bedienstet gewesen war und von welchem er während 
seiner 20 Jahre dauernden Dienstzeit nie einen Urlaub erhalten hatte. 
auf Bezahlung einer Entschädigung im "Betri1ge von 279 K 72 h für den 
Urlaub, welcher ihm in den Jahren 1910 und 1911 mit je drei Wochen 
gebührt hätte, wurde abgewiesen mit folgender Begründung: 

Es ist bei Verweigerung des nachJ1faßgabe des § 17 H. G. G. 
dem Dienstnehmer g'ebührenden Urlaubes allerdings eine Entschädigungs
Pflicht des Diel1stgebers anzuerkennen. Da aber - wie' als erwiesen 
angenommen wurde - der Kläger von seinem Diel1stgeber weder im 
Jahre 1910 noch im Jahre 1911 einen Urlaub verlangt hat, kann er eine 
Entschädi~ung für etwas, was er nicht begehrt hat, nicht verlangen. 
Hat er kemen Urlaub verlangt, so hat er damit stillschweio'el1d auf sein 
Urlaubsrecht verzichtet (§ 863 a. b. G. B.) und angesichts" dieses Ver
zichtes steht ihm ein Entschädigungsanspruch nicht zu. 

2040. 

Der durch schlechte Arbeit verursachte Schaden kann vom Lohn 
abgezogen werden; der Arbeitgeber, dei' schi echtes Material zur 

Verfügung stellt, muß den Schaden verhältnismäßig mittragen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 16. März 1912, Cr. II 334/12. 

Dem Klagebeg'ehren eines Tischlergehilfen gegen einen Tischler
meister, bei welchem er gegen Wochenlohn beschäftigt war und der ihm 
bei der Lohnauszahlung pinen Betrag von 7 K 15 11 abgezogen hatte, 
wurde in Ansehung des Teilbetrages von 4K stattgegeben, in An
sehung des weiteren Betrages yon 3 K 15 h wurde es abgewiesen aus 
folgenden Gründen: 
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Es ist unbestritten, daß dem Kläger an sich ein Lohn von 7 K 15 11 
zustünde, der Beklagte ve.rweig~rt aber die Bezahlung dieses Be~ra~es~ 
weil der Kläo'er seine Arbeit z\venual schlecht gemacht habe, auf dIe '\ el 
besserung 12" Stunden Arbeitszeit zu je 62 h, mithin 7 K44 h, verwe~:det 
und außerdem Furnier im Werte von 3 K 80 h verdorben, daß der Klager 
ihm demnach einen Schaden von 11 K 2411 verursacht habe und er SOllllt 

berechtiot sei, zur teilweisen Deckung diese~ Schadens d81~ B~trag von 
'( K 151~ zurückzuhalten. Der Kläger behauptet, die Notw~nd:gkeJt d~r Ab
änderung der zuerst von ihm gemachten Arbeit .sei auf dIe Un?enaUlgkel: 
der ihm von seinem Dienstgeber übergebenen Ze!Cllll~ng, auf d:e schlechte 
Beschaffenheit des ihm zur Verfügung gestellten LeImes, endlIch auf ~ell 
Umstand zurückzuführen, daß die A.rbeit, welche über "Nacht h.ätte elll
o'eschraubt bleiben sollen, ohne sein Zutun von unberufener Selte SChOll 

" abends ausgeschraubt wurde. 

Das Gericht hat als erwiesen angenommen, daß die ATbeit des 
Klägers mehrfach verbessert wel~den mußte, wodur?h ~em Beklag;e~l 
infolge der Verlängerung der darauf verwel1dete:l ArbeltszeIt und des , eI
del"bens von Rohstoff ein Schaden entstanden Ist, daß aber der ?chaden 
von dem Beklaoten durch Ungenauigkeit der übergebenen Zelchllung, 
durch schlechte Beschaffenheit des zugewiesenen Leimes und durch yor
zeitiges Ausschrauben der -,'llbeit zur Hälfte mitverschuldet \vurde. 

Im Hinblick auf § 273 Z. P. O. stellte das fachmällnis?h nb~setzte 
Gericht aus freier Überzeugung den Schadensersatzbetrag Illit \) K 30 h 
fest wovon demnach der Kläger die Hälfte mit 3 K 15 h zu tr~en hat; 
dies'en Betrag durfte der Bek~agte dem. Kläg~~r abziehe.n, d~ er Ihm aber 
7 K 15 h abgezogen hat, war III dem obIgen öHm zu ellLschelden. 

2041. 

Stillschweigende Annahme eines niedrigeren ais des. im Norm~~~arif 
vorgesehenen und dem Arbeiter bekannten Lohnes gilt als VeI_ichl 

t auf höhere Entiohnung. 
L 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien vom 20. März 1912, Cr. IV 497/12 . 

Das Klugebegehren eines Schuhmachergehilfen, welcher bei .~em 
Beklaoten vom 21. November 1911 bis 13. ~ebruar 1912. gegen Stuck
lohn ;earbeitet und seinen Lohn allwöchentlIch, u. zw .. mcht na<:h dem 
letzten zwischen den Gehilfen und den Meistern ve:'em~arten Normul
tarife, sondern nach einem früheren geri!lgeren Tanfe, IIn ganzen um 
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14 K 80 h weniger als sich nach dem letzten Tarife ergeben hätte, aus
b~zahlt eIhalten hatte, auf Nachzahlung dieses Betrages.i wurde .abge
~Wlesen aus folgenden Gründen: 

Da~ der Kläger, wie er zugibt, von Anfang an über die Unterschiede 
zwischen dem alten und dem neuen Tarife unterrichtet war und da sein 
Dienstgeber, obwohl der Kläger bei der ersten Lohnauszahlung BezahlUIlD' 
nach dem neuen Tarife von ihm verlangte, den Lohn nach dem alten Tarif~ 
bezahlte, der Kläger also spätestens bei der ersten Lohnauszahlullg erkennen 
mußte, daß sein Dienstgeber den Lohn nach dem alten Tarife bemesse 
und auf seinen Vorschlag, den Lohn nach dem neuen Tarife auszubezahlen, 
nicht eingehe, kann in dieser vorbehaltlosen Annahme des Lohnes durch 
3 Monate gemäß § ~ 863 a. b. G. B. nichts anderes erkannt werden als das 
~in~erständnis mit der von dem Beklagten g'ewählten Lohnberechnung. 
Sonut hat der Kläger (;leUf den höheren Lohn verzichtet. 

2012. 

Hat der Arbeitgeber dem Arbeite!' den Auftrag gegeben, seine Kleidel' 
in deI' Bauhlitte"_ zu verwahren, so haftet er nach den Vorschriften 

üher den Verwahrungsvertra!l. 

Entscheidung: des Gewerbegerichtes Wien vom 23 .. Jänner 1912, Cr. V 117/12. 

Dem Klagebegehrell eines Maurergehilfell, ,velchem von dem Be
klagten der Auftrag erteilt worden war, seine Kleider in einem als Bauhütte 
verwendeten Ramne zu verwahren und dem, wäln'end er einige Tage in
folge Krankheit der Arbeit fernblieb, seine in der Bauhütte zurück

Kleider abhanden kamen, auf Vergütullg des Wertes dieser 
Kleider wmde stattgegeben aus folgenden Gründen. ,,', J b 

D~'d~;:iilä~~;'deItA'1;ftr~il1~tte, ;eine-KI~ider in der BaullÜÜe '~n 
verwahren und er diesen Auftrag befolgt hat, ist bezüglich der Kleider 
zwischen dem Kläger und dem Beklagten ein Verwahrungs vertrag zu
stande gekommen. Der Beklagte hatte gemäß § 961 a. b. G. B. die Pflicht, 
die anvertrauten Sachen sorgfältig zu verwahren und sie seinerzeit dem 
Kläger zurückzustellen; er haftet nach § 964 a. b. G. B. für den aus der 
Unterlassung der pflichtgemäßen Obsorge erwachsenen Schaden. 

Da nun das Abhandel1kommell der klägerischel1 Kleider von dem 
Beklagten nicht bestritten wird und der Beklagte gar nicht den Versuch 
gemacht hat, den Be~weis zu erJJringen, daß dieses Abhandenkommen nur 
durch Zufall eingetreten sei, ,oyar er als schadenersatzpflichtig anzusehen. 
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2043. 

Eine besondere Haftung des Arbeitgebers fi.lr Arbeitskleider und 
Werkzeuge, welche die Arbeiter in einem gewöhnlich dazu dienenden 
Raume (Bauoude) wrlicklassen, besteht, abgesehen von den Bestim-

mungen über den Verwahrungsvertrag, nicht. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes \Vien vom 27. Februar 1912, Cr. V 225/12. 

Das Klagebegehren eines Maurers, dem die Erlaubnis, nicht aber 
der Auftrag erteilt worden war, seine Kleider in der Bauhütte aufzuhängen, 
und dem das von ihm in der Bauhütte zurückgelassene 'Verkzeug samt 
einer Arbeitsjacke abhanden gekommen war, auf Vergütung des 
Wertes diesel' Gegenstände wurde abgewiesen aus folgenden Gründen: 

Da die Gewerbeordnung keine Bestimmungen über die Haftung des 
fu'beitsgebers für Arbeitskleider und Werkzeuge der A.rbeiter außer V or
schriften hygienischer Natur enthält, könnte sich der klägerischen Anspruch 
nur auf die Vorschriften des a. b. G. B. über den Verwahrungsvertrag 
gründ81l. 

Da nun der Kläger selbst zugibt, daß er vom A.rbeitgeber keinen 
Auftrag hatte, seine Sachen in der Böeubude zu verwahren, und daß ihm 
nur war, die Kleider dort aufzuhängen, konnte ein Verwahrungs
yertrag bezüglich der Werkzeuge überhaupt nicht, bezüglich der Kleider 
aber nur bedingungsweise als stillschweigend abgeschlossen angenommen 
werden, bezüglich der letzteren nämlich dahin, daß der Beklagte die Ver
pflichtung übernahm, die in dcr Baubude verwahrten Sachen gegen einen 
fremden AnO'riff von außen zu schützen. Dagegen mußte in diesem Falle, 
da der Kläg~r wußte, daß auch die anderen am Bau beschäftigten Arbeiter 
zur Bauhütte Zutritt hatten und eine abgesonderte Verwahrung der Sachen 
des einzelnen Arbeiters nicht erfolgte, auch der Umstand als stillschweigend 
yereinbart angenommen werden, daß der Beklagte für Entwendungen 
durch andere dieselbe B,wbude benutzende A.rbeiter nicht zu haften habe. 
Da nun eine' Unterlassung der im Sinne des § 964 a. b. G. B. einem Ver
walu'er obliegenden pflichtgemäßen Obsorge in keiner Weise erwiesen ist, 
war das Begelu'eu auch bezüglich der Jacke abzuweisen. In Ansehung 
der Werkzeuge aber kann ein auch nur stillschweigender Verwahrungs
vertrag überhaupt nicht angenommen werden und war, da ein Verschulden 
des Beklagten an deren Abhandenkommen nicht erwiesen ist, das Klage
begehren SChOll deswegen unbegründet. 
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2044. 

Die Entlassung kann nur auf die Unfähigkeit des Arbeiters, nicht auf 
das Mißlingen einer einleinen Arbeit gestützt werden. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn yom 30. Jfai 1911, Cr. I 244/11. 

Der seit April 1909 bei der beklagten JHodewarel1fabrik als itkkord
weber beschäftigte Kläger lieferte am 19. 1l'Iai 1911 ein von ihm gewebte" 
Stück ab ,welches einen als Fadenbruch bezeichneten Webfehler aufwies. 
Der Fadenbruch ,val' dadurch veranlaßt ~\Yorden, d'1ß zwei benachbarte 
Fäden zusammen, statt einzeln für sich verwebt waren. Er zog sich nach 
der Behauptung der beklagten Firma durch die größere Hälfte des Stückes, 
beiläufig durch 25 m, der Kläger gab ihn jedoch für die Länge von 5 bis 
Ci 1n zu: Unbestritten war, daß an der Verbesserung, bestehend in der Aus
lösung des eillenFadens und seiner Einsetzung nebenan, zwei Ausnäherilmen 
meIn'als einen halben Tag arbeiteten und hiefür 3 K erhielten. Bei der 
nächsten Lohnzahlung machte die beklagte Firma dem Kläger wegen 
des Fehlers einen Lohnabzug in der Höhe von 2 K. Über seinen Protest 
zahlte sie wohl den Lohn ungekürzt aus, aHein sie behauptete, das Stück 
sei durch den Fadenbruch wesentlich geschädigt worden, und ging unter 
Berufung auf § 4 des gewerbebehördlich genehmigten Anhanges zu ihrer 
in gleicher Weise genehmigten Al'beitsordnung mit der kündigungslosen 
Entlassung des Klägers vor. Dieser Paragraph lautet: 

"Weber sind verpflichtet, ihnm Loden rein und frei von Webfehlern 
abzuliefern, widrigenfalls sie den Schaden zu ersetzen haben. Wenn jedoch 
die Fehler derart sind, daß sie nicht vollständig gerichtet werden können, 
deren Ausbesserung unverhältnismäßig große Kosten verursö,chel1 würde 
oder die Ausführung der A.rbeit so mangelhaft ist, daß die Güte oder Qualität 
der ATbeit dadurch wesentlich beeinträchtigt wird, so ist der Arbeit
geber überdies berechtigt, den Arbeiter auf Grund des §12 al. b, olme jed-

/ wede Vergütung für die Kündigungsfrist sofort aus der Arbeit zu entlassen." 
Der bezogene § 12. al. b, der Arbeitsordnung ist wörtlich gleichlautend mit 
§ 82, lit. b, Gew. O. (Entlassung wegen Unfähigkeit zur vereinbarten,,'ilbeit). 

Dem auf Entschädigung für die Kündigungsfrist gerichteten 
Klagebegehren vmrde Folge gegeben. 

Gründe: Das fachmännisch besetzte Gericht teilt die Anschauung' 
der beklagten Firma, daß das Stück durch den Fadenbruch, auch weUll 
er sieh nur durch 5 bis 6 m zog, einen ,vesentlichen, vollständiger Verbes
serung nicht fähigen Qualitätsschaden erlitten hat. Denn, obgleich es durch 
geschicktes Ausnähen häufig gelingt, solche Fehler im Stücke für das Auge 
unkenntlich zu machen, so treten sie doch bei der späteren Verarbeitung 
des Stoffes, namentlich beim Bügeln hervor und bieten Grund zur Gewähr 

I 
j , 
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leistungspflicht. Die L\l'beitsordnungder beklagten Firma deutet nun 
allerdings nach ihrem Wortlaute darauf hin, daß in einem sD~chel1 Falle 
mit der kündigungslosen Entlassung des schuldtragenden ArbeIters vorge
gangen werden kann. Wird jedoch erwogen, daß die Gewerbeordnun?, einm 
Entlassungsgrund ~wegell IVlißlingens der L\l'beit nicht k~nnt.' daß vIelmeln· 
die Bestimmungen des § 82, lit. b, Gew. 0., von der PraXIS (SIehe Sam~nlung 
='Jr. 1315, 1408) im Sinne eines alsbald nach Begründung des Al'beltsver
hältnisses o'eltend zu machenden Entlassungsgrundes gehandhabt werdEll, 
~lYährend eine nach längerer Dauer des A.rbeitsverhältnisses zutage getre
tene ungenügende Leistung mit der Unfähigkeit zur vereinbarten.lU'beit 
llicht gleichgehalten wird, so gelangt man zu dem Schlusse, daß dl~ nach 
§ 4 des Lhhanges zur ATbeitsordnung zulässige Entlassung durch dIe. Be
rufung auf iln'en § 12, al. b, eine Einscln·änkung auf die FäHe des § 82, ht. b, 
Gew. 0., erfahren hat. Diese Auslegung ist aber infolge der gewerbebehörd
liehen Genehmigung' der ~Arbeitsordnung geboten, weil die Genehmigung' 
nach § 88 a, Abs. 2, Gew. 0., nur dann zu erfolgen hat, wenn die Gewerbe
behörde in der Arbeitsordmmg nichts Gesetzwidriges findet und weil 
die Schaffung des in § 82 Gew. O. nicht vorgesehenen Entlassungsgrundes 
wegen Mißlüigells der ~ATbeit und dadurch verursachten Schädigung .. des 
L'ilbeitgebers für eine Gesetzwidrigkeit anzusehen w.äre. Da der n:,l.ager 
im vorliegenden Falle schon durch mehr öJs 2 Jahre bel der beklagten I, lnnö, 

mit der gleichen Webarbeit beschäftigt ist und der vorgekommene Web
fehler sich 11ur als 111öJlg'elhafte Leistung darstellt, da ferner der Fadenbruch 
wohl teilweise durch die Unachtsamkeit des Klägers verursacht wurde, 
sein Eintritt jedoch dureh die Beschaffenheit des in dem beklagten Betriebe 
zur Verarbeitung gelangenden Materials und durch die große Tourenzahl, 
die der Webstuhl des Klägers machte, außerordentlich begünstigt Y{lude, 
,'laI' der beklagten Firma die Geltendmachung ihrer etwaigen Sch~del1s
ersatzansprüche gegen den Kläger vorzubehalten, dem letzteren Jedoch 
die Kündigungsentschädigung zuzuerkennen. 

2045. 

Die Entlassung eines Gehilfen, der seine Arbeiten verrichtet, a~e!' 
deren Eintragung in ein Verzeichnis verweigert, ist nicht gerechUertigt. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes' Prag vom 20. Februar 1912, Cr. I 172/12. 

Kläger, der in eiller größeren Buchbinderei als Buchbindergehilfe 
gegen festen Wochenlohn beschäftigt war, erhielt während der ~ün
digungsfrist vom Werkmeister den Auftrag, die von ihm geleisteten Ar~eJte:l 
jn ein von der Unternehmung zu Kontrollzwecken angelegtes Yerzelch1ll8 
einzutragen. Kläger verlangte ein Verzeichnis mit einer böhmischen Be-
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zeichnung der Rubriken, da er der deutschen Sprache nicht mächtig sei 
und nicht wisse, was und in welche Rubriken einzutragen sei, und als der 
Werkmeister ein derartiges Verzeiclmis ihm nicht geben wollte, verweigerte 
Kläger den Vollzug der Eintragung überhaupt, worauf er entlassen wurde. 

Seiner auf Lohnentschädigullg für den Rest der Kündigungsfrist 
erhobenen Klage wurde sta ttg'ege ben. 

Gründe: Aus den eigenen Angaben der Beklagten folgt, daß 
Kläger sich nicht geweigert hat, eine bestimmte handwerksmäßige Arbeit 
zu übernehmen, sondern nur die Eintragung der von ihm geleisteten Arbeiten 
in ein Verzeichnis verweig'ert hat. ' 

Da derartige Eintragungen, wie festgestellt wlll'de, bisher vom 
Werkmeister besorgt v,urden und auch regelmäßig zu den Obliegenheiten 
eines Werkmeisters oder VortJxbeiters gehören, kann davon keine Rede 
sein, daß Kläger die Übernahme einer ihm obliegenden Arbeit verweigert 
Jmt. Aus diesen Gründen konnte das Gewerbegericht den Entlassungsgrund 
des § 82, lit. f, Gew. 0., nicht annel1l11en. 

2()4:6. 

1. Ist nach der Arbeitsordnung die Kündigung bis 9 Uhr früh zulässig, 
so ist auch die um 9 Uhr früh abgegebene Kündigungserklärung zum 

nächsten Termin wirksam. 
2. Bedingte Kündigung tu I' den Fall der Abweisung des Begehrens 

um Lohnallfbesserung. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 6. Juni 1911, Cr. I 250, 251, 

252, 253, 254, 255, 256/11. 

Die Arbeitsordnung der beklagten Textilfabrik bestimmt für Arbeiter 
im TtJ,g- und Stücklohn eine 3tägige, bis Donnerstag früh 9 Uhr zulässige, 
zum nächsten Lqhnauszahlungstage, dem Samstag, wirksame Kündigung. 
cÜn Donnerstag, den 1. Juni 1911, bei der auf 1/29 Uln' früh fallenden Früh
))tückspause beschlossen die 7 Kläger (Presser), Ansprüche wegen Erhöhung 
ihre Lohnes zu stellen und brachten dies dem ihnen vorgesetzten Meister 
mit dem Beifügen zur Kenntnis, daß sie sich sofort mit ihrem Begehren 
an den Fabriksherrn selbst wenden werden, jedoch für den Fall der Abwei
sung iln'er Bitte die Kündigung geben, zu deren Entgegennahme der l\feister 
befugt war. Der Fabriksherr verhielt sich dem Begehrellgegenüber ab
lehnend und nahm zur Kenntnis, daß unter diesen Umständen das Arbeits
verhältnis nicht werde fortgesetzt werden. Der Zeitpunkt der Rücksprache 
der Kläger mit dem }\leister, ob vor oder nach 9 Uhr früh, war bestritten, 
die Unterredung mit dem Fabriksherrn hingegen fiel unbestritten nach 
9 Uhr früh. Am nächsten Lohnauszahlungstage, dem 3. Juni 1911, wurde 
den Klägern die von ihnen begehrte Ausfolgung der Arbeitsbücher von 
der beklagten Firma verweigert, worauf sie diese Ausfolgullg und Ent-

1 
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schädigung wegen verspäteter Ausfolgung mittels Klage beanspruchten. 
Die beklagte Firma wendete bei der StreitverhandJung am 6. Juni 1911 ein, 
daß eine giltige Kündigung der Kläger nicht vorliege und daß, wenn 
eine solche in der Unterredung mit dem Fabriksherrn erkannt \\:erden 
sollte, die Kündigungsfrist erst am nächsten Samstag, dem 10. Juni 1911, 
zu endigen hätte. 

Dem Klagebegehren wurde stattgegeben. 
Gründe: Unter Berücksichtigung der Aussage des als Zeugen ver

nommenen Meisters schien erwiesen, daß die Kläger diesem Meister gegen
über die Erklärung, das Arbeitsverhältnis lösen zu wollen, in einem Zeit
punkte abgaben,. der spätestens auf 9 Uhr früh zu setzen war. Da die 
Arbeitsordnung die Kündigung bis 9 Uhr früh zuläßt und das Wider
spiel dieser Bestimmung die nach 9 Uhr früh erfolgende Kündigung 
bildet, hielt das Gericht auch die gerade um 9 Uhr früh fallende Kündi
gung für rechtzeitig. 

Die beklagte Firma bestritt die Giltigkeit der Kündigung überhaupt, 
weshalb die Frage zur Erörterung steht, ob die von den Klägern für den 
Fall der Abweisung ihres Begehrens um Lohnaufbesserung erteilte Kündi
gung bereits für den 3. Juni 1911 wirksam war, weil sie wohl nach der 
obigen Feststellung am 1. Juni 1911 zur gehörigen Zeit erteilt, jedoch 
nö,ch Art einer Bedingung mit einem Ereignisse in Verbindung gebracht 
wurde, welches erst in die Kündigungsfrist fiel. Für die Unwirksamkeit 
der Kündigung zum nächsten VOll den Klägern in Anspruch genommenen 
Termin spricht der Umstand, daß mit der einseitigen Kündigungserklä
rung 11UT die im vorhinein vereinbarte Wirkung, die unbedingte Endigung 
des Arbeitsverhältnisses nach Ablauf der Kündigungsfrist gemäß § 1449 
a. b. G. B. herbeizuführen, erzielt werden konnte und daß }\![odifikationen 
dieser Wirkung den Gegenstand einer besonderen Vereinbarung zwischen 
den Parteien hätten bilden müssen, die aber nicht erfolgt ist. Hingegen 
ist ebenso wie bei Verträgen auch bei Handlungen die Auslegung in dem 
Sinne geboten, daß sie keinen Widerspruch enthalten und von Wirkung 
seien (§ 914 a. b. G. B.). Wird der Vorgang von dieser Seite betrachtet 
und in Erwägung gezogen, daß an dem Willen der Kläger, das Arbeits
verhältnis zum nächsten Termin zur Lösung zu bringen, mit Rücksicht 
auf den Zeitpunkt der Kündigung nicht zu zweifeln ist, so erhält die Ein
beziehung der Frage der Lohnerhöhung in die Kündigungserklärung ?en 
Sinn, daß die Kläger kündigten, jedoch hiemit den Antrag verbandel~, 
für den Fall der Bewilligung eines höheren Lohnes das Arbeitsverhältms 
mit ihnen fortzusetzen. 

Es war somit der Kündigung die Wirksamkeit zum nächsten 
Termin nieht abzusprechen und dem Klagebegehren in vollem Umfange 
stattzugeben. 
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2047. 

Die Verabredung, daß der Gehilfe, wenn er ohne Kündigung austreten 
sollte, keinen Anspruch auf den verdienten Lohn habe, gilt als 
Festsetzung einer Konventionalstrafe, del'en Mäßigung nach § 1336 

a. b. G. B. dem Richter zusteht. . 

Entscheidnng des Gewerhegerichtes Prag ,"om 11. Dezemb.er IBll,Cr. 1896/11. 

Klägerin war im Nachtkaffeehause des Beklagten als Kellnerin 
mit dem 1Ylonatslohne yon 20 K nebst freier Kost llndWohnung beschäftigt 
und erhielt überdies eine 6%ige Provision von dEm durch ihre Bedienung 
erzielten Erlöse. 

In dem schriftlichen Vertrage wurde vereinbart, daß der Beklagte 
die Klägerin ohne Kiindigung entlassen könne, die Klägerin jedoch auf 
14 Tage kündigen müsse und keinen Anspruch auf Lohn und Provision 
habe, wenn sie ohne Kündigung w~ggehEll sollte. 

vVie festgestellt wurde, hat die Klägerin am 7. Dezember 1911 abends 
die A.rbeit ohne Kündigung verlassen. Der Beklagte hat für die Klägerill 
am selben Abend gleich Ersatz bekommen, jedoch hiedurch 2 KAuslagen 
gehabt. Beim Austritte betrug der verdiente Lohn samt Provision, 38 K 02 h. 

Unter Hinweis auf die Vertragsbestimll1ul1g verweigert der Beklagte 
Bezahlung dieses Betrages. 

Der Klage wurde bezüglich des Betrages von 36 K 02 h s tat t
gegeben, jedoch bezüglich 2 K das Begehren abgewiesen. 

Gründe: Die Vertragsbestill1ll1ung, daß die Klägerin, wenn sie 
ohne Kündigung weggehen sollte, keinen Anspruch auf Lohn und Provision 
habe, kann rechtlich nur die Bedeutung einer Konventionalstrafe nach 

,§ 1336 a. b. G. B. haben, deren Mäßigung dem Richter zusteht. 

Nach § 85 Gew. O. kann zwar der Beklagte VOll der Klägerin Ersatz 
des erlittenen Schadens begehren, weil sie olme gesetzlichen Grund die 
.ATbeit vorzeitig verlassen hat. Allein durch eidliche Zeugenaussage wurde 
festgestellt, daß der Beklagte für die Klägerin am selben Abende eine 
andere Kellnerin erhielt und 80nach keinen anderen Schaden erlitt als 
nur den Betrag' von 2 K, welchen er dem Boten für das Holen der neueIl 
Kellnerin auszahlen mußte. 

Infolgedessen hat das Gewerbegericht deil- von der Kiägerin zu 
leistenden Vergütungs betrag auf del1 dem wirklichen Schaden des Be
klagten entsprechenden Betrag von 2 K gemäßigt. 
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2048. 

Ist vereinbarungsgemäß an Stelle der in der Arbeitsordnung vorge
sehenen 11 stundigen eine 12 stündige Arbeitsschicht getreten, so 
gewinnt die einstilndige Mehrleistllng nicht den Charakter eine!' 

gemäß §96 a Gew. O. besonders zu entlohnenden Überstunde. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn YOll1 18. Juli 1911, Cr. I 299/11. 

Der Kläger ist am 20. Juni 1911 bei der beklagten Textilfabrik, 
welcl~e 'derzeit einen kontinuierlichen Betrieb unterhält, als Scln'oblel'
gehilfe mit Schichtlohn von 2 K 50 h in Arbeit getreten und arbeitete aus
"chließlich in der Nachtschicht. Er fand bei seinem Eintritte in die Schrob
lerei die schon bestehende Einführung vor, daß in der Zeit von 6 Uhr abends 
bis 6 Uhr früh mit den gehörigen Pausen gearbeitet Ivurde, während die 
~\.rbeitsordnung der beklagten Firma eine von 7 Uhr abends bis 6 Uhr 
früh währende Arbeitszeit vorsieht. Gestützt auf diese Bestimmung der 
Arbeitsordnung begeln'te der Kläger am 12. Juli 1911 besondere Entloh
llllng für die von ihm in der Zeit vom 20. Juni bis 12. Juli tatsächlich 
geleisteten 16 in die Zeit von 6 bis 7 Uhr abends fallenden Arbeitsstundell, 
die er als Überstunden bezeichnete und deshalb mit je 40 h berechnete, 
und betrat infolge Verweigerung dieser Zahlung den Klageweg. 

Das Klagebegehren wurde ö~bgewiescn. 

Gründe: Darin, daß der Kläger sich der beini .Arbeitsantritte 
yorgefundenen Schichtdauer in der Zeit von 6 illn' abends bis 6 Uhr früh 
unterwarf, fand das Gericht ein besonderes Übereinkommen zwischen ihm 
und der beklagten .Firma hinsichtlich der Schichtdauer, welches für ihn 
trotz des entgegenstehenden Wortlautes der Arbeitsordnung verbindlich 
wurde und für die in Anspruch genommenen Al'beitsstundell die Bezeich
lllmg von Überstunden nicht zuläßt, weil diese begrifflich nur aus der 
Verlängerung der ~4.l'beitszeit über die Vereinbarung fließen. D()~s besondere 
Übereinkommen verletzt nicht die vom Gesetze § 96 a, Absatz 1, Gew. 0., 
für die iU:beitsdauer ohne Einrechnung der Arbeitspausell mit llStullden 
binnen 24 Stunden gezogenen Grenzen und "'llrde nach den dem Gerichte 
bekannten Verhältnissen auch bei der Lohnhöhe berücksichtigt. Denn 
während in derr hiesig.en Betrieben Schroblergehilfen Schichtlöhne in der 
Höhe von 2 K bis 2 K 10 h beziehen und bei Verlängeruüg der Arbeits
dauer allerdings höher entlühnt werden, ist bei denl 2 K 50 h täglich 
betragenden Lohne des Klägers auf seine verlängerte Arbeitsdauer be
reits Bedacht geno111men worden. 
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2049. 

Berechnung der vereinbarten 8 tägigen Probezeit für Nachtschicht
arbeiter. 

Entscheidung des G:ewerbegerichtes Brünn vom 6. Dezember 1911, Cr. 1551/11. 

Die Arbeitsordnung der beklagten J\Ietallwal'()ufabrik sieht eine der 
definitiven Aufnahme der Arbeiter vorangehende 8tägige Probezeit vor, 
während welcher der Austritt oder die Entlassung zu jeder Tageszeit 
stattfinden kanu. Unter Vorbehalt dieser Probezeit wurde der Kläger 
am Montag, den 27. November 1911 zur ATbeit in dem beklagten Betriebe 
als Taglöhner aufgenommen und arbeitete in der Nachtschicht, welche um 
6 Ulll' abends beginnt und um 6 Uhr früh des nächsten Tages endet. Da 
ein Schichtwechsel nicht stattfand, trat er auch in der nächsten Woche 
am I\!fontag, den 4. Dezember 1911, die Nachtschicht um 6 Uhr abends an. 
Im Laufe dieser Nachtschicht kam es um 5 Uhr früh am Dienstag, den 
5. Dezember 1911, zwischen ihm und einem Mitarbeiter zu einem unbedeu
tenden Zanke, was die Veranlassung zu seiner Entlassung unter Berufung 
auf die noch nicht abgelaufene Probezeit gab. 

Nach der Ansicht des Klägers wal' die am Jlilontag begonnene Probe
zeit mit der Mitternacht des nächsten Montags abgelaufen, weshalb 
er die beklagte Firma auf Ersatz für die Kündigungsfrist infolge grund
loser Entlassung belangte. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Der Vorbehalt einer 8tägigen Probezeit hat die Bedeutung, 
daß das Arbeitsverhältnis durch einen volle Arbeitstage beinhaltenden Zeit
raum von.8 Tagen auf Probe gefüln't werden kann, wobei der erste Tag 
der Dienstleistung in die Probe einzuzählen ist (siehe Sammlung Nr. 1829, 
1957). Durch die Scheidung des Arbeitstages in eine Tagschicht und eine 
von 6 Uhr abends bis 6 Ulll' früh des nächsten Tages währende Nacht
schicht wird ein voller ATbeitstag einer Schicht gleichgestellt; faßt man 
somit als die äußerste Grenze der Tagschicht die Mitternachtstunde auf, 
so hat als solche für die Nachtschicht die Mittagstunde zu fungieren, 
während sie über die J\!Iitternachtstunde andauert. Es kann aus diesem 
Grunde dem Kläger, der trotz der Nachtarbeit die Zeitberechnullg für Tag
arbeit anwendet, nicht beigepflichtet werden, sondern es erg'ibt die im 
vorliegenden Falle vereinbarte 8tägige Probezeit einen am Montag, den 
27. November 1911 mittags anhebenden und am Dienstag, den 5. Dezember 
1911 mittags endigenden Zeitraum, der somit die volle Nachtschicht vom 
letzten l\lontag auf Dienstag unliaßt. Döo demgemäß die Entlassung des 
Klägers noch im Laufe der Probezeit erfolgte, erwies sich das Klagebegehren 
als unbegründet. 

. Gewerbegerichtliche Entscheidungen. Nr. 2050. 177 

2050. 

Dem Akkordlohnweber, der nach der Schußanzah! entlohnt wird, kann 
wegen Webfehler im Stücke ein lohnabzug von einem späteren lohn 
gemacht werden, der sich nicht auf das schadhafte Stück bezieht. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 5. Dezember 1911, Cr. I 546/11. 

Der Kläger arbeitete durch ein Jalll' bei der beklagten Textilfabrik 
als Akkordweber und wurde nach der Schußanzahl elltlohnt, so daß die 
Lohnberechnung mit der Abgabe der einzelnen Stücke nichts zu tun hatte. 
Etwa Mitte November 1911 ergaben sich bei der Abgabe eines von ihm 
fertiggestelltell Stückes mehrfache Webfehler, namentlich Fadenbrüche, 
ein Doppelfaden u. a. Auf diese Fehler, die wegen ihres gToßen Umfanges 
auf Nachlässigkeit ill der Arbeit zurückgeführt werden mußten, wurde 
der Kläger sofort aufmerksam gemacht, wobei der Fabriksherr den Auf
wand für die Verbesserung mit 2 K veranschlagte. Das Stück gelangte 
sohin sowie jedes Stück in die Behandlung von zwei Ausnäherinnen und 
war zum 2. Dezember 1911 fertiggestellt. An diesem T8,ge erhielten die nach 
dem Stück 811tlohnten Ausnäherinuen für das fehlerhafte Stück eine 
Lohnaufzahlung von 2 K, ebendieseI' Betrag wurde dem Kläger, der nun
mehr schon an dem dritten Stücke arbeitete, von seinem in der. letzten 
Lohnwoche verdienten Akkordlohn abgezogen. Auf Nachzahlung' dieses 
Betrages ging das Klagebegehren, welches der Kläger damit begründete, 
daß den Ausnäherinnen kein besonderer Lohn gebühre, weil die Aus
besserung der Webfehler in ihren gewöhnlichen Arbeitsbereich falle, und 
daß es nicht angehe, eUlen Abzug VOll einer Lohnforderung zu ·machen, 
die sich auf die fehlerhafte Arbeit nicht beziehe. 

Das Klagebegelll'en wurde abgewiesen. 

Gründe: Dem Fachgerichte ist es bekannt, daß bei der Herstellung 
von Webstücken das Vorkommen vereinzelter Webfehler unvermeidlich 
ist, ihre Verbesserung wird deshalb vom Weber nicht verlan;t und von 
den besonders entlohnten Auslläherinnen vorgenommen. Werden aber 
die Normalgrenzen dieser gewissermaßen gestatteten, durch Abrede nicht 
verbotenen Fehler überschritten, so erfordert die Verbess81'ung eine unvor
hergesehene lHeln'arbeit, die angemessen zu entlohnen ist (§ 1152 a. b. G. B.). 
Da die Fehler in dem in Betracht kommenden Stücke auffällig groß waren, 
erschien die Erhöhung des geviTöhnlichen Stücklohnes der Ausnäherinnen 
durch die der lVIehrai'beit entsprechende Zulage von 2 K geboten, wes
halb der Ansicht des Klägers, daß die Ausnäherinllen auf ihren gewöhn
lichen Stäcklohn für normale Stücke zu beschränken 'waren, nicht bei
gepflichtet werden kOllnte. 

12 
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Wenn der Kläger ferner die Zulässigkeit des Lohnabzuges bestreitet, 
weil er von einem auf das fehlerhafte Stück sich nicht beziehenden Lohne 
erfolgte, so liegt hierin eine irrige Auffassung der Bestimmung des § 1153 
a. b. G. B. Die hier vorgesehene Befugnis des Bestellers, zu seiner Schadlos
haltung einen verhältnismäßigen Teil des Lohnes zurückzuhalten, ist ein 
ihm eingeräumtes Retentionsrecht und setzt eine nach allgemeinen 
Grundsätzen zu beurteilende Schadenersatzverbindlichkeit voraus. Es 
liegt aber in dieser Bestimmung einerseits keine Nötigung für den Besteller, 
gerade die in Betracht kommende Lohnforderung zu seiner Schadloshaltung 
heranzuziehen und das Retentionsrecht überhaupt auszuüben, andrerseits 
war dies für die beklagte Firma nach den Umständen des Falles bedenklich. 
Denn nicht von dem abgelieferten schadhaften Stücke wurde dem Kläger 
der Lohn bezahlt, sondern von der Anzahl der Schuß, die er in der der 
Lohnberechllung zugrunde liegenden Zeit gemacht hatte. Dieser Lohn 
erwuchs dem Kläger trotz der Fehler im Stücke und die Ausübung des 
Retentionsrechtes nach § 1153 a. b. G. B. daran wegen der Fehler im 
Stücke, die erst konstatiert werden mußten, konnte als Übertretung der 
Bestimmungen des § 78 Gew. O. über die Barzahlung der Löhne und als 
ungebührliches Vorenthalten bedungener Bezüge nach§82 a, lit. d, Gew. 0., 
gedeutet werden. Der Vorgang der beklagten Firma, die zunächst ihren 
wirklichen Schaden sicherstellte, kann daher nur gebilligt werden. "War 
sohin ihTe nach § 1295 a. b. G. B. berechtigte Schadenersatzforderullg 
gegen den Kläger im Betrage von 2 K klargestellt, so stand der Kompen
sation dieser Forderung mit der gleichfalls fälligen, wenn auch später 
entstandenen klägerischen Lohnforderung gemäß § 1438 a. b. G. B. l1-ichts 
im Wege. 

Das Klagebegehren war deshalb abzuweisen. 

2051. 

1. Der vom Unternehmer gröblich beleidigte Gehilfe, welcher gleich 
nach der Beleidigung das Arbeitsverhältnis kündigt, verzichtet hiemit 

auf das Recht des sofortigen Austrittes. 

2. Die Erklärung des Unternehmers: "Wenn Sie wollen, können Sie 
gleich gehen", enthält keine Entlassung. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes in Prag vom 7. Juni 1912, Cr. I 428/12. 

'Kläger wurde vom beklagten Fleischenneister, bei dem er in Arbeit 
stand, gröblich beleidigt. Sofort nach erfolgter Beleidigung kündigte 
Kläger mit den Worten: "Ich werde in 14 Tagen gehen", "\vorauf der 
Beklagte enviderte: "Wenn Sie wollen, können Sie meinetwegen gleich 
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gehen". Hierauf entfernte sich der Kläger und verlangt nun Kündigungs
entschädigung nach § 84 Gew. 0., weil er nicht nur nach § 82 a, lit. b, 
Gew.O., zum Austritte berechtigt war, sondern auch entlassen wurde. 

Die Klage wurde abgewiesen. 
Gründe: Es ist allerdings richtig, daß Kläger wegen gröblicher 

Beleidigung seitens des Beklagten nach § 82a, lit. b, Gew. 0., zum Verlassen 
der Arbeit ohne Kündigung berechtigt war. 

Allein Kläger hat von diesem Rechte nicht nur nicht Gebrauch 
gemö,cht, sondern erklärt, er werde in 14 Tagen austreten und hiemit 
offenbar auf das Recht des sofortigen Austrittes verzichtet. 

Wenn nun der Beklagte dann zum Kläger gesagt hat: "Wenn Sie 
wollen, können Sie gleich gehen", so hat er ihn damit aus der Arbeit noch 
nicht entlassen, sondern ihm nur den Antrag auf sofortige Lösung des 
Dienstverhältnisses gestellt. 

Diesen Antrag anzunehmen war Kläger nicht verpflichtet, Kläger 
hat aber den Antrag dadurch angenommen, daß er ausgetreten ist, und 
deshalb erfolgte die Lösung des Arbeitsverhältnisses im Einverständ
nisse der Pa,rteien. 

20520 

Androhung der Entlassung des Hilfsarbeiters für den Fall des Eintrittes 
einer bestimmten Ereigrmng. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Bränn vom 1. Dezember 1911, Cr. I 541/11. 

Die~ beklagte Firnn hat den bei ihr als Geschäftsdiener beschäf
tigten Kläger nach ungenligend entschuldigtem Ausbleiben an eineil1 
Montag angezeigt, sie werde im Falle neuerlichen Ausbleibells an einem 

sofort mit seiner Entlassung vorgehen. Als der Kläger am Montag, 
den 27. November 1911 ohne jegliche Anzeige dem Dienste ferngeblieben 
war, ging sie am nächsten Tage mit seiner Entlassung vor. Sie bestritt 
nicht die Angabe des Klägers, d·'1ß ihn ein plötzlich aufgetretenes Unwohl
sein am Erscheinen im Geschäfte gehindert habe und daß er im Laure 
des Tages Hungels der nötigen Behelfe keine Anzeige von der Behinderung 
machen konnte, hielt jedoch diese Um3tände für unbeachtlich, weil verein
barungsgemäß ihr Entlassungsrecht auf die bloße Tatsache des Ausbleibens 
des Klägers an einem M:üntag geknüpft war. 

Dem Begehren auf Entschädigung für die Kündigungsfrist wurde 
stattgegeben. 

Gründe: Nach § 72 Gew. O. ist die Festsetzung der Verhältnisse 
zwischen Gewerbetreibenden und ihTell Hilfsarbeitern innerhalb der 
durch die Gesetze gezogenen Grenzen Gegenstand freier Übereinkunft. 

12* 
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Infolgedessen ist die Nebenbestimmung bei einem Arbeitsvertrage, nach 
welcher das strafweise Entlassungsrecht des Arbeitgebers von dem Ein
tritte einer bestimmten Ereignung abhängig gemacht wird, gemäß § 897, 
695, 696 a. b. G. B. auch dann für zulässig zu halten, wenn sich diese Ereig
nung nicht mit dem Tatbestande eines der im § 82 Gew. O. bestimmten 
Entlassungsgründe deckt. 

Im vorliegenden Falle kann jedoch nicht übersehen werden, daß die 
von der beklagten Firma behauptete Vereinbarung notwendigerweise die 
Möglichkeit der Dienstleistung dmch den Kläger an d3m versäumten 
Tage in sich schließt. Denn die Veubredung einer vertraglichen Nebenbe
stimmung, die mit einer Leistungsunmöglichkeit in Verbindung gebracht 
wird, wäre nach§ 878, 897 a. b. G. B. ungiltig, hiemit würden somit die 
der freien Übereinkunft durch das Gesetz gezogenen Grenzen nicht beachtet 
worden sein. 

Allein der von der beklagten Firma bezogene Vorgang entbehrt 
der Eigenschaften einer deutlichen Vereinbarung (§ 869, 915 a. b. G. B.) 
und stellt sich nm als eine auf denEntlassungsgrund des §82, lit. f, Gew.O., 
durch unbefugtes Verlassen der Arbeit hinweisende Verwarnung des 
Klägers dar. Nach dieser Gesetzesstelle bemteilte deshalb das Geri-cht 
den klägerischen Anspruch. Da außer Streit gestellt ist, daß der Kläger 
unwohl war und hievon die beklagte Firma nicht verständigen konnte, 
war sein Ausbleiben nicht für ein unbefugtes anzusehen, wesha,lb kein 
Entlassungsgrund vorlag und der Entschädigungsanspruch nach § 84 
Gew. O. begründet ist. 

2053. 

Der zum Anlernen einer Fertigkeit unentgeltlich aufgenommene Hilfs D 

arbeiter erwirbt den Anspruch auf Zahlung eines angemessenen 
Lohnes, wenn er nach Ablauf eines zum Anlernen genügenden Zeit-

raumes weiter beschäftigt wird. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brüun vom 14. Dezember 1911, Cl'. I 563/11. 

Die Klägerin wurde am 23. Noyember 1911 von der beklagten Mode
warenfabl'ik als Spulerin in die Arbeit aufgenommen, jedoch zunächst 
unentgeltlich zum Anlernen der erforderlichen Fertigkeit verwendet, 
wozu der ihr vorgesetzte Jlileister den Zeitraum von drei Tagen für aus
reichend bezeichnete. Nach Ablauf dieses Zeitraumes beabsichtigte wohl 
der Meister, die Klägerin wegen Unzufriedenheit mit ihren Leistungen zu 
verabschieden, ließ sich aber durch ihre Bitten bewegen, sie weiter zu 
beschäftigen und wies ihr am 12. Dezember 1911 selbständige Arbeit zu. 
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Als sich an diesem Tage die 2 Weber, welche die Klägerin mit liifaterial 
zu versorgen hatte, beklagten, daß sie nicht genug Material bekämen, 
wurde das Arbeitsverhältnis einverständlich aufgelöst und die Lolmzah
lung mit Rücksicht auf das bestandene unentgeltliche Arbeitsverhältnis 
verweigert. 

Dem Klagebegehren auf Zahlung des Lohnes für neun in die Zeit 
vom 1. bis 11. Dezember 1911 fallende Arbeitstage in der Höhe von 1 K 
täglich wurde stattgegeben. 

Gründe: Dem Fachgerichte ist es nach seiner Zusammensetzung 
bekannt, daß sich Spulerinnen in der Zeit von höchstens einer Woche, 
vielfach schon nach 3 Tagen, die zu ihrer Arbeit erforderliche Fertigkeit 
aneignen. Einesteils liegt deshalb kein Grund zur Annahme vor, daß sich 
die Klägerin innerhalb einer Woche nach ihrem Arbeitsantritte das Spulen, 
soweit seine Behenschung von einer Anfängerin erwartet werden kann, 
nicht angeeignet habe, andernteils gestattet das Benehmen der beklagten 
Firma, die die Klägerin nach Ablauf einer Woche weiter beschäftigte, 
wenn sie sie auch nicht zu selbständiger Arbeit gebrauchte, keine andere 
Erklärung öJs die, daß sie sich mit dem Grade der Eignung der Klägerin 
begnügte, da sie sonst das Arbeitsverhältnis nicht fortgesetzt hätte. Nach 
Ablauf dieser Woche spätestens entstand somit zwischen den Parteien 
Bin stillschweigender Lohnvertrag im Sinne des § 1152 a. b. G. B., wes

. halb der Klägerin richterlich ein Lohn zu bestimmen und in der nach den 
Verhältnissen entsprechenden Höhe von 1 K täglich zuzuerkennen war. 

2054. 

Der Hilfsarbeiter ist nicht verpflichtet, die Zahlung. des verdienten 
lohnes entgegenzunehmen, wenn sie ihm unter dem Titej einer 

freiwilligen Zuwendung angeboten wird. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Bränn vom 29. Dezember 1911, Cr. 1584/11. 

Der beklagte Uhrmachermeister hatte dem Kläger, seinem Ge
hilfen, im Laufe. der Lohllwoche vor Lösung des Arbeitsverhältnisses 
den Abzug von je 1 K für das Verlegen eines Uhrschlüssels und für eine 
ungenügende Uhrreparatur, zusammen 2 K, von dem 14 K betragenden 
Wochenlohn angezeigt, ohne daß der Kläger sofort bei dieser Anzeige eine 
Einwendung erhob. Erst bei der Lohnauszahlung bestand letzterer auf 
der Bezahlung des vollen Wochenlohnes und wies den Betrag von 2 K 
zurück, als er ihm vom Beklagten mit Rücksicht auf die Weihnachtszeit 
als Weihnachtsgeschenk angeboten wurde. 

Dem auf Zahlung des Lohnabzuges von 2 Klautenden Klage
begehren wurde stattgegeben. 
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Gründe: Der Beklagte bekämpft den Anspruch unter Hinweis 
auf das Stillschweigen des Klägers bei der Anzeige von dem Lohnabzuge 
und auf die Zurückweisung des Weihnachtsgeschenkes von 2 K, das ihn 
schadlos halten sollte. Es folgt aber aus dem Stillschweigen des Klägers 
allein noch nicht seine Zustimmung zu dem Lohnabzuge in einer nach 
§ 863 a. b. G. B. schlüssigen Form, der Lohnabzug selbst aber ist für un
gerechtfertigt anzusehen, wenll erwogen wird, daß der verlegte lJhrschlüssel 
nachträglich noch vor der Lohnauszahlung aufgefunden wurde, \'V'eshalb 
keine Schade entstand, und daß bei der nach dem äußerst geringen 
W ochenlolme von 14 K zu bemteilenden niederen Qualifikation des 
Klägers eines tadellose Reparatur von ihm gar nicht erwartet werden 
konnte, weshalb eine Verantwortlichkeit nach § 1299 a. b. G. B. gänzlich 
zu verneinen ist. Handelte es sich ferner bei dem Anspruche um eine 
Zahlung aus dem Titel des verdienten Lohnes, so war Kläger gemäß § 1413 
a. b. ·G. B. berechtigt, die aus einem anderen Titel fließende Zahlung des 
Betrages von 2 K abzulehnen und es kann in der Zmückweisung des 
Weihnachtsgeschenkes ein Verzicht auf den Lohmest nicht erblickt werden. 

2055. 

Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses muß deutlich erklärt werden; 
sie kann durch Beifügung einer Bedingung unwirksam sein. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Prag vom 16. Februar 1912, Cr. I 158/12. 

Kläger stand bei der beklagten graphischen Kunstanstalt als Prä
parateur für den Lichtdruck in der Lehre und blieb nach erhaltenem Lehr
briefe durch 11 Monate als Gehilfe gegen 14tägige Kündigungsfrist in 
Arbeit. 

Im Jänner 1912 ist dem Kläger das PräpaJ:ieren einiger Platten 
mißlungen, weshalb ein öffentlicher Gesellschafter der beklagten Firma 
am 27. Jänner 1912 dem Kläger erklärte, er werde es mitihm noch 14 Tage 
versuchen und wenn es nicht gehen wird, werde er ihn entlassen. Kläger, 
der nach Ablauf dieser Frist entlassen wurde, beansprucht Lolmentschä
digung'i,für die 14tägige Kündigungsfrist. 

Die Beklagte wendet ein: 

1. d'1ß Kläger zu der mit ihm vereinbarten Arbeit unfähig befunden 
wurde und deshalb nach § 821it. b Gew. O. entlassen werden konnte; 

2. daß die Erklärung vom 27. Jänner 1912 einer giltigen Kündi
gung gleichkomme. 

Der Klage wurde stattgegeben. 
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Gründe: Ad 1. Von einer Unfähigkeit zur vereinbarten Arbeit 
kann in diesem Falle schon aus dem Grunde keine Rede sein, weil Kläger 
von der Beklagten selbst ausgelernt v{lude und dann bei ihr als Gehilfe 
11 .Monate gearbeitet hat, so daß seine Unfähigkeit schon längst hätte 
müssen zum Vorschein kommen. 

Ad 2. In der Erklärung vom 27. Jänner 1912: "Ich werde es noch 
mit Ihnen 14 TaO'e versuchen und wenn es nicht gehen wird, werden Sie 
entlassen werden';", hat das Gewerbegericht eine bedingte 14tägige Kündi
gung, nämlich eine unter der Bedingung gegebene Kündigung erblickt, 
daß die Arbeit des Klägers nicht gelingen sollte. 

Die Kündigung des m:beitsverhältnisses ist zwar kein Vel'~rag, 
sondern nur eine einseitige Erklärung einer Partei darüber, dö,ß an emem 
bestimmten Tao'e das Arbeitsverhältnis enden soll. Doch diese Erklärung 

b 

muß deutlich und bestimmt sein, damit die Parteien wissen, von welchem 
Tao'e an sie eine neue Arbeitskraft, bzw. eine neue Arbeit aufnehmen 
sollen. Diesem Erfordernisse entspricht eine bedingte Kündigung lI'ie die 
yorliegende nicht; sie konnte daher als wirksam nicht angesehen werden. 

2056. 

Darin daß der Handlungsgehilfe sich vor der Fälligkeit seines Gehaltes 
eines'zu seiner Entlassung berechtigenden und vielleicht zum Schaden
ersatz an den Dienstgeber verpflichtenden Verhaltens schuldig machte, 
liegt Hir den Dienstgeber kein genügender Grund, ihm den mittlerweile 

fällig gewordenen Gehalt vorzuenthalten. 

Entscheidung des I,andesgerichtes Brünn vom 5. Oktober 1911, Cg. II 485/11, 
womit die Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 29. August 1911, 

Cr. II 356/11, bestätigt wurde. 

Der Kläger war seit 17. Mai 1911 bei der beklagten Firma als 
Reisender mit 500 K Monatsgehalt und Tagesdiäten beschäftigt. Ver
einbarungsgemäß konnte das Verhältnis in den ersten 4 Monaten nach 
4wöchentlicher Kündigung gelöst werden. Den Gehalt für die 1Ylonate 
Mai und Juni 1911 sendete die beklagte Firma dem Kläger nach Budapest 
ein, die Zahlung für den Monat Juli 1911 verweigerte sie ihm aus dem 
Grunde, weil er ihrem am 17. Juli erteilten Auftrag, sich persönlich bei 
ihr einzufinden und über eine Anzahl Orders, die von den Bestellern als 
fingiert bezeichnet wurden, Aufklärung zu geben, trotz wiederholter rr
O'enzen und unter nichtigen Vorwänden nicht nachkam. Unbestritten ist, 
daß das Dimstverhältnis über den letzten Juli fortdauerte, indem die 
beklagte Firma mit dem Kläger in scll1'iftlicher Verbindung blieb, ihm 
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Tagesdiäten zumittelte und Weisungen erteilte, während a,nderseits der 
Kläger der beklagten Firma Orders überwies, die sie allerdings nach ihrer 
Behauptung nicht. effektuierte. Erst in dem nach Einbringung der Klage 
zugestellten ScIn'elben vom 24. August 1911, nachdem der Kläger trotz 
der am 14. August erfolgten Zusendung der Heimreisekosten nicht er
schienen war, erklärte die beklagte Firma, daß sie ihn als entlassen betrachte, 
forderte ihn aber gleichzeitig wieder auf, mit der neuen Musterkollektion 
fleißig zu sein. 

Dem al~f Zahlung des Juligehaltes per 500 K gerichteten Klage
begehren wurde stattgegeben. 

Gründe: Nach § 15 H. G. G. hat die Zahlung des dem Dienst
nehmer zukommenden Gehaltes spätestens am Schlusse eines jeden Kalen
dermonateszu erfolgen. Dieses Recht des Dienstnelilllers wird vom Gesetze 
untt]r besonderen Schutz gestellt, die Yerletzung der diesbezüglichen Ver
tragspflicht berechtigt den Dienstnehmer zum sofortigen Austritte (§ 26, 
Z. 2, H. G. G.). Aus § 28, Abs. 2, H. G. G. aber geht hervor, daß für 
die fällige Gehaltsforderung selbst dem vertragsbrüchigen Dienstnehmer 
ein unbedingter Anspruch zusteht. Nach dem Vorbringen beider Teile 
ist im vorliegenden Falle nicht daran zu zweifeln, daß die Juligehalts
forderung des Klägers fällig geworden ist. Es soll nicht g'eleugnet werden, 
daß der Kläger durch dauernde 1Iißachtung des bestimmten Auftrages, 
nach Hause zu kommen, durch Einsendung fingierter Orders, durch seine 
angebliche Tätigkeit für eine Konkurrenzfirma u. a. der beklagten Firma 
die lVIög'lichkeit gegeben hat, ihn nach § 27, Z. 1 und 3 H. G. G. sofort 
aus dem Dienste zu entlassen, allein die beklagte Firma hat aus Griinden, 
die weiter nicht zu untersuchen sind, von diesem Rechte keinen Gebrauch 
gemacht, sondern das Dienstverhältnis mit .dem Kläger bis nach dem 
letzten Juli fortgesetzt. Trifft aber ihr Einwand zu, daß sie durch vorzeitige 
Entlassung des' Klägers den ihr aus den refusierten Orders erwarteten. 
mit 6.000 K veranschlagten Schaden zu vergrößern befürchtete, da ih~ 

~ notwendige Aufklärungen über zahh"eiche zweifelhaft gewordene Geschäfts
abschlüsse entgangen wären, dann gesteht sie selbst zu, daß ihr die Höhe 
ihres Schadens überhaupt noch nicht bekannt ist, weshalb von einer Kom
pensation ihrer Schadensersatzforderung gegenüber der fälligen Gehalts
forderung des Klägers keine Rede sein kann (§§ 1438, 1439 a. b. G. B.). 

Die Berufung der beklagten Firma wurde zurückgewiesen aus 
den Gründen: 

Der Berufungsgrulld der unrichtigen rechtlichen BeurteilullO' 
der Sache liegt nicht vor. Behauptet nunmehr die beklagte Firm;' 
daß die Entlassung des Klägers ipso iure sc110n am 20. Juli 1911 
eingetreten sei, weil er dem Auftrage, zurückzukehren, nicht ent
sprochen hat, so ist entgeg"el1zuhalten, daß die Entlassung' aus diesem 
Grunde, dessen Beurteilung betreffs seiner '\Vichtigkeit in erster Linie 
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von der subjektiven Auffassung des Dienstgebers abhängt, dem Dienst
nehmer in deutlicher Weise bekanntgegeben werden mußte, daß aber das 
Dienstverhältnis offenbar auch nach dem 20. Juli 1911 fortgesetzt und 
im besten Falle erst am 24. August 1911 von der beklagten Firma aufgelöst 
vmrde. Ebenso ist der rechtlichen Anschauung der 1. Instanz darin beizu
pflichten, daß die eingewendete Schadenersatzforderung dermalen noch 
nicht den Anforderungen einer kompensabien Gegenforderung entspricht. 
Auch ist es nicht als eine Unvollständigkeit des Verfahrens anzusehen, 
daß die erstinstanzliche Verhandlung zum Zwecke der persönlichen Ladung 
des Klägers über Antrag der beklagten Firma nicht erstreckt wurde. Denn 
die Anschauung, daß die Anwesenheit des Klägers bei der Streitverhandlung 
die kompensando eingewendete Gegenforderung aus dem Titel des Schaden
ersatzes sofort liquid gestellt hätte, muß als umichtig bezeichnet werden, 
da der angebliche Schaden der beklagten Firma in den hier in Betracht 
kommenden Fällen nur in den Kosten der Hin- und Rückfracht der von 
den angeblichen Bestellern retournierten Waren sowie eventuell in dem 
Entgang des Verdienstes an diesen Waren bestanden hätte, welche Vor
aussetzungen aber sich aus den Büchern der beklagten Firma allein seiner
zeit werden konstatieren lassen. 

2057. 

Das Gewerbegericht ist nicht zuständig für Klagen gegen ein Unter
nehmen, dessen Ausül:lImg von der Erteihmg einer Konzession abhängig 

ist, jedoch ohne diese betrieben wird. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Prag vom 3. April 1912, Cr. IV 260/12, 
bestätigt mit Entscheidung des Landesgerichtes Prag vom 26. April 1912, 

R. II 118/12. 

Der Kläger war bei der beklagten Bauunternehmung, einer Gesell
schaft m. b. H., vom 24. Juni bis 19. August 1911 als Maurer beschäftigt 
und beansprucht VOll der Beklagten Bezahlung des rückständigen Lohnes. 

Die Beklagte wendete in erster Reihe ein, daß sie keine Baugewerbe
konzessionbesitze. Sie habe zwar darum im Juni 1911 angesucht, bevor 
sie jedoch erteÜt wurde, hat sich die Gesellschaft aufgelöst und wurde im 
Handelsregister gelöscht. 

In zweiter R':)ihe hat die Beklagte eingewendet, daß die eingeklagten 
Forderungen nicht zu Recht bestehen. 

Das Gericht hat durch Anfrage beim Magistrate der königlichen 
Hauptstadt Prag festgestellt, daß die beklagte Bauunternehmung keine 
Baug-ewerbekonzession besitze. 
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Die Klage wurde wegen Unzuständigkeit des Gewerbegerichtes 
zurückgewiesen. 

Gründe: Nach § 1 des Gesetzes vom 27. November 1896. R. G. BI. 
Nr. 218, ist zur Austragung von gewerblichen Rechtsstr~itigkeiten 
zwischen gewerblichen Unternehmern und Arbeitern das Gewerbegericht 
zuständig. 

Mit Rücksicht darauf, daß das beklagte Unternehmen eine Befugnis 
zum Betriebe des Baugewerbes nicht besitzt, beziehen sich auf dasselbe 
auch die Bestimmungen der Gewerbeordnung nicht; es handelt sich in 
diesem Falle um keine gewerbliche Rechtsstreitigkeit und ist daher 
zu deren Austragung das Gewerbegericht nicht zuständig, weshalb die 
Klage gemäß § 23 des zitierten Gesetzes wegen Unzuständigkeit des 
Gewerbegerichtes zurückzuweisen war. 

Das k. k. Landesgericht als Rekursgericht in Gewerbesachen 
in Prag hat den erstrichterlichen Beschluß aus nachstehenden Gründen 
bestätigt. 

Nach § 1 des Gesetzes vom 27. November 1896, R. G. BI. NI'. 218, 
siI:d die G~werbegerichte zur Austragung von gewerblichen Rechtsstreitig
keIten zWIschen gewerblichen Unternehmern und Arbeitern berufen. 

Als gewerblicher Unternehmer kann im Sinne dieses Gesetzes nur 
jener betrachtet werden, der zur Ausübung des Gewerbes nach der Gewerbe
ordnung berechtigt ist, auf den sich dieBestimmUlwen der GewerbeordnUllO' 
b 

. I ,., b 
eZle len, nicht aber jener, der bloß die betreffende Gewerbetätigkeit 

ausübt, ohne Wissen, bzw. ohne Genehmigung der Gewerbebehärde, der 
also den bezüglichen Vorschriften der Gewerbeordnung nicht entsprochen 
hat und bloß den im § 132 Gell'. O. angeführten Strafbestimmungen unter
liegt. 

. Im vorliegenden Falle handelt es sich auf seitel~ der Beklagten um 
/ eIll Baugewerbe, dessen Ausübung von der Erteilung einer Konzession 

nach dem Gesetze vom 26. Dezember 1893, R. G. BI. Nr. 193, abhängig ist. 

Das Gericht L Instanz hat festgestellt, daß die beklaO'te Unter
nehmung' die Berechtigung zur Ausübung dieses Gewerbes nicllt besitze, 
es kann daher dieses Unternehmen als ein gewerbliches Unternehmen nicht 
betrachtet und der Kläger, der in diesem Unternehmen als Maurer beschäf
tigt war, weder als Hilfsarbeiter im Sinne des § 73 Gew. O. noch als Arbeiter 
im Sinne des § 5 des Gesetzes vom 27. November 1896, R. G. BI. Z. 218, 
angesehen werden. 

Hiedmch ist die Zuständigkeit des Gewerbegerichtes für diese Streit
sa?h~ ausgeschlossen und es kann daher der Kläger seinen Anspruch nur 
bel elllem ordentlichen Gerichte geltend machen. 
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2058. 

1. Ist der Dienstgeber vom Vertrage zurückgetreten, weil der Dienst
nehmer den Dienst zur vereinbarten Zeit nicht angetreten hat, so ist 
er berechtigt, ihm seine Zeugnisse zuhanden des Bevollmächtigten, 

der sie überreicht hat, zurückzustellen. 
2. Auch der Handlungsgehilfe hat Anspruch auf Ersatz des aus der 
verspäteten Rückstellung seiner Zeugnisse entstandenen Schadens. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 26. September 1911, 
Cr. II 379/11. 

Die Klägerin wurde durch Vermittlung eines auswärtigen Kellner
vereines, dem sie ihre Zeugnisse zur Einsendung an den Beklagten über
geben hatte, mit dem Dienstantritte am 1. Juli 1911 in das Restaurant 
des letzteren engagiert, weigerte sich aber den Posten anzutreten, weil 
ihr der Beklagte kein Reisegeld schicken wollte, obwohl die Reisekosten 
erst nach 6monatlicher Dienstleistung zu vergüten waren. In ihrer am 
6. September 1911 eingebrachten Klage behauptete sie, den Beklagten 
mit den Briefen vom 13. und 21. Juli 1911 um sofortige Rücksendung 
ihrer Dokumente ersucht, aber bisher keine Antwort erhalten zu haben, 
weshalb sie seine Verurteilung zur Rückstellung der Dokumente und zum 
Ersatze des Schadens von 2 K täglich für die Zeit vom 15. Juli bis 6. Sep
tember 1911 im Betrage von 106 Kinfolge unterbundener Stellensuche 
bea,ntragte. Außer Streit gestellt war, daß der Beklagte den Posten der 
Klägerin am 15. Juli 1911 anderweitig besetzt hat, daß er ihre Dokumente 
am 21. Juli 1911 an den auswärtigen Kellnerverein zurüeksendete, ohne 
die Klägerin davon zu verständigen, und daß die Dokumente seither in 
dem Vereinsbureau erliegen, welches die Klägerin von ihrem Einlangen 
zu benachrichtigen unterlassen hat. 

Der Klägerin wurde für die Zeit vom 15 .. bis 21. Juli 1911 auf 
der Grundlage von 2 K täglich für 6 Tage ein Ersatz von 12 K zuerkannt 
und das weitergehende Klagebegehren abgewiesen. 

Gründe: Der Dienstvertrag, durch welchen der Beklagte in den 
Besitz der Zeugnisse der Klägerin gelangt ist, wurde nicht zwischen den 
Parteien selbst, sondern für die Klägerin durch den auswärtigen Kelhler
verein in der Eigenschaft eines Bevollmächtigten abgeschlossen. Da die 
Klägerin ohne Grund vom Vertrage zurückgetreten ist und die dem Verein 
erteilte Vollmacht nicht widerrufen hat, war der Beklagte berechtigt, 
die Zeugnisse dem Verein als Hinterleger (§ 961 a. b. G. B.) zurück
zustellen; er kann nicht für verpflichtet angesehen werden, von dieser Rück
stellung die Klägerin zu verständigen, zumal er mit ihr in dieser Angelegen
heit hl keinen unmittelbaren Verkehr getreten ist. Infolge der ordnungs-
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mäßigen Rückstellung der Zeugnisse am 2l. Juli 1911 ist aus diesem Gl1lnde 
das gegen den Beklagten gerichtete Begehren auf Ausfolgung der Zeugnisse 
unberechtigt, aber auch für den Schaden, den die Klägerin dadurch erlitt, 
daß ihr der Verein die Zeugnisse nicht aushändigte, kann der Beklagte 
von diesem Zeitpunkte an nicht meIn' haftbar gemacht werden . ..., 

Hingegen hat der Beklagte nach Ablauf der 14tägigen Wartezeit 
des § 30, Abs. 2, H. G. G., ohne seinerseits auf Erfüllung des Vertrages 
zu bestehen, den Posten der Klägerin am 15. Juli 1911 anderweitig besetzt, 
so daß mit diesem Tage der Vertrag beiderseits als gelöst anzusehen war 
und für den Beklagten ein Grund, die Zeugnisse weiter zu behalten, nicht 
meIn' bestand. Von da an erscheint der Beklagte als säumig und hatte der 
Klägerin für den ihr hieraus erwachsenen Schaden nach allgemeinen 
Schadenersatzgl1lndsätzen aufzukommen, wobei die Bestimmungen des 
§ 80 g, Abs. 3, Gew. O. über die Erlöschung des Anspl1lches auf Ent
schä2-igung außer Betracht bleiben, da auf das Dienstverhältnis der Klägerin 
mit dem Beklagten die VorscIn'iften des Handlungsgehilfengesetzes An
wendung finden (§ 42 H. G G). Da die Klägerin bis heute stellenlos ist, 
nach den in ihrem Fache henschenden Angebot- und Nachfrageverhält
nissen aber auf Gl1lnd ihrer Zeugnisse alsbald einen Posten erhalten hätte, 
war dem Entschädigungsbegehren für die Zeit vom'15. bis 21. Juni 1911 
ll1 dem angemesseJ!en Betrage von 2 K täglich stattzugeben, 

2059. 

Ein Werkstätten vertrag, der Kündigungsausschluß festsetzt, wird durch 
einen Kollektivvertrag, der hinsichtlich der Kündigungsfrist keine 

Anordnung trifft, nicht aufgehoben. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 30, August 1911, Cr. II 360/11. 

In der Tischlerei des Beklagten bestand seit Jahren Kündigungs
ausschluß. Nach dem Tischlerstreike vom August 1911 kam es zwischen 
den der Genossenschaft angehörigen Meistern und Gehilfen zum Abschlusse 
des Kollektivvertrages vom 18. August 1911, der in den ersten 8 Punkten 
Arbeitszeit, Minimallöhne und Überstunden, Feiertagsarbeit und das
Anbringen von Beschwerden regelt, während Punkt 9 bestimmt: "Etwaig e 
bessere Lohn- und Arbeitsverhältnisse, die in einzelnen Betrieben bestehen 
mögen, haben weiter in Geltung zu bleiben." 

Unter Berufung auf diesen Punkt 9 verlangte der Kläger, der am 
26. August 1911 vom Beklagten ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
entlassen worden war, Entschädigung für die gesetzliche 14tägige Kündi-
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gungsfrist, weil nach seiner Ansicht durch den Kollektivvertrag, de~ :1Ur 

bessere Arbeitsverhältnisse unberühTt läßt, schlechtere also beseItIgt, 
der beim Beklagten in Geltung gewesene Ausschluß der Kündigung auf
gehoben worden sei. 

Das Klagebegehren wurde abgewiesen. 

Gründe: Nach seinem Wortlaute bezieht sich Punkt 9 des Kol
lektivvertrages nur auf die in den vorangehenden 8 Punkten getroffenen 
Bestimmungen und läßt Einzelverträge, die vorteilhafter sind, in Geltung, 
hingegen bleiben andere im Kollektivvertrag nicht geregelte Teile des 
A.rbeitsverhältnisses, munentlich die Kündigungsfristen unberührt, so daß 
es in dieser Beziehung an einem Vergleichsmaßstabe dafür, welche Arbeits
verhältnisse besser und welche schlechter sind, fehlt. Namentlich den 
subsidiären Gesetzesinhalt, das ist hier die mangels anderer Vereinbarung 
eintretende 14tägige Kündigungsfrist des § 77 Gew. O. könnte der Kläger 
erst dann heranziehen, wenn durch den Kollektivvertrag der Einzelvertrag 
über die Kündigungsfrist aufgehoben worden wäre. Diese Wirkung ist. 
jedoch dem Kollektivvertrage ohne ausdrückliche Regelung der Frage 
nicht beizumessen, da seine neuen Bestimmungel1neben den schon geltenden 
Vereinbarungen über die Kündigung'sfrist, daher auch über den Kündi
gungsausschluß wohl bestehen können. 

2060. 

Unter den Reisespesen eines Handwerksgehilfen sind im Zweifel 
auch die das Fahrgeld übersteigenden Auslagen zu verstehen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Brünn vom 10. Oktober 1911, Cr. II 412/11. 

Der in Brünn seßhafte Beklagte, der sich durch seinen Bevollmäch
tigten in Wien einen Schirmmachergehilfen aufnehmen und. diesem vor 
der Abreise von Wien nach Brülln "auf die Spesen" 10 K auszahlen ließ, 
verrechnete bei der ersten Lohnzahlung nur 5 K 30 h an Reisekosten auf 
das Eisenbahllfahrgeld und behandelte den auf 10 K fehlenden Rest von 
4 K 70 hals Lohnvorsclmß, wäln'enu der Gehilfe die vollen 10 K als Reise
geld in Anspruch nahm, weil er in Wien im XX. Bezirke wohnte und sich 
aus diesem Grunde zur Beförderung seines Koffers und eines Paketes 
einer Fahrgelegenheit zum Nordbahnhofe bedienen mußte, weil er ferner, 
um den Diünst früh antreten zu können, einen Nachtzug benützte, der 
in Lundenburg 4stündigen Aufenthalt hat, wodurch ihm für die notwendig 
werdende Aufbewahrung seines Gepäckes und für Verköstigung Auslagen 
entstanden sind, so daß von dem Betrage von 10 K nichts übrig blieb. 

Der Klage auf Zahlung von 4 K 70 h wurde stattgegeben. 
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Gründe: Die 'iYorte "auf die Spesen", mit denen Beklagter dem 
Kläger den Betrag von 10 K aus~ahlen ließ, haben nach ihrer eigentüm
lichen Bedeutung (§ 6 a. b. G. B.) den ihnen vom Kläger beigelegten Sinn, 
daß ihm der Betrag zur Deckung der Reiseauslagen rechnungsfrei über
geben wurde. Erscheinen sie aber, ,yie der Beklagte vermeint, undeutlich, 
dann sind sie zu seinem Nachteile auszulegen, da er sich iln'er durch seinen 
Bevollmächtigten bedient hat (§ 916 a. b. G. B.). ÜbrigBns hat sich der 
Beklagte seine jetzige J\Ieimmg über den Umfang der REiseauslagen offen
bar erst infülge VOll Zerwürfnissen, die er mit dem Kläger hatte, angeeignet, 
was daraus hervorgeht, daß er mit ihm nicht sofort nach seiner Ankunft 
verrechnete, sondern ihm sogar einen Vorscnuß gab. Abgesehen davon 
werden Reisespesen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung auf das Fahrgeld 
beschränkt und es ist üblich, den Gehilfen außerdem für die auf der Reise 
zugebrachte Zeit zu entschädigen, wodurch die sonstigen Auslagen iln'e 
Deckung finden sollen. Im vorliegenden Falle ist der Betrag' von 4 K 70 h 
mit Rücksicht auf die besonderen Auslagen, die dem Kläg'er erwuchsen, 
als angemessene Entschädig'ung anzusehen. 

2061. 

Ein Buchhalter, der am 18. Jänner noch nicht den vollen Gehalt für 
Dezember erhalten hat, kann austreten und Kiindigungsentschädigung 
beanspruchen, wenngleich sich der Dienstgeber auf Zahlungsunfähig-

keit beruft. 
Entscheidung des Gewerbegerichtes Graz vom 24. Jänner 1912, Cr. I 22/12 

und des Lanclesgenchtes Graz vom 12. Februar 191:;, Cg. I 113/12. 

?\fach dem übereinstimmenden Vorbringen beider Streitteile trat 
der Kläger am 16. :Mai 1911 bei der beklagten Firma als Buchhalter gegen 
einen Monatsgehalt yon 200 K in den Dienst. 

Bezüglich der Kündigung wurde eine Vereinbarullg nicht getroffen. 
Die beklagte Firma ist mit der Zahlung des Gehaltes pro Dezember 

1911 hinsichtlich eines Betrages von 125 K im Rlickstallde und hat diesen 
Betrag trotz wiederholter J\lahllung bisher nieht bezahlt; deshalb hat der 
Kläger am 18. Jänner 1912 den Dienst verlassen und begehrt, da die beklagte 
Firma das Verschulden an dem vorzeitigen Austritte treffe, Verurteilung 
der beklagten Firma. zur Zahlung des rückständigen Gehaltes pro De
zember 1911 VOll ••..........................................• 126 K 
sowie des Gehaltes bis zum Ablaufe der Kündigungsfrist mit. ...... 600 " 

zusammen ........ 726 K 

Die Beklö,gte anerkennt, dem Kläger den rückständigen Gehalt pro 
Dezember schuldig zu sein, bestreitet aber, daß das Begehren auf Zahlung 
einer Kündigungsentschädigullg begründet da die Lösung des Dienst
verhältnisses durch den Kläger nicht gerechtfertigt sei. 
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Die beklagte Firma sei derzeit zahlungsunfähig und habe beim besten 
Willen den rückständigen Lohn nicht zahlen können; in der übernächsten 
W oehe dürfte die beklagte Firma in der Lage sein, dem Kläger wenigstens 
einen Teil seiner Bezüge zu bezahlen. 

Dem Klagebegehren wurde yollinlmltlich stattgegeben. 
Gründe: Die Verurteilung der beklagten Firma zur Zahlung des rück

ständigen Gehaltes pro Dezember 1911 gründet sich auf deren Anerkenntnis. 
Aber auch die Verurteilung der beklagten Firma zur Zahlung des 

Gehaltes bis zum Austrittstag und für die gesetzliche Kündigungsfrist 
erscheint vollkommen begründet. 

Gemäß § 16 H. G. G. hat die Zahlung des dem Dienstnehmer zu
kommenden fortlaufenden Gehaltes spätestens am Schlusse eines jeden 
Kalendermonates zu erfolgen. 

Gemäß § 40 H. G. G. kann dieses Recht des Dienstnehmers durch 
den Dienstvertrag weder aufgehoben noch beschränkt vi'erdeil. 

Gemäß § 26, Z. 2, H. G. G. ist als ein wichtiger Grund, der' den Dienst
nehmer zum vorzeitigen Austritte berechtigt, insbesondere auch anzusehen, 
,ye1111 der Dienstgeber das dem Dienstnehmer zukommende Entgelt un
gebührlich schmälert oder vorenthält. 

In dem Umstande, daß die beklagte Firma bis zum 18.Jänl1er 1912 
dem Kläger den Gehalt für den Dezember 1911, welcher am 31. Dezelilber 
1911 zur Zahlung fällig war, nicht vollständig ausbezahlte und auch voraus
siehtlieh vor Schluß dieses .Monates nicht in der Lage sein wird, die Gehalte 
zu zahlen, ist zweifellos ein ungebührliches Vorenthalten des Entgeltes 
gelegen, welches den Kläger zum vorzeitigen Austritte berechtigte, da dem 
Dienstnehmer nicht iugemutet werden kann, bei derartiger Verzögenmg der 
Gehaltszahlung das Dienstverhältnis fortzusetzen. 

Gemäß § 29 H. G. G. erscheint somit die beklagte Firma verpflichtet, 
dem Kläger den Gehalt bis zum Ablaufe der Kündigungsfrist im Sinne des 

- § 20 H. G. G., d. i. bis 31. März 1912, im Betrage von 726 K zu bezahlen. 
Die gegen dieses Urteil erhobene Berufung wurde verworfen. 
Gründe: Der Berufungssenat schloß sich vollinhaltlich den Er

wägungen des Erstgerichtes an; mit Rücksicht auf dieAusfühl'ullgen der 
Berufungswerberin wird folgendes beigefügt: 

Der § 29 H. G. G. bestimmt, daß der Dienstnehmer, wenn den 
Dienstgeber ein Verschulden an seinem vorzeitigen Austritte trifft, das ihm 
vertragsmäßig gebührende Entgelt für den Zeitraum verlangen kann, der 
bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses durch ordnungsmäßige Kün
digung hätte verstreichen müssen. 

Die Bestimmung des § 29 H. G. G. nimmt offenbar auf jene 
Fälle des §26 H. G. G., in denen der vorzeitige Austritt des Dienstnehmers 
wegen des Verhaltens des Dienstgebers als begründet erklärt IYird. Der 
Begriff des Verschuldens im § 29 H. G. G. ist daher mit 
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dieser im § 26 unter 2 bis 4 aufgezählten Austrittsgründe zu umschreiben. 
Danius ergibt sich aber, daß unter einem schuldhaften Verhalten des 
Dienstgebers nicht etwa nur ein strafbares, sondern je ';vedes Verschulden 
zu verstehen ist, ja auch eine objektive Zahlungssäumnis, wenn sie sich 
nur den Umständen nach als irgendwie erheblich und daher ungebührlich 
darstellt. 

Daß letzteres zutrifft, ist bereits im angefochtenen Urteile zutreffend 
dargetan worden. Der für Dezember 1911 rückständige Teil des Lohnes 
ist immerhin so groß, daß dei' Dienstnehmer durch seine Rückbehaltung 
eine empfindliche Einbuße erlitten haben konnte, und die Verzögen mg auch 
eine zeitlich um so erheblichere, als die beklagte Firma auch gegenwärtig 
noch nicht in der Lage ist, ihren'Yerpflichtungen nachträglich gerecht zu 
·werden. 

2062. 

Der Hilfsarbeiter, der in einem Spezialfache verwendet wird, kann die 
Anführung dieser Spezial beschäftigung im Zeugnisse verlangen. 

Entscheidung des Gewerbegerichtes Aussig vom 13. Jänner 1912, Cr. II 5(12. 

Kläger stand vom 7. November 1910 bis 28. Dezember 1911 als 
Schlosser und seit Oktober 1911 bis zu seinem Austritte speziell als Schlosser 
in der Stiftenschlägerei in Verwendung. 

. Beim Austritte erhielt er im Zeugnisse die Bestätigung, daß er im 
Betriebe der Bekl:J~gten als Schlosser beschäftigt war. Er begehrte ent
sprechende Ergänzung des Zeugnisses, daß er auch als Stiftenschlosser 
Verwendung fand, weil er einen Posten als Stiftenschlosser in Aussicht hatte 
und ohne eine derartige Beurkundung im Zeugnisse angeblich schwerlich 
ankommen dürfte. 

Dem Kläger \V1lrde diese Ergänzung im Zeugnisse verweigert, weshalb 
er sie mit Klage begehrt. 

Dem Klagebegehren ,vllrde stattgegeben. 
Gründe: Die Beklagte hat ausdrücklich anerkannt, daß der Kläger 

vom Oktober bis Dezember 1911 als Schlosser in der Stiftenschlägerei Ver
wendung gefunden hat. 

Wird erwogen, daß die Arbeitszeugnisse doch auch ein Bild der 
erworbenen Kenntnisse zu gehen haben und daß bei der heutigen Viel
gestaltigkeit der Verwendung der gewerblichen A.rbeiter, namentlich im 
Fabriksbetriehe vielfach eine Spezialisierung der erworbenen Fertigkeiten 
sich eingebürgert lmt, so muß das Begehren des Klägers, es sei in dem Zeug
nisse ein Beisatz aufzunehmen, daß er auch noch als Stiftenschlosser Ver
wendung fand, im Hinblick auf den beabsichtigten Zweck der Beurkundung 
im Zeugllisse als richtig anerkannt werden. 


